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Für meinen Vater Mehmet Bozkurt 

 

 

 

 

„Du bist für immer weggegangen... 
Doch es war viel zu früh. Du warst Lehrer und im wahrsten Sinne ein Arbeiter. 

Du warst ein Kind des Flusses „Munzur“. Du warst mein Vater. Du bist mein Vater... 
Als ich noch ein Kind war, habe ich immer auf Dich gewartet. Ich bin mit Dir 

aufgewachsen, und meine Liebe zu Dir lebte in meinem Herzen immer weiter. Jetzt bist 
Du weg... Es gab noch vieles zum Erleben. Ich sehne mich jetzt nach deinen Händen... 

und auch nach deiner Wärme... 
Du bist mit den Sternen zur Unendlichkeit hinweggeflogen, aber dein Herz und deine 
Augen sind bei uns geblieben...und auch deine Wärme und dein Licht sind in unserem 
Leben geblieben, bis wir Dich wieder treffen... Schlaf gut mein Vater in deinem Haus 
am „Munzur“. Du wirst die Brise deiner vier Platanen, deiner Kinder, fühlen, während 
Du schläfst... Lieg bequem und warte auf uns mein Vater, weil wir gemeinsam unser 

Volkslied am „Munzur“ singen werden...“ 
 
 

 

 

Babam icin 
 

„Gittin bir daha dönmemek üzere... 
Herseye erkendi oysa. Ögretmendin ve gercek bir emekci. Sen Munzur’un cocuguydun. 

Babamdin, babamsin… 
Cocuklugumda hep yollarini gözlerdim; sonra büyüdüm seninle, ama o cocukluk 

sevgim hep yüregimdeydi… 
Gittin iste hemde dönmemek üzere... Oysa yasanacak ne kadar cok sey vardi, 

simdi ellerini ariyorum, birde sicakligini… 
Yildizlarla birlik sonsuzluga uzandin. 

Ama o yüregin ve o derin gözlerin bizde kaldi… 
Simdi sicakliginin isiltisi yasamimizda, seninle bulusuncaya degin... 

Munzur’da ki evinde huzur icinde yat güzel babam, 
Dogdugun, yasama merhaba dedigin ve sonsuzluga uctugun topraklarda; 

yetistirdigin dört cinarin esintisini duyacaksin… 
Rahat uyu ve bekle bizi babam, 

Munzur’da türkümüzü birlikte söylemek üzere…“ 
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VORWORT 

 
Die vorliegende Dissertation ist das Ergebnis einer fünfjährigen, schwierigen und 
ermüdenden Arbeit. Diese Zeit war geprägt von vielen negativen und behindernden 
Geschehnissen. Trotz dieser Hindernisse ist die vorliegende Arbeit das positive 
Ergebnis meiner Bemühungen und die Verarbeitung dieser Geschehnisse. In dieser 
Arbeit werden die Beziehungen der Türkei zur EU unter juristischen Aspekten 
analysiert. In den Beziehungen zwischen der Türkei und der EU haben die politischen, 
diplomatischen, ökonomischen, militärischen und sozialen Aspekte die führende Rolle 
gespielt. Alle Faktoren wurden unter rechtlichen Aspekten untersucht, da der rechtliche 
Aspekt als Grundstruktur und zentrale Perspektive für die Problemstellung anzusehen 
ist. Es ist klar, dass es einer juristischen Achse und Analyse in den Beziehungen der 
Parteien bedarf. Die Arbeit hofft, Wissenschaftlern und interessierten Lesern die 
komplizierten Beziehungen zwischen der Türkei und der EU näherzubringen. 
 
Im Februar 2004 habe ich meinen lieben Vater, ehem. Lehrer Mehmet Bozkurt, 
verloren. Wenn Sie mir erlauben, möchte ich zuerst meines Vaters und seines 
ehrenvollen, stolzen und selbstlosen Lebens gedenken. Ohne ihn und sein beispielhaftes 
Leben hätte ich diese wissenschaftliche Arbeit nicht schreiben können. Ich möchte 
meinem Vater ganz herzlich dafür danken, dass er mir verschlossene Türen geöffnet 
und die richtigen Wege gezeigt hat.  
 
Mein besonderer Dank gilt o. Univ. Prof. Dr. Peter Böhm. Der Österreichischen Orient-
Gesellschaft Hammer-Purgstall danke ich für das Doktoratsstipendium. Zu Dank 
verpflichtet bin ich auch Doz. Dr. Harun Gümrükcü für den Anhang der Doktorarbeit.  
 
Mein größter und innigster Dank gilt jedoch meinen Eltern Kiymet und Mehmet Bozkurt 
und meinen Brüdern Dr. Kutsal Bozkurt, Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt, Dipl. Ing. Deniz 
Bozkurt, meiner Tante Ayfer Evi Özkan und meine Freundin Jur. Ümit Oral. Ohne ihre 
positiven Einflüsse und ihre Geduld hätte diese Arbeit nicht entstehen können. Meine 
lieben Eltern, ich liebe euch sehr. 
 

 

 

 

Wien, im März 2004       Kutluhan Bozkurt 
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EINLEITUNG 

 
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema „Die Beziehungen der Türkei zur 

EU - Rechtliche Prozesse und rechtliche Einflüsse“. Das Thema wird seit 40 Jahren in 

Brüssel und Ankara diskutiert, aber es ist heute wieder besonders aktuell. Die 

Annäherung der Türkei an die westeuropäischen Staaten ist bis ins 17. und 18. 

Jahrhundert, also zur Zeit des Osmanischen Reiches, zurückzuführen. Dabei handelte es 

sich auch immer um eine Identitätssuche. Die Türken orientierten sich immer am 

Westen. Diese Orientierung umfasste vor allem politisch-diplomatische, ökonomisch-

soziale, militärisch-strategische und rechtliche Dimensionen. Diese Dimensionen waren 

und sind in gleicher Weise ein Teil, aber auch ein Element der internationalen 

Beziehungen und des geschichtlichen Entwicklungsprozesses der Türken. In den 

Beziehungen zwischen den Staaten haben die politisch – diplomatischen, ökonomisch – 

sozialen und militärisch – strategischen Dimensionen die führende Rolle gespielt. Doch 

darf man nicht vergessen, dass alle Faktoren in der rechtlichen Dimension vereinigt 

werden müssen, da die rechtliche Dimension eine Grundstruktur und zentrale Achse ist. 

Aus diesem Grund muss über die rechtliche Perspektive in der Beziehung der Türkei 

zur EU unbedingt nachgedacht werden. Es wäre nicht falsch zu sagen, dass man unter 

dem Begriff „Die Beziehungen der Türkei zur EU“ eine Rechtsbeziehung zwischen den 

Parteien versteht, wobei das nationale Recht auf der einen Seite und das Völkerrecht auf 

der anderen Seite zu betrachten sind. Um das Verhältnis der türkischen Rechtsordnung 

mit der EG und mit dem Völkerrecht zu verstehen, muss man die historischen, 

politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Faktoren besonders berücksichtigen. Diese 

Faktoren haben das Verhältnis des nationalen Rechts der Türkei zum 

Gemeinschaftsrecht/Unionsrecht sowohl positiv als auch negativ beeinflusst. In 

Wirklichkeit sind die Beziehungen der Türkei zur EU vor allem auch eine 

Rechtsidentitätssuche der Türkei in der internationalen Staatengemeinschaft. In diesem 

Zusammenhang haben sich die determinierenden Faktoren zu Grundstrukturen des 

Themas dieser Dissertation gebildet. Die Grundstruktur des türkischen Rechtssystems 

muss den drei klassischen Staatsfunktionen, d.h. Legislative, Judikative und Exekutive, 

der Türkei entsprechend klar determiniert werden. Viele Stimmen in der Lehre sehen 

die Gerichtsbarkeit als das Grundorgan des türkischen Rechtssystems und fordern, dass 
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über ihre wichtige Mission zur Rechtidentitätssuche der Türkei nachgedacht werden 

muss. Hierbei werden folgende Problemkreise aufgeworfen: 

Welche Faktoren spielen bei dem Verhältnis zwischen dem türkischen nationalen Recht 

und dem Völker- und EG/EU-Recht eine wesentliche Rolle? Wie wurde das türkische 

innerstaatliche Recht und Rechtssystem gebildet? Was sind die wesentlichen Elemente 

des türkischen Rechtssystems? Was ist die Rolle des türkischen Rechtssystems und der 

Verfassung im Verhältnis zu der EG/EU? Welche Faktoren spielen bei dem Verhältnis 

zwischen dem türkischen Gerichtssystem seinen Gerichtsorganen und dem EuGH und 

EGMR eine Rolle? Wie kann das türkische nationale Recht in das Völkerrecht und 

EG/EU-Recht integriert werden? Wie können die verfassungsgesetzlichen und 

verfassungsrechtlichen Änderungen zur Anpassung an das EG/EU-Rechtsystem in der 

Türkei durchgesetzt werden? Wie können das primäre und sekundäre Gemeinschafts- 

und Unionsrecht im türkischen nationalen Recht umgesetzt werden? Wie wichtig ist der 

rechtliche Entwicklungsprozess der Türkei im Verhältnis zur EU? Welche Faktoren 

spielen bei diesem rechtlichen Entwicklungsprozess eine wesentliche Rolle? Wie wurde 

die türkische Identitätssuche in Europa zu einer Rechtsidentitätssuche geändert? Wie 

beeinflussten anderen Dimensionen, d.h. politisch - diplomatische, ökonomisch – 

soziale und militärisch – strategische, das Verhältnis zur rechtlichen Dimension? Wie 

beeinflusste die Entwicklung des EG/EU-Recht das türkische nationale Recht? Was 

sind die Grundstruktur und Grundelemente der rechtlichen Verhältnisse zwischen den 

Parteien? Welche Faktoren spielen bei den Konflikten zwischen dem türkischen 

nationalen Recht und dem Völker- und EG/EU-Recht eine wichtige Rolle? Und 

letztendlich, welche Lösungsaspekte können für die rechtlichen Konflikte in Betracht 

gezogen werden? Die vorliegende Arbeit gliedert sich sieben in Kapitel: 

 

Das erste Kapitel umfasst „Das türkische Rechtssystem“. 

Es wird im ersten Teil versucht, einen großen Überblick über die Geschichte den 

Gründung der türkischen Republik, die wichtigsten völkerrechtlichen Verträge, die 

Gesetze und Verwaltungs- und Rechtsstrukturen zu geben. 

 

Das zweite Kapitel umfasst „Die türkische Gerichtsbarkeit“. 
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Im zweiten Teil werden die Gerichtsbarkeit, die Geschichte der türkischen 

Gerichtsbarkeit und des Rechtssystems und das türkische Verfassungsgerichts- und 

Rechtssystem analysiert. 

 

Das dritte Kapitel umfasst „Die Beziehungen der Türkei zu internationalen 

Organisationen insbesondere zur EG“. 

Im dritten Teil werden die Außenpolitik, die diplomatischen Beziehungen der Türkei 

zwischen 1930-60, die EG und die Türkei, die Verträge zwischen den Parteien, die 

Ergänzungsprotokolle, die wichtigsten Beschlüsse des Assoziationsrates der EWG - 

Türkei und das Verhältnis Österreich und Türkei analysiert. 

 
Das vierte Kapitel umfasst „Vorgehensweisen zur Erweiterung der EU und 

Voraussetzungen und Aufgaben eines Beitrittskandidaten“. 

Es wird im vierten Teil versucht, einen Überblick über allgemeine Rechtsgrundlagen 

der EG/EU, die Erweiterungspolitik und den Erweiterungsprozess der EU, die 

Assoziationsabkommen die Heranführungsstrategie und die Beitrittspartnerschaften, die 

derzeitigen Standpunkte der EU gegenüber den Kandidaten und der Türkei, die Berichte 

der Kommissionen, das nationale Programm und die Beitrittspartnerschaft mit der 

Türkei zu geben. 

 

Das fünfte Kapitel umfasst „Die türkische Rechtsordnung im Lichte der EU-Kriterien 

und des EU/EG-Rechtes“. 

Im fünften Teil werden Die Grundprinzipien der EU und die EU-Kriterien im Hinblick 

auf die Erweiterung, die türkische Rechtsordnung im Rahmen der EU-Kriterien, 

Menschenrechte und EMRK und die türkischen verfassungsrechtlichen und 

gesetzlichen Dimensionen, die Urteile des EGMR und die Türkei, EU/EG-Recht und 

europäisches Rechtssystem, das Verhältnis von EG/EU-Recht zum nationalen Recht im 

Lichte der Urteile des EuGH, die Wirkung des EuGH und seiner Urteile, die Beziehung 

der Türkei zum EuGH aus der verfassungsrechtlichen Perspektive, die Türkei und der 

EuGH im Lichte der europäischen bzw. gemeinschaftlichen Rechtsdimension und die 

Anpassungsgesetze in der Türkei analysiert. 
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Das sechste Kapitel umfasst „Die rechtlichen Konflikte zwischen dem türkischen 

nationalen Recht, dem Völkerrecht und dem EG/EU-Recht“. 

Es wird im sechsten Teil versucht, einen Überblick über die Begriffe Staat und Recht, 

Souveränität, nationales Recht und Völkerrecht, Konflikte zwischen dem nationalen und 

dem Völkerrecht, Transformation, Adoption, das türkische nationale Recht und sein 

Verhältnis zum Völkerrecht, die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts, 

Abschluss, Transformation und Rezeption von Staatsverträgen, das türkische nationale 

Recht und sein Verhältnis zum EG/EU-Recht, die verfassungsgesetzlichen und 

verfassungsrechtlichen Einflüsse, die verwaltungsstrukturellen Einflüsse und mögliche 

Lösungsaspekte zu geben. 

 

Im letzten Kapitel werden die wichtigsten Aspekte und Schlussfolgerungen der Arbeit 

noch einmal zusammengefasst. 
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I – DAS TÜRKISCHE RECHTSSYSTEM 

 

1. Die wichtigsten zwischenstaatlichen Verträge 

Während die Türkei nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Waffenstillstand von Mudros 

19181 und mit dem Friedensdiktat von Sévres2 1920, d.h. Vororteverträgen, von den 

Staaten Großbritannien, USA, Frankreich, Italien und Griechenland besetzt war, gab es 

zur gleichen Zeit Widerstand gegen die Besatzungsarmee. In Anatolien wurde der 

Kampf von Mustafa Kemal, seinen Freunden und dem Volk gegen die Besatzungsarmee 

um die nationale Unabhängigkeit begonnen. Vor der nationalen Unabhängigkeit kam es 

in Russland zur bolschewistischen Revolution vom Oktober 1917, und diese 

beeinflusste die türkische Unabhängigkeitsbewegung mit ihrer Haltung gegen den 

Imperialismus bzw. die imperialistische Ordnung, obwohl es Unterschiede zwischen der 

türkischen nationalen Unabhängigkeitsbewegung und der bolschewistischen Revolution 

vom Oktober 1917 hinsichtlich ihres Zwecks und Resultats gab. Man kann sagen, dass 

es sich in der Türkei um eine nationale Befreiungsbewegung bzw. eine bürgerlich- 

nationale Revolution handelte, die bolschewistische Revolution hingegen war ein 

Klassenkampf für eine sozialistische Ordnung, um den Kommunismus zu erreichen. 

In kurzer Zeit kam es zu militärischen Erfolgen gegen die Besatzungsarmee. „Ende 

1919 wurde der Sitz des Repräsentativkomitees, das in Erzurum, in Ostanatolien, unter 

dem Vorsitz Mustafa Kemals gewählt worden war, nach Ankara verlegt und in einem 

Nationalpakt ein Minimalprogramm der türkischen Unabhängigkeitsbewegung 

ausgearbeitet. Nachdem die Briten im März 1920 das osmanische Parlament in Istanbul 

aufgelöst hatten, wurde am 23. April die Große Türkische Nationalversammlung in 

Ankara einberufen. Genau 10 Tage später wurde eine nationale Gegenregierung unter 

der Führung Atatürks gebildet.“3 Der Winter 1920/21 brachte dann eine Wende im 

Kampf der Türkei um ihre Unabhängigkeit. Mustafa Kemal war entschlossen, den Sieg 

auch politisch zu nutzen. Am 20. Januar 1921 berief er die Nationalversammlung in 

                                                 
1 Der Waffenstillstand wurde zwischen dem Osmanischen Reich und den Alliierten (Großbritannien, 
Frankreich, Italien, USA) am 30 Oktober 1918 unterzeichnet. 
2 Der Vertrag von Sévres wurde am 10. August unterzeichnet. Siehe dazu Köck /Fischer, „Das Recht der 
Internationalen Organisationen“3, Linde Verlag, Wien 1997, S. 92: „ Hier sind...schließlich die Pariser 
Friedenskonferenz 1919/20, die in den sog. Vororteverträgen von Versailles (Deutsches Reich), St. 
Germain (Österreich), Trianon (Ungarn), Neuilly (Bulgarien) und Sévres (Türkei, aber nicht ratifiziert) 
die Neuordnung Europas nach dem Ersten Weltfriedensorganisation, den Völkerbund, schuf.“  
3 Vgl. Sönmez E., „Die Türkei – EG, Die Türkei als ein an die EG assoziiertes Land und die Probleme 
einer Vollmitgliedschaft“, VWB Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlin 1994, S. 10. 
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Ankara zu einer Plenarsitzung ein und forderte sie auf, ein Grundgesetz, das „Gesetz 

über die grundlegende Organisation“ (Teskilat-i Esasiye Kanunu) anzunehmen. In 

diesem Dokument, der De – facto – Verfassung der Widerstandsbewegung, hieß es nun 

klipp und klar: „Die Grundlage des türkischen Staates ist die Souveränität des Volkes. 

Damit war ein vehementer Schlag gegen die osmanische Verfassung geführt; zum 

ersten Mal wurde hier der Souveränität des Sultan/Kalifen das demokratische Prinzip 

entgegengestellt und somit das ganze verfassungsmäßige Recht und alle politische 

Macht der Souveränität des Volkes abgeleitet.“4 Darüber hinaus kündigte die Große 

Türkische Nationalversammlung in dieser Zeit verschiede Reformen an. Zwei Monate 

später wurde mit der UdSSR ein Freundschaftsvertrag geschlossen. „Wie sehr sich die 

Dinge verändert hatten, zeigt der Abschluss des Freundschaftsvertrages zwischen der 

Sowjetunion und der „nationalen“ Regierung (die noch keineswegs „die Türkei“ vertrat) 

in Ankara am 16. März 1921: seit dem 18. Jahrhundert waren Verträge zwischen dem 

zaristischen Russland und dem Osmanischen Reich eher Diktate gewesen. Jetzt 

schlossen Türken und Russland einen Vertrag auf der Grundlage der 

Gleichberechtigung. Den Freundschaftsvertrag ergänzte im Dezember 1925 ein Vertrag 

über Freundschaft und Neutralität“ 5, der dazu führte, dass die Sowjetunion die Türkei 

diplomatisch, finanziell (10 Millionen Goldrubel) und mit Waffenlieferungen 

unterstützte. Aufgrund dieser Hilfe gelang es der Türkei, in kurzer Zeit den 

Befreiungskrieg zu gewinnen.6 Mit dem Abkommen von Ankara handelte es sich um 

die erste diplomatische Beziehung und den ersten völkerrechtlichen Vertrag zwischen 

der Türkei und der UdSSR. Die türkische Unabhängigkeitsbewegung wurde von 19. 

Mai 1919 bis 24. Juli 1923, d.h. bis zum Abkommen von Lausanne, weitergeführt:  
„The Lausanne peace treaty negotiations, at which the Ankara Government participated as the sole 
representative, started on 21 November 1922. The negotiations, at which Ismet Inönü presided over the 
Turkish delegation, were suspended in February 1923 due to disagreements especially on the future of 
capitulations. The negotiations, which restarted in April 1923, resulted in the signing of the Lausanne 
Treaty on 24. July 1923. The treaty recognized the creation of a Turkish State with virtually the same 
borders as those of the National Pact of 1920 and guaranteed her complete independence. Thus, it 
marked the successful culmination of the National War of Independence“.7  
                                                 
4 Vgl. Steinbach U., „Die Türkei im 20. Jahrhundert - Schwieriger Partner Europas“, Gustav Lübbe 
Verlag, Bergisch Gladbach 1996, S. 112 – 113. 
5 Vgl. ebenda, S.147. Das Abkommen von Ankara wurde zwischen der Türkei und der UdSSR am 16. 
März 1921 unterzeichnet.  
6 Siehe Sönmez E., „Die Türkei – EG, Die Türkei als ein an die EG assoziiertes Land und die Probleme 
einer Vollmitgliedschaft“, VWB Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlin 1994, S. 10.  
Manisali E. betont, dass die Türkei mit der Hilfe bzw. Zusammenarbeit der UdSSR der Befreiungskrieg 
gegen Europa zu gewinnen gelang. Siehe Manisali E., „Der Stille Putsch in den Beziehungen der Türkei 
zur EU“4, Derin Verlag, Istanbul 2002, S. 12. 
7 Vgl. Türkische Außenministerium: www.mfa.gov.tr vom 08.01.2002. 
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In diesem Zeitraum war das türkische Militär sehr erfolgreich. Die Gruppe zur 

Verteidigung der Rechte, die nunmehr das ganze Parlament umfasste, gründete sich 

jetzt als Volkspartei. Die neue Partei übernahm das gesamte Eigentum der Vereinigung 

für die Verteidigung der nationalen Rechte von Anatolien und Rumelien, was ihr 

zugleich zu einer landesweiten Organisation verhalf. Dieses neu konstituierte, von 

Mustafa Kemal nunmehr vollständig dominierte Parlament war es, das den 

Friedensvertrag von Lausanne zwischen der Türkei und den „Siegermächten“ 

ratifizierte.8 So war die Türkei auf der Konferenz von Lausanne, die die 

völkerrechtliche Grundlage für den neuen Staat international absichern sollte, durch die 

nationale Regierung der Türkei vertreten, die nun die allein legitimierte Regierung der 

neuen Türkei war.9 Schließlich wurde am 24. Juli 1923 das Abkommen von Lausanne 

unterzeichnet. Es ist Ausdruck des umfassenden Erfolges der Nationalisten. Im Großen 

und Ganzen wurden die Ziele des Nationalpaktes erreicht, und innerhalb der von ihm 

umrissenen Grenzen entstand die Türkei als ein nun vollständig souveräner Staat.10 Mit 

dem Abkommen von Lausanne wurde die Türkei als ein unabhängiger und neuer Staat 

von den westlichen Staaten bzw. dem Völkerbund anerkannt.11 Das Abkommen von 

Lausanne kann ein Teil der Völkerbundsatzung und des Völkerbundpaktes verstanden. 

„Die Völkerbundsatzung (in der völkerrechtlichen Literatur gelegentlich auch 

Völkerbundpakt genannt) ist am Beginn der Friedensverträge von Versailles (mit dem 

Deutschen Reich vom 18. Juni 1919), Trianon (mit Ungarn vom 4. Juni 1920), Neuilly 

(mit Bulgarien vom 27. November 1919) und Sévres (mit dem Osmanischen Reich vom 

10. August 1920) sowie des Staatsvertrages von Saint Germain (mit Österreich vom 10. 

September 1919) enthalten; sie fehlt hingegen im Friedensvertrag von Lausanne (mit 

der Türkei vom 24. Juli 1923), der den nicht wirksam gewordenen Sévres Frieden 

ersetzte. In Kraft trat die Völkerbundsatzung am 10. Januar 1920 mit der Ratifizierung 

von Versailles.“12 Nach dem Abkommen von Lausanne wurde am 29. Oktober 1923 

endlich die türkische Republik gegründet. „So hatte das Land am Ende seine 

Unabhängigkeit und territoriale Integrität erhalten – eine neue Türkei zeichnete sich ab. 

                                                 
8 Siehe Steinbach U., „Die Türkei im 20. Jahrhundert - Schwieriger Partner Europas“, Gustav Lübbe 
Verlag, Bergisch Gladbach 1996, S. 120. 
9 Siehe ebenda, S. 116. 
10 Siehe ebenda, S. 116. 
11 Siehe Köck/Fischer, „Das Recht der Internationalen Organisationen“3, Linde Verlag, Wien 1997, S. 
103. 
12 Vgl. ebenda, S. 103. 
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Aber die Ausgangsbedingungen für den Wiederaufbau waren geradezu aussichtslos 

schwierig.“13 

 

2. Die Rezeption der westlichen Gesetze 

Vor der neuen Türkei, d.h. im osmanischen Reich, gab es eine islamische Ordnung und 

islamisches Religionsgesetz, d.h. Kalifat und Scharia. Seit mehr als 500 Jahren hatten 

die Regeln und Theorien des islamischen Rechts sämtliche Zivil- und Strafgesetze 

festgelegt. Darüber hinaus wurden nur die autoritären Regime, d.h. die 

unbeschränkende Regierungsmacht, der islamischen Welt anerkannt. In weiterer Folge 

gab es bei diesem Regime keine Gewaltentrennung, unabhängige Gerichtsbarkeit und 

Volksherrschaft.14 1839 kam es sowohl in der osmanischen Gesellschaft als auch in der 

juristischen Welt zum ersten Mal zu Änderungen zur „Tanzimat-Epoche“. Diese 

Änderungen waren nicht radikal: “Am 18. Februar 1856 erließ der Sultan ein 

neuerliches „Majestätisches Sendschreiben“ Gülhane Hatt-i Hümayunu: Darin wurden 

die Grundlagen der Tanzimat-Epoche bestätigt und die Gleichheit aller Osmanen vor 

dem Gesetz ungeachtet ihrer Religion, wurde deutlicher unterstrichen.“15 Zwischen 

1876 und 1926 hat das neue Zivilgesetz (als Zivilgesetz so wie das ABGB) 

„Mecelle“16, welches über 1851 Artikel und 16 Bücher umfasst und eine Sammlung 

von islamischen Gesetzen und Kommentaren über Zivilrecht, Schuldrecht, etwas 

Sachenrecht und Prozessrecht war,17 gegolten. Aber „Mecelle“ war nicht ausreichend, 

um rechtliche Angelegenheiten zu lösen. Durch Güriz wurden erste Änderungen mit der 

Tanzimat-Epoche begonnen.18 Hatte bis 29. Oktober 1923 die traditionelle Staatsform 

                                                 
13 Vgl. Steinbach U., „Die Türkei im 20. Jahrhundert- Schwieriger Partner Europas“, Gustav Lübbe 
Verlag, Bergisch Gladbach 1996, S. 120. 
14 Siehe Kaboglu I. Ö., „Das Freiheitsrecht, die rechtliche Grundstruktur der Menschenrechte“, Afa 
Verlag, Istanbul 1998, S. 143. Siehe dazu Steinbach U., „Die Türkei im 20. Jahrhundert - Schwieriger 
Partner Europas“, Gustav Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach 1996, S. 125. 
15 Vgl. Steinbach U., „Die Türkei im 20. Jahrhundert  - Schwieriger Partner Europas“, Gustav Lübbe 
Verlag, Bergisch Gladbach, 1996 S. 43. Dazu siehe Kapitel II, 2.3.: „Die Tanzimat Epoche“. 
16 Vgl. Güriz A., „Sources of Turkish Law“: „The Mecelle, the collection of Islamic laws which was 
applied in Anatolien between 1876 and 1925.“ in: „Introduction to Turkish Law“, Kluwer law and 
Taxation Publishers Netherlands 1987, S. 2. 
Gemäß Mardin S. war Mecelle ein Produkt der gerichtlichen Evolution des Osmanischen Reichs. Siehe 
Mardin S., „Die türkische Modernität, Artikel IV- türk modernlesmesi“, Iletisim Verlag, Istanbul 1991, S. 
123. 
17 Siehe Oguzman M. K. „Einführung in das Zivilrecht“7, Filiz Verlag, Istanbul 1994, S.15-16. Siehe dazu 
Mardin S., „die türkische Modernität, Artikeln IV- türk modernlesmesi“, Iletisim Verlag, Istanbul 1991, 
S. 123-141. 
18 Siehe Güriz A., „Sources of Turkish Law“, in: „Introduction to Turkish Law“, Kluwer law and 
Taxation Publishers Netherlands 1987, S. 2. 
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gegolten, gab es nun neue Institutionen und eine moderne Staatsform. Deswegen 

mussten für die neuen Institutionen und Erkenntnisse die alten staatlichen Formen 

abgeschafft werden. Es war die wichtigste Aufgabe der neuen Türkei, zu modernisieren 

und eine kapitalistische Ordnung einzuführen, weil es in der Türkei keine industrielle 

Revolution gegeben hatte und der Feudalismus immer noch aktuell war. Schließlich 

wurde eine neue Rechtsordnung und neue Gesetze geschaffen. Man kann sagen, dass 

dies eine radikale Kultur- und Rechtsrevolutionen waren. Ein Kernstück der Reformen 

betraf das Recht. Zwar hatten schon die Jungtürken erhebliche Eingriffe in das bis dahin 

weithin traditionelle Recht bzw. islamische Recht vorgenommen, an vielen Stellen aber 

galt es danach weiter. „Das Recht allerdings ist ein zentraler Bestandteil der islamischen 

Religion, denn in ihm gründet die Rechtleitung des Muslim und seiner Gesellschaft, und 

über die Befolgung des Rechts gelangt er schließlich zum Heil. Eine radikale 

Säkularisierung der Gesellschaft, wie sie mit der Abschaffung des Kalifats angezeigt 

war und sich 1928 in der Entfernung der Klausel, dass der Islam Staatsreligion sei, 

vertiefte, musste also gerade im Rechtsbereich umwälzende Konsequenzen haben. Der 

Staat wurde so strikt dem Laizismus verpflichtet.“19 1926 wurde endlich das türkische 

bürgerliche Gesetz in Anlehnung an das Schweizer Zivilgesetzbuch verabschiedet. So 

hatte die Türkei ein modernes Zivilgesetz bzw. bürgerliches Gesetz. Mit dem Schweizer 

Zivilgesetzbuch wurden sowohl das Bürgerliche Gesetz als auch Schuldrecht, 

Familienrecht, Erbrecht, Vertragsrecht usw. rezipiert. So wurden schließlich in der 

Rechtswelt und Rechtsstruktur der Türkei große Modernisierungen begonnen. „Mit der 

Adoption bzw. Rezeption handelte es sich um eine radikale und rapide Änderung der 

                                                                                                                                               
Vor allem muss betont werden, dass die osmanischen Intellektuellen im 19. Jahrhundert Europa, d.h. die 
europäische Kultur und das europäische System, kennen gelernt hatten. Darüber hinaus interessierten sich 
die osmanischen Intellektuellen für die europäische Modernität, insbesondere die Reform und 
Renaissance. Siehe Selcuk I., „Die türkische Modernität, die Schaffung des neuen Menschen/Türkiye 
Aydinlanmasi, Yeni Insani’ Yaratmak“ in: „Die Modernitätsbewegung in der Türkei, Vergangenheit, 
heute und die Probleme, Festschrift Tanilli Server.“, Adam Verlag, Istanbul 1997, S. 37. 
19 Vgl. Steinbach U., „Die Türkei im 20. Jahrhundert - Schwieriger Partner Europas“, Gustav Lübbe 
Verlag, Bergisch Gladbach 1996, S. 132. 
In gleicher Weise betont Tibi B., dass das Osmanische Reich die letzte islamische Ordnung der 
Weltgeschichte verkörperte, und hat Kemal Pascha im Jahre 1923, genannt Atatürk, die säkulare 
Republik in der Türkei und somit die erste laizistische Ordnung im Islam begründet. „Erstmals wurde in 
der islamischen Geschichte bestimmt, dass die Religion des Islam von der Politik zu trennen sei. Als 
Voraussetzung hierfür musste die letzte islamische Ordnung, das osmanische Kalifat, aufgelöst werden. 
Zur Globalisierung unserer Welt gehört die Tatsache, dass der Kemalismus heute nicht nur von der 
Türkei aus, sondern auch von Türken im christlichen Deutschland herausgefordert wird.“ Vgl. Tibi B., 
„Die neue Weltordnung, westliche Dominanz und islamischer Fundamentalismus“2, Econ Taschenbuch, 
München 2001, S. 29-30. 
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unbestimmten Geschichte.“20 Die Modernisierung setzte sich im rechtlichen Bereich 

fort. 1929 wurden das Schweizer Exekutionsgesetz von 1889 als die türkische 

Exekutionsordnung und das Exekutions- und Konkursgesetz (EO) übernommen. 

Darüber hinaus wurde die türkische Zivilprozessordnung (ZPO) aus dem Schweizer 

Kanton Neuchatel, das türkische Handelsgesetz (HGB) vom deutschen und 

schweizerischen Handelsgesetze übernommen bzw. rezipiert.21 Im Strafrechtsbereich 

wurde im gleichen Jahr mit der Einführung des italienischen Strafrechts von 1889 

begonnen. Ferner wurde am 4. April 1929 das deutsche 

Strafprozessgesetz/Strafprozessordnung (StPO) rezipiert.22 

 

3. Verwaltungs- und Rechtsstrukturen 

 

3.1. Verwaltungsstruktur 

Die Türkei ist kein Bundesstaat sondern ein einheitlicher Staat bzw. Zentralstaat. Aus 

diesem Grunde wurde die Verwaltungsstruktur der Türkei ganz anders organisiert als 

z.B. die Österreichs. Die türkische Verwaltungsstruktur und ihre Gesetze wurden aus 

der französischen Verwaltungsstruktur und ihren Gesetze abgeleitet:  
„Codes of administrative law were mainly adopted from France as a result of the strong French influence 
on the administrative system of Turkey which began just after the reform of 1839.“23  
 
Schon während der Tanzimat-Epoche wurden französischen Verwaltungsstrukturen 

eingeführt, die man auch nach der nationalen Unabhängigkeit der Türkei weiterführte. 24 

Man muss sagen, dass die Verwaltungsstruktur der Türkei im Wesentlichen 

zentralistisch organisiert ist. Es gibt in der Türkei auch eine dezentrale Verwaltung, 

trotzdem wird diese von der zentralen Verwaltung kontrolliert. Es handelt es sich um 

eine hierarchische Kontrolle in der Verwaltungsstruktur. Die Organe der Exekutive 

bilden die Spitze der Zentralverwaltung. Das heutige türkische Verwaltungssystem 

                                                 
20 Vgl. Bilge N., „Einführung in das Recht“, Ankara 1986, S. 99; siehe auch Ansay T. and  Wallece, 
„Introduction to Turkish Law“, Kluwer law and Taxation Publishers Netherlands 1987, S. 10. 
21 Siehe Güriz A., “Sources of Turkish Law“, in: „Introduction to Turkish Law“ Vgl. Ansay T. and 
Wallece Kluwer law and Taxation Publishers Netherlands 1987, S. 11. 
22 23 Siehe ebenda, S. 11. 
23 Vgl. ebenda, S. 11. 
24 Siehe Gürhan S., „Administrative Law„ in: „Introduction to Turkish Law“ Kluwer law and Taxation 
Publishers Netherlands 1987, S. 62 –63. Gemäß Göktürk P. A. baut die Verwaltung, wie im 
zentralisierten Frankreich, auf der Staatsverwaltung und auf lokalen und funktionalen autonomen 
Verwaltungseinheiten auf, die unter Aufsicht des Staates stehen, Die Verwaltung bildet hinsichtlich ihres 
Aufbaus und ihrer Aufgaben eine Einheit und ist durch Gesetze geordnet. Siehe dazu Göktürk P. A., “Der 
Werdegang der modernen Türkei“, Istanbul 1983, S. 46. 
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gründet auf den fundamentalen Prinzipien des Verfassungsgesetzes von 1982. Es 

bestehen in der Türkei für die drei klassischen Staatsfunktionen jeweils eigene Organe, 

nämlich für die 

- Gesetzgebung: wird durch Art. 75–92 normiert. 

- Verwaltung:  wird als Exekutive und Verwaltung durch Art. 101-137  

geregelt. 

- Gerichtsbarkeit: wird durch Art. 138-160 geregelt. 

So wird durch Art. 123 des türkischen Verfassungsgesetzes die Verwaltung normiert 

und erklärt: 
„ IV-Verwaltung 

A. Grundsätze der Verwaltung 
1. Einheit der Verwaltung und Körperschaften des öffentlichen Rechts 

Artikel 123 
(1) Die Verwaltung bildet nach Aufbau und Aufgabe eine Einheit und wird durch das Gesetz geregelt. 
(2) Aufbau und Funktion der Verwaltung beruhen auf den Grundsätzen der zentralen und örtlichen 

Leitung. 
(3) Die Rechtsstellung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts wird nur durch Gesetz oder 

aufgrund einer ausdrücklich durch Gesetz gewährten Befugnis verliehen.“25 
 
Abs. 1 der Vorschrift wiederholt für die Verwaltung im Speziellen, was bereits durch 

Art.123 Abs. 1 für den Staat im Allgemeinen ausgesagt ist. Durch Abs. 2 werden neben 

der „hierarchisch“ geordneten unmittelbaren Staatsverwaltung auch die verschiedenen 

Formen mittelbarer Staatsverwaltung, insbesondere der Auftragsverwaltung, und die 

Schaffung von Selbstverwaltungskörpern und mehr oder weniger autonomen 

Institutionen verfassungsmäßig legitimiert.26 Die Schwerpunkte der türkischen 

Verwaltungsstrukturen sind die Zentralverwaltung und die Kommunalverwaltung bzw. 

die örtlichen Verwaltungen, welche im türkischen Verfassungsgesetz geregelt werden. 

Die Grundsätze der Zentralverwaltung werden ausdrücklich in Art. 126 des türkischen 

Verfassungsgesetzes (VG) normiert. Gemäß Art. 126 ist die Türkei hinsichtlich ihres 

zentralen Verwaltungsaufbaus entsprechend der geografischen Lage, den 

wirtschaftlichen Bedingungen und den Erfordernissen des öffentlichen Dienstes in 

Provinzen unterteilt; die Provinzen ihrerseits sind in Verwaltungsbezirke eingeteilt. 

Ferner beruht die Verwaltung der Provinzen auf dem Grundsatz der Selbstverwaltung. 

Gemäß Art 126 Abs. 3 VG können zur Sicherung der Effektivität und der Koordination 

bei der Tätigkeit des öffentlichen Dienstes mehrere Provinzen einem zentralen 

                                                 
25 Vgl. Wedekind R., Voß D. H., Ceylan S., „Die Verfassung der Türkischen Republik vom 7. November 
1982“, Verlag der Buchhandlung Leuenhagen & Paris, Hannover 1984, S. 194. 
26 Vgl. ebenda, S. 194. 
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Verwaltungsaufbau eingegliedert werden. Die Aufgaben und Befugnisse dieser 

Einrichtung werden durch das VG geregelt, verteilt über das ganze Land, welches heute 

aus 81 Verwaltungs- und Regierungsbezirken bzw. Provinzen besteht. Der oberste 

Regierungsvertreter in einer Provinz ist der Präfekt, „Vali“. Jede Provinz umfasst 

innerhalb ihrer Grenzen mehrere Verwaltungseinheiten, die als Bezirke bezeichnet 

werden. Die Regierung wird in den Bezirken vom Landrat, dem „Kaymakam“, 

vertreten.27 Die Kreise bzw. die Verwaltungseinheiten, „Bucak“, sind dem Landrat 

unterstellt und der Kreis wird vom Kreisvorsteher, dem „Bucak Müdürü“ verwaltet. Im 

Kreis befinden sich auch Landwirtschaftsberater, Standesbeamte, Amtsveterinäre, Erste 

Hilfe-Stationen, Polizeiwachstationen oder Gendarmerie, Beamte des 

Unterrichtsministeriums und ein Postamt.28 Im Bezirk, der aus mehreren Kreisen 

besteht, wird die Regierung vom Landrat vertreten, der in einer der Städte des Bezirks 

seinen Sitz hat. Er hat für die öffentliche Ruhe im ganzen Bezirk Sorge zu tragen, die 

Befehle des Präfekten und damit der Regierung in seinem Bezirk auszuführen und sie 

an die Kreisvorsteher weiterzuleiten.29 In der Stadt, in der sich das Kaymakamlik, das 

Landratsamt befindet, gibt es auch folgende Behörden: eine Militärdienststelle, eine 

Justizverwaltung, eine staatliche Monopolverwaltung, ein Postamt, eine 

Schulverwaltung für den Primär- und Sekundärbereich, Amtsärzte und Veterinäre, eine 

Polizei- oder Gendarmerieverwaltung, ein Grundbuchamt, ein Einwohnermeldeamt 

sowie eine Steuerbehörde. Es befinden sich dort außerdem Amtsgerichte und 

Landsgerichte, in den Bereichen Zivil- und Strafsachen, und Staatsanwälte mit Befugnis 

zur Rechtssprechung durch Richter, Yargiclar.30 Die größte Verwaltungseinheit ist die 

Provinz, die dem Präfekten untersteht. Die vom Volk gewählten Mitglieder eines 

beratenden Kollegiums, „Il Idare Kurulu“, sind ihm beigeordnet. Es trifft nur in einigen 

Ausnahmefällen rechtswirksame Verwaltungsentscheidungen. Dieses Kollegium 

besteht aus Direktoren für das Finanz-, Polizei-, Erziehungs- und öffentliche 

Gesundheitswesen.31 Die Aufgaben des Präfekten lassen sich folgendermaßen 

umschreiben: „Er ist in der Provinz der höchste Vertreter des Staates und der 

Regierung, sorgt für Ruhe und Ordnung, führt Gesetze, Regierungs- und so genannte 

                                                 
27 Siehe Göktürk P.A., „Aufbau der türkischen Verwaltung“ in: „der Werdegang der modernen Türkei“ 
Istanbul 1983, S. 46. 
28 Siehe ebenda, S. 46. 
29 Siehe ebenda, S. 48. 
30 Siehe ebenda, S. 48. 
31 Siehe ebenda, S. 48. 
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ministerielle Verordnungen, Regierungsbeschlüsse, Erlasse und Anordnungen der 

einzelnen Ministerien durch, empfängt Vertreter ausländischer Staaten und ist für das 

Protokoll zuständig, kontrolliert die ihm untergeordneten Verwaltungsinstanzen und 

ihre Beamten. Schließlich verfügt er über eine Reihe Zuständigkeiten, die sich aus dem 

Prinzip der Dekonzentration ergeben, wie z.B. Ernennung kleiner Beamten und 

Versetzung derselben innerhalb seines Verwaltungsbezirkes.“32 Gemäß Art. 127 VG 

sind die örtlichen Verwaltungen juristische Personen des öffentlichen Rechts, welche 

die gemeinsamen örtlichen Bedürfnisse der Bevölkerung in den Provinzen, Städten und 

Dörfern befriedigen. Ihre Zusammensetzung und Beschlussorgane sind durch Gesetz 

geregelt, die Beschlussorgane werden vom Volk in direkter Wahl gewählt. Ferner übt 

die Zentralverwaltung im Rahmen der gesetzlich festgelegten Grundsätze und 

Bestimmungen die Verwaltungsaufsicht über die örtliche Verwaltung aus, um die 

Erfüllung der örtlichen Verwaltungsaufgaben gemäß den Grundsätzen der 

Einheitlichkeit der Verwaltung, dem inneren Zusammenhalt des öffentlichen Dienstes 

und der Bewahrung des öffentlichen Interesses zu sichern und zu überwachen, dass 

dieses den örtlichen Bedürfnissen angepasst erfüllt wird.33 Die zentralistische 

Organisation Ankaras setzt sich bis in die untersten Verwaltungsebenen fort. Da diese 

Regierungsform es sehr schwierig macht, die regionalen Unterschiede zwischen Stadt 

und Land in vollem Unfang zu berücksichtigen, hat man die kommunalen 

Verwaltungen eingerichtet.34 Die Verwaltung kann gemäß Art. 125 VG mit der 

Gerichtsbarkeit kontrolliert werden, trotzdem gibt es auch Ausnahmen. Eine Ausnahme 

ist das Staatsbeamtensgesetz, welches ungerecht ist. Trotzdem oder  gerade deswegen 

handelt es sich um die mittelbare Beziehung zwischen der Verwaltungsstruktur und den 

Menschenrechtsverletzungen in der Türkei. Man kann sagen, dass sowohl die 

persönlichen als auch die gesellschaftlichen Rechte und Freiheiten auch von der 

kommunalen Verwaltung, immer jedoch von der zentralistischen Verwaltung 

kontrolliert wurden und werden. 

 

 

 

                                                 
32 Vgl. Göktürk P. A., „Aufbau der türkischen Verwaltung“ in: „der Werdegang der modernen Türkei“ 
Istanbul 1983, S. 48. 
33 Siehe Art. 127 Abs. 5 des türkischen Verfassungsgesetzes (VG). 
34 Siehe Ekin & Singler, „Nachbar Türkei“, Frankfurter Allgemeine Zeitung Verlag, o. O., o. J. 
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3.2. Rechtsstruktur bzw. Rechtsordnung 

Wie immer gesagt wird, bestimmt die traditionelle Staatslehre den Staat durch die 

Elemente Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt. Wie noch zu zeigen sein wird, sind 

diese drei staatlichen Elemente tatsächlich wesentlich, bedürfen aber der Präzisierung 

und vor allem der juristischen Umschreibung.35 „Wenn auch der Staat eine 

Rechtsordnung ist, so ist doch nicht jede Rechtsordnung ein Staat. Weder die 

vorstaatliche Rechtsordnung der primitiven Gesellschaft noch die überstaatliche 

Rechtsordnung des Völkerrechts haben die Qualität eines Staates. Eine Rechtsordnung 

muss den Charakter einer Organisation im spezifischen Sinne haben; sie muss 

arbeitsteilig funktionierende Organe für die Erzeugung und Vollziehung jener Normen 

einsetzen, welche die Ordnung bilden, um Staat zu sein. Der Staat ist also eine relativ 

zentralisierte Rechtsordnung.“36 

Vor allem ist die Türkei kein Bundesstaat sondern ein Zentralstaat. Gemäß Art. 1 VG ist 

der türkische Staat eine Republik. Art. 1 bekräftig, dass die durch die Ausrufung der 

Republik am 29.10.1923 geschaffene Staatsform unverändert fortbesteht. „Typische 

Merkmale einer Republik (im Gegensatz zur Monarchie) sind, dass das Staatsoberhaupt 

gewählt wird, dass es eine zeitlich begrenzte Funktion hat, dass es für seine 

Amtsführung rechtlich und politisch verantwortlich und daher unter bestimmten 

Voraussetzungen auch während seiner Amtszeit absetzbar ist.“37 Die Wesensmerkmale 

der türkischen Republik werden auch vom VG normiert. Gemäß Art. 2 VG ist die 

Republik Türkei ein in nationaler Solidarität und Gerechtigkeit dem Wohl der 

Gemeinschaft dienender, demokratischer, laizistischer und sozialer Rechtsstaat, der auf 

den Menschenrechten und auf den in der Präambel ausgedrückten Grundprinzipien 

beruht und dem Nationalismus Atatürks verbunden ist.38„Jedes als Staat qualifizierbare 

Gebilde hat seine ihm eigentümliche Rechtsordnung, seine ihm eigentümliche 

Ideologie, seine ihm eigentümliche Mentalität.“39 Die türkische Staatslehre bestimmt 

die Prinzipien durch die Elemente Nationalismus, demokratischer, laizistischer und 

sozialer Rechtsstaat, der auf den Menschenrechten und auf den in der Präambel des 

Verfassungsgesetzes ausgedrückten Grundprinzipien beruht. Es kann gesagt werden, 

                                                 
35 Siehe Koja, „Einführung in das öffentliche Recht“ Orac Verlag, Wien 1998, S. 15. 
36 Vgl. ebenda, S. 15-16. 
37 Vgl. P. Bosek/P. Pani, „Öffentliches Recht, Grundzüge des Verfassungsrechts“, Orac Verlag, Wien 
1996, S. 12. 
38 Siehe Art. 2 des türkischen VG. „Das neue Verfassungsgesetz“, Serhat Verlag, Istanbul 2000. 
39 Vgl. Wedekind R., D. H. Voß, S. Ceylan, S. 25. 
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dass die Türkei ihre Rechtsstruktur und Rechtsordnung hinsichtlich ihrer 

Grundprinzipien des Verfassungsgesetzes ordnete. “Der Staat stellt sich, wie immer 

man ihn betrachtet als eine Ordnung menschlichen Verhaltens dar. Wenn er bisweilen 

als politisches Gemeinwesen bezeichnet wird, so ist dies nur ein anderer Ausdruck 

dafür, dass der Staat eine Zwangsordnung ist.“40 Die Staatsgewalt wird durch Art. 6 VG 

geregelt. Gemäß Art. 6 steht die Staatsgewalt uneingeschränkt und unbedingt der 

türkischen Nation zu. Ferner übt die türkische Nation ihre Staatsgewalt mittels der 

zuständigen Organe nach Maßgabe der in der Verfassung festgelegten Grundsätze aus. 

Letztendlich darf die Ausübung der Staatsgewalt in keiner Weise einer bestimmten 

Person, einer Gruppe oder Klasse übertragen werden. Keine Person und kein Organ darf 

eine staatliche Zuständigkeit wahrnehmen, die nicht ihre Quelle in der Verfassung 

findet.41 „Der Staat ist nur durch seine Organe rechtlich handlungsfähig; daher kommt 

dem Organisationsrecht also der Schaffung von Organen der Regelung ihrer 

Kompetenzen und der Betrauung von Menschen mit Organfunktionen große Bedeutung 

zu.“42 Wie bereits erwähnt wurde, bestehen in der Türkei für die drei klassischen 

Staatsfunktionen jeweils eigene Organe, nämlich für Gesetzgebung, Verwaltung und 

Gerichtsbarkeit. Also handelt es sich um ein wichtiges Prinzip, d.h. das 

gewaltenteilende Prinzip. Unter dem gewaltenteilenden Prinzip versteht man, dass die 

Ausübung der Staatsgewalt auf verschiedene Organe aufgeteilt werden soll, um die 

Machtkonzentration bei einem Organ zu verhindern.43 Das türkische VG unterscheidet 

drei Staatsfunktionen (Staatsgewalten), nämlich Gesetzgebung, Rechtsprechung und 

Verwaltung. Die Grenzen der drei klassischen staatlichen Gewalten werden durch die 

nachfolgenden Artikel 7, 8 und 9 gezogen. So steht die Gesetzgebungsfunktion der 

türkischen Großen Nationalversammlung im Namen der türkischen Nation zu. Diese 

Funktion ist unübertragbar. Ferner wird die Exekutivgewalt entsprechend der 

Verfassung und den Gesetzen vom Präsidenten der Republik und vom Ministerrat 

wahrgenommen, die Rechtssprechung im Namen der türkischen Nation von 

unabhängigen Gerichten. Gemäß dem türkischen VG ist die Türkei ein Rechts- und 

Sozialstaat. Diese Prinzipien werden durch Art. 2, 5 und 6 genannt. Es stellt sich die 

Frage, was ein Rechtstaat ist und ob die Türkei in Wirklichkeit ein Rechtsstaat ist. Koja 

                                                 
40 Vgl. Koja, S. 15. 
41 Siehe Art. 6 das türkische VG 
42 Vgl. ebenda, S. 16. 
43 Siehe. P. Bosek/P. Pani, S. 13. 
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definiert Rechtsstaat so: „die Vollziehung muss an das Gesetz gebunden sein, es muss 

Gewaltentrennung herrschen; die gesetzlichen Ermächtigungen für das 

Verwaltungshandeln müssen ausreichend präzise sein; die Gerichte müssen von der 

Verwaltung unabhängig sein; für die Kontrolle der Gesetzmäßigkeit der Vollzugsakte 

muss gesorgt und die Freiheitssphäre der Bürger durch Grundrechte 

verfassungsgesetzlich gewährleistet sein.“44 Gemäß Walter/Mayer muss ein Rechtsstaat 

also ein Verfassungsstaat sein, d.h. Normen aufweisen, die die Gesetzgebung regeln, er 

muss ein Gesetzesstaat sein, d.h. Normen enthalten, die dem einzelnen sein Verhalten 

vorschreiben und an die Nichteinhaltung Zwang knüpfen (materielles Recht), Organe 

zur Vollziehung berufen und ihr Vorgehen regeln (Organisations- und Verfahrensrecht); 

und er muss ein Rechtsschutzstaat sein, d.h. die Einhaltung von Verfassung und Gesetz 

durch entsprechende Einrichtungen sichern.45 Gemäß Art. 5 des türkischen VG: 
„V. Grundlegende Staatziele und Staatsaufgaben 
Artikel 5 
Grundziel und– aufgaben des Staates ist es, die Unabhängigkeit und Integrität der türkischen Nation, die 
Unteilbarkeit des Hoheitsgebietes, die republikanische Staatsform und die Demokratie zu schützen, das 
Wohlergehen, den Frieden und das Glück des einzelnen und der Gemeinschaft zu festigen, die 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Hindernisse, welche die Grundrechte und Grundfreiheiten der 
Person in einer mit den Prinzipien der Gerechtigkeit und des Rechts- und Sozialstaats unvereinbaren 
Weise beschränken, zu überwinden und die notwendigen Voraussetzungen für die Entfaltung der 
materiellen und immateriellen Existenz des Menschen zu schaffen.“46 
 
Gemäß des türkischen VG ist die Türkei ein Rechts- und Sozialstaat. Obwohl im 

türkischen Verfassungsgesetz der Rechts- und Sozialstaat festgeschrieben worden ist, ist 

die Türkei für ihre Menschenrechtsverletzungen bekannt, wobei es sich häufig um 

Schadenersatzklagen handelt, die aus Menschenrechtsverletzungen entstanden sind. Auf 

dem Papier, d.h. im türkischen VG, ist die Türkei ein Rechtsstaat, aber im praktischen 

Sinn kann ein Staat nur dann Rechtsstaat sein, wenn er die Theorie auch in der Praxis 

anwendet. In der Türkei ist das nicht der Fall. Es darf nicht vergessen werden, dass die 

türkische Verfassung von 1982 ein Produkt eines militärischen Eingriffs und seiner 

Vorbedingungen ist.47 Eingriffe des Militärs werden in unserer Zeit mit 

                                                 
44 Vgl. Koja, S. 11. 
45 Siehe Walter/Mayer, „Bundesverfassungsrecht“9, Manz Verlag, Wien 2000, S. 82. 
46 Siehe Art. 5 des türkischen VG. 
47 Siehe Tanör B., „Zwei Verfassungen 1961-1982“2 Beta Verlag, Istanbul 1991, S. 9. 
Darüber hinaus betont Präsident des Kassationshofes, dass es einer neuen modernen Verfassung in der 
Türkei bedarf, weil die Verfassung vom 1982 eine Widerstandsverfassung gegen die Verfassung von 
1961 ist, da die Verfassung von 1961 sehr modern und revolutionär war. Dazu sagte Präsident, Özkaya  
E., folgendes: „Aus diesem Grund muss die Verfassung im Gesamten geändert und es muss eine moderne 
und demokratische Verfassung geschaffen werden.“ Um Kenntnis über die türkische 
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Entwicklungsländern und unterentwickelten Ländern mit undemokratischen Ländern, in 

Verbindung gebracht. Zusätzlich könnte man sagen, dass die Türkei in der Theorie als 

ein Rechtstaat hinsichtlich ihres Verfassungsgesetzes gilt, aber in der Anwendung ein 

Polizeistaat ist. Es ist klar, dass es eine unmittelbare positive Beziehung zwischen dem 

Entwicklungsniveau, dem Rechtsaat und der Demokratie gibt. Man spricht davon, dass 

ein Staat sowohl auf dem Papier als auch im praktischen Sinne ein Rechtsstaat sein 

sollte. In diesem Zusammenhang sollte es eine positive Entsprechung zwischen den 

staatlichen Strukturorganen und der Praxis geben, da es sehr wichtig ist, eine Balance zu 

herstellen.48 Es handelt sich um eine repräsentative Demokratie in der Türkei, die als 

ein zentralistischer Einheitsstaat organisiert ist. Gemäß Özbudun;  
“Turkey has a prominent place among today’s developing countries by the length of its experience, albeit 
an interrupted one with constitutional government. „Constitutional government“ in this context should be 
understood to mean a system in which political power is shared and reciprocal controls are legally 
established among different branches of government, in other words a system of „checks and balances“. 
In this sense constitutional government is not necessarily identical whit „constitutional democracy“, 
since the latter must, by definition, be based on effective and widespread political participation by the 
people.“49  
 
Letztendlich kann man sagen, dass die Türkei gemäß der türkischen Verfassung ein 

konstitutioneller Staat ist. Gemäß Özok Ö. ist die Türkei ein gesetzlicher Staat, und man 

kann daher nicht sagen, dass die Türkei ein Rechtstaat ist.50 

                                                                                                                                               
Gerichtsbarkeitsperspektive hinsichtlich des Beitritts der Türkei zur EU zu erlangen, führte der Autor ein 
Interview mit dem Präsidenten des Kassationshofes am 01.07.2003. 
48 Siehe Özay I.H., “Die Verwaltung im Tageslicht“, Alfa Verlag, Istanbul 1996, S. 58. 
49 Vgl. Özbudun E., ”Constitutional Law” in „Introduction to Turkish Law“ Wallece, Kluwer Law and 
Taxation Publishers Netherlands 1987, S. 23. 
50 Um Kenntnis über die türkische Gerichtsbarkeitsperspektive hinsichtlich des Beitritts der Türkei zur 
EU zu erlangen, führte der Autor ein Interview mit Präsidenten der Rechtsanwaltskammerverbünde der 
Türkei am 01.07.2003. 
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II – DIE TÜRKISCHE GERICHTSBARKEIT  

 
1. Die Gerichtsbarkeit  

Eine Untersuchung über die Gerichtsbarkeit muss zur Lehre von der Gewaltentrennung 

führen. Der Staat wurde als eine höhere Stufe und höhere Organisation aus der 

menschlichen Geschichte und der gesellschaftlichen Entwicklung geboren. Die 

historische Entwicklung des Staates ist die Errichtung einer funktional differenzierten 

Gesellschaft. “Der Staat stellt sich - wie immer man ihn betrachtet - als eine Ordnung 

menschlichen Verhaltens dar. Wenn er üblicherweise als „politische Organisation“ oder 

als „politisches Gemeinwesen“ bezeichnet wird, so ist dies nur ein anderer Ausdruck 

dafür, dass der Staat eine Zwangsordnung ist.“1 

Seit Beginn der menschlichen Geschichte hat sich jede Gesellschaft ihren eigenen 

Charakteristiken entsprechend strukturiert. Aus diesem Grund ist der Staat das Resultat 

einer Entwicklung. Zu diesem Zweck versteht man den Staat als eine politische 

Ordnung, eine Rechtsordnung. “Die Rechtsordnung besteht aus Normen. Diese sind 

entweder gebietend oder ermächtigend. Die gebietenden Normen schreiben ein 

bestimmtes Verhalten vor und verknüpfen eine Nichtbefolgung des gebotenen 

Verhaltens mit einer Sanktion (Exekution, Strafe); sie sind Zwangsnormen.“2 So 

versteht man unter Zwangsnormen Macht, durch die der Staat determiniert wird. Koja 

betont, dass der Staat eine Zwangsordnung ist. „Das spezifisch ‚politische’ Element 

dieser Organisation besteht nämlich darin, dass eine Ordnung vorsieht, dass unter 

bestimmten Voraussetzungen von Menschen Zwang gegenüber Menschen geübt werden 

soll, dass diese Ordnung Tatbestände und Rechtsfolgen (Zwangsakte) normiert.“3 In 

diesem Zusammenhang wird der Begriff „Staatsgewalt“ gesehen. Die Staatsgewalt ist 

ein Resultat aus der Entwicklung des Staates. Gemäß Koja: “Die ‚Staatsgewalt’ als 

zentrales Merkmal einer als Staat bezeichneten Gemeinschaft stand schon in der 

traditionalen Staatslehre im Vordergrund, denn unabweislich erhob sich die Frage, wie 

der Staat von anderen Trägern hoheitlicher ‚Gewalt’– d.h. Rechtsetzungs- und 

Rechtsvollziehungsbefugnis – zu unterscheiden ist.“4 Alle Institutionen, die sich seit 

dem Beginn der menschlichen Geschichte bis heute gebildet haben, sind ja nicht um 

                                                 
1 Vgl. Koja, „Allgemeine Staatslehre“, Manz Verlag, Wien 1993, S. 10. 
2 Vgl. Walter/Mayer, „Grundriss des österreichischen Verwaltungsverfahrensrechts“7, Manz Verlag, 
Wien 1999, S. 1. 
3 Vgl. Koja, “Allgemeine Staatslehre“, Manz Verlag, Wien 1993, S. 10. 
4 Vgl. Koja, „Allgemeine Staatslehre“, Manz Verlag, Wien 1993, S. 10. 
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ihrer selbst willen geschaffen worden, sondern zur Lösung bestimmter Probleme.5 Diese 

Realität führt zum Begriff Staatsfunktionen. Dabei handelt es sich um verschiedene 

staatliche Institutionen. Staatsfunktionen umfassen eine Rechtsordnung bzw. den 

Aufbau der Rechtsordnung und ihre Aktivität, das geordnete Zusammenleben von 

Menschen auf einem bestimmten Territorium zu ermöglichen, insbesondere Frieden und 

Rechtssicherheit zu gewährleisten.6  

Auf der einen Seite gibt es „Frieden und Rechtssicherheiten“ und auf der anderen Seite 

gibt es „Staatsfunktionen“ bzw. “Institutionen“ und „Macht“. Es kann zwischen den 

Begriffen „Frieden und Rechtssicherheit“ und „Staatsfunktionen“ ein Konflikt 

entstehen. Dieser Konflikt ist sowohl kollektiv als auch individuell, weil es sich um ein 

System handelt, das gesellschaftliche und individuelle Element umfasst. Um das System 

zu gewährleisten, muss eine Lösung der Konflikte zwischen Frieden und Sicherheit und 

der staatlichen Ordnung bzw. Macht gefunden werden. Dann sind die wichtigen 

Begriffe zur Lehre der Funktion der Justiz und ihrer Grenzen, und den Aufbau der 

Gewaltentrennung umfassend, zu definieren. Die Funktion der Justiz bzw. der Recht- 

und Staatsordnung und ihrer Grenzen muss deutet man das Thema der Staatstheorie und 

des Verfassungsrechts richtig geradezu zwangsläufig zur Lehre von der 

Gewaltentrennung führen.7 Mayer hat das zentrale Problem jeder 

verfassungsrechtlichen Ordnung klar erkannt und formuliert: „Die Bändigung 

staatlicher Macht im Dienste der Sicherung der Freiheit des Individuums. Dass jede 

Macht zum Problem für die menschliche Gemeinschaft wird, liegt für Montesquieu in 

der Beschränktheit der menschlichen Vernunft und in der Neigung des Menschen, von 

seinen Leidenschaften auch zuweilen einen schlechten Gebrauch zu machen. Eine 

ewige Erfahrung zeige, dass der, der Macht hat, zu ihrem Missbrauch geneigt ist: 

unkontrollierte Macht führt zur Tyrannei und droht die Freiheit des Einzelnen zu 

verschlingen. Sie bedarf daher der Mäßigung durch ein ordnendes Prinzip. Dieses 

ordnende Prinzip soll eine Verteilung der Macht auf verschiedene Träger sein.“8 Zum 

Symbol für die Gewaltentrennung geworden, warnt Montesquieu vor zuviel Macht in 

einer Hand: „Alles wäre verloren, wenn derselbe Mensch oder die gleiche Körperschaft 

der Großen, des Adels oder des Volkes diese drei Gewalten ausüben würde; die Macht, 

                                                 
5 Siehe Roman H., „Staat und Recht im Wandel“, Keip Verlag Goldbach 1993, S.XIII. 
6 Siehe Koja, „Allgemeine Staatslehre“, Manz Verlag, Wien 1993, S. 10. 
7 Siehe Mayer, „Funktion der Grenzen der Gerichtsbarkeit im Rechtstaat“, Manz Verlag, Wien 1991, S. 1. 
8 Vgl. ebenda, S. 3. 
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Gesetze zu geben, die öffentlichen Beschlüsse zu vollstrecken und die Verbrechen oder 

die Streitsachen der Einzelnen zu richten.“9 Gemäß Montesquieu müssen Freiheit und 

staatliche Macht und Kompetenzen begrenzt werden. Dies geschieht, so erklärt er, 

durch Gesetze.10„Verloren wäre vor allem die Freiheit des Menschen, die freilich nicht 

in einem schrankenlosen Individualismus besteht. Montesquieus Begriff der politischen 

Freiheit ist ein rationalistisch–gesetzlicher.11 Weiterhin betont Montesquieu: „Aber die 

politische Freiheit besteht nicht darin, zu tun was man will. In einem Staat, das heißt in 

einer Gesellschaft, in der es Gesetze gibt, kann die Freiheit nur darin bestehen, das tun 

zu können, was man wollen darf, und nicht gezwungen zu sein, zu tun, was man nicht 

wollen darf. Freiheit ist das Recht, alles zu tun, was die Gesetze erlauben.“12 Bei dem 

gewaltenteilenden Prinzip handelt es sich einerseits um eine Balance zwischen dem 

Frieden und den Grenzen und anderseits um eine Balance zwischen der staatlichen 

Macht und ihrer Kompetenzen bzw. deren Grenzen. Die Balance und Kontrolle der 

Gewalten dient in allen Bereichen einer Stabilität des Gesamtsystems und der 

Freiheitssicherung.13 In weiterer Folge können im politischen Bereich ordnungsstiftende 

Kräfte wirksam und zweckmäßig organisiert und zugleich gefährliche 

Machtzusammenballungen verhindert werden.14 

Das als Staatsgewalt bezeichnete Verhältnis unterscheidet sich von anderen 

Gewaltverhältnissen zunächst dadurch, dass es rechtlich geregelt ist und dass die 

Menschen, die als Staatsorgane „Gewalt“ haben, von einer Rechtsordnung ermächtig 

sind, diese Gewalt durch Erzeugung und Vollziehung von Rechtnormen auszuüben, 

sodass die Staatsgewalt normativen Charakter hat.15 Koja ist ebenso der Meinung, dass 

die Staatsgewalt in diesem Sinne die Geltung einer unabhängigen und effektiven 

Rechtsordnung ist.16 Zu diesem Zweck beruht das gewaltenteilende Prinzip auf dem 

Gedanken, dass die politische Macht, um ihren möglichen Missbrauch zu verhindern, 

geteilt werden muss, d.h. die staatlichen Funktionen getrennt werden müssen, um die 

Freiheit des einzelnen vor dem Machtmissbrauch eines ungezügelten Machtträgers zu 
                                                 
9 Vgl. Mayer, „Funktion der Grenzen der Gerichtsbarkeit im Rechtstaat“, Manz Verlag, Wien 1991, S. 3, 
dazu siehe Montesquieu, Vom Geist der Gesetze, 11. Buch, 6. Kapital 215. 
10 Siehe Hancerlioglu O., „Die Geschichte des Denkens“, Remzi Verlag, Istanbul 1974, S. 232. 
11 Vgl. Mayer, „Funktion der Grenzen der Gerichtsbarkeit im Rechtstaat“, Manz Verlag, Wien 1991, S. 4. 
12 Vgl. ebenda, S. 4. Dazu siehe Montesquieu, vom Geist der Gesetze, 11. Buch, 3. Kapital. 
13 Siehe Zippelius R., „Problemfelder der Machtkontrolle in Gewaltentrennung im Rechtsstaat“, in: 
Gewaltentrennung im Rechtsstaat“2 Hrsg. Merten D., Duncker & Humbold, Berlin 1989, S. 27. 
14 Siehe ebenda, S. 27. 
15 Siehe Koja, „Allgemeine Staatslehre“, Manz Verlag, Wien 1993, S. 10. 
16 Siehe ebenda, S. 19. 
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sichern.17 Die staatlichen Funktionen umfassen verschiedene Bereiche. In diesem 

Zusammenhang trifft die Staatsrechtslehre eine grundlegende Einteilung der 

Staatsfunktionen in Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit und Verwaltung. Diese Funktionen 

können jeweils als Tätigkeiten (Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit und Verwaltung im 

materiellen Sinn) oder als Gesamtheit von Organen (Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit und 

Verwaltung im organisatorischen Sinne) verstanden werden.18 Adamovich/Funk 

erklären, dass man in diesem Sinne von Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit und Verwaltung 

sprechen könnte, obwohl die Terminologie allerdings nicht einheitlich ist.19 In jedem 

realen Staat versteht man unter dem Begriff der Gewaltenteilung eine Balance zwischen 

den Gewalten und den Staatsfunktionen.20 Gemäß klassischer Staatslehre bestehen die 

drei Staatsfunktionen aus Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit und Exekution bzw. 

Verwaltung.21 Zu diesem Zweck wird die Gewaltenteilung durch Inkompatibilitäten 

gestärkt und Personalunionen geschwächt.22Adamovich/Funk demonstrieren, dass die in 

der Staatslehre übliche und grundlegende Unterscheidung zwischen Gesetzgebung, 

Gerichtsbarkeit und Verwaltung verschiedentlich durch weitere Differenzierungen 

ergänzt und modifiziert wird.23 „So werden bisweilen die Regierung, die 

Verfassungsgebung und die Kontrolle als eigene Staatsfunktionen angesehen.“24 Bei 

näherem Hinsehen zeigen sich in den geltenden Verfassungen auch neue Formen der 

Trennung bzw. Verschränkung der Gewalten, insbesondere zum Zwecke der 

Kontrolle.25 „Unübersehbar ist hier das Erstarken der rechtsprechenden Gewalt, vor 

allem der Gerichtsbarkeit des öffentlichen Rechts. Dies gilt für alle 

Verfassungssysteme, die hier behandelt werden, wenn auch für Frankreich in etwas 

eingeschränktem Maß. Die dritte Gewalt hat – abweichend von den Vorstellungen 

Montesquieus, der sie in einem gewissen Sinne als ‚irrelevant’ oder ‚neutral’ 

bezeichnete – wichtige Kontrollfunktionen gegenüber den beiden anderen 

Staatsgewalten übernommen; dies gilt für die Verwaltungsgerichtsbarkeit gegenüber der 
                                                 
17 Siehe Walter/Mayer, „Bundesverfassungsrecht“9, Manz Verlag, Wien 2000, S. 80. 
18 Siehe Adamovich/Funk, „Allgemeines Verwaltungsrecht“3, Springer Verlag Wien-New York 1987, S. 
11. 
19 Siehe ebenda, S. 11. 
20 Obwohl die Gewaltenteilung von Montesquieu im 17. Jahrhundert formuliert wurde, ist die Lehre von 
der Gewaltentrennung bis heute immer noch aktuell, dazu ist es ein wichtiges Prinzip in der Staatslehre. 
21 Aristoteles beschrieb schon in seiner „Politik“ drei Typen von Organe, die Rat, Behörden und 
Volksgerichte sind. Siehe dazu Koja, „Allgemeine Staatslehre“, Manz Verlag, Wien 1993, S. 138. 
22 Siehe Koja, „Allgemeine Staatslehre“, Manz Verlag, Wien 1993, S. 138-140. 
23 Siehe Adamovich/Funk, S. 12. 
24 Vgl. ebenda, S. 12. 
25 Siehe Koja, „Allgemeine Staatslehre“, Manz Verlag, Wien 1993, S. 145. 
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Verwaltung, für die Verfassungsgerichtsbarkeit teilweise gegenüber Verwaltung und 

Gesetzgebung (z.B. in Österreich), teilweise gegenüber allen drei Staatsfunktionen (z.B. 

in Deutschland).“26 Die Entwicklungsform des Gewaltenteilungsprinzips nach 

Montesquieu ist auch eine gesellschaftliche und geschichtliche Entwicklungsform des 

Staates bzw. des politischen Systems. Die politische und gesellschaftliche (auch 

technische) Entwicklung beeinflusst das Recht bzw. die Rechtswissenschaften. In 

diesem Zusammenhang wird eine dialektische Entwicklung sichtbar, die aus dem 

Konflikt heraus entstanden ist. In diesem Sinne ist das Recht für den Staat sowohl ein 

Zweck als auch ein Mittel. Daher wurde die Gewaltenteilung der Dialektikentwicklung 

angepasst. Trotzdem und gerade deswegen ist die Teilung der Gewalten auch heute ein 

fundamentales Prinzip, ein noch fundamentaleres als früher.27 In allen rechtsstaatlichen 

Demokratien ist der Grundsatz der Gewaltentrennung im Verhältnis von Justiz und 

Verwaltung besonders gewissenhaft verwirklicht.28 Es gibt verschiedene 

Bestimmungsmethoden der Staatsfunktionen. Gemäß Adamovich/Funk wird bei 

positiver Begriffsbestimmung die Staatsfunktion in direkter oder indirekter Weise auch 

als solche definiert. Im Falle der negativen Methode erfolgt die Begriffsbestimmung im 

Subtraktionsweg, wobei die zu definierende Staatsfunktion als Restgröße nach Abzug 

der anderen Staatsfunktionen übrigbleibt.29  
Staatsfunktionen Verstanden als  

 Gesamtheit von Tätigkeiten 
(im materiellen Sinne) 

Komplex von Organen  
(im organisatorischen ) 

Gesetzgebung 
(Legislative) 

Erlassung von allgemein verbindlichen 
Rechtsvorschriften Die Gesetzgebungsorgane 

Gerichtsbarkeit 
(Judikative) 

Streitentscheidung im Partienkonflikt 
und  
Strafentscheidung im Einzelfall 
(Rechtsprechung) 

Die Gerichte (Justiz) 

Verwaltung 
(Exekutive) 

Sozialgestaltung außerhalb der 
Gesetzgebung und Rechtsprechung Die Verwaltungsorgane 

 

Tabelle30: Staatsfunktionen. 

So sind die Staatsfunktionen sehr wichtig für die Gewaltentrennung. Aus traditionaler 

Sicht wird die Gewaltenteilung auch als ein Strukturmerkmal des modernen Staates 

gesehen. 
                                                 
26 Vgl. Koja, „Allgemeine Staatslehre“, Manz Verlag, Wien 1993, S. 145-146. 
27 Siehe Wagner C.-L., in: „Gewaltentrennung im Rechtsstaat“, Hrsg. Merten D., Duncker & Humblot, 
Berlin 1989, S. 17. 
28 Siehe Koja, „Allgemeine Staatslehre“, Manz Verlag, Wien 1993, S. 144. 
29 Siehe Adamovich/Funk, S. 13. 
30 Vgl. ebenda, S. 12. 
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Die staatliche Herrschaftsgewalt wird durch eine Differenzierung in den 

Staatsfunktionen ausgeübt.31 In einer zeitgemäßen Sicht sind diese drei Bereiche in 

einer vielfachen Hinsicht wechselseitig miteinander verbunden und voneinander 

abhängig. Dieses System der „checks and balances“ gewährleistet ein hohes Maß an 

Kontrolle. Für checks and balances spielt die Gerichtsbarkeit eine wichtige Rolle. So ist 

die Gerichtsbarkeit sowohl ein Teil der Gewaltentrennung bzw. des Systems der checks 

and balances als auch ein Strukturmerkmal des Staates. Darüber hinaus wird die 

staatliche Gewalt durch eine Differenzierung in den staatlichen Funktionen ausgeübt. 

Der Begriff „Gerichtsbarkeit“ bezeichnet sowohl eine bestimmte Tätigkeit, wie etwa die 

Entscheidung im kontradiktorischen Parteienstreit oder in Strafrechtsangelegenheiten 

bzw. Rechtsprechung, als auch eine Gesamtheit von Organen, beispielsweise Richter 

und deren Hilfsorgane, z.B. Justiz.32 Die Gerichtsbarkeit hat ihre moderne Gestalt, 

Organisation und Funktion im Zusammenhang mit der Entwicklung der 

Gewaltenteilung erhalten; diese wiederum ist ein wesentliches Element des 

Rechtsstaates.33 In der historischen Entwicklung der Gerichtsbarkeit spielt das Bestehen 

einer funktionell differenzierten Gesellschaft eine wichtige Rolle. Gerichtsbarkeit 

gehört dem Gesellschaftssystem und einem Teil der funktionellen Differenzierung der 

Gesellschaft an. Das Recht wurde als Struktur und System aus den menschlichen und 

gesellschaftlichen Beziehungen und ihrer Entwicklung geboren. In diesem 

Zusammenhang ist die Gerichtsbarkeit eine funktionelle und strukturelle 

Differenzierung des Rechts. 

Doch muss hinzugefügt werden, dass die alte Gerichtsbarkeit in der Vergangenheit 

eigene göttliche und religiöse Faktoren und Elemente umfasste. Die Macht der 

Gerichtsbarkeit wurde im Mittelalter von religiösen Institutionen und Königen 

ausgeübt. Deshalb kannte man damals auch den Begriff der unabhängigen 

Gerichtsbarkeit nicht und daher gab es im Mittelalter keinen „Staat“ im heutigen Sinne, 

da in einer Einheit mit religiösen Institutionen gelebt wurde.34 Somit wird klar, dass es 

eine organische Beziehung zwischen der Macht und der Kompetenz der Gerichtsbarkeit 

gab (und heute noch gibt) und wer die Macht  der staatlichen, religiösen bzw. göttlichen 

Faktoren hatte, hatte auch das Recht und die Kompetenz zur Gerichtsbarkeit. Parallel 

                                                 
31 Siehe Neisser/Verschraegen, „Die Europäische Union“, Springer Verlag, Wien 2001, S. 59. 
32 Siehe ebenda, S. 58. 
33 Siehe Adamovich/Funk, S. 11. 
34 Siehe Schild W. C., „Alte Gerichtsbarkeit“, München 1980, S. 8. 
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zur gesellschaftlichen und wissenschaftlichen  auch ökonomischen Entwicklung wurde 

die neue Gerichtsbarkeit als funktionales und strukturelles System geschaffen. Die 

Menschheit und ihre Gesellschaften mussten auf diese Entwicklung und deren Resultat 

Tausende von Jahren warten. Daraus ergibt sich ein Zusammenhang zwischen der 

menschlichen Geschichte bzw. der gesellschaftlichen Entwicklung und der 

Gerichtsbarkeit. Es gilt eine Ordnung in einer Gesellschaft zu organisieren. Diese 

Ordnung wurde von der gesellschaftlichen und geschichtlichen Entwicklung 

determiniert und die Gerichtsbarkeit ist ein wesentliches Element für die Ordnung und 

Struktur des funktionalen und differenzialen Systems. Wie Mayer aufzeigt, haben die 

gesellschaftlichen Entwicklungen seit Montesquieu seiner Lehre von der Dreiteilung der 

Staatsgewalt und vom Verhältnis dieser Teile zueinander neue Konturen verliehen. Dies 

gilt besonders für das Verhältnis von Legislative und Exekutive. Um Sinn und Zweck 

einer gewaltenteilenden Verfassung aus heutiger Sicht zu klären, muss auf jeden Fall 

auch die Justiz miteinbezogen werden.35 Es ist ersichtlich, dass die Idee der 

unabhängigen Gerichtsbarkeit vor allem im 19. Jahrhundert die staatliche Entwicklung 

maßgeblich mitgestaltete. „In der sich im Konstitutionalismus neue abzeichnenden 

Machtverteilung wurde die neutralisierende Funktion der unabhängigen Justiz beim 

Ausbau des bürgerlich-liberalen Rechtsstaates zum gewichtigen Element.“36 Die 

staatsrechtliche und politische Entwicklung beeinflusste die Gerichtsbarkeit, die unter 

dem neuen Begriff des bürgerlich-liberalen Rechtsstaates neu gestaltet wurde. Parallel 

zu der Entwicklung entstanden neue Prinzipien für die Gerichtsbarkeit, wie z.B. 

Unabhängigkeit der gesetzlichen Richter. Mayer definiert dies folgendermaßen: „Der 

entscheidende Sprung in dieser Entwicklung war die Unterwerfung der Exekutive unter 

die Kontrolle unabhängiger Richter durch die Einführung der 

Verwaltungsgerichtsbarkeit. Rationalistische und liberale Ideen verbanden sich in der 

Forderung nach Bindung der Verwaltung an das Gesetz und nach Schaffung einer 

individuellen Rechtssphäre des Einzelnen im Verhältnis zum Staat. Liberales 

Misstrauen ließ den Schutz der so begründeten subjektiven öffentlichen Rechte durch 

eine neutrale Instanz angebracht erscheinen. Diese Neutralität versprach die Justiz 

deshalb in besonderem Maße, weil sie im politischen Machtkampf des 19. Jahrhunderts 

                                                 
35 Siehe Mayer, „Funktion und Grenzen der Gerichtsbarkeit im Rechtsstaat“, Manz Verlag, Wien 1991, S. 
18. 
36 Vgl. ebenda, S. 18. 
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keine Rolle spielte.37 Die Verfassungsgeschichte des 19. Jahrhunderts zeige sehr 

deutlich eine stete Ausweitung der Funktion der Justiz. Die „Verstaatlichung der 

Justiz“, der verfassungsrechtliche Schutz des gesetzlichen Richters, die Entwicklung der 

Unabhängigkeit der Richter und die Trennung der Justiz von der Verwaltung werden ab 

1848 zu wichtigen Verfassungsfragen.38 Die ab 1848 beginnende Entwicklung führt 

schließlich zum geltenden Rechtszustand. Im 19. Jahrhundert war die Idee der neutralen 

Justiz zu einer wichtigen Verfassungsidee gereift und spielte wegen seines typischen 

liberalen Gedankenguts vor allem für das Verhältnis des Rechtsunterworfenen zum 

Staat eine ganz zentrale Rolle. In weiterer Folge begann die richterliche Gewalt als 

Instrument des subjektiven Rechtsschutzes an Bedeutung zu gewinnen. Darüber hinaus 

ging es um eine Transzendierung und darum, Kontrollfunktion über die Exekutive zu 

übernehmen.39 Infolge dieser politischen und gesellschaftlichen Entwicklung bekam die 

Gerichtsbarkeit sowohl im Staat als auch in der staatlichen Macht eine neue Rolle. 

Endlich wurde ein strukturelles und funktionelles  System, nämlich die heutige 

Gerichtsbarkeit, organisiert. Die Gerichtsbarkeit ist ein Element des Rechtssystems, das 

eine effektive Kontrolle der Machtträger gewährleistet.40 So stellt sich die Frage was 

denn Gerichtsbarkeit überhaupt ist.  

Die Gerichtsbarkeit im verfassungsrechtlichen Sinne ist die Vollziehung durch Organe 

der Gerichtsbarkeit, d.h. richterliche Organe und deren Hilfsorgane. Ebenso wie die 

gesetzgebende Gewalt und die Verwaltung ist auch die Gerichtsbarkeit grundsätzlich 

durch Merkmale der handelnden Organe und nicht durch den Inhalt der zu besorgenden 

Aufgaben bestimmt.41 Koja hingegen definiert die Gerichtsbarkeit folgendermaßen: 

„Die Gerichtsbarkeit erhielt ihre moderne Gestalt (Organisation und Funktion) im 

Zusammenhang mit der Entwicklung der Gewaltenteilung; diese wiederum ist wie 

dargetan ein wesentliches Element des Rechtsstaates.“42 Dazu verdeutlicht Koja, dass 

die Gerichtsbarkeit zunächst eine besondere Organisationsform staatlicher 

Rechtsvollziehung bzw. Rechtserzeugung ist, nämlich Gesetzesvollzug durch Organe, 

die durch sogenannte richterliche Unabhängigkeit ausgezeichnet sind.43 So ist die 

                                                 
37 Vgl. Mayer, „Funktion und Grenzen der Gerichtsbarkeit im Rechtsstaat“, Manz Verlag, Wien 1991, S. 
19. 
38 Siehe ebenda, S. 19. 
39 Siehe ebenda, S. 20. 
40 Siehe Neisser/Verschraegen, S. 40. 
41 Vgl. Adamovich/Funk, S. 28. 
42 Vgl. Koja, „Allgemeine Staatslehre“, Manz Verlag, Wien 1993, S. 298. 
43 Siehe Koja, „Allgemeine Staatslehre“, Manz Verlag, Wien 1993, S. 298. 
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Gerichtsbarkeit funktional und strukturell differenziert, sowohl in der Gewaltentrennung 

als auch im Bereich des Rechts. Aus dieser Grundlage heraus kann man ersehen, dass es 

sich um eine differenzierte Staatsfunktion handelt. Die Gerichtsbarkeit ist zugleich auch 

eine Entwicklung des Rechts und Rechtssystems. Dazu ist Ordnung die primäre 

Funktion des Rechts, wenn nicht gar seine ausschließliche.44 Aus diesem Grund kann 

man auch sagen, dass die Gerichtsbarkeit die primäre Funktion der Ordnung ist. 

Heute werden die Bestimmungen der Gerichtsbarkeit von staatlichen Gesetzen bzw. 

Verfassungsgesetzen normiert. Wie Walter betont, wird die Zuständigkeit der Gerichte 

durch Bundesgesetze bzw. die Bundesverfassung festgestellt.45 Also ist die 

Gerichtsbarkeit eine verfassungsgesetzliche und strukturelle Organisation. Die Lehre 

geht allgemein davon aus, dass die Gerichtsbarkeit im verfassungsrechtlichen Sinne 

sowohl die ordentliche Gerichtsbarkeit als auch die Gerichtsbarkeit des öffentlichen 

Rechts, d.h. die Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit, umfasst.46 Weiterhin 

heißt es, dass der klassische Aufgabenbereich der Justiz die Entscheidung über 

zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen sowie über strafrechtliche Anklagen 

beinhaltet.47 

Die heutige Zuständigkeit der Gerichte ist im europäischen Bereich völkerrechtlich und 

verfassungsrechtlich durch Art. 6 EMRK garantiert.48 Durch die EMRK ist die 

internationale Bedeutung der Gerichtsbarkeit heute viel größer. Die lokale 

Gerichtsbarkeit wird verbunden mit der internationalen. Die internationale 

Gerichtsbarkeit wie den EuGH ist als eine Oberstufe, ein unabhängiges Organ, von den 

supranationalen Verträgen eingerichtet. Dies macht die Gerichtsbarkeit zu einem 

wesentlichen Element des europäischen Rechtssystems. Hinzu kommt ein 

gesellschaftliches und geschichtliches Resultat aus der Entwicklung der 

Gerichtsgarantie. Mayer vertritt die Meinung, dass die Gerichtsgarantie des Art. 6 Abs. 

1 EMRK Ausdruck einer für das Verhältnis zwischen Individuum und Staat 

wesentlichen Einsicht ist: „Der menschliche Freiheit stets potentiell bedrohende Staat 

muss nicht nur dem Gesetz unterworfen werden, damit sein Handeln vorhersehbar ist, 

                                                 
44 Vgl. Lippold, „Recht und Ordnung“, Manz Verlag, Wien 2000, S. 1. 
45 Siehe Walter R., in: „Verfassung- Verwaltung Gerichtsbarkeit österreichische Richterwoche 1977“ o. 
O., S.73. 
46 Siehe Adamovich/Funk, S. 28. 
47 Siehe Koja, „Allgemeine Staatslehre“, Manz Verlag, Wien 1993, S. 298. 
48 Art. 6 EMRK wurde “Recht auf ein faires Verfahren“ normiert. Siehe EMRK, Europa – Recht, Beck-
Texte Deutscher Taschenbuch Verlag, 2001, S. 648. 
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sondern es bedarf auch einer Sicherheit dafür, dass die Anwendung der Gesetze objektiv 

erfolgt. Objektivität bedeutet Neutralität in dem zur Entscheidung vorliegenden Fall. 

Man kann so gesehen in dieser Bestimmung der EMRK eine zum europäischen 

Standard der Rechtskultur gewordene Freiheitsgarantie sehen.“49 Aus diesem Grund ist 

die Gerichtsbarkeit auch heute ein Balanceorgan. Die Gerichte stellen ein wichtiges 

Element der Gerichtsbarkeit dar. Die gerichtliche Macht wird durch die unabhängigen 

Gerichte im Namen des Volkes ausgeübt. Selbstverständlich bestimmt die 

Gerichtsbarkeit die richterlichen Organe mitsamt ihrer Hilfsorgane. Die richterlichen 

Organe sind die ernannten Richter im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der 

Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit, sowie in Österreich und Deutschland die 

Mitwirkenden aus dem Volke (Geschworene und Schöffen)50 und sonstige 

Laienrichter.51 Die Organe der Gerichtsbarkeit sind verfassungsrechtlich festgelegt, dies 

sind die Richter, die Mitwirkenden aus dem Volke, die Rechtspfleger und die 

richterlichen Hilfsorgane.52 Die wichtigsten Aufgaben der Gerichtsbarkeit sind sowohl 

„Rechtsschutz des einzelnen gegenüber dem Staat“ als auch „objektive 

Rechtmäßigkeitskontrolle“. Unter „Rechtsschutz des einzelnen gegenüber dem Staat“ 

versteht man das Prinzip, dass die „Unabhängigkeit“ der Richter von der Regierung und 

der ihr unterstellten Verwaltung schon früh dazu führte, dass Gerichte zum Schutz 

gegen Übergriffe der „öffentlichen Gewalt“ berufen wurden.53 

Bei „objektiver Rechtmäßigkeitskontrolle“ geht es nicht um den richterlichen Schutz 

von der Verletzung subjektiver Rechte. Aus diesem Grund erklärt Koja, dass der 

demokratische Rechtsstaat der Gegenwart ganz allgemein auf dem Grundgedanken der 

Rechtmäßigkeit aller Staatsakte und der richterlichen Gewährleistung dieser 

Rechtsmäßigkeit aufgebaut ist. Dazu können sich die diesbezüglichen Kontrollen gegen 

die Organe wie auch gegen die Staatsakte richten.54 Als Balanceorgan gibt es zwei 

                                                 
49 Vgl. Mayer, „Funktion und Grenzen der Gerichtsbarkeit im Rechtsstaat“, Manz Verlag, Wien 1991, S. 
26. 
50 In der Türkei gib es keine Geschworene, Schöffen und Laienrichter. 
51 Siehe Adamovich/Funk, S. 28. 
52 Siehe Walter/Mayer, „Bundesverfassungsrecht“9, Manz Verlag, Wien 2000, S. 243. 
53 Siehe Koja, „Allgemeine Staatslehre“, Manz Verlag, Wien 1993, S. 298. 
„Dazu ist eine der ältesten Garantien dieser Art die englische ‚Habeas corpus’ Akte (1679), nach welcher 
Verhaftungen nur aufgrund einer richterlichen Entscheidung zulässig sein sollten. Der Vorbehalt eines 
richterlichen Befehls für Festnahmen, Hausdurchsuchungen, Verletzungen des Briefgeheimnisses sowie 
Beschlagnahmen gehört seitdem zum europäischen Standart des individuellen Rechtsschutzes. Er wurde 
später noch durch ein System der Haftung des Staates für rechtswidrige Handlungen seiner Organe 
ergänzt, es ist dies die „Amtshaftung, die ebenfalls den Gerichten anvertraut ist.“ Vgl. ebenda, S. 299. 
54 Siehe Koja, „Allgemeine Staatslehre“, Manz Verlag, Wien 1993, S. 299. 
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Arten der Gerichtsbarkeit, die sehr bedeutend sind, nämlich die 

Verfassungsgerichtsbarkeit und die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Diese Organe 

entwickelten sich im 19. Jahrhundert.55 Die Verfassungsgerichtsbarkeit ist die Kontrolle 

des Gesetzgebers durch Gerichtsorgane, und in gleicher Weise bedeutet die 

Verwaltungsgerichtsbarkeit die Kontrolle der Verwaltung durch Gerichtsorgane. 

Leobenstein fasst die ganze Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit 

folgendermaßen zusammen: „...soweit sie die Bescheidkontrolle im weitesten Sinn zum 

Gegenstand hat, ließe sie sich allerdings unterlaufen und wirkungslos machen, wenn 

nicht sogar aus den Angeln heben, wäre es tatsächlich so, dass völlige Freiheit in der 

Beurteilung der einer Behörde als Hauptfrage aufgegeben Frage als Vorfrage durch 

jedwede Behörde gleichgültig, ob Gericht oder Verwaltungsbehörde schrankenlos offen 

stünde bzw. dass rechtskräftige Entscheidungen im weitesten Sinn aus Gerichtsbarkeit 

und Verwaltung von dem gegebenbeteiligten Organ der Vollziehung und sogar 

innerhalb eines und desselben Vollziehungstypus nicht beachtet zu werden brauchen 

(...)“.56 Daraus kann man entnehmen, dass die Verfassungs- und 

Verwaltungsgerichtsbarkeit in einem Staat, insbesondere in einem demokratischen, eine 

sehr wichtige Rolle innehat. Wenn der Staat überhaupt noch im Interesse der 

Freiheitsverbürgung der Menschen und eines geordneten Lebens der Menschen 

untereinander bestehen soll, gibt es keine Alternative zum freiheitlichen und 

demokratischen Rechtsstaat.57 Man darf ein weiteres wesentliches Prinzip, nämlich „die 

richterliche Unabhängigkeit“, nicht übersehen. Für eine objektive Gerichtsbarkeit ist die 

richterliche Unabhängigkeit unabdingbar. Laut Walter setzt sich die richterliche 

Unabhängigkeit aus zahlreichen Elementen zusammen, die in der 

rechtswissenschaftlichen Literatur seit langem erörtert werden.58 

Darüber hinaus lässt sich in Bezug auf die politischen Parteien, d.h. Gesetzgeber, 

richterliche Unabhängigkeit zunächst als möglichst weitgehende Zurückdrängung auf 

Auswahl und Ernennung der Richter, auf deren Laufbahn und auf deren Rechtsstellung 

                                                 
55 Siehe Koja, „Allgemeine Staatslehre“, Manz Verlag, Wien 1993, S. 299. 
56 Vgl. Leobenstein, „Die Verwaltungsgerichtsbarkeit im Spannungsfeld von Verwaltung und 
Gerichtsbarkeit“ in: Verfassung Verwaltung Gerichtsbarkeit, österreichische Richterwoche 1977, 
Bundesministerium für Justiz, o. O., S. 8. 
57 Siehe ebenda, S. 7. 
58 Siehe Walter, „Verfassung und Gerichtsbarkeit“, in: „Funktion und Grenzen der Gerichtsbarkeit im 
Rechtsstaat“ Hrsg. Mayer, Manz Verlag, Wien 1991, S. 40. 
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verstehen.59 Es gibt Parallelen zwischen der Demokratie bzw. dem Rechtsstaat und der 

Gerichtsbarkeit, wobei die Gerichtsbarkeit ein wesentliches Instrument für den 

Rechtsstaat ist und die richterliche Unabhängigkeit somit ein unabkömmliches 

Instrument für die Gerichtsbarkeit. Wie bereits erwähnt wurde, umfasst die 

Gerichtsbarkeit verschiedene Prinzipien, die für das demokratische System unerlässlich 

sind. Für eine unabhängige Gerichtsbarkeit soll auch der Richter unabhängig sein, um 

ein unparteiisches Verfahren garantieren zu können. Deshalb hat diese richterliche 

„Objektivität“ für alle Bereiche der Zivil- und Strafgerichtsbarkeit, für die Verwaltungs- 

und für die Verfassungsgerichtsbarkeit hohen Stellenwert. Darüber hinaus hängt die 

richterliche Unabhängigkeit auch wesentlich mit der Gewaltentrennung zusammen; sie 

soll Einflussnahmen der politischen Faktoren, d.h. von Parlament und Regierung, 

abwehren.60 Die richterliche Unabhängigkeit wird durch Verfassungsgesetze garantiert. 

Es geht dabei um einen verfassungsrechtlichen Schutz. In gleicher Weise wird das 

Prinzip der richterlichen Unabhängigkeit von supranationalen Verträgen – wie 

beispielsweise EGV - garantiert.61 Zu guter Letzt hat die richterliche Unabhängigkeit 

auch eine internationale Bedeutung. Für die richterliche Unabhängigkeit ist es wichtig, 

dass der Richter weder an Weisungen noch andere Aufträge gebunden ist. Darüber 

hinaus ist die Gerichtsbarkeit von der Verwaltung in allen Instanzen organisatorisch 

getrennt, und natürlich auch von der Gesetzgebung; die Zuständigkeit der Gerichte ist 

gesetzlich geregelt, und diese Bestimmungen sollen vom Verfassungsgesetz garantiert 

werden. Ebenso muss die Geschäftsverteilung zwischen den Richtern eines Gerichts vor 

Jahresbeginn feststehen und in dieser Form grundsätzlich auch aufrecht bleiben.62 Die 

Prinzipien „Unabsetzbarkeit und Unversetzbarkeit“ sind die wesentlichen Elemente der 

Gerichtsbarkeit bzw. der Richter und ihrer Tätigkeit. Diese Begriffe gehören zur 

Berufsordnung der Richter. Die richterliche Unabsetzbarkeit, Unversetzbarkeit und 

Weisungsfreiheit sind eine Garantie für den Rechtsstaat. Letztendlich kann man folgern, 

                                                 
59 Siehe Walter, „Verfassung und Gerichtsbarkeit“, in: „Funktion und Grenzen der Gerichtsbarkeit im 
Rechtsstaat“ Hrsg. Mayer, Manz Verlag, Wien 1991, S. 41. 
60 Siehe Koja, „Allgemeine Staatslehre“, Manz Verlag, Wien 1993, S. 301. 
61 Siehe EGV Art. 223 und 222. Gemäß Art. 223 ist „Ernennung der Richter und Generalanwälte; 
Amtsdauer“ normiert: „Zu Richtern und Generalanwälten sind Persönlichkeiten auszuwählen, die jede 
Gewähr für Unabhängigkeit bieten und in ihrem Staat die für die höchsten richterlichen Ämter 
erforderlichen Voraussetzungen erfüllen oder Juristen von anerkannt hervorragender Befähigung sind; sie 
werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen auf sechs Jahre 
ernannt.“ Vgl. Hohenstein/Cede, „EG- und EU- Vertrag“, Manz Verlag, Wien 1999, S. 173. 
62 Siehe Koja, „Allgemeine Staatslehre“, Manz Verlag, Wien 1993, S. 301. 
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dass die Gerichtsbarkeit und ihre Prinzipien vor allem eine unabtretbare Mission für den 

Rechtsstaat enthalten: “CHECK AND BALANCE“. 

 

2. Die Geschichte der türkischen Gerichtsbarkeit und des Rechtssystems 

Es ist bekannt, dass die Gerichtsbarkeit ein Teil der staatlichen Funktionen ist. Dabei 

handelt es sich um eine organische Verbindung, d.h. um eine Beziehung zwischen der 

Gerichtsbarkeit, dem Recht, und der Rechtsgeschichte. Die Gerichtsbarkeit beeinflusste 

und beeinflusst immer noch die strukturelle und geschichtliche Entwicklung des 

Rechtes. Diese Realität trifft auch auf die türkische Gerichtsbarkeit und ihre Geschichte 

zu. Die türkische Rechtsgeschichte kann in vier verschiedene Perioden aufgeteilt 

werden: die vorislamische Zeit, die islamische Zeit, die Tanzimat-Epoche (Die 

Neuordnung), die republikanische Zeit. 

 
2.1. Die vorislamische Zeit 

Anatolien ist seit ca. tausend Jahren Heimatland für die Türken. Die vorislamischen 

Turkvölker lebten als Nomaden in segmentär differenzierten Gesellschaften in 

Zentralasien.63 Während der vorislamischen Zeit gründeten die Türken verschiedene 

kleine Staaten, die eine Art Nomadenunion bildeten. Die grundlegende Struktur 

segmentär differenzierter Gesellschaften besteht aus organisierten Nomadenstämmen, 

welche ihren Lebensunterhalt durch Pflücken und Sammeln bestreitet. Nomadenstämme 

sind Organisationsformen, die einem ständigen Strukturwandel unterzogenen sind, 

deren Zusammenhalt durch Blutsverwandtschaft zu Stande kam.64 Deshalb kommt es 

nicht zur Bildung einer dauerhaften gesellschaftlichen oder politischen Organisation.65 

Trotzdem und gerade deswegen kann man sagen, dass die asiatischen Reiche der 

Türken, wie die der Hunnen, der Göktürken, der Uyguren u.a. ähnliche politische 

                                                 
63 Siehe Yoldas Y., „Verwaltung und Moral in der Türkei“, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2000, 
S. 85. 
„In segmentärdifferenzierten Gesellschaften gibt es eine gesellschaftsinterne und demographische 
Evolution. Zum Unterschied zu einer funktional differenzierten Gesellschaft gibt es keine differentielle 
soziokulturelle Evolution, wie auch die Entwicklung unterschiedlicher Kulturen einzelner Familien, Clans 
etc. keine Subkulturen bilden.“ Die Gesellschaftssysteme werden von Luhmann in drei verschiedenen 
Differenzierungsformen aufgegliedert. Diese Differenzierungsformen bestehen aus einer evolutionären 
Änderung des Gesellschaft: 
- Segmentäre Differenzierung (archaische Gesellschaften) 
- Stratifikatorische Differenzierung (Hochkulturen als schichtenmäßige Differenzierung) 
- Funktionale Differenzierung  (moderne Gesellschaften). Siehe Yoldas Y., S. 85 dazu siehe Luhmann, 
Gesellschaftsstruktur und Semantik. Band 1, Frankfurt am Main 1993. 
64 Siehe ebenda, S. 86, dazu siehe Sencer M. „Verwaltungsstruktur in der Türkei“, Istanbul 1992, S. 37. 
65 Siehe Yoldas Y., S.86. Dazu siehe Sencer M., „Verwaltungsstruktur in der Türkei“, Istanbul 1992, S. 9. 
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Strukturen entwickelt haben.66 Diese asiatischen Reiche wurde von den Khan „Kagan“ 

verwaltet,67 dem ein Herrschersenat „Kurultay“ beigestellt war. Die wesentliche 

Grundfunktion des Khans war die Einheit der Stämme zu gewährleisten, die 

Beziehungen zwischen den Stämmen zu organisieren, sowie die Führung des Kriegs 

und anderer Unternehmungen zu übernehmen. Darüber hinaus verlor mit zunehmender 

geographischer Ausdehnung der Reiche die zentrale Verwaltung ihre Funktionalität; die 

Reiche wurden nach dem Schema „links–rechts“ oder „Osten–Westen“ zweigeteilt. 

Trotzdem wurde die Herrschaft über diese Gebiete den Khan-Familien überlassen.68 

In der vorislamischen Zeit galt das so genannte Nomadenrecht. Es handelte sich dabei 

weder um ein organisiertes Rechtssystem noch um eine organisierte Rechtsstruktur. Die 

Quellen der damaligen Rechtsgeschichte wurden in folgende vier Gruppen geteilt; die 

chinesische, die epikgrafische- und archäologische, die ethnographische und 

sprachliche.69 Trotzdem und gerade deswegen gibt es wenig Information über das 

Rechtssystem, weshalb es besonderes schwierig ist, über die gesellschaftliche und 

staatliche Struktur der Nomaden Aussagen zu machen. Trotzdem wurde in diesen 

vorislamischen Staaten, das Recht bereits in ein öffentliches und privates Recht geteilt. 

Die „Staatsreligion“ war der Schamanimus. In diesem Sinn sind in dieser Art von 

Gesellschaft die für die Gesellschaftsordnung Verantwortlichen mit einer 

übernatürlichen, mystischen und religiösen Autorität ausgestattet, die ihnen die 

Erfüllung ihrer gesellschaftlichen Aufgaben ermöglicht.70 In gleicher Weise 

beeinflusste diese Realität das Rechtssystem. Das vorislamische türkische Recht, wie 

auch andere Rechte der damaligen Zeit, umfasste vor allem eigene göttliche und 

religiöse Faktoren bzw. Elemente. Wie bereits erwähnt, wurde die politische Macht von 

dem Khan organisiert. Dabei waren der Khan und sein Herrschersenat Gesetzgeber und 

zugleich Exekutivorgan.71 Damals glaubte man, dass die gerichtliche und politische 

Macht dem Khan vom Luftgott gewährt und der Khan als Stellvertreter des Luftgottes72 

                                                 
66 Siehe Yoldas Y., S. 87. 
67 Siehe Ücok,-Mumcu-Bozkurt, „Die Geschichte des türkischen Rechts“10, Savas Verlag, Ankara 2002, 
S. 24. 
68 Siehe Yoldas Y., S. 87. 
69 Siehe Ücok-Mumcu-Bozkurt, S. 11. 
70 Siehe Yoldas Y., S.87. Dazu siehe Abadan N., „Bürokratie“, Ankara 1959, S. 10. 
71 Siehe Ücok-Mumcu-Bozkurt, S. 25. 
72 Siehe ebenda, S. 25. 
Für mehr Information siehe dazu: V. Radloff; “das Kutadgu- Bilik des Hass Hadschib aus Balasagun“, St. 
Petersburg 1891,„Altuigurische Sprachdenkmäler aus Turfan“, „Altuigrische Sprachproben aus Turfan“,- 
„Altuigurische Inschriften der Mongolen“, St. Petersburg 1895-99. Klementz; „Nachrichten über die von 
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verehrt werden müsse.73 Es muss betont werden, dass die Altuigurische Kultur und 

Rechtserkenntnis besser entwickelt war als die der anderen vorislamischen türkischen 

Staaten. Obwohl das Altuigurische Recht viele nomadische Elemente enthielt, gab es 

zusätzlich ein Privatrecht, das auf einem sehr hohen Niveau entwickelt war.74 Aus 

diesem Grund kann man sagen, dass die vorislamischen Türken der Altuigurischen 

Kultur zum Teil sowohl ein organisiertes Gesellschaftsniveau als auch eine organisierte 

Rechtsstruktur hatten, das vom Chinesischen Recht und seinem System beeinflusst war. 

In weiterer Folge kann man sagen, dass die Rechtserkenntnis sehr formalistisch war.75 

Es bedarf weiteren wissenschaftlicher Untersuchungen und Arbeiten im Bereich der 

Rechtsstruktur der vorislamischen Zeit. 

 

2.2. Die islamische Zeit 

Als der Islam als Religion in Erscheinung trat, hatten die türkischen Nomadenstaaten 

den Schamanimus bereits als Religion akzeptiert. Es dauerte etwa vierhundert Jahre, bis 

die türkischen Staaten des X. Jahrhunderts vollständig islamisiert waren.76 Zu dieser 

Entwicklung haben auch die Kriege zwischen den türkischen Staaten und den 

arabischen bzw. islamischen Staaten beigetragen. Man kann sagen, dass der Islam 

sowohl eine Religion als auch eine Rechtsstruktur ist. Als der Islam in den Staaten als 

Staatsreligion von den Türken akzeptiert worden war, wurde auch die Rechtsstruktur, 

d.h. das islamische Recht eingeführt,77 das sich jedoch nicht vollständig vom Einfluss 

des Nomadenrechts befreien konnte. Aus diesem Grund gab es einige Unterschiede 

zwischen dem türkischen Islamrecht und anderen islamischen Rechtserkenntnissen.78 

Das islamische Recht, Scheriaht, umfasst alle islamischen Regeln. Der islamische Staat, 

in dem Staats- und Religionsangelegenheiten nicht getrennt wurden, erhielt seine 

Beziehung zu Beginn des VI. Jahrhunderts. Das Oberhaupt des islamischen Staates ist 

der Kalif, der Vertreter des Propheten Gottes, der sowohl Gottes Souveränität in der 
                                                                                                                                               
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg im Jahre 1899 ausgegründete 
Expedition nach Turfan, I“, H. Vambery; „Uigurische Sprachmonumente“ Innsbruck 1870, Liu Mau-
Tsai; „Die chinessischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken (T`u- Küe), Wiesbaden 1959, 
Vambery; „Die primitive Cultur des Torkotatarischen Volkes“, Leipzig 1879. 
73 Siehe Ücok-Mumcu-Bozkurt, S. 25. Dazu siehe Liu Mau- Tsai „Die chinesischen Nachrichten zur 
Geschichte der Ost-Türken“, Wiesbaden 1959, S. 51. 
74 Siehe ebenda, S. 39. Dazu siehe V. Radloff, „Altuigrische Sprachdenkmäler aus Turfan“. 
75 Siehe Ücok-Mumcu-Bozkurt, S. 38. 
76 Siehe ebenda, S. 45. Erster türkischer Islamsstaat war „Karahanlilar“, der ca. im X. Jahrhundert 
gegründet wurde.  
77 Siehe ebenda, S. 45. 
78 Siehe ebenda, S. 48. 
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Welt anwendet, als auch an der Spitze der islamischen Gemeinschaft steht. In gleicher 

Weise ist er auch Oberkommandant und der Führer der islamischen Armee. Es muss 

betont werden, dass die Institution des Kalifats im Koran nicht vorkommt, was mit der 

Zeit zum Anlass für beginnende Streitigkeiten und Debatten wurde. Je nach Zeit und 

Auslegung hat das Kalifat die entsprechende Form gefunden.79 Dieses begann mit den 

vier Kalifaten nach dem Tode des Propheten. Zu diesem Zweck wurde der Kalif aus den 

Reihen der Vordersten im Staat gewählt, oder er wurde vom vorhergehenden Kalifen 

ernannt. Darüber hinaus gab es nebenbei Bedingungen, die besagten, dass ein Kalif 

Wissen im Staatsrecht haben sollte, gescheit und talentiert, tapfer und ein Mann sein 

sollte. Diese Bedingungen wurden nach weiteren Jahrhunderten abgeschwächt und 

unterschiedlich angewendet.80 Der Islam ist eine Einheit, die alle Lebensbereiche 

umfasst.81 Die islamische Rechtsprechung wurde „Fikih“ genannt, und ist ein Teil der 

Scheriahtsordnung. Aus diesem Grund man kann sagen, dass das islamische Recht 

sowohl die Regeln der Scheriaht als auch die rechtlichen Regeln umfasste. Die Quellen 

des islamischen Rechts stellen sich wie folgt dar:82 

- „Koran“ 

- „Sünnet“ die heilige Sammlung der Taten und Aussprüche des Propheten 

- „Icma“ die Rechtsprechungen der islamischen Theologen 

- „Kiyas“ Analogie 

Es muss berücksichtigt werden, dass es im Islam verschiedene Richtungen gibt, deren 

Erkenntnisse über die Religions- und Rechtsangelegenheiten einige Unterschiede 

beinhalten. Hinzu kam, dass es zu verschiedenen Anwendungen innerhalb der 

Richtungen kam. Darüber hinaus gibt es keine Differenzierung und Trennung wie 

zwischen öffentliche- und privatem Recht.83 In der Zeit des Propheten wurden die 

                                                 
79 Siehe Yoldas Y., S. 88 Dazu siehe Sencer M., „Verwaltungsstruktur in der Türkei“, Istanbul 1992, S. 
41. 
80 Siehe ebenda, S. 88. Dazu siehe Ortayli I., „Einführung in die Verwaltungsgeschichte in der Türkei“, 
Ankara 1996. 
81 Siehe Ücok-Mumcu-Bozkurt, S. 48. 
In diesem Zusammenhang betont Mardin S., dass die Verbindung der Religion zur politischen Macht 
bzw. Autorität im Islam sehr stark ist. Siehe Mardin S., „Ideologie/Ideoloji“, Sevinc Verlag, Ankara 
1976, S. 132. 
82 Ebenda, S. 50. 
Gemäß Mardin S., „Die Bedingungen des Islams sind keine persönliche sondern eine gesellschaftliche 
Tätigkeit. Aus diesem Grund muss die tägliche Aktivität der Gesellschaft zur Religion abhängig sein. 
Dies umfasst auch das Recht und seinen Institutionen und Erkenntnis.“ Siehe Mardin S., „Ideologie -
Ideoloji“, Sevinc Verlag, Ankara 1976, S. 132. 
83 Siehe Ücok-Mumcu-Bozkurt, S. 64. 
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Angelegenheiten des Strafrechts und Privatrechts vom Propheten gelöst. Später wurden 

die Kadi „Richter“ ernannt. Die Kadi hatten die Aufgabe und Kompetenz sowohl über 

das Privatrecht als auch über Strafrechtsangelegenheiten zu entscheiden.84 Sie waren 

zuständig für alle Bereiche, da es damals keine speziellen Gerichte gab. Die Kadi 

mussten vor allem sehr gute Religionskenntnisse und gesellschaftliche Beziehungen 

haben, um zum Kadi zu ernannt zu werden. Das islamische Recht wurde von den 

türkischen Staaten, die in Anatolien gegründet wurden, ca. ab dem X. Jahrhundert 

übernommen und bis ins Jahr 1923 ausgeübt. Das wichtigste Reich in Anatolien, dem 

das islamische Recht zugrunde lag, war das Osmanische Reich. Während der Zeit des 

Osmanischen Reichs stand das Privatrecht zum Teil unter dem Einfluss der islamischen 

Struktur, und blieb immer gleich anzuwenden. Im Bereich des öffentlichen Rechts (auch 

Strafrecht) wurde nur das islamische Recht angewandt.85 Eine Ausnahme gab es im 

Bereich des osmanischen öffentlichen Rechts, das teilweise unter dem Einfluss des 

Nomadenrechts stand. Das Osmanische Reich hatte eine theokratische Politikstruktur. 

Dazu war in der osmanischen Gesellschaft das Staatswesen sowohl horizontal als auch 

vertikal strukturiert.86 Es muss betont werden, dass es im Osmanischen Reich und in 

dessen Verwaltungssystem keine Gewaltentrennung gab. Die Exekutive, Legislative 

und Judikative waren in einer Hand, und zwar in der des Sultans, verbunden. Die 

Politik- und Verwaltungsstruktur des Osmanischen Reichs kam am Anfang als ein 

theokratisch-monarchisches System zustande. In weiterer Folge wurde die Verwaltung 

absolut an die Autorität des Sultans gebunden. Trotzdem und gerade deswegen hatte 

nach dem islamischen Recht, d.h. Scharie, das Staatsoberhaupt keine Macht in 

                                                                                                                                               
Tanör B. betont, dass der Islam sowohl das jenseits betreffende als auch weltliche Charakteristika hat. 
Aus diesem Grund müssen diese Charakteristika unbedingt mit einander verbunden werden. In diesem 
Zusammenhang gibt es keine Gewaltentrennung zwischen dem Staat und der Religion. Siehe Tanör B., 
„Das türkische System gegen den politischen Islam“ in: „Die Modernitätsbewegung in der Türkei, 
Vergangenheit, Derzeit und die Probleme, Festschrift Tanilli Server.“, Adam Verlag, Istanbul 1997, S. 
67. 
84 Siehe Ücok, Mumcu Bozkurt, S. 82. 
Tanör B. erklärt, dass die Grundlage des Rechts und Verfassungsrechts in den demokratischen Ländern 
Volks- und Nationalherrschaft ist. Aber in der religiösen Welterkenntnis gehört die Geisteshaltung zu 
Gott. Aus diesem Grund darf man die Gesetze nicht normieren, da die Gesetze sowieso von Gott geregelt 
wurden. Siehe Tanilli S., „Die Modernitätsbewegung in der Türkei und Ausbildung – Türkiye`de 
Aydinlanma Hareketi ve Egitim“ in: „Die Modernitätsbewegung in der Türkei, Vergangenheit, Derzeit 
und die Probleme, Festschrift Tanilli S.“, Adam Verlag, Istanbul 1997, S. 116. Dazu siehe auch Tanör B., 
in: „Die türkische Zeitung Cumhuriyet“ vom 26.01.1997. 
85 Siehe Ücok-Mumcu-Bozkurt, S. 138. 
86 Siehe Sencer M., „Die Verwaltungsstruktur in der Türkei“, 1992, S.46. Dazu siehe Yoldas Y., 2000 S. 
93. 
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Judikative und Exekutive.87 Aus diesem Grund hatten alle Quellen des islamischen 

Rechts in der osmanischen Rechtsstruktur Geltung. In einer islamischen Gesellschaft 

wie sie das osmanische Reich darstellte gehörte die Kompetenz der Rechtswissenschaft 

den Rechtsgelehrten, den so genannten „Ulema“, die die Scheriaht und das islamische 

Recht anwendeten. Dabei handelte es sich um eine Gelehrtenklasse, die im osmanischen 

Staatsleben Richter genannt wurden, und in deren Zuständigkeit die Gerichtsbarkeit 

fiel.88 In diesem Sinne war die Gelehrtenklasse ein gerichtliches Organ des Staates zu 

deren Kompetenz das Recht der Scheriaht gehörte. Die Rechtsgelehrtenklasse hatte eine 

sehr starke Position im öffentlichen und gesellschaftlichen Leben. Der Gelehrtenklasse 

wurde sowohl Schutz als auch Sicherheit vom Sultan gewährt. In einigen Fällen musste 

der Sultan aber Zugeständnisse machen, um seine Position zu stärken. Allerdings hat 

die Gerichtsklasse eine eigene politische Rolle in der Reichsstruktur gespielt. Der 

Sultan hatte keine Kompetenz bzw. judikative Rechtsbefugnis über die Scheriaht, aber 

er hatte eine unbegrenzte Zuständigkeit über gewohnheitsrechtliche Angelegenheiten.89 

Aus diesem Grund kann man sagen, dass die Verwaltungs- und Rechtsangelegenheiten 

grenzenlos der Person des Sultans oblagen. Im praktischen Sinne gab es im 

Osmanischen Staat eine feste gesetzliche Ordnung, jedermann hatte sich ihr zu 

unterwerfen. Die Grundlage dieser gesetzlichen Ordnung war das islamische 

Staatswesen, das schon religionsgesetzlich verpflichtend war. Es ging jedoch um 

Rechtsprobleme, für die das Religionsgesetz keine Bestimmungen hatte. In weiterer 

Folge wurden diese Probleme durch die im Namen des Sultans erlassenen weltlichen 

Gesetze geregelt. Dazu konnte bei unzulänglicher Regulierung demgemäss auch das 

Gewohnheitsrecht herangezogen werden.90 Wie bereits gesagt wurde, waren die 

Rechtsgelehrten, die so genannten „Ulema“, deren Kompetenzen im Bereich der 

Schariaht und der Religionsgesetze lagen, das erste obergerichtliche Organ. Das zweite 

Organ war die Gruppe der Heeresrichter des Staates „Kazasker“, die in kulturellen 

Institutionen ausgebildet wurden und an der Spitze der sich aus den „Kadi“- Richtern 

                                                 
87 Siehe Yoldas Y., S. 93.  
88 Siehe Ücok-Mumcu-Bozkurt, S. 177. 
89 Siehe ebenda, S. 188. 
90 Siehe Yoldas Y., S. 92. Dazu siehe Matuz J., „Das osmanische Reich, Grundlinien seiner Geschichte“3, 
Darmstadt 1996, S. 85. Darüber hinaus betont Bezirci A., dass der Sultan wie einen Schatten des Gottes in 
der Welt war. Dazu wurden die Grundprinzipien der politischen, rechtlichen und ethischen Ordnung der 
Gesellschaft vom Sultan determiniert und normiert. Siehe Bezirci A., „Sein für Wissenschaft, (Bilimden 
Yana)“, Yön Verlag, Istanbul 1989, S. 89. 
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zusammensetzenden Verwaltungshierarchie standen.91 Es war bestimmt, dass die Kadi 

als profunde Kenner der Scharia für die Übereinstimmung der offiziellen 

Gerichtsbarkeit mit dem islamischen Recht verantwortlich waren. Es war es ihre 

Aufgabe, Rechtsangelegenheiten bzw. Rechtsstreitigkeiten, die es wert waren, an den 

Diwan92 weiterzuleiten. Das Amt der Heeresrichter „Kazasker“ sowie die militärische 

Klasse wurden während der Zeit der Erinnerung des Osmanischen Reiches gegründet.93 

Am Anfang hatten die Heeresrichter nicht viele Kompetenzen, aber mit der Zeit 

bekamen sie mehr Kompetenzen, darüber hinaus wurden die Heeresrichter zu einem 

Kontrollorgan bzw. als ein Berufungsorgan, das dem Kadi übergeordnet war, 

reorganisiert. Es muss gesagt werden, dass es zwei Heeresrichter gab, wobei einer für 

Anatolien und einer für Rumelien zuständig war. Der wichtigste Heeresrichter war den 

von Rumelien, der an der Spitze der gesamten Gerichtsbarkeit stand.94 Der osmanische 

Staat war also nicht nur nach einem einheitlichen Muster organisiert, sondern der 

Führungsstil der Territorialbehörden wurde auch zentral von der Staatsführung geregelt. 

Aus diesem Grund war die Territorialverwaltung in zwei größere Verwaltungseinheiten, 

Wilajet und Sandschak, aufgeteilt, und weiters juridiktionell in zwei weitere kleineren 

Gerichtsbezirke „Kaza“ und Kreise „Nahiye“ organisiert.95 Die erste Instanz bzw. 

Struktur der gerichtlichen Organisation im osmanischen Staat waren die Gerichtsbezirke 

„Kaza“. In den Gerichtsbezirken gab es einen Richter, d.h. einen Kadi, dessen 

Kompetenz im Kreis des Bezirks galt. Der Kadi hatte Kompetenz im Bereich des Straf- 

und Privatrechts, sowohl im islamischen Recht als auch im Bereich der 

gewohnheitsrechtlichen Problemstellungen. Im praktischen Sinne war der Kadi neben 

                                                 
91 Siehe Yerasimos S., „Die Türkei im Prozess der Unterentwicklung“, Band 1, Istanbul 1986 S. 260. 
Dazu siehe Yoldas Y., S. 97. 
92 “Der Diwan war das wichtigste Organ der Exekutive und Legislative im Osmanischen Staat. Der 
Diwan stellte nach dem Sultan das höchste Verwaltungsorgan dar, welches für alle Staatsangelegenheiten 
die letzte Entscheidungsbefugnis besaß. Der Diwan hatte nicht nur Entscheidungsbefugnis, sondern hatte 
auch eine Beratungsfunktion, wobei er außerdem als oberstes Zivilgericht fungierte.“ Vgl. Yoldas Y., 
S.96. Dazu siehe Yerasimos S.; „Die Türkei im Prozess der Unterentwicklung“, Band 1, Istanbul 1986. 
Siehe Giritli I.; „Die Organisation der öffentlichen Verwaltung und deren Personal“, Istanbul 1983. 
93 Vgl. Yoldas Y., S. 97, dazu.siehe Kunt M., „Politische Geschichte (1300-1600)“ in: Aksin S., (Hrsg), 
„Die Geschichte der Türkei“, Band 2, Istanbul 1995. 
94 Siehe Ücok-Mumcu-Bozkurt, S. 197. 
95 Siehe Yoldas Y., S. 100. 
„Als eine dritte Einteilung der Territorialverwaltung bildeten sich im Osmanischen Reich die 
Gerichtsbezirke ‚Kaza’ als Verwaltungseinheiten aus. Jeder Sancak war in mehrere Gerichtsbezirke 
unterteilt, die jeweils von einem Kadi verwaltet wurden. Diese Gerichtsbezirke setzen sich wiederum aus 
mehreren Kreisen ‚Nahiye’ zusammen, welche den Richterkommissaren ‚Naib’ unterstanden.“ Yoldas Y., 
S. 102. Dazu siehe Matuz J., „Das Osmanische Reich, Grundlinien seiner Geschichte“, Darmstadt 1996 S. 
85, siehe Sencer M., „Verwaltungsstruktur in der Türkei“, Istanbul 1992, S. 9. 
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seiner richterlichen Tätigkeit nicht nur für die Stadtverwaltung, sondern außerdem noch 

für die zivile Verwaltung und die Rechtsprechung in den Verwaltungsregionen 

zuständig. Dazu war er als Mitglied der Zentralbürokratie in den Gebieten, in denen er 

ernannt wurde, verantwortlich für die Einhaltung der religiösen Gesetze und der 

Rechtssprechung. Letztendlich hatte er neben seiner Funktion als Bürgermeister auch 

finanzielle Aufgaben zu bewältigen und war zusätzlich noch Notar.96 Einige Richter, 

deren Tätigkeit im Sprengel des Bezirks auf keinen bestimmten Dienstort festgelegt 

wurde,  waren ausnahmsweise zuständig für die Gesellschaften bzw. Nomaden.97 In 

größeren Städten mussten die Richter mehr Erfahrung haben, um ernannt zu werden. Es 

muss aber  betont werden, dass alle Richter hinsichtlich ihrer Entscheidungsgewalt 

gleich waren. Darüber hinaus gab es eine Hierarchie innerhalb der Richter. In der ersten 

Stufe gab es die Richterkommissare, die Stellvertreter des Richters genannt wurden. In 

der zweiten Stufe waren die Richter, die in drei Bereiche aufgeteilt wurden: Rumelien, 

Anatolien und Ägypten. Die Rumelien-Richter durften in Anatolien nicht Recht 

sprechen und in gleicher Weise hatten die Anatolien-Richter in Rumelien keine örtliche 

Kompetenz. Alle Richter wurden von dem Gerichtsinspektor, der die dritte Stufe 

darstellte, kontrolliert. An der Spitze der Gerichtsinspektoren waren eigene 

Inspektorrichter, d.h. die vierte Stufe, die besondere Kompetenzen und Rechte hatten 

und in großen Städten arbeiteten. Die höchste Stufe war der Rumelien-Heeresrichter, 

der als geistlicher Richter „Molla“ genannt wurde.98 Alle Richter des Osmanischen 

Staates wurden in den „Medrese“ zu islamischen Geistlichen und Richtern ausgebildet. 

Die Ausbildung umfasste überwiegend islamische Motive und Faktoren. Zur Ernennung 

der Richter war als letzter und höchster Genehmigungssamt der Sultan zuständig. Daher 

hatte der Sultan die Macht und Kontrolle über die Richter und Gerichte.99 Diese 

Gerichtsstruktur des Osmanischen Reichs reichte bis zur Tanzimat-Epoche 

(Neuordnung). Es gab jedoch noch zwei weitere Gerichte für jene Minderheiten, die 

keine Muslime waren. Die Gemeinde- und Konsulatgerichte waren zuständig für die 

Problemstellungen der Fremden und ChristInnen.100  

 

                                                 
96 Vgl. Yoldas Y., S.102. Dazu siehe Ortayli I., „Über die Rolle des osmanischen Kadis in der 
Territorialverwaltung“. in: Zeitschrift für öffentliche Verwaltung Band 9, Nr. 1. Mgrz. 1976, S. 95. 
97 Siehe Ücok-Mumcu-Bozkurt, S. 199. 
98 Siehe Ücok-Mumcu-Bozkurt, S. 200. 
99 Siehe ebenda, S. 201. 
100 Ebenda, S. 203. 
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2.3. Die Tanzimat Zeit (Die Neuordnung) 

Die Reformbewegungen des 17. und 18. Jahrhunderts in Europa beeinflussten das 

Osmanische Reich. Es handelte sich dabei um Maßnahmen zur Reorganisation von 

Staat und Verwaltung. Bei der Neuordnung im Osmanischen Reich handelte es sich um 

neue Institutionen und strukturelle Entwicklungen, die nicht nur innerhalb der 

staatlichen Organisationen, sondern auch im Gesellschafts- und Sozialsystem 

Veränderungen brachten, obwohl der Einfluss des Islam und dessen Regeln sehr stark 

und aktuell war. Die Neuordnung hat in der osmanischen Geschichte eine wichtige 

Rolle gespielt. Die ersten Kontakte zu Europa im Bereich der Kultur und des 

Buchdrucks wurde etwa im 17. Jahrhundert aufgenommen. Sultan Selim III. war der 

wichtigste Reformer im Osmanischen Reich. “Die während des 18. Jahrhunderts 

andauernden Reformbewegungen wurden von Selim III. während seiner Regierungszeit 

(1789-1808) ernsthaft begonnen. Obwohl die Reformen von Sultan Selim III. von vielen 

Schriftstellern als sehr weitreichend und umfassend angesehen werden, sind sie sich 

auch einig darüber, dass die wichtigste Reform im Bereich der Reorganisation des 

Militärs stattgefunden hat.“101 Der Sultan wollte neue Rechtsreorganisationen bzw. 

Rechtsreformen anwenden, über die das erste Mal im Reich nachgedacht wurde.102 Die 

zweitwichtigste Person für die Neuordnung war Sultan Mahmut II., dessen erste Ziele 

für die Reform des Militärs und die Errichtung einer staatlichen Bürokratie war. Mit der 

Machtübernahme Sultan Mahmuts II. begannen die Reformbewegungen aufs neue 

aufzuleben. In weiterer Folge kam es zu Reformen, die Selim III. zwar wollte, jedoch 

nicht durchführen konnte. Diese waren in Bereichen außerhalb des militärischen, wie 

z.B. Erziehung, Finanzwesen und Verwaltung. Zu dieser Zeit kamen diejenigen Mächte 

in der Provinz zum Vorschein, welche die Autorität der Zentralverwaltung teilten und 

aus der Verwirrung des Staates und dem Verfall der Verwaltung Nutzen ziehen wollten. 

In dieser Ära erkannten die berühmten Ayan und Aga, d.h. die Feudalisten, Talfürsten 

und örtliche Notabeln in Anatolien und Rumelien, die zentrale Autorität nicht an. Dazu 

hatten diese lokalen Feudalisten die Macht zur Gänze in ihre Hand gebracht und wurden 

                                                 
101 Vgl. Yoldas Y., S. 111. 
Gemäß Mardin S. hatte dar Osmanische Reich immer mit der westlichen Kultur und Zivilisation eine 
Verbindung. Aus diesem Grund hatte das Osmanische Reich seine Richtung in den Bereichen Heer und 
militärische Organisation Ende des 17. Jahrhunderts zum Westen orientiert. Siehe Mardin S., „Die 
türkische Modernität, Artikel IV- türk modernlesmesi“, Iletisim Verlag, Istanbul 1991, S. 11-12. 
102 Siehe Ücok-Mumcu-Bozkurt, S. 266. 
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zu einer ernsten Gefahr für die Einheit der Zentralverwaltung.103 Das wichtigste 

Dokument der Einhelligkeit war das zwischen den Ayan und der Verwaltung, das am 

7.10.1808 als „Senedi Ittifak“ bezeichnete Vereinbarung unterschrieben wurde. In der 

türkischen Rechtsgeschichte wurde das „Dokument der Einhelligkeit“ als Magna Charta 

bezeichnet. Die Reformbewegung umfasste die gesamte Bürokratie. Aus diesem Grund 

wurden neue Ministerien organisiert und der Begriff „die zentrale Verwaltung“ 

eingeführt, obwohl die eigentliche Macht immer noch beim Sultan lag. Da es wichtig 

war, wurde am 3.11.1839 der „Tanzimat-Erlass“ und am 28.02.1856 der „Reform-

Erlass“ kundgemacht, mit denen die Neuordnung im Osmanischen Reich legal 

begonnen wurde. Die Reformperiode, die durch den Tanzimat-Erlas ausgelöst wurde, 

brachte in der politischen Struktur des Staates sowie im Rechtswesen eine grundlegende 

Veränderung.104 Bei dieser Neuordnung handelte es sich um die Reformbewegung auch 

in Bezug auf das Rechtssystem und die Institutionen. In weiterer Folge wurden die 

verschiedenen Reformgedanken in islamisches Rechtssystem und westliches 

Rechtssystem geteilt. Danach gab es eine Zeit der Kodifikation. Trotzdem war das 

islamische Recht und deren Erkenntnis immer noch aktuell und stark. Mit der 

Neuordnung konnte keine Rechtsunion im Reich geschaffen werden, was sogar so weit 

führte, dass das bestehende Rechtssystem geteilt wurde.105 „Das Ziel der Tanzimat-

Reformer im Bereich von Regierung und Verwaltung war ein stark zentralisiertes 

bürokratisches System nach französischem Vorbild. Um die Tanzimat-

Reformmaßnahmen vorzubereiten, wurden für die Gesetzgebung folgende Hohe Beiräte 

eingerichtet: Der „Hohe Justizrat“ (Meclis-i vala-yi ahkam-i adliye), der ursprünglich 

im Jahr 1838 geschaffen worden war, wurde in der Tanzimat–Periode neu entwickelt. 

Diesem Organ wurden legislative und richterliche Funktionen übertragen.“106 

Im Bereich des Zivilrechts galten immer noch die islamische Ordnung und die 

islamischen Gesetze, obwohl das neue Zivilgesetz akzeptiert wurde. In weiterer Folge 
                                                 
103 Siehe Yoldas Y., S.112. Dazu siehe Aksin S., „Politische Geschichte (1789-1908)“ in: Aksin S., 
(Hrsg), „Türkische Geschichte, Band 3, der osmanischen Staat (1600-1908)“, Istanbul 1995. 
104 Siehe Azrak A. Ü., „Die Entstehung des Modernen Rechtswesens in der Türkei“ in: “Der Werdergang 
der modernen Türkei“ Vgl. Göktürk P.A., Istanbul 1983, S. 35. 
Gemäß Mardin S. wurde mit dem Tanzimat Erlass die Einflüsse des Kammeralismus angesehen. Siehe 
Mardin S., „die türkische Modernität, Artikel IV- türk modernlesmesi“, Iletisim Verlag, Istanbul 1991, S. 
14. 
105Siehe Ücok-Mumcu-Bozkurt, S. 276. 
In diesem Zusammenhang wurde der „Reform Erlass“ von Mardin S als eine organische Verfassung 
genannt. Siehe Mardin S., „Die türkische Modernität, Artikel IV- türk modernlesmesi“, Iletisim Verlag, 
Istanbul 1991, S. 16 
106 Vgl. Yoldas Y., S. 115.  



 49

gab es auch Kodifikationen im Bereich des Strafrechts und des öffentlichen Rechts, 

welche unter dem Einfluss des Französischen Rechtssystems standen. Am 3. Mai 1840 

wurde das erste Strafgesetz normiert, mit dem die wichtigste Bestimmung bzw. Prinzip 

erklärt wurde: Gemäß dem osmanischen Strafgesetz Artikel 1: “Für jeden Bürger des 

Osmanischen Reiches war das Strafgesetz gleich anzuwenden“.107 Dann wurde dieses 

Strafgesetz am 14. Juli 1851 novelliert und weiter entwickelt. Deshalb galt bei der 

islamischen Ordnung und den islamischen Gesetzen erstmals eine neue 

Rechtserkenntnis, d.h. westliche Gesetze und Institutionen.  

So kam es zum ersten Verfassungsgesetz im Osmanischen Reich. Im Jahr 1876 trat das 

Verfassungsgesetz „Kanun-i Esasi“ in der Kraft, damit begann die konstitutionelle 

Monarchie. Das Verfassungsgesetz von 1876 umfasste 119 Artikel und 13 Kapitel und 

betonte, dass die Herrschaft zum osmanischen Herrscherhaus gehörte. Das 

Verfassungsgesetz stand unter dem Einfluss des belgischen Verfassungsgesetzes (vom 

7.02.1831) und des preußischen Verfassungsgesetzes (vom 31.01.1850), in denen es 

keinerlei Bestimmungen in Bezug auf die Gewaltentrennung gab.108 Darüber hinaus 

wurde die Ansammlung der Macht in einer Person als schädlich betrachtet und es war 

daher ihr Ziel, die Macht durch das Prinzip der Gewaltentrennung zu begrenzen.109 Die 

Staatgewalt in der Verfassung von 1876 war wieder in der Hand des Herrschers 

konzentriert; dem Sultan wurden weitreichende Zuständigkeitsbereiche eingeräumt. 

Dazu wurde das Prinzip der Gewaltenteilung in Exekutive, Legislative und Judikative 

explizit angewandt. Da klar ist, dass die Neuordnung und die von diesen begründeten 

Reformen nicht die erwarteten Verbesserungen brachten, wurden nun die Bestrebungen, 

ein konstitutionelles Regime zu gründen, verstärkt.110 Mit der konstitutionellen 

Monarchie I wurden neue staatliche Organe und Systeme gebildet, z.B. der Rat der 

Religionsgemeinschaft „Suray-i Ümmet“, der Staatsrat „Suray-i Devlet“ und der Rat 

der Notablen „Meclis-i Ayan“. Aus diesem Grund ist es auffällig, dass die Vorstellung 

der neuen Gesellschaften von einer auf islamischen Richtlinien basierenden 

Souveränität für das Volk von Haus aus einem Konflikt zwischen dem Staatsrecht und 

                                                 
107 Siehe Mardin S., „Die türkische Modernität, Artikel IV“, Iletisim Verlag, Istanbul 1991 S. 133. 
108 Siehe Ücok- Mumcu-Bozkurt, S. 278. 
Mardin S. betont, dass es sich um eine bürokratische Veränderung im Osmanischen Reich handelte. Dazu 
sagte in diesem Zusammenhang der Autor, dass die Bürokratie im Osmanischen Reich zum Westen hin 
orientiert wurde. Siehe Mardin S., „Die Gesellschaft und Politik in der Türkei, -Türkiye’de Toplum ve 
Siyaset“ Iletisim Verlag, Istanbul 1990, S. 46. 
109 Siehe Yoldas Y., S. 120. 
110 Siehe ebenda, S. 120. 
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dem islamischen Recht darstellt.111 Die Bestimmungen in Bezug auf die Gerichtsbarkeit 

wurden mit dem Verfassungsgesetz von 1876 normiert, welches erklärte, dass die 

Macht der Gerichtsbarkeit unabhängig sei und diese von den Schariahgerichten 

„Ser`iye“ und Infanteriegerichten „Nizamiye“ ausgeübt werden dürfe.112 Dazu wurde 

betont, dass die Richter unabsetzbar seien. Im praktischen Sinne konnte das 

Verfassungsgesetz 30 Jahre lang nicht angewandt werden. Damit ist die II. 

konstitutionelle Monarchie von 1908 symbolisch geblieben. 

Die Gerichtsbarkeitsorganisation im Osmanischen Reich war ungenügend und es gab 

weder Staatsanwaltschaftsorganisationen noch Anwaltsorganisationen, weshalb eine 

neue Gerichtsstruktur und Reorganisation notwendig war. Aber es war nicht leicht, die 

Struktur zu ändern, da es massiven Widerstand zwischen der Bürokratie und der 

Gesellschaft gab, und somit die Reformbewegung in der Gerichtsbarkeit nicht schnell 

umgesetzt werden konnte. Trotzdem wurden eine neue Struktur und neue Organe 

geschaffen. Zur Reform der Gerichtsbarkeit gab es zwei Aktivitäten. Erstens sollte das 

bestehende Gericht- und Richtersystem „Kadi“ entwickelt werden. Und zweitens 

sollten neue Institutionen, wie Gerichte, Staatsanwaltschaft und Anwaltschaft gegründet 

werden. Die Reformisten entwickelten zuerst ein Strafrecht und Strafgerichte, dann kam 

es zur Gründung des ersten Strafgerichts in Istanbul, dem Ermittlungsrat „Meclis-i 

Tahkikat“.113 Der Präsident des Ermittlungsrats war der Gouverneur „Wali“ und die 

Mitglieder des Ermittlungsrats waren die Kadi. Aus diesem Grund war dies ein 

kompliziertes und keine echtes modernes Gerichtsorgan. 

Anschließend wurden in der Neuordnung des Osmanischen Reichs Handelsgerichte 

gegründet. Im Jahr 1840 wurde allgemein akzeptiert, dass für die handelsrechtlichen 

Angelegenheiten die Handelsgerichte in Istanbul zuständig waren. Im Jahre 1848 wurde 

das Kommissionshandelsgericht organisiert, dessen Mitglieder zum Teil Fremde waren, 

die im Osmanischen Reich Handel trieben, weshalb ihnen in der Gerichtsbarkeit der 

Handelssachen ein Vorrecht eingeräumt wurde.114 Im Jahre 1850 trat das Handelsgesetz 

und im Jahre 1861 das Handelsprozessgesetz in Kraft. Dazu wurden Berufungsgerichte 

für Handelssachen gebildet. Der Hohe Justizrat („Meclis-i vala-yi ahkam-i adliyye) 

                                                 
111 Siehe Yoldas Y., S. 120. 
112 Siehe Ücok- Mumcu-Bozkurt, S. 279. 
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wurde 1838 gegründet, jedoch am 19. Mai 1868 wieder aufgelöst und in zwei Ebenen 

untergliedert: der Rat für Rechtsvorschriften wurde zu einem Staatsrat, dem „Sura-yi 

devlet“, das ist eine Art Verwaltungsgerichtshof. Dieses Organ entspricht heute dem 

Danistay, das für Verwaltungsgerichtsbarkeit und Legislative zuständig ist, wobei es 

weiterhin eine Funktion als Beratungsorgan für die Verwaltungsjustiz innehatte. 

Darüber hinaus wurde am 1. April 1868 der Kassationshof „Divan-i ahkam-i adliyye“ 

als Legislative und höchster Gerichtshof gebildet und galt als Vorbild für die 

Infanteriegerichte „Nizamiye Gerichte“. In diesem Sinne kann man sagen, dass mit 

diesen Regelungen die legislative und richterliche Funktion sowie die 

Verwaltungskompetenz deutlich voneinander getrennt wurden, um 

Rechtsproblemstellungen von Beamten untereinander zu verhindern. Die Grundlage 

eines Teils des heutigen Gerichtssystems, insbesondere des Verwaltungssystems der 

Türkei wurde mit diesen Reformen der Neuordnung während der „Tanzimat-Periode“ 

geschaffen.115 Da es keine Einheit in der Gerichtsbarkeit gab, handelte es sich um eine 

unsystematische Organisation in der Gerichtsbarkeit des Staates, da es um mehrere 

Kompetenz- und Amtskonflikte ging. Während der Zeit der Reformbewegung war der 

„Kadi“ immer noch die wichtigste Person im Gericht. Im Jahre 1879 trat das 

Gerichtsorganisationsgesetz in Kraft. Mit diesem Gesetz wurde der Begriff 

„Staatsanwaltschaft“ in die staatlichen Organisationen eingeführt. Dazu wurde das 

Gerichtsinspektorsamt im Reich gebildet und im gleichen Jahre der Notar als Amtorgan 

organisiert. Die Rechtsanwaltschaft wurde im Jahre 1875 in Istanbul gegründet und 

nach einem Jahr im gesamten Staat etabliert. Da es immer noch keine richterliche 

Berufsschule gab, übten die Kadi, die eigentlich keine Juristen waren, die gerichtliche 

Macht aus. Die ersten Rechtsschulen wurden in den Jahren 1874 „Mekteb-i Hukuk-i 

Sultani“ und 1878 „Mekteb-i Hukuk“ in Istanbul gegründet, welche die ersten neuen 

Juristen ausbildeten, die anschließend bei den Infanteriegerichten „Nizamiye Gerichte“ 

tätig wurden.116 Endlich gab es eine Fachausbildung in der Gerichtsstruktur. In gleicher 

Weise gab es auch für die Religionsgerichte und deren Richter „Kadi“ 

Reformbestrebungen, die mit der Gründung der Religionsrichterhochschule begannen. 

Obwohl es sich beim Osmanischen Reich wegen des Verfassungsgesetzes von 1876 um 
                                                 
115 Siehe Yoldas Y., S. 116. Dazu siehe G .E von Grünebaum (Hrsg.), „Der Islam II, Fischer 
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116 Siehe Ücok- Mumcu-Bozkurt, S. 279. 
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eine konstitutionelle Monarchie handelte, stand der Staat unter dem Absolutismus des 

Sultans. Im praktischen Sinne konnte die Neuordnung und Verfassung nicht 

berücksichtigt werden, obwohl die Reformisten und einige Bürokraten gegen den 

Absolutismus des Sultan waren. Zusätzlich herrschte in der Gesellschaft Chaos. Es kam 

im Jahre 1908 zur II. konstitutioneller Monarchie. Während dieser Zeit trat wieder die 

Verfassung von 1876 in Kraft. Im weiteren Sinne war freilich die Wiedereinführung des 

Verfassungsgesetzes „Kanun-i Esas-i“ im Jahre 1908 als Lösungsmodell der 

angesammelten Probleme des Reiches nicht mehr ausreichend und brachte auch keinen 

strukturellen Wandel.117 „Die Auswirkungen der Revolution von 1908 beschränkten 

sich nicht nur auf das politische System. Durch den Einfluss auf andere Bereiche des 

öffentlichen Lebens wurde auch maßgebend zur strukturellen Änderung der 

Gesellschaft beigetragen(...). Mittels Änderungen der wieder gültigen Verfassung von 

1879 wurde im Jahre 1909 die Macht des Herrschers wieder eingeschränkt und auf das 

Parlament übertragen. Mittels eines angestrebten Gleichgewichtes zwischen Exekutive 

und Legislative wurde versucht, sich einem Parlamentärensystem anzunähern. 

Aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Lage, in der sich das Volk befand, 

dauerte dieses jedoch nicht lange an.“118 Die konstitutionelle Monarchie II und ihre 

Institutionen bestanden im theoretischen Sinne bis zur Gründung der türkischen 

Republik weiter. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der neue türkische Staat gegründet, 

der ein ganz neues und differenziertes Staats- und Rechtssystem hatte. 

 

2.4. Die Republikanische Zeit 

Mit der türkischen Revolution haben sowohl bei der staatlichen Struktur als auch dem 

rechtlichen Struktur- und Rechtssystem Reformen stattgefunden, obwohl es sich bei der 

Neuordnung, d.h. Tanzimat-Erlass, im Bereich Staat und Rechtssystem bereits um 

wesentliche Entwicklungen gehandelt hatte. Die Rechtsrevolution entwickelte sich 

langsamer als die andere Revolution. Für Reformen im Bereich des Rechts bedarf es 

einer gesellschaftlichen Entwicklung und mehr Zeit für Änderungen. Zusätzlich muss 

auch eine Kulturrevolution folgen. Es muss betont werden, dass es im Osmanischen 

Reich weder eine Renaissance noch eine industrielle Revolution gegeben hat. Aus 

diesem Grund war die Revolution mit besonderen Schwierigkeiten verbunden. Die 
                                                 
117 Siehe Yoldas Y., S. 122, dazu siehe Kongar E., „Vom Osmanischen Reich bis heute; die 
Gesellschaftsstruktur der Türkei“, Band 1-2, Istanbul 1997. 
118 Vgl. Yoldas Y., S. 122. 
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ehemalige Gesellschaftsstruktur war eine Barriere gegen diese Entwicklung. In alle 

Bereichen mussten neue Institutionen und Systeme organisiert werden. Das neue 

Rechtssystem ist ein Produkt der türkischen Unabhängigkeitsbewegung und ihres 

Erfolges. Das islamische Recht und seine Struktur wurden nicht mehr als 

entsprechendes System zur Gesellschaftsordnung anerkannt, obwohl der Islam als 

Religion von der Gesellschaft akzeptiert wurde. Darüber hinaus wurde das islamische 

Recht für die folgenden gesellschaftlichen und rechtswissenschaftlichen Entwicklungen 

als nicht ausreichend angesehen. So orientierte sich der Staat mit der Revolution 

Richtung Westen. Das neue Rechtssystem und seine Organe waren ein Produkt dieser 

Bemühungen. Dazu musste sich das System und die Gesellschaft der geschichtlichen 

Entwicklung anpassen, um weitergehen zu können. Man darf nicht vergessen, dass das 

Recht und dessen Anwendung für jeden Staat und jedes System unabdingbar ist und für 

die Systemsdifferenzierung und Stabilität sowohl in der Vergangenheit als auch heute 

eine wesentliche Rolle spielt. Das Nationalrecht ist heute ein Teil des International- und 

Supranationalrechts. Die Entwicklung in den internationalen Bereichen zwang das 

nationale System sich der Neuordnung anzupassen. Diese Zwangsläufigkeit gilt im 

Bereich des Rechts. Aus diesem Grund muss auch das Recht entwickelt und 

differenziert werden. Von der Unabhängigkeitsbewegung bis zur neu gegründeten 

Republik wurden verschiedene Kommissionen, Zivilgesetz-, Handelsgesetz-, 

Zivilprozessgesetz-, Strafgesetz- und Strafprozessgesetzkommission vom 

Justizministerium gebildet, deren Aufgabe es war, die alten Gesetze zu verbessern.119 

Nach der Ausrufung der Republik begannen die Reformen des Rechts. Die 

Rechtsrevolution war ein Teil der Sozial- und Kulturrevolution, da es ein organisches 

und strukturelles Verhältnis gab. Die türkischen Reformen wurden mit der Methode des 

Rezeption entwickelt. Die wichtigsten Prinzipien bei der Rechtsrevolution waren 

Laizismus, Rechtseinheit und Gerichtseinheit.120 Der Staat hat mit der 

Rezeptionsmethode die neuen Gesetze und die neue Rechtsstruktur als Nationalrecht 

adoptiert. Für die Rezeption muss es sich zwischen dem Staat des einführenden Rechts 

und dem akzeptierenden Staat um eine Zweiseitigkeit handeln.121 Dazu muss der 

akzeptierende Staat die Rezeption auch freiwillig wollen. Die Umsetzung der Rezeption 

ist so schwierig, weil es in der Gesellschaft und innerhalb der staatlichen Struktur 
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plötzlich ein fremdes Rechtssystem und neue Regeln gibt. Aufgrund des Widerstandes 

in der Gesellschaft gegen die neue Ordnung war die Einführung der türkischen 

Rezeption mit einem großen Risiko verbunden. Trotz allem war sie erfolgreich. Mit der 

Rezeption wollte man sowohl im Positivrecht als auch in der gesamten Gesellschaft ein 

offenes Modell entwickeln.122 

Mit der Rechtsrevolution hatte der Staat westliche Rechtssysteme und seine Organe 

akzeptiert, obwohl dies schwierig und kompliziert war. Damit galt das islamische Recht 

und sein System in der Türkei nicht mehr. Die westlichen Gesetze und Rechtssysteme 

waren für die Türkei nicht ein Zweck, sondern ein Instrument um die Moderne zu 

erreichen. Die türkische Rechtsrevolution beeinflusste die Bewegung des „Naturrechts 

und seiner Lehre“.123 Mit der Rechtsrevolution in der Gesellschaft begann die wichtige 

Rolle der Naturrechtswissenschaft. Die Rechtsordnung der modernen Türkei basiert auf 

westlichen Rechtssystemen und Gesetzen. Nach dem neuen Rechtsystem war es ein 

Bedürfnis im gesamten Staat ein einheitliches Gerichtssystem zu organisieren. Das neue 

Gerichtsbarkeitssystem war eine Entwicklung der Rechtsreformen. Die neue 

Gerichtsbarkeitserkenntnis und ihre Organe wurden in kurzer Zeit durch den Einfluss 

der Rechtsreform strukturiert. Das Ergebnis war die staatliche und strukturelle – aber 

auch kapitalistische Moderne, d.h. ein westliches Verwaltungs- und 

Gesetzgebungssystem. Dies war ein Resultat der historischen und natürlichen 

Entwicklung, der „ Evolution-Natural Selection.“124 „Es gibt keine Geschichte ohne 

Ereignis und ohne die Differenz, welche sie als "Zeit" begreift und beschreibt. 

Rechtsgeschichte hat mit Veränderungen im Recht zu tun. Das Recht eines beliebig 

gesetzten Zeitpunkts X wird betrachtet und danach beurteilt, was neu, was anders 

geworden, was gleich geblieben ist.“125 Die Evolution gilt auch im gesellschaftlichen 

System und seiner Entwicklung. Aus diesem Grund müssen sich die Gesellschaft und 

das System parallel zur Evolution und natürlichen Selektion entwickeln, um 
                                                 
122 Siehe Ücok- Mumcu-Bozkurt, S. 310. 
123 Siehe Ergun C.E. http://firms.findlaw.com/cagdasergun. 
124 Diese These wurde von dem Wissenschaftler Charles Darwin formuliert. „He was the British 
naturalist who became famous for his theories of evolution an natural selection(…) Out of this study grew 
several related theories; one evolution did occur; two, evolutionary change was gradual, requiring 
thousand to millions of years; three, the primary mechanism for evolution was a process called natural 
selection; and four, the millions of species alive today arose from a single original life form through a 
branching process called “specialization” Dazu sagte Darwin: “I have called this principle, by which each 
slight variation, if useful, is preserved by the term Natural Selection”.Vgl. 
http://www2.lucidcafe.com/lucidcafe/library/96feb/darwin.html vom 29.04.03. 
125Vgl. http://www.mpier.uni-frankfurt.de/Forschung/Mitarbeiter_Forschung/foegen-rechtsgeschichte.htm 
Rechtsgeschichte – Geschichte der Evolution eines sozialen Systems vom 22.05.2003. 
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weiterzukommen. Das gesellschaftliche System und seine Struktur wurden gemäß der 

„Evolution-Social Selection“126 und den historischen Entwicklungen gebildet. So ist die 

Sozialselektion eine Version der „Natural Selection“ im Bereich der sozialen und 

politischen Ebene, deren Einfluss in allen sozialen und politischen Institutionen gesehen 

wurde. „Wer die Evolution des Rechts untersuchen will, muss wissen, welche Einheit er 

oder sie beobachten will. Dafür kommen etwa in Frage: die Dogmatik, der Prozess, die 

Juristen, die Gesetze, die Rechtswissenschaft. Aber das Recht erschöpft sich nicht in 

Dogmatik oder Prozess, und mit den Juristen würde man rasch in die 

Evolutionsgeschichte einer Spezies von Menschen geraten, so wie man mit den 

Gesetzen zu deren Urheber, in die Politik, gelangte und mit der Rechtswissenschaft 

Wissenschaftsgeschichte betriebe. Außerdem gab und gibt es Recht ohne 

Rechtswissenschaft, auch Recht ohne Gesetze und ohne Dogmatik und sogar ohne 

geschulte Juristen. Benötigt wird also eine Einheit Recht, die nicht von historisch höchst 

wechselhaften und Kontingenten Begleiterscheinungen abhängt.“127 

Die Entwicklung im Bereich der sozialen Ebenen umfasste verschiedene Elemente, wie 

z.B. politische, ökonomische und historische Konfliktfälle, Realität und ihre Konzepte. 

Die neuen Strukturen wurden durch den dialektischen Konflikt zwischen alten und 

neuen Institutionen und Systemen in der Gesellschaft geschaffen. Dies führte zur 

„Evolution–Natural Selection“ und ihrer Perspektive.128 Man kann sagen, dass es sich 

um eine Evolutionsentwicklung im Bereich der Sozialebene handelte. „Dafür eignet 

sich Kommunikation, die sich an der Leitdifferenz Recht-Unrecht orientiert. Recht ist 

überall dort, wo über Recht-Unrecht kommuniziert wird, gleich ob es Gerichtsgebäude 

oder gelehrte Juristen oder eine Rechtswissenschaft gibt. Eine Kommunikation setzt 

                                                 
126 „Die Grundlagen für evolutionstheoretisch geleitete Sozialwissenschaften haben Soziologen (Niklas 
Luhmann, Dirk Baecker, Rudolf Stichweh u.a.) gelegt. Im Recht, und wohl nicht zufällig bevorzugt im 
modernen Wirtschaftsrecht, hat die Evolutionstheorie ebenfalls Eingang gefunden (z.B. Gunther Teubner 
und Marc Amstutz). Auch in der Ökonomie hat man entdeckt, dass das Geschehen am Markt 
evolutionstheoretisch zu beschreiben ist (z.B. Thorsten Hens, H. H. Nau). Ebenso haben die 
Literaturwissenschaften begonnen, ihren Gegenstand system- und evolutionstheoretisch zu erforschen 
(z.B. Hans-Ulrich Mohr, Gerhard Plumpe). Angesichts dieser Verbreitung evolutionstheoretischen 
Denkens wurde kürzlich sogar die Hoffnung geäußert, dass eine universale Theorie, "die als eine 
konsistente Evolutionstheorie angedacht ist" (Wolfgang Frühwald), der Sprachlosigkeit zwischen den 
Natur- und Geisteswissenschaften abhelfen könnte“ Vgl. http://www.mpier.uni-
frankfurt.de/Forschung/Mitarbeiter_Forschung/foegen-rechtsgeschichte.htm Rechtsgeschichte – 
Geschichte der Evolution eines sozialen Systems vom 22.05.2003. 
127Vgl. http://www.mpier.uni-frankfurt.de/Forschung/Mitarbeiter_Forschung/foegen-rechtsgeschichte.htm 
Rechtsgeschichte – Geschichte der Evolution eines sozialen Systems vom 22.05.2003. 
128 Siehe eine interessante Untersuchung von Jean- Pierre Berlan; „Sélection Aristocratique et sélection 
Bourgeoise: De L’influence sociale sur les pratiques de Sélection„ 
htpp://perso.wanadoo.fr/jpe.berlan/articles/ruralistes_animaux.html vom 29.04.2003. 
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‚Information’ voraus, die aus dem allgemeinen Rauschen der Welt ausgewählt und 

spezifiziert wird(...) Kommunikation ist ein sinnhaftes soziales Ereignis, an welches 

weitere Kommunikationen anschließen können. Kommunikationen, die sich auf ein 

Leitunterscheidung spezialisieren und durch diese ihre Grenze ziehen, jenseits derer die 

Umwelt liegt, bilden ein System. Die Grenze ist etabliert und erkennbar, sobald 

Kommunikationen über Recht und Unrecht unterscheidbar sind von solchen über gut-

böse, gerecht-ungerecht, heilig-unheilig, wahr-unwahr etc. Kommunikative Systeme 

sind im Unterschied zu lebenden, psychischen oder technischen Systemen soziale 

Systeme. Deshalb wird als Einheit für eine evolutionstheoretisch geleitete 

Rechtsgeschichte ‚Recht als soziales System’ gesetzt.“129 Dies gilt auch für die 

türkische Sozial- und Gesellschaftsstruktur. Das türkische Sozialsystem ist ein Teil des 

internationalen Sozialsystems und die Entwicklung im Bereich der internationalen 

Ebene hat das nationale System beeinflusst. So ist das neue Staatssystem und 

Gesellschaftssystem ein Ergebnis der Sozialevolution und Sozialselektion. Wie bereits 

erwähnt, galt nach der Rechtsrevolution bzw. Rechtsreform das „Naturalrecht und seine 

Erkenntnis“. Selbstverständlich umfasste diese Erkenntnis neue Perspektiven im 

Rechtsleben und in der Gesellschaft. Mit den Rechtsreformen wurden die 

Religionsgerichte und das islamische Rechtssystem aufgelöst. Es muss betont werden, 

dass die Rechtsreformen von anderen Reformen, wie z.B. in Bildung und Kultur, 

unterstützt wurden. Aus diesem Grund herrschte innerhalb der Reformen eine 

Harmonie. Während die türkische nationale Unabhängigkeitsbewegung fortdauerte, trat 

am 20.01.1921 das neue Verfassungsgesetz „Teskilat-i Esasiye Kanunu“ in Kraft. Die 

neue Verfassung wurde während des nationalen Unabhängigkeitskampfes normiert und 

erklärte zum Teil zum ersten Mal, dass die Souveränität dem Volk gehört.130 Es muss 

betont werden, dass die Verfassung von 1921 „Teskilat-i Esasiye Kanunu“ keinerlei 

Bestimmungen über die Gewaltentrennung beinhaltete. Vielmehr wurde das Prinzip der 

Gewalteneinheit in ihr verwirklicht. In der neuen Verfassung von 1921 wurden die 

staatliche Macht und die Kompetenzen auf verschiedene Instanzen aufgeteilt. Özbudun 

hat die Verfassung von 1921 wie folgt klar definiert:  

                                                 
129Vgl. http://www.mpier.uni-frankfurt.de/Forschung/Mitarbeiter_Forschung/foegen-rechtsgeschichte.htm 
Rechtsgeschichte – Geschichte der Evolution eines sozialen Systems vom 22.05.2003. 
130 Siehe Ergun C. E. http://firms.findlaw.com/cagdasergun. Das Souveränitätsprinzip wurde das erste 
Mal in der Verfassung von 1921 (Art. 1) normiert und garantiert. Das Souveränitätsprinzip galt in 
anderen türkischen Verfassungen z. B. den Verfassungen von 1961 und 1982. 
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„The Grand Nation Assembly enacted a Constitution in 1921. This was a short (it contained only 23 
articles) but very important document. For the first time, it proclaimed the principle of ‘national 
sovereignty’, calling itself the ‘only and true representative of nation’. Legislative and executive powers 
were vested in the Assembly, as they had been since the opening of the Assembly on April 23, 1920. This 
was, undoubtedly, a republican form of government, since neither the principle of national sovereignty 
nor an all-powerful Assembly could, in fact, be reconciled with a monarchical system.”131  
 

Dann kam die neue Verfassung von 1924, in der die staatliche Macht geteilt wurde, d. h. 

es galt das Prinzip der Gewaltentrennung:  
“The Turkish Republic clearly needed a new Constitution. The Constitution of 1921 was not meant to be 
a Constitution in the full sense of the word; rather, it was a document dealing only with the most urgent 
constitutional problems of the moment. The new Constitution adopted by the Grand National Assembly in 
1924 retained most of the basic principles of the 1921 Constitution, notably the principle of national 
sovereignty. The Grand National Assembly was considered, as it was in the 1921 Constitution, ‘the sole 
representative of the nation, on whose behalf it exercises the right of sovereignty’ (Art. 4). Theoretically, 
both legislative and executive powers were concentrated in the Assembly (Art. 5), but the Assembly was to 
exercise its executive authority through the President of the Republic elected by it and a Council of 
Ministers appointed by President (Art. 7). The Assembly could at any time control the Council of Minister 
and dismiss it, while the Council had no power to dissolve the Assembly to hold new elections.”132 
 

Zusätzlich betont Özbudun genauso:  
„The Constitution of 1924 was undoubtedly a democratic constitution in spirit. But this was a 
‘majoritarian’ or ‘Rousseauist’ concept of democracy, rather than a ‘liberal’ democracy based on an 
intricate system of checks and balance. (…) This rather simplistic view of democracy was present in many 
aspects of the 1924 Constitution: its creation of an all-powerful Assembly; its somewhat emotional and 
unnecessary distrust of the executive, its insufficient safeguards for the independence of the judiciary, its 
failure to institute formal restraints on the legislative power, notably the lack of a judicial mechanism for 
reviewing the constitutionally of laws. Although the Constitution declared and enumerated the basic 
rights of Turkish citizens, it often stated that such rights would be enjoyed only ‘within the limits 
stipulated by law’. Hence, the Assembly would be constitutionally free to restrict basic rights almost at 
will.”133 
 
Seit dem zweiten Verfassungsgesetz von 1924 werden die Gerichtsbarkeit und ihre 

Kompetenzen von den Verfassungen organisiert und auch determiniert. In gleicher 

Weise ist die Gerichtsbarkeit unter dem verfassungsrechtlichen Schutz geblieben. Die 

erste Bestimmung der Gerichtsbarkeit in der Verfassung von 1982 ist Art. 9: 
„IX. Zuständigkeit der Rechtsprechung 
Artikel 9. Die Zuständigkeit der Rechtsprechung wird im Namen des Türkischen Volkes von 
unabhängigen Gerichten ausgeübt.“ 134 
 
Die Gerichtsbarkeit ist nach dem Konzept des türkischen Verfassungsgesetzes eine 

vollziehende Staatsfunktion des Staates; sie beruht auf der politischen Idee der 

                                                 
131 Vgl. Özbudun E., „Constitutional Law“ in: “Introduction to Turkish law” (Hrsg.) Ansay-Don Wallace, 
Kluwer Law and Taxation Publisher, Netherlands 1987 S. 25. 
132 Vgl. ebenda, S. 26. 
133 Vgl. Özbudun E., „Constitutional Law“, S. 26-27. 
134 Vgl. www.verfassungen.de/tr/tuerkei82.index.htm vom 14.05.2003. 
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Gewaltenteilung im klassischen Sinn.135 „Vom Standpunkt demokratischer 

Staatswillensbildung gesehen fällt der Justiz die Aufgabe zu, das Gesetz als Instrument 

der Herrschaft des Volkes wirksam werden zu lassen und staatliche Herrschaft als 

Gesetzesherrschaft zu garantieren. Der rechtstaatliche Charakter parteiferner Justiz 

manifestiert sich in der Verwicklung des Dualismus von genereller und individueller 

Norm und garantiert damit die freiheitssichernde Berechenbarkeit und Vorhersehbarkeit 

staatlichen Handelns.“136 Dieser Artikel ist ein Ergebnis der Gewaltenteilung. Darüber 

hinaus gibt es wichtige Bestimmungen in der Verfassung von 1982 hinsichtlich der 

Gerichtsbarkeit. Die Gerichtsbarkeit wird durch den Art. 138 – 160, -insgesamt 23 

Artikeln- normiert.137 Der Grundriss des türkischen Rechtssystems wurde durch diese 

Artikel reguliert. Der Begriff der „Unabhängigkeit der Gerichte“ ist 

verfassungsrechtlich verankert. Gemäß Art. 138 der Verfassung von 1982 besteht „die 

Unabhängigkeit der Gerichte“ aus: 
„A. Unabhängigkeit der Gerichte 
Artikel 138. Die Richter sind in der Ausübung ihrer Ämter unabhängig; sie sprechen die Urteile gemäß 
ihrem Gewissen in Übereinstimmung mit der Verfassung, den Gesetzen und dem Recht.  
Kein Organ, keine Behörde oder Person darf den Gerichten und Richtern bei der Ausübung ihrer 
Gerichtsbarkeit Anordnungen oder Anweisungen erteilen, Runderlasse zusenden, Empfehlungen geben 
oder suggestive Winke zukommen lassen.  
Bezüglich eines schwebenden Verfahrens darf in der Gesetzgebenden Versammlung (gemeint ist die 
Türkische Große Nationalversammlung) im Zusammenhang mit der Ausübung der Gerichtsbarkeit keine 
Anfrage gestellt, nicht verhandelt und keinerlei Erklärung abgegeben werden.  
Die Organe der Gesetzgebung und der vollziehenden Gewalt sowie die Verwaltung haben den 
Gerichtsentscheidungen Folge zu leisten: diese Organe und die Verwaltung dürfen auf keine Weise die 
Gerichtsentscheidungen abändern und ihre Vollstreckung verzögern.“ 138 
 

Wie in anderen Staaten und ihren Verfassungen gilt auch im türkischen Rechtssystem 

das Prinzip der „Unabhängigkeit der Gerichte“. Mit diesem Artikel wollte der 

Gesetzgeber die Gerichte gegenüber den Einflüssen der Verwaltung (Exekutive) und 

Gesetzgebung (Legislative) schützen. Der Art. 138 enthält eine Legaldefinition, wie der 

Begriff der „Unabhängigkeit der Richter“ vom Gesetzgeber verstanden wird. Der 

Begriff „Unabhängigkeit der Gerichte und Richter“ ist ein wesentliches Element des 

Rechtsstaates. Es unterliegt keinem Zweifel, dass beim Prinzip der „Unabhängigkeit der 

Gerichte und Richter“, wie in allen anderen Rechtsordnungen der Welt auch 

Divergenzen zwischen der theoretischen und der praktischen Ebene bestehen. Die 

                                                 
135 Siehe Mayer, „Funktion und Grenzen der Gerichtsbarkeit im Rechtsstaat“, Manz Verlag, Wien 1991, 
S. 24. 
136 Vgl. ebenda, S. 24. 
137 Siehe „Das türkische Verfassungsgesetz, mit neuen Änderungen 2003“, Seckin Verlag, Ankara. 
138 Vgl. www.verfassungen.de/tr/tuerkei82.index.htm vom 14.05.2003. 
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Gerichtsbarkeit muss gegen offene und versteckte Einflüsse gut organisiert sein, um die 

Funktion „check und balance“ zu erfüllen. In der türkischen Verfassung wird darauf 

Bezug genommen, dass die Begriffe der „Richter- und Staatsanwaltschaftsgarantie“ 

wichtige Teile des Grundsatzes der „Unabhängigkeit der Gerichte“ sind. Die Richter- 

und Staatsanwaltschaftsgarantie ist ein wesentliches und unanfechtbares Element der 

unabhängigen Gerichte. Artikel 139 des türkischen Verfassungsgesetzes: 
„B. Richter- und Staatsanwältegarantie 
Artikel 139. Richter und Staatsanwälte dürfen nicht abgesetzt und ohne eigenen Wunsch vor dem in der 
Verfassung vorgesehenen Lebensjahr pensioniert werden; ihnen dürfen, auch wenn ein Gericht oder eine 
Planstelle aufgelöst werden, das Monatsgehalt, die Zulagen und die übrigen Personalrechte nicht 
entzogen werden.  
Die Ausnahmen im Gesetz über diejenigen, welche wegen einer Straftat verurteilt sind, die die Entfernung 
aus dem Beruf erfordert, von welchen mit Sicherheit angenommen werden kann, dass sie aus 
gesundheitlichen Gründen ihr Amt nicht mehr ausüben können, und über welche entschieden worden ist, 
dass ihr Verbleib im Beruf nicht vertretbar sei, sind vorbehalten.“ 139 
 
Es gibt eine Harmonie zwischen Artikel 138 und Artikel 139. Diese Harmonie ist eine 

Garantie gegen einen möglichen politischen Missbrauch. In diesem Zusammenhang 

betont Mayer, dass die Einsicht in den Umstand, dass die reale Demokratie 

notwendigerweise eine Demokratie der politischen Parteien ist, es zwangsläufig mit sich 

bringt, dass die Frage der Macht neu zu stellen ist.140 „Es ist nicht verwunderlich, dass 

die politischen Mächte, die sich in den Parteien repräsentieren, eine gewisse Distanz 

gegenüber einer Justiz, die sie nicht in ihre Einflussbereiche zwingen können, zeigen. 

(...) Die richterliche Unabhängigkeit setzt sich aus zahlreichen Elementen zusammen, 

die in der rechtswissenschaftlichen Literatur seit langem erörtert werden. Bezogen auf 

die politischen Parteien lässt sich die richterliche Unabhängigkeit zunächst als 

möglichst weitgehende Zurückdrängung des Einflusses politischer Instanzen auf den 

Inhalt gerichtlicher Entscheidungen, auf Auswahl und Ernennung der Richter, auf deren 

Laufbahn und auf deren Rechtsstellung verstehen. Dazu sind die entsprechenden 

rechtlichen Vorkehrungen zu schaffen. Hier ist der Gesetzgeber – und das heißt 

faktisch: die politischen Parteien gefordert.“141 Gemäß Artikel 140 des türkischen 

                                                 
139 Vgl. www.verfassungen.de/tr/tuerkei82.index.htm vom 14.05.2003. 
140 Siehe Mayer, „Funktion und Grenzen der Gerichtsbarkeit im Rechtsstaat“, Manz Verlag, Wien 1991, 
S. 38. 
141 Siehe ebenda, S. 40-41. Dazu sagt Mayer: „Die Rechtsprechung des EGMR hat darüber hinaus einen 
weiteren wichtigen Aspekt in Erinnerung gerufen; es gilt auch Vorsorge dafür zu treffen, dass der 
‚Anschein’ der Unparteilichkeit gewahrt ist. Der in der Judikatur entwickelte Grundsatz ‚justice must be 
seen to be done’ deutet, dass der Rechtsunterworfene mit einer Justiz konfrontiert wird, die nicht nur 
tatsächlich und rechtlich unabhängig ist, sondern die diese Unabhängigkeit auch nach außen vermittelt.“ 
S. 40-41. 
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Verfassungsgesetzes wurde der „Richter- und Staatsanwaltsberuf„ folgendermaßen 

charakterisiert: 
„C. Richter- und Staatsanwaltsberuf  
Artikel 140. Die Richter und Staatsanwälte versehen ihren Dienst als Richter und Staatsanwälte der 
ordentlichen- und Verwaltungsgerichtsbarkeit. Diese Ämter werden von Berufsrichtern und 
staatsanwälten versehen.  
Die Richter üben ihr Amt gemäß den Grundsätzen der Unabhängigkeit der Gerichte und der 
Richtergarantie aus.  
Die Eigenschaften der Richter und Staatsanwälte, ihre Ernennung, ihre Rechte und Pflichten, 
Monatsgehälter und Zulagen, Beförderungen, die vorübergehende oder dauernde Änderung ihres Amtes 
oder Dienstortes, die Eröffnung eines Disziplinarverfahrens oder die Verhängung einer Disziplinarstrafe 
gegen sie, die Durchführung eines Ermittlungsverfahrens und Entscheidung auf Einleitung eines 
Gerichtsverfahrens gegen sie wegen einer im Zusammenhang mit ihrem Amt oder in Ausübung ihres 
Amtes begangenen Straftat, die Fälle von strafbarem Verhalten oder Unfähigkeit, welche die Entfernung 
aus dem Beruf erfordern, ihre innerberufliche Ausbildung sowie die sonstigen Personalangelegenheiten 
werden gemäß den Grundsätzen der Unabhängigkeit der Gerichte und der Richtergarantie durch Gesetz 
geregelt.  
Die Richter und Staatsanwälte versehen ihren Dienst bis zur Vollendung des fünfundsechzigsten 
Lebensjahres; die Altersgrenze, Beförderungen und Pensionen der Militärrichter werden durch Gesetz 
bestimmt.  
Die Richter und Staatsanwälte dürfen keine anderen öffentlichen oder privaten Aufgaben übernehmen, 
als durch Gesetz bestimmt sind.  
Die Richter und Staatsanwälte sind hinsichtlich ihrer Verwaltungsaufgaben dem Justizministerium 
unterstellt.  
Die als Richter und Staatsanwälte im Justizdienst mit Verwaltungsaufgaben Beschäftigten sind den 
Vorschriften über die Richter und Staatsanwälte unterworfen. Für sie gilt hinsichtlich Klasse und 
Dienstgrad der Rahmen der für die Richter und Staatsanwälte geltenden Grundsätze, sie genießen 
jegliche den Richtern und Staatsanwälten zuerkannten Rechte.“ 142 
 

Mit diesem Artikel wollte der Gesetzgeber eine verfassungsrechtliche Garantie und 

Grenze für den „Richter- und Staatsanwaltsberuf“ schaffen. Dies war ein wichtiges 

Ergebnis des Artikels 11 des türkischen Verfassungsgesetzes. Artikel 11 gewährleistet 

die Bindungswirkung und das Primat der Verfassung, sodass die 

Verfassungsvorschriften rechtliche Grundregeln sind, welche die Organe der 

Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung, die 

Verwaltungsbehörden und übrigen Organisationen und Personen binden. Die Gesetze 

dürfen nicht verfassungswidrig sein.143 In einem Rechtstaat müssen die Richter vor 

allem unpolitisch und objektiv sein. In diesem Zusammenhang sagt Mayer, dass hier die 

Justiz selbst gefordert ist: glaubwürdiges und wirksames Vorgehen gegen Außenseiter 

in den eigenen Tätigkeiten; die Bühne der Medien ist nicht zur eitlen Selbstdarstellung 

sondern höchstens maßvoll zur sachlichen Darstellung rechtlicher Zusammenhänge zu 

                                                 
142 Siehe www.verfassungen.de/tr/tuerkei82.index.htm vom 14.05.2003. 
143 Siehe „Das türkische Verfassungsgesetz, mit neuen Änderungen 2003“ Seckin Verlag, Ankara, S. 58. 
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benützen.144 „Der „politisierende“ Richter – wie immer man diesen Begriff versteht – 

schadet der Justiz und ihrer Funktion erheblich.145 Das andere wichtige Prinzip der 

türkischen Gerichtsbarkeit hinsichtlich des türkischen Verfassungsgesetzes ist die 

Öffentlichkeit der Verhandlungen. Deshalb stehen die Verhandlungen in den Gerichten 

jedermann offen. In weiterer Folge kann die nichtöffentliche Durchführung eines Teils 

einer Verhandlung nur in jenen Fällen, in denen es aufgrund des Sittengesetzes oder aus 

Gründen der öffentlichen Sicherheit unbedingt erforderlich ist, beschlossen werden. 

Dies gilt besonders für die Gerichtsverfahren gegen Minderjährige. Es ist wichtig, dass 

jegliche Entscheidungen aller Gerichte zusammen einschließlich der 

Urteilsbegründungen schriftlich protokolliert werden. Und den letzte Paragraph regelt 

schließlich, dass es Aufgabe der Rechtsprechung ist, die Verfahren mit möglichst 

geringem Aufwand und möglichst rasch zu Ende zu führen.146  

Darüber hinaus wurde die Organisation der Gerichte verfassungsrechtlich geregelt. Die 

Organisation, Aufgaben und Kompetenzen, die Arbeitsweise und Verfahren der 

Gerichte sind durch Gesetz zu regeln. Für die türkische Gerichtsbarkeit ist auch der Art. 

159 des türkischen Verfassungsgesetzes wesentlich. Der Art. 159 befasst sich mit dem 

„Hohen Richter- und Staatsanwälterat“. „Dieser Rat wird gemäß den Grundsätzen der 

Unabhängigkeit der Gerichte und der richterlichen Garantien errichtet und erfüllt diesen 

Grundsätzen entsprechend seine Aufgaben. Der Justizminister ist der Vorsitzende des 

Rates. Das gesetzlich vorgesehene Mitglied des Rates ist auch der Staatssekretär im 

Justizministerium. Drei ordentliche und drei Ersatzmitglieder werden aus der Reihe von 

je drei Kandidaten, die vom Plenum des Kassationshofs aus der Reihe der eigenen 

Mitglieder für jede Mitgliedschaft aufgestellt werden, und zwei ordentliche und zwei 

Ersatzmitglieder aus der Reihe von je drei Kandidaten, welche vom Plenum des 

Staatsrats aus der Reihe der eigenen Mitglieder für jede Mitgliedschaft aufgestellt 

werden, vom Präsidenten der Republik auf jeweils vier Jahre gewählt. Diejenigen, deren 

Amtszeit abläuft, können wiedergewählt werden. Der Rat wählt aus der Reihe seiner 

gewählten ordentlichen Mitglieder einen stellvertretenden Vorsitzenden.“147 Nach 

Artikel 159 trifft der Hohe Rat die Verfügungen zur Aufnahme der Richter und 

Staatsanwälte der ordentlichen und Verwaltungsgerichtsbarkeit in den Berufstand. Er 
                                                 
144 Siehe Mayer, „Funktion und Grenzen der Gerichtsbarkeit im Rechtsstaat“, Manz Verlag, Wien 1991, 
S. 41. 
145 Vgl. ebenda, S. 41. 
146 Siehe www.verfassungen.de/tr/tuerkei82.index.htm vom 14.05.2003. 
147 Vgl. www.verfassungen.de/tr/tuerkei82.index.htm vom 14.05.2003. 
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verfügt über ihre Ernennung und Versetzung, über die Erteilung vorübergehender 

Zuständigkeiten, über die Beförderung und Einordnung in den Ersten Rang. Weiters 

verteilt er die Planstellen, entscheidet über diejenigen, deren Verbleib im Beruf als nicht 

vertretbar angesehen wird und hat die Kompetenz von Disziplinarstrafen. Er ist auch zur 

Suspendierung vom Dienst befugt. In diesem Zusammenhang entscheidet er über 

Vorschläge des Justizministeriums zur Aufhebung eines Gerichts oder einer Planstelle 

eines Richters oder Staatsanwalts oder zur Änderung eines Gerichtsbezirks. Außerdem 

erfüllt der Hohe Rat, die ihm durch die Verfassung und die Gesetze zugewiesenen 

Aufgaben.148 Es muss betont werden, dass die Anrufung des Rechtsprechungsorgans 

gegen die Entscheidungen des Rates ausgeschlossen ist.149 Man kann diesen Paragraph 

kritisieren, da gegen die Entscheidungen des Rates Rechtsprechungsorgane nicht 

angerufen werden können. In der Türkei bemängeln viele Intellektuelle und Juristen, 

insbesondere jedoch die Anwaltskammern und die Gerichtsbarkeitspersonen, dass 

einige Paragrafen des Artikels 159 undemokratisch sind. Eine verfassungsgesetzliche 

Änderung des Art. 159 hinsichtlich der Anfechtbarkeit der Entscheidungen des Rates 

wird immer wieder gefordert.  

Darüber hinaus werden die Grundsätze der Erfüllung der Aufgaben durch den Rat, der 

Wahl- und Arbeitsverfahren sowie die Bescheidprüfungskompetenz des Rates durch 

Gesetz geregelt. Der Justizminister hat die Kompetenz, nach Einholung ihrer 

Zustimmung, diejenigen Richter und Staatsanwälte zu ernennen, welche in der 

Zentralbehörde des Justizministeriums beschäftigt werden sollen. Zusätzlich kann der 

Justizminister, damit bei Gefahr im Verzug der Dienst nicht beeinträchtigt wird, die 

Richter und Staatsanwälte mit vorübergehenden Zuständigkeiten betrauen: er legt dies 

bei der ersten Sitzung des Hohen Richter- und Staatsanwälterates zur Zustimmung 

vor.150 Es wird in der Türkei von zivilen demokratischen Organisationen und der 

Gerichtsbarkeit immer wieder kritisiert, dass sowohl der Justizminister als auch der 

Staatssekretär als politische Personen im Hochrat vertreten sind. Ein anderer 

Kritikpunkt ist die Ernennung und Versetzung der Mitglieder des Hochrates durch den 

Staatspräsidenten, da drei ordentliche und drei Ersatzmitglieder aus der Reihe von je 

drei Kandidaten, die vom Plenum des Kassationshofs aus der Reihe der eigenen 

                                                 
148 Siehe www.verfassungen.de/tr/tuerkei82.index.htm vom 14.05.2003, dazu siehe auch „Das türkische 
Verfassungsgesetz, mit neuen Änderungen 2003“ Seckin Verlag, Ankara, S. 58. 
149 Siehe ebenda, S. 58. 
150 Siehe „Das türkische Verfassungsgesetz, mit neuen Änderungen 2003“ Seckin Verlag, Ankara, S. 58. 
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Mitglieder für jede Mitgliedschaft aufgestellt werden, und zwei ordentliche und zwei 

Ersatzmitglieder aus der Reihe von je drei Kandidaten, welche vom Plenum des 

Staatsrats aus der Reihe der eigenen Mitglieder für jede Mitgliedschaft aufgestellt 

werden, vom Präsidenten der Republik auf jeweils vier Jahre gewählt werden. Für die 

unabhängige Gerichtsbarkeit müssen alle anderen politischen Faktoren ausgeräumt 

werden. Dies ist auch ein Ergebnis des Grundsatzes der Rechtstaatlichkeit.151 “Wenn 

einem Richter auch selbstverständlich alle politischen Ämter zugänglich sein müssen, 

dann muss er ebenso selbstverständlich sein Richteramt ruhen lassen, so lange er eine 

solche Funktion bekleidet. Es ist nicht so sehr die Sorge, ein Richter, der eine politische 

Funktion bekleidet, könne sein Amt tatsächlich missbräuchlich, parteiisch ausüben, als 

vielmehr, dass die wichtigsten Attribute des Richteramtes, Objektivität und 

Sachlichkeit, vorurteilsfreie Gesetzesanwendung ohne Ansehen von Personen und ohne 

Rücksicht auf besondere „Konstellationen“, nicht mehr selbstverständlich, sondern mit 

guten Gründen bezweifelbar sind“.152 Es muss in diesem Punkt die türkische 

Verfassungsgerichtsbarkeit besonders beachtet werden. 

 

3. Die Verfassungsgerichtsbarkeit 

Die türkische Verfassungsgerichtsbarkeit wurde gemäß der Verfassung von 1982 

normiert und determiniert. Im türkischen Rechtssystem obliegt die 

Verfassungsgerichtsbarkeit dem Verfassungsgerichthof. Der türkische 

Verfassungsgerichtshof wurde erstmals durch die Verfassung von 1961 errichtet und 

mit der Verfassung von 1982 neu organisiert. Die Verfassungsgerichtsbarkeit wird 

durch die Artikel 146-153 des türkischen Verfassungsgesetzes normiert. Das 

Verfassungsgericht ist der Oberste Gerichtshof der Türkei. Zu seinen Kompetenzen 

gehört v.a. die Verfassungsgerichtsbarkeit. Gemäß Artikel 146 Abs. 1 besteht der 

Verfassungsgericht aus elf ordentlichen und vier Ersatzmitgliedern.153 Alle Mitglieder 

werden vom Präsidenten der Republik ausgewählt und ernannt.154 Nach Artikel 146 

                                                 
151 In diesem Zusammenhang darf nicht vergessen werden, dass das Rechtsstaatsprinzip eine wichtige 
Voraussetzung für den EU-Beitritt ist. Aus diesem Grund müssen die neuen Anpassungsgesetze für die 
unabhängige Gerichtsbarkeit besonders berücksichtigt werden, um einen Beitritt zu ermöglichen. 
152 Vgl. Mayer, „Funktion und Grenzen der Gerichtsbarkeit im Rechtsstaat“, Manz Verlag, Wien 1991, S. 
41. 
153 Siehe www.verfassungen.de/tr/tuerkei82.index.htm vom 14.05.2003. Siehe dazu auch „Das türkische 
Verfassungsgesetz, mit neuen Änderungen 2003“ Seckin Verlag, Ankara, S. 161. 
154 Siehe Özbudun E., S. 57. In diesem Zusammenhang wird Art. 93 des türkischen Verfassungsgesetzes 
kritisiert. Wissenschaftler, Intellektuelle und demokratische Organisationen nennen den Artikel 
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Abs. 2 wählt der Präsident der Republik aus der Reihe von je drei Kandidaten, welche 

die Plenen der betreffenden Gerichtshöfe mit der absoluten Mehrheit der Gesamtzahl 

ihrer Mitglieder aus der Reihe ihrer Präsidenten und Mitglieder für jede freie Stelle 

aufstellen, zwei ordentliche und zwei Ersatzmitglieder aus dem Kassationshof, weiters 

zwei ordentliche Mitglieder und ein Ersatzmitglied aus dem Staatsrat, je ein 

ordentliches Mitglied aus dem Militärkassationshof, dem Hohen 

Militärverwaltungsgerichtshof und dem Rechnungshof; ein Mitglied aus der Reihe von 

drei Kandidaten, welche der Hochschulrat aus Mitgliedern der Lehrkörper der 

Hochschulanstalten, die nicht Mitglieder des Hochschulrats sind, aufstellt; sowie drei 

Mitglieder und ein Ersatzmitglied aus den Reihen der leitenden Beamten und 

Rechtsanwälte.155 Zusätzlich normiert die Verfassung weitere Voraussetzungen für die 

Mitglieder der Lehrkörper, der Hochschulanstalten, die leitenden Beamten und die 

Rechtsanwälte, um als ordentliches Mitglied oder Ersatzmitglied des 

Verfassungsgerichts zugelassen zu sein. Diese sind wie folgt aufgezählt: Sie müssen das 

vierzigste Lebensjahr vollendet, eine Hochschulausbildung absolviert oder an den 

Hochschulanstalten mindestens fünfzehn Jahre das Amt eines Mitglieds des 

Lehrkörpers versehen oder im öffentlichen Dienst mindestens fünfzehn Jahre tatsächlich 

gearbeitet haben oder mindestens fünfzehn Jahre als Rechtsanwalt tätig gewesen sein. 

In weiterer Folge wählt das Verfassungsgericht aus der Reihe der ordentlichen 

Mitglieder in geheimer Abstimmung und mit einfacher Mehrheit der Gesamtzahl der 

Mitglieder auf vier Jahre einen Präsidenten und einen stellvertretenden Präsidenten. 

Diejenigen, deren Amtszeit abgelaufen ist, können wiedergewählt werden. Zusätzlich 

erklärt dieser Artikel, dass die Mitglieder des Verfassungsgerichts außer ihrer 

hauptamtlichen Aufgabe kein anderes öffentliches oder privates Amt übernehmen 

dürfen.156 Der Verfassungsgerichtshof spielt allgemein in demokratischen Staaten eine 

wesentliche Rolle. Dies gilt selbstverständlich auch für die Rolle des VfGH in der 

türkischen Rechtsordnung, denn auch das türkische Verfassungsgericht hat wesentliche 

                                                                                                                                               
undemokratisch. Gemäß der Wissenschaftler und Juristen sollten alle Mitglieder entweder von den 
betreffenden Organen oder von den Hochgerichten ausgewählt und ernannt werden. Siehe Kaboglu I. Ö., 
„Die Verfassungsgerichtsbarkeit – Anayasa Yargisi“, Imge Verlag, Istanbul 2000, S. 34. Siehe dazu auch 
Özden Y.G., „Die rechtliche Situation der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs, Festschrift B. Savci – 
Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Hukusal Konumu, B. Savci`ya Armagan“, MBV Verlag, Ankara, 1988, 
S. 377. 
155 Siehe www.verfassungen.de/tr/tuerkei82.index.htm vom 14.05.2003. Siehe dazu auch „Das türkische 
Verfassungsgesetz, mit neuen Änderungen 2003“ Seckin Verlag, Ankara, S. 161-162. 
156 Siehe www.verfassungen.de/tr/tuerkei82.index.htm vom 14.05.2003. 
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Aufgaben und Kompetenzen inne. Zu den Kompetenzen des VfGH gehört die 

Überprüfung der formellen und materiellen Verfassungsmäßigkeit der Gesetze. Die 

Verfassung betont, dass die Verfassungsänderungen vom Verfassungsgericht nur im 

Hinblick auf die Form untersucht und überprüft werden dürfen. Der Art. 148 des 

türkischen VG regelt auch die Fälle, für die Klageerhebung vor diesem Gericht 

aufgrund der Behauptung formeller und materieller Verfassungswidrigkeit 

ausgeschlossen ist. Die Klageerhebung ist demgemäss ausdrücklich ausgeschlossen für 

Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft, die in Fällen des Notstandes, der 

Ausnahmezustandsverwaltung und in Kriegeszeiten erlassenen worden sind.157 Bei 

dieser Regelung handelt es sich um die Überprüfung der Gesetze hinsichtlich der Form 

auch in Bezug auf den Artikel 148 selbst. So ist die Überprüfung der Gesetze 

hinsichtlich der Form auf die Frage, ob die letzte Abstimmung mit der vorgesehenen 

Mehrheit erfolgte, und bei den Verfassungsänderungen auf die Frage begrenzt, ob der 

Mehrheit für Vorschlag und Abstimmung sowie der Bedingung, dass nicht im 

Eilverfahren verhandelt wird, entsprochen wurde. In diesem Zusammenhang kann die 

Überprüfung hinsichtlich der Form vom Präsidenten der Republik oder einem Fünftel 

der Mitglieder der Großen Nationalversammlung der Türkei verlangt werden.158 Gemäß 

Artikel 148 der Verfassung kann eine Anfechtungsklage wegen Formfehlerhaftigkeit 

nach Ablauf von zehn Tagen ab dem Zeitpunkt der Verkündung des Gesetzes nicht 

mehr erhoben und auch nicht im Vorlagewege vorgebracht werden.159 Der Art. 148 

normiert weiters, dass das Verfassungsgericht die Verfahren gegen den Präsidenten der 

Republik, die Mitglieder des Ministerrats, die Präsidenten und die Mitglieder des 

Verfassungsgerichts, des Kassationshofs, des Staatsrats, des Militärkassationshofs und 

des Hohen Militärverwaltungsgerichtshofs, gegen die Generalstaatsanwälte, den 

stellvertretenden Generalstaatsanwalt der Republik, den Präsidenten und die Mitglieder 

des Hohen Richter- und Staatsanwälterats und des Rechnungshofs wegen im 

Zusammenhang mit ihren Ämtern begangener Straftaten als Staatsgerichtshof 

durchführt.160 Dazu definiert Artikel 148 Abs. 4, dass die Aufgabe des öffentlichen 

Anklägers vor dem Staatsgerichtshof vom Generalstaatsanwalt der Republik oder vom 

                                                 
157 Siehe www.verfassungen.de/tr/tuerkei82.index.htm vom 14.05.2003.  
158 Siehe www.verfassungen.de/tr/tuerkei82.index.htm vom 14.05.2003. Siehe dazu auch „Das türkische 
Verfassungsgesetz, mit neuen Änderungen 2003“ Seckin Verlag, Ankara, S. 163. 
159 Siehe www.verfassungen.de/tr/tuerkei82.index.htm vom 14.05.2003. 
160 Ebenda. 
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stellvertretenden Generalstaatsanwalt der Republik wahrgenommen wird.161 Die 

Entscheidungen des Staatsgerichtshofs sind unanfechtbar und das Verfassungsgericht 

erfüllt auch die übrigen ihm durch die Verfassung zugewiesenen Aufgaben.162 Das 

Verfassungsgericht entscheidet in der Zusammensetzung des Präsidenten und zehn 

weiterer Mitgliedern mit absoluter Mehrheit. In diesem Zusammenhang bedarf es zur 

Entscheidung der Nichtigkeit von Verfassungsänderungen, sowie der Schließung einer 

politischen Partei einer Stimmenmehrheit von drei Fünfteln.163 Gemäß Artikel 149 Abs. 

2 werden die Anfechtungsklagen wegen Formfehlerhaftigkeit vom Verfassungsgericht 

mit Vorrang behandelt und entschieden.164 Der Artikel 149 Abs. 3 normiert weiters, 

dass Aufbau und Prozessverfahren des Verfassungsgerichts durch Gesetz, die 

Arbeitsgrundsätze und die Geschäftsverteilung unter den Mitgliedern durch die 

Geschäftsordnung geregelt werden. Darüber hinaus regelt Artikel 149, dass das 

Verfassungsgericht keine Verfahren außer jenen Angelegenheiten, die es in seiner 

Eigenschaft als Staatsgerichtshof durchführt, nach Akten prüft. Schließlich regelt Abs. 4 

des Artikels 149 des türkischen Verfassungsgesetzes, dass das Verfassungsgericht, 

wenn es das für erforderlich hält, die Betroffenen zur Anhörung ihrer mündlichen 

Aussagen oder Personen, die über den Gegenstand informiert sind, vorladen  bzw. auch 

das Präsidium einer Partei anhören kann, die endgültig geschlossen werden soll, oder 

einen durch das Präsidium bestimmten Vertreter mit seiner Verteidigung im Anschluss 

an den Generalstaatsanwalt der Republik beim Kassationshof. 165 

Für die Anfechtungsklage erklärt Özbudun folgendes: 
„Access to the Constitutional Court can be secured in two ways: principal proceedings, i.e., those 
instituted by a government organ; and incidental proceedings, arising out of a pending trial. Principal 
proceedings can be instituted by the President of the Republic, parliamentary groups of the government 
party and the main opposition party, or at least one-fifth of the full membership of the Assembly (Art. 
150). Suits of unconstitutionality must be initiated within sixty days following the promulgation of the law 
in question in the Official Gazette (Art. 151)”166  
 

                                                 
161 Siehe www.verfassungen.de/tr/tuerkei82.index.htm vom 14.05.2003. 
162 Ebenda. 
163 Siehe www.verfassungen.de/tr/tuerkei82.index.htm vom 14.05.2003. Siehe dazu auch „Das türkische 
Verfassungsgesetz, mit neuen Änderungen 2003“ Seckin Verlag, Ankara. 
„Durch Gesetz vom 3. Oktober 2001 wurden im Artikel 149 Absatz 1 die Worte "bedarf es einer 
Stimmenmehrheit von zwei Dritteln" ersetzt durch: "sowie der Schließung einer politischen Partei bedarf 
es einer Stimmenmehrheit von drei Fünfteln"“. 
164 Siehe www.verfassungen.de/tr/tuerkei82.index.htm vom 14.05.2003. 
165 Siehe „Das türkische Verfassungsgesetz, mit neuen Änderungen 2003“ Seckin Verlag, Ankara, S. 165. 
Dazu siehe www.verfassungen.de/tr/tuerkei82.index.htm vom 14.05.2003. 
166 Vgl. Özbudun E., S.58 Dazu siehe Art. 150-151 des türkischen Verfassungsgesetzes, S. 58 
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Art. 152 regelt, das alle anderen Gerichte vom Verfassungsgerichthof die Überprüfung 

von Vorschriften eines Gesetzes, dass zu Entscheidung eines anhängigen Verfahren 

angewandt werden muss, verlangen kann. Bis zur Entscheidung des 

Verfassungsgerichtshofs wird das Verfahren ausgesetzt.167 Ist das Gericht der 

Auffassung, dass die Behauptung der Verfassungswidrigkeit nicht ernst zu nehmen sei, 

wird über sie von der Revisionsinstanz zusammen mit dem Urteil in der Hauptsache 

entschieden.168 Es ist wesentlich, dass das Verfassungsgericht seine Entscheidung 

innerhalb von fünf Monaten ab der Einbringung der Rechtsache bei ihm erlässt und 

verkündet. Kann inner halb dieser Frist gemäß Artikel 152 Abs. 3 nicht entschieden 

werden, führt das Gericht das Verfahren gemäß den in Kraft befindlichen Vorschriften 

zu Ende. Geht jedoch die Entscheidung des Verfassungsgerichts ein, bevor die 

Entscheidung in der Hauptsache rechtskräftig wird, hat das Gericht der Entscheidung 

des Verfassungsgerichts Folge zu leisten.169 Zusätzlich regelt dieser Artikel, dass vor 

Ablauf von zehn Jahren nach der Veröffentlichung der nach Eintritt in die 

Begründetheitsprüfung abweisenden Entscheidung im Amtsblatt ein erneuter Antrag 

mit der Behauptung der Verfassungswidrigkeit derselben Vorschrift nicht gestellt 

werden darf.170 Die Bestimmung zu Entscheidungen des Verfassungsgerichts wurde 

durch Artikel 153 des türkischen Verfassungsgesetzes normiert, dass die Entscheidung 

des Verfassungsgerichts unanfechtbar sind, und die Nichtigkeitsurteile dürfen erst 

veröffentlicht werden, wenn die Begründung schriftlich vorliegt.171 In diesem 

Zusammenhang muss hervorgehoben werden, dass die Nichtigkeitsurteile keine 

Rückwirkung haben und die Entscheidungen des Verfassungsgerichts unverzüglich im 

Amtsblatt zu veröffentlichen sind. Dies sind die Organe der Gesetzgebung und der 

vollziehenden Gewalt, die Verwaltungsbehörden sowie die natürlichen und juristischen 

Personen.172 Es gibt keine Bestimmung in der Verfassung, die es natürlichen Personen 

ermöglicht, beim Verfassungsgericht eine Beschwerde, d.h. einen individuellen Antrag 

einzureichen. Aus diesem Grund dürfen natürliche Personen  beim Verfassungsgericht 

keine Anfechtungsklage einbringen und die Verfassungswidrigkeit von Behörden 

                                                 
167 Siehe www.verfassungen.de/tr/tuerkei82.index.htm vom 14.05.2003. Siehe dazu auch „Das türkische 
Verfassungsgesetz, mit neuen Änderungen 2003“ Seckin Verlag, Ankara, S. 166. 
168 Siehe www.verfassungen.de/tr/tuerkei82.index.htm vom 14.05.2003. 
169 Ebenda. 
170 Ebenda. 
171 Siehe www.verfassungen.de/tr/tuerkei82.index.htm vom 14.05.2003. 
172 Siehe www.verfassungen.de/tr/tuerkei82.index.htm vom 14.05.2003. Siehe dazu auch „Das türkische 
Verfassungsgesetz, mit neuen Änderungen 2003“ Seckin Verlag, Ankara, S. 168. 



 68

behaupten. Zweifellos wäre es sehr nützlich, wenn auch natürlichen Personen die 

Möglichkeit eingeräumt würde, beim VfGH eine Anfechtungsklage einzubringen bzw. 

die Behauptung der Verfassungswidrigkeit zu erheben. Diese Entwicklung würde dem 

Prinzip der „Rechtsstaatlichkeit“ dienen.  
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III – DIE BEZIEHUNGEN DER TÜRKEI ZU INTERNATIONALEN 

ORGANISATIONEN INSBESONDERE ZUR EG 

 

1. Beitritt zu westlichen Organisationen 

Die Türkei wurde mit dem Abkommen von Lausanne vom 24. Juli 1923 als Staat 

anerkannt. Das rechtliche Verhältnis zwischen der Türkei und den westlichen Staaten 

wird somit aus diesem völkerrechtlichen Vertrag gebildet. Zwar gab es bereits einen 

ersten völkerrechtlichen Vertrag mit der ehemaligen Sowjetunion, das Abkommen von 

Ankara vom 16. März 1921, das ein Freundschaftsvertrag war. „Ein Staat im Sinne des 

Völkerrechts ist dann gegeben, wenn die Elementtrias Volk, unabhängige Gewalt und 

Gebiet gegeben sind und diese Einheit mit Aussicht auf relative Dauerhaftigkeit 

errichtet.“1 Aus diesem Grund ist das Abkommen von Lausanne für die Türkei und die 

anderen Staaten hinsichtlich der diplomatischen Beziehungen sehr wichtig. Damit 

wurde von den westlichen Staaten die Türkei als unabhängiger Staat offiziell anerkannt 

und es wurden erste diplomatische Beziehung gebildet. Zusätzlich entstanden den 

Vertragsparteien weitere Rechte und Pflichten im völkerrechtlichen Bereich. 

Zwischen 1930-1939, also vor dem Zweiten Weltkrieg, hatte die Türkei eine 

ausgewogene Außenpolitik und entwickelte diplomatische Beziehungen mit dem 

Westen. Während der Jahre der Zwischenkriegszeit verfolgte die Türkei eine Politik 

und Diplomatie, die darauf abzielte, für ein sicheres Umfeld zu sorgen. Der Balkan Pakt 

von 1934 (Griechenland, Jugoslawien, Rumänien und die Türkei) und der Saadabad 

Pakt2 von 1937 (Nichtangriffsabkommen zwischen Afghanistan, Irak, Iran und der 

Türkei) waren nur zwei Beispiele dafür. Daneben hatte die Türkei versucht, mit ihren 

fünf Nachbarstaaten bilaterale Beziehungen zu pflegen, die sich auf ihre Sicherheit 

positiv auswirken sollten.3 Im Zweiten Weltkrieg hat die Türkei ihre Außenpolitik und 

ihre Erkenntnisse geschützt. Ferner war die Türkei am Zweiten Weltkrieg nicht aktiv 

beteiligt: „Die türkische Politik während des Zweiten Weltkrieges sollte schließlich 

zeigen, wie entschlossen die Führung war, das Land nicht noch einmal an der Seite 

                                                 
1 Vgl. Fischer/Köck, „Allgemeines Völkerrecht“5, Linde Verlag, Wien 2000, S. 283. 
2 Das Vertragswerk, das nach dem Willen der Unterzeichner „die Aufrechterhaltung der gegenwärtig auf 
dem Balkan herrschenden Ordnung sichern“ sollte, brach unter dem deutschen und italienischen 
widersetzte sich diesem Ansinnen in den Jahren 1939 und 1940 zusammen(...) Siehe Steinbach U., S. 
154. 
3 Siehe Bagci H., „Die ‚Grand Strategy’ der Türkei“ in: Studien und Berichte zur Sicherheitspolitik, 
Landesverteidigungsakademie/Militärwissenschaftliches Büro des Bundesministeriums für 
Landesverteidigung 1/200, Wien, S. 8-9. 
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anderer Mächte in einen Krieg zu verwickeln.“4 Aber trotzdem nahm die Türkei an 

vielen Konferenzen teil, z.B. in Kairo im Dezember 1943, und es gab Besprechungen 

mit den Alliierten bzw. England, Frankreich und den USA. Ferner wurde am 19. 

Oktober 1939 der englisch-französisch-türkische Vertrag über wechselseitigen Beistand 

unterzeichnet. Aber auch ein Freundschaftsvertrag zwischen der Türkei und 

Deutschland wurde im Juni 1942 unterzeichnet. Die Alliierten wollten gemeinsam mit 

der Türkei Deutschland und Italien den Krieg erklären. Die Türkei widersetzte sich 

dieser Beanspruchung bis zur Konferenz in Kairo im Dezember 1943. „Der Alliierte 

Druck verstärkte sich auf der Konferenz von Kairo, an der Inönü, Churchill und 

Roosevelt teilnahmen. Die Drohung, dass die Türkei nach dem Krieg isoliert dastehen 

würde, konnte ihre Wirkung nicht verfehlen. Noch immer freilich geschah nicht viel. 

Erst im August 1944 wurden die diplomatischen Beziehungen mit Berlin abgebrochen. 

Ankaras Lavieren wurde noch prekärer als England und die USA auf der Konferenz von 

Jalta im Februar 1945 Stalin Änderungen an der Meerengen- Konvention von 

Montreux5 einräumten. Wenig später erklärte dann die Türkei gegen Deutschland doch 

noch den Krieg.“6 Es handelte sich um einen symbolischen Akt, denn es wurde kein 

Schuss mehr abgefeuert. Die Türkei hatte sich aber mit Blick auf die Zukunft 

qualifiziert, im April 1945 in San Francisco Gründungsmitglied der Vereinten Nationen 

zu werden. Die Beziehungen zwischen der Türkei und den westlichen Organisationen 

bzw. Staaten wurden hinsichtlich der rechtlichen, insbesondere der völkerrechtlichen als 

auch der politischen und wirtschaftlichen Ordnungen, d.h. der Grundlagen des 

Kapitalismus, normiert. „Die Integration der Türkei in den Westen spielte sich auf einer 

widersprüchlichen Ebene ab. Dieser Widerspruch findet seinen Ursprung grundsätzlich 

in der türkischen Reformbewegung, die auf der einen Seite gegen die westliche 

Vorherrschaft auftrat, auf der anderen Seite zur Verwirklichung der Integration mit dem 

Westen beitrug. Diese Integration kann man auch als eine Ergänzung der kemalistischen 

Innenpolitik, als eine nach Westen orientierte Modernisierung (Westernisation) 

                                                 
4 Vgl. Steinbach U., „Die Türkei im 20. Jahrhundert Schwieriger Partner Europas“, Gustav Lübbe Verlag, 
Bergisch Gladbach 1996, S. 155. 
5 Es handelte sich um eine Konferenz aller Signatarmächte des Vertrages von Lausanne im Frühjahr 1936 
in Montreux am Genfer See. Es wurde die Konvention von Montreux über volle Souveränität entlang des 
Bosporus und der Dardanellen, die Abschaffung der internationalen Kontrollkommission, geschaffen, die 
Kontrolle über die Durchfahrt fremder Kriegsschiffe in Kriegszeiten und, falls die Türkei sich bedroht 
fühlen würde, auch in Friedenszeiten. 
6 Vgl. Steinbach U,. S. 156. 
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betrachten.“7 Nach dem Zweiten Weltkrieg näherte die Türkei sich von 1945 bis 1950 

stark den westeuropäischen Staaten und den USA an und verzichtete auf eine 

unabhängige blockfreie Politik. Wie bereits erwähnt, wurde nach dem Ende des Zweiten 

Weltkriegs ein Plan, der „Marshall–Plan“ durch den Außenminister der USA, George 

Marshall, am 5. Juni 1947 bekannt gegeben. Dieses Programm, das als „Marshall-Plan“ 

bezeichnet wurde, umfasste auch die Türkei. Darüber hinaus gab es weitere 

wirtschaftliche Hilfe, die „Truman-Doktrin“.8
 Während die türkisch amerikanischen 

Beziehungen sich entwickelten, sagte der damalige US- Präsident Truman für die 

Türkei und Griechenland wirtschaftliche Hilfen zu. Dieses Programm, die als „Truman-

Doktrin“ bezeichnet wurde, sollte die Türkei und Griechenland vor einer sowjetischen 

Gefahr in Schutz nehmen.9 Auf diese Weise fand die USA neue Partnerschaften bzw. 

militärische Stützpunkte, neue Märkte und neue Satellitenländer gegen die sowjetische 

Gefahr. Dazu konnten die USA endlich sowohl auf dem Balkan als auch in der 

Nahostpolitik mitreden.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die USA mit der „Truman-Doktrin“ vom März 

1947 auf dem Balkan, im Nahen Osten und im Mittelmeer ihre Position klar dargelegt. 

Während sich England aus den erwähnten Gebieten zurückzog, wurden diese Lücken 

eben von den Amerikanern gefüllt. Die „Truman-Doktrin“ bezweckte in erster Linie, 

sowjetische Wirkungsgebiete nach dem Kriegsende zu begrenzen. Dafür hatten die 

USA regionale Pakte (wie die NATO) gegründet:10
  

„Negotiations with the United States and Canada then followed on the creation of a single North Atlantic 
Alliance based on security guarantees and mutual commitments between Europe and North America. 
Denmark, Iceland, Italy, Norway and Portugal were invited by the Brussels Treaty powers to become 
participants in this process. These negotiations culminated in the signature of the Treaty of Washington in 
April 1949, bringing into being a common security system based on a partnership among these 12 
countries. In 1952, Greece and Turkey acceded to the Treaty. The North Atlantic Alliance was founded 
on the basis of a Treaty between member states entered into freely by each of them after public debate 
and due parliamentary process.”11 
 
So wollte Ankara sich im Rahmen der Kemalismusprinzipien immer am Westen 

orientieren. Die Türkei ist dann 1949 dem Europarat und 1952 der NATO beigetreten. 
                                                 
7 Vgl. Olcay A., „Die Politik der Abhängigkeit am Beispiel der Türkei“, Dissertation, Wien 1990, S. 11. 
8 „Truman–Doktrin“: Am 12. März 1947 verkündete US-Präsident Truman vor dem amerikanischen 
Kongress die so genannte "Truman-Doktrin". Hierin bat er den Kongress um finanzielle und 
wirtschaftliche Hilfe für Griechenland und die Türkei, um diese in ihrem demokratischen Freiheitskampf 
zu unterstützen.  
9 Vgl. Bilge A. S., „ Das lange Streben der Türkei nach Sicherheit endete mit dem Beitritt zum Bündnis“, 
in NATO Brief Nr. 1983, S. 40. 
10 Vgl. Ramoglu K., „Die Politischen und Wirtschaftlichen Aspekte der Beziehungen zwischen der EG 
und der Türkei seit den 60`er Jahren bis 1992“, Diss., Bonn 1994, S. 73. 
11 Vgl. NATO Handbook http://www.nato.int/docu/handbook/2001 vom 04.09.2003. 
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2. Die Europäische Gemeinschaft und die Türkei 

Die Türkei musste, um internationalen Organisationen beitreten zu können, vorrangig 

mit der westlichen Welt bzw. deren Staaten in Kontakt bleiben. Die Türkei versteht sich 

seit ihrer Gründung als ein Teil des Westens. Deswegen ist die Türkei Mitglied in fast 

allen westlichen politischen und Sicherheitsinstitutionen, und trat  zuerst der UNO, dann 

der OECD und der NATO bei. Bei diesen Mitgliedschaften handelt es sich um 

verschiedene völkerrechtliche Verträge mit diesen Organisationen. „Die türkische 

Außenpolitik musste daher nach dem Zweiten Weltkrieg und während der Menderes- 

Regierung vor allem aus den bis 1957 freigegebenen britischen und bis 1955 

freigegebenen amerikanischen Akten rekonstruiert werden“.12 Dazu muss jedoch aber 

gesagt werden, dass die Türkei nach allgemeinem Verständnis kein Industrieland bzw. 

Entwicklungsland ist. Ferner gab es in der Geschichte der Türkei keine Revolution der 

Bourgeoisie als auch keine industrielle Revolution. Wahrscheinlich war die Revolution 

eine bürgerlich-nationale. Trotzdem und gerade deswegen wollte die Türkei mit der 

westlichen Orientierung ein Teil bzw. ein Subjekt der kapitalistischen Weltstruktur sein. 

Dennoch hat die Türkei als Staat immer noch viele feudalistische Institutionen und 

Ordnungen. Die Türkei war dennoch an den „Marshall-Plan und Truman-Doktrin“13 der 

kapitalistischen Welt beteiligt. In der Phase des Kalten Krieges war die Türkei politisch 

und wirtschaftlich stark auf die westliche Hegemonialmacht USA fixiert.14 Allerdings 

kann sie heute ohne EU-Mitgliedschaft wie jedes EU-Land die Zollunion nützen, d.h. 

die Türkei ist ohne Mitgliedschaft nur für die EU ein guter Markt.15 Aus diesem Grund 

gibt es mehrere völkerrechtliche Beziehungen zwischen der Türkei und den EU-Staaten, 

                                                 
12 Vgl. Bagci H., „Die Türkische Außenpolitik während der Regierungszeit Menderes von 1950 bis 
1960“, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn, Dissertation 1988, S. 5  
13 Der „Marshall-Plan, die Truman-Doktrin und die Eisenhower-Doktrin“ wurden von der USA 
geschaffen, zum Zweck sowohl gegen eine sowjetische Gefahr Schutz zu gewähren als auch neue 
militärische Stützpunkte, Märkte und Satellitenländer zu schaffen. Damit hat die kapitalistische Welt eine 
neue militärische, politische und wirtschaftliche Ordnung gebaut. 
14 Siehe, Bozkurt M, „Die Beziehung der Türkei zur Europäischen Union“, Peter Lang Verlag, Frankfurt 
am Main 1995, S. 9. 
Um Kenntnis über die amerikanische Perspektive hinsichtlich des Beitritts der Türkei zur EU zu erlangen, 
führte der Autor ein Interview mit Prof. Dr. Bermann, Universität Columbia, Law School, New York, im 
Dezember 2002. In diesem Interview betont Bermann, dass die Mitgliedschaft der Türkei zur EU für die 
USA wegen der politischen Faktoren wichtig ist. In diesem Zusammenhang sollte man den 
amerikanischen Perspektiven für den Begriff „Die Beziehungen der Türkei zur EU“ besonders 
berücksichtigen.  
15 Um Kenntnis über die deutsche Perspektive hinsichtlich des Beitritts der Türkei zur EU zu erlangen, 
führte der Autor ein Interview mit Prof. Dr. Drexl, Universität LMU München, Rechtswissenschaftliche 
Fakultät, im April 2003. In diesem Interview erklärte Drexl, dass die Vorteile für die bestehende EU vor 
allem im ökonomischen Geschehen liegen werden, denn die Türkei ist ein großer Absatzmarkt. 
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aber auf jeden Fall gab es eine Rechtsstruktur und -ordnung in diesen Beziehungen. 

Keine Gemeinschaft ist ohne eine rechtliche Ordnung denkbar.16 Man könnte auch 

sagen, dass eine internationale Gemeinschaft ohne Rechtsordnung undenkbar ist. Die 

Beziehungen zwischen der Türkei und der internationalen Gemeinschaft bzw. den 

Staaten entstanden in Übereinstimmung mit den Grundprinzipien der innerstaatlichen 

Rechtsordnungen und des Völkerrechts. „Jeder Gemeinschaft entspricht eine bestimmte, 

ihre eigentümliche Rechtsordnung. Für den inneren Bereich des Staates ist dies das 

(inner)- staatliche Recht. Für den äußeren Bereich der Staaten ist dies das Recht der 

internationalen Gemeinschaft, manchmal auch zwischenstaatliches Recht genannt.“17 

Mit diesen Beziehungen wurden neue Rechtsordnungen und Regeln gebildet. Also 

handelt es sich um Rechtserzeugung. „Auf vielen Gebieten zeigt sich eine immer 

intensivere Zusammenarbeit zwischen Staaten, und zwar bilateral wie multilateral, in 

internationalen wie in supranationalen Organisationen.“18 Das Völkerrecht tritt in 

verschiedenen Erscheinungsformen auf: Es gibt die allgemein anerkannten Regeln des 

Völkerrechts, d.h. Völkergewohnheitsrecht, die Staatsverträge, d.h. Völkervertragsrecht, 

die einseitigen völkerrechtlichen Rechtsgeschäfte, d.h. Rechtsakte, und das 

supranationale Recht (Beschlüsse und Entscheidungen von 

Staatengemeinschaftsorganen).19 So ist die Europäische Union (EU) eine 

„Staatenverbindung“, die auf die Schaffung einer politischen Union zielt:20  „Durch die 

Errichtung eines „europäischen Staatenbundes“21 sollten besondere und privilegierte 

Beziehungen untereinander gewährleistet werden, so dass auf dieser Grundlage 

kompensierende Leistungen für die benachteiligten Länder oder Wirtschaftsektoren ihre 

Berechtigung finden.“22 Gemäß Art. 1 EUV gründen durch diesen Vertrag die Hohen 

Vertragsparteien untereinander eine Europäische Union, im Folgenden als „Union“ 

bezeichnet. Ferner stellt dieser Vertrag eine neue Stufe bei der Verwirklichung einer 

immer engeren Union der Völker Europas dar, in der die Entscheidungen möglichst 

offen und möglichst bürgernah getroffen werden. Grundlage der Union sind die 

                                                 
16 Ubi societas, ibi ius. 
17 Vgl. Fischer/Köck, „Allgemeines Völkerrecht“5, Linde Verlag, Wien 2000, S. 21. 
18 Vgl. Koja, „Einführung in das öffentliche Recht“ Orac Verlag, Wien 1998, S. 17. 
19 Vgl. ebenda, S. 17. 
20 Siehe Walter/Mayer, „Bundesverfassungsrecht“9, Manz Verlag, Wien 2000, S. 115. 
21 Dieser Ausdruck ist auf Karl Christian Friedrich Kraus im Jahr 1814 zurückzuführen. Dazu siehe, „Die 
Idee Europas 1300–1946“, S.157, Förster, R. H. (Hrsg.), 1963, in: Gümrükcü H., „Türkei und 
Europäische Union im Lichte der vollendeten Zollunion“, Beta Verlag 1. Auflage, Istanbul, S. 18. 
22 Vgl. ebenda, S. 18. 
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Europäische Gemeinschaft, ergänzt durch die mit diesem Vertrag eingeführten Politiken 

und Formen der Zusammenarbeit.23 Die Europäische Gemeinschaft wurde am Ende des 

Zweiten Weltkriegs aus einem kriegszerstörten, gespaltenen Europa heraus geboren: 

„Die Europaidee geht mit höchst unterschiedlichen Ansätzen bis zur griechisch-

römischen Antike zurück. Ihre politische Wirksamkeit entfaltete sie jedoch erst im 20. 

Jahrhundert vor dem Hintergrund der beiden Weltkriege, als führende westeuropäische 

Staatsmänner darangingen, die Einigung der Völker Europas als vorrangige Aufgabe 

der europäischen Politik voranzutreiben.“24 Als erster Vertreter eines Staates erklärte 

Winston Churchill 1946 in Zürich, es gebe nur ein Heilmittel: „Wir müssen eine Art 

Vereinigte Staaten von Europa schaffen, und der erste Schritt muss in der 

Konstituierung eines Europäischen Rates bestehen.“25 In der ersten Phase des Kalten 

Krieges wurde die wirtschaftliche Teilung Europas vollzogen, der marktwirtschaftlich-

kapitalistischen Ordnung im Westen wurde die Planwirtschaft im Osten 

entgegengesetzt. Zur Koordinierung der Marshallplanhilfe26 war die Organisation für 

Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC) am 16. April 1948 gegründet 

worden. Darüber hinaus wurde die Westeuropäische Union (WEU) bzw. der 

Nordatlantik-Pakt, durch den die Nordatlantische Vertragsorganisation, die NATO, 

geschaffen wurde, am 4. April 1949 in Washington D.C. unterzeichnet. Dazu wurde im 

Frühjahr 1949 auf einer Staatenkonferenz in London der Europarat geschaffen. Es 

handelt sich um eine unmittelbare Beziehung von Europäische Gemeinschaft, WEU, 

NATO und Europarat zueinander. Schließlich begann der eigentliche Aufbau der 

Europäischen Gemeinschaft27 jedoch erst 1952 mit der Gründung der Europäischen 

Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS).28 Er setzte sich 1958 mit der Gründung der 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen 

Atomgemeinschaft (EUROATOM) fort. Zunächst einmal entstanden Organisationen für 

wirtschaftliche, finanzielle und kulturelle Zusammenarbeit. Nach und nach erweiterte 

sich die Gemeinschaft von den sechs Gründungsstaaten auf neun (1973), dann auf zehn 
                                                 
23 Siehe Art. 1 EUV und dazu „EG- und EU- Vertrag“, Hohenstein/Cede, Manz Verlag, Wien 1999, S. 7. 
24 Vgl. Hohenstein/Cede, „Europarecht“3, Manz Verlag, Wien 1999, S. 17. 
25 Der britische Premierminister Sir Winston Churchill in seiner berühmten Rede am 19.September 1946 
an der Technischen Universität Zürich. 
26 Siehe oben Fußnoten 8, 13. 
27 Die Idee eines geeinten Europas begann 1950 mit der Erklärung des französischen Außenministers 
Robert Schumann, eine Kohle- und Stahlgemeinschaft zu gründen, die von einer supranationalen „hohen“ 
Behörde verwaltet werden sollen. 
28 Das führte 1951 zur Unterzeichnung des Vertrages von Paris zur Gründung der EGKS durch die 6 
Gründungstaaten F, I, D, B, NL, LUX. 
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(1981) und schließlich auf zwölf Mitglieder (1986). 1995 hatte sich die Zahl der 

Mitglieder der Gemeinschaft, aus der inzwischen die Europäische Union geworden ist, 

auf 15 erhöht. Darüber hinaus hat Europa seit den letzten 10 Jahren tiefgreifende 

Veränderungen erfahren. Der Zusammenbruch der Sowjetunion und das damit 

einhergehende Ende des Kalten Krieges veränderten die alte geopolitische Ordnung 

spürbar und entwerteten die alten Modelle des weltweiten Gleichgewichts. Dabei wurde 

der europäische Integrationsprozess stark beschleunigt. 

„Die seit 01.01.1958 bestehende Europäische Gemeinschaft (bis 31.10.1993 

Europäische Wirtschaftsgemeinschaft) ist eine mit supranationalen Befugnissen 

ausgestattete internationale Organisation, die angesichts ihres vergleichsweise 

umfassenden Tätigkeitsbereichs unter den drei Gemeinschaften eine besondere Stellung 

einnimmt.“29 Gemäß Artikel 2 EGV ist es die Aufgabe der EG, durch die Errichtung 

eines gemeinsamen Marktes und einer Wirtschafts- und Währungsunion sowie die 

Durchführung gemeinsamer Politiken und Maßnahmen die ganze Gemeinschaft zu 

fördern.30 Hauptziel der Gründer der EG war es, die alten Feindschaften und Rivalitäten 

in Europa zu überwinden, die Mitgliedstaaten und ihre Völker zunächst auf dem 

Wirtschaftssektor zusammenführen und so die wirtschaftliche Integration durch eine 

immer engere politische Zusammenarbeit im Übergang zur politischen Union zu 

ergänzen.31 Deswegen gehört die EG zur ersten Säule der EU. Man könnte sagen, dass 

der frühere EWG-Vertrag (jetzt EG-Vertrag) sich seit 1957 als Magna Charta des 

europäischen Einigungswerkes erwiesen hat. „The European Economic Community 

(EEC) is the most important of the three communities and its scope of activities is wider 

than that of the other two.“32 Die Europäische Union besteht aus drei Europäischen 

Gemeinschaften, nämlich der Europäische Gemeinschaften (EG), der Europäischen 

Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) und der Europäischen Atomgemeinschaft 

(EAG). Die genannten Gemeinschaften sind juristische Personen, aber die 

Rechtspersönlichkeit der EU ist strittig. Gemäß Hohenstein T./Cede handelt es sich 

rechtlich um drei internationale Organisationen, die sowohl völkerrechtliche 

Rechtspersönlichkeit als auch innerstaatliche Rechts- und Geschäftsfähigkeit besitzen. 

                                                 
29 Vgl. Hohenstein/Cede, S. 40. 
30 Siehe Art. 2 EGV. Dazu siehe Art. 3 und 4. 
31 Vgl. Läufer T., „22 Fragen zu Europa, Die Europäische Union und ihre Reform“, Bonn 1990, S. 10. 
32 Vgl. Heidinger F.J./Hubalek A./Pramberger M., „Introduction to the Law and Language of the 
European Union“2, Orac Verlag, Wien 1998, S. 6. 
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Die Europäischen Gemeinschaften sind keine gewöhnlichen internationalen 

Organisationen, sondern mit supranationalen Befugnissen ausgestattet: 

- Ihr Recht gilt in den Mitgliedstaaten unmittelbar und geht dem innerstaatlichen 
Recht vor. 

- Bindende Rechtsakte können gegen den Willen einzelner Mitgliedstaaten gefasst 
werden. 

- An der Rechtsetzung sind auch von den Mitgliedstaaten unabhängige Organe 
beteiligt. 

- Die gesamte Gemeinschaftstätigkeit ist der Gerichtsbarkeit des EuGH 
unterworfen.33 

 
So man kann sagen, dass mit der zur Errichtung der EWG/EG/EU das Instrument der 

militärischen Stärke und der klassischen Diplomatie zumindest unter den 

hochentwickelten Industrienationen seine traditionelle Rolle eingebüßt hat.34 „Die 

Europäische Union ist keine internationale Organisation; ihr kommt grundsätzlich 

weder völkerrechtliche noch innerstaatliche Rechtsfähigkeit zu. Sie beherbergt jedoch 

drei supranational organisierte internationale Organisationen, nämlich die EG, die EAG, 

und die EGKS, die die erste Säule bilden und völkerrechtliche wie innerstaatliche 

Rechtsfähigkeit besitzen.“35 Zusätzlich handelte es sich um zwei weitere Säulen, die 

gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Innen- und Justizpolitik.36 

Allerdings könnte man sagen, dass die EU als Rechtsgemeinschaft angelegt wurde, die 

durch völkerrechtliche Verträge gegründet wurde. „Das Recht der EU besteht aus den 

ihr zugrundeliegenden Verträgen (EU-Vertrag, EG-Vertrag, EGKS-Vertrag, EAG-

Vertrag), welche das sogenannte Primärrecht bilden. Daneben gibt es die Normen, die 

von den Organen der EU erlassen werden; sie bilden das so genannte Sekundärrecht. 

Zum Primärrecht werden auch die vom EuGH entwickelten „allgemeinen 

Rechtsgrundsätze“, z.B. Grundrechtsschutz in der EU, gezählt. Sekundärrecht sind die 

Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen.“37 Auf jeden Fall bestehen viele 

Beziehungen zwischen der EG und den anderen Staaten und internationalen 

Organisationen. Wie bereits erwähnt wurde, hatte die EG eine Rechtspersönlichkeit, 

dazu war die EG eine juristische Person. Die Beziehungen zwischen der EG sowohl der 

Staaten als auch den internationalen Organisationen, wurden gemäß dem Vertrag der 

EG und der Prinzipien des Völkerrechts normiert. Darüber hinaus darf nicht vergessen 
                                                 
33 Vgl. Hohenstein/Cede, S. 38-39. 
34 Siehe Gümrükcü, H, S. 19. 
35 Hohenstein/Cede, S. 15. 
36 Siehe, Läufer T., S. 21. 
37 Siehe Koja, „Einführung in das öffentliche Recht“ Orac Verlag, Wien 1998, S. 19-20. 
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werden, dass es Einflüsse des innerstaatlichen Rechts auch in diesen Beziehungen gab. 

Diese Beziehungen wurden oft als Abkommen und Verträge gestaltet. Im Kernbereich 

handelt es sich um eine rechtliche Beziehung zwischen den Parteien, obwohl es auch 

viele diplomatische, militärische und wirtschaftliche Beziehungen gab. An diesem 

Punkt kann man sagen, dass der Artikel 310 (ex- Artikel 238) des EGV sehr wichtig ist, 

weil dieser Artikel für Abkommen, die eine Assoziierung mit gegenseitigen Rechten 

und Pflichten vorsehen, normiert wurde. Darüber hinaus ist dieser Artikel die 

gesetzliche Grundlage der Beziehungen bzw. der Assoziationsabkommen. Trotzdem 

und gerade deswegen kann gesagt werden, dass es bei der europäischen Integration 

nicht mehr um eine klassische außenpolitische Bündnispolitik geht, sondern um eine 

supranationale Gemeinschaftsbildung.38 Gemäß Artikel 310 (ex- Artikel 238) kann die 

Gemeinschaft mit einem oder mehreren Staaten oder einer oder mehreren 

internationalen Organisationen Abkommen schließen, die eine Assoziierung mit 

gegenseitigen Rechten und Pflichten, gemeinsamen Vorgehen und besonderen 

Verfahren, herstellen.39 „Assoziationsabkommen kann die Europäische Gemeinschaft 

mit einem dritten Staat, einer Staatenverbindung oder einer internationalen Organisation 

abschließen. ‚Assoziierung’ bedeutet die Herstellung gegenseitiger Rechte und 

Pflichten, gemeinsames Vorgehen und besonderer Verfahren. Diese völkerrechtlichen 

Vereinbarungen werden in drei Gruppen unterschieden: die Entwicklungs-, die 

Freihandels- und die Beitrittsassoziierung. Es handelt sich um ein Instrument, mittels 

dessen die Außenbeziehungen der Gemeinschaft flexibel gestaltet werden können.“40 

Die Grundlage der Beziehungen zwischen der EGV (ex-EWG) der Türkei als auch 

anderen Staaten, die jetzt die Mitglieder der EU sind, wurden unmittelbar gemäß Art. 

310 normiert. Nachdem die Türkei ein Mitgliedsstaat der UNO, der OECD- und der 

NATO war, wollte Ankara sich Richtung EWG orientieren. Darüber hinaus kann man 

sagen, dass es eine Rivalität zwischen Ankara und Athen gab, die noch heute besteht. 

Ankara wollte Athen folgen und stellte einen Beitrittsantrag an die EWG. Athen begann 

seine Beziehungen mit der EWG bereits in der Dekade Phase von 1950-1960. 

„Insgeheim verfolgten beide Organisationen eine Konkurrenzpolitik, um sich besser 

                                                 
38 Siehe Gümrükcü H., S. 20. 
39 Siehe Art. 310 (ex- Artikel 238) EGV, in: „EG- und EU- Vertrag“ Vgl. Hohenstein T., Manz Verlag, 
Wien 1999, S. 220. 
40 Vedder C., „Die auswärtige Gewalt des Europa der Neun“, Göttingen 1980, S. 55 ff, in: „Die 
Assoziationsfreizügigkeit türkischer Staatsangehöriger, Ihre Entdeckung und ihr Inhalt“, Vgl. Gutmann 
R., Nomes- Verlag- Ges. 1. Auflage, Baden–Baden, S. 15. 
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behaupten zu können. In dieser Situation entschieden sich Griechenland und die Türkei 

für die EWG. In den Assoziationsverträgen mit diesen Ländern sah die EWG eine 

Bestätigung ihrer Attraktivität und wollte gleichzeitig damit zeigen, dass sie kein Club 

der Reichen war, der nur an sich denkt, sondern auch beiden europäischen 

Entwicklungsländern des Mittelmeerraumes die Möglichkeit gab, Mitglied zu 

werden.“41 Die wichtigen Grundlagen für die Zustimmung der EWG-Staaten zum 

Assoziationsabkommen mit der Türkei waren die sicherheitspolitischen als auch 

ökonomischen Interessen dieser Länder, einen neuen Markt und neue 

Investitionsmöglichkeiten zu finden. „Die Türkei ist in mehrfacher Hinsicht ein 

interessanter Markt am Rande Europas.“42 Darüber hinaus sollte mittels der Assoziation 

die politische und wirtschaftliche Einbindung der Türkei in das westliche System 

gestärkt und damit auch ihre mögliche Annäherung die damaligen Ostblockländer 

verhindert werden.43 

 

3. Die ersten Verhandlungen zwischen Ankara und Brüssel 

Wie bereits erwähnt, wurden die Grundlagen der Beziehungen zwischen der EG (ex-

EWG) und den anderen Staaten zum Assoziationsabkommen hinsichtlich Art. 310 EG- 

Vertrages normiert. Deswegen musste die Türkei für das Assoziationsabkommen zuerst 

mit der EG bzw. den Gründungsstaaten in Kontakt treten. Es gab mehrere Konferenzen 

zwischen der Türkei und den Gründungsstaaten. Diese Besprechungen wurden nach den 

diplomatischen Regeln und Verträgen geführt. Seit Gründung der EWG gab es eine 

stetige Erweiterungspolitik. Zweck der EG ist deren Erweiterung. Im Rahmen der 

Erweiterungspolitik der EG wurden verschiedene Formen der Zusammenarbeit 

entwickelt, z.B. der Freihandel, der präferentielle Handel, die Teilassoziierung, 

Assoziierung und Vollmitgliedschaft.44 Für die Erweiterungspolitik wurde eine 

Rechtsstruktur und eine Rechtsordnung geschaffen. „Europapolitik (...) soll – abgesehen 

von der Schaffung eines umfassenden Marktes und Wirtschaftsgebietes – eine 

                                                 
41 Vgl. Kramer H., „Die Europäische Gemeinschaft und die Türkei-Entwicklung Probleme und 
Perspektiven einer schwierigen Partnerschaft“, Baden–Baden, S. 32, siehe Özak H. „Die Türkei im 
Umbruch“, Frankfurt am Main 1989, S. 190, dazu siehe Bozkurt M., “Die Beziehung der Türkei zur 
Europäsichen Union“, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 1995, S. 10. 
42 Vgl. Kramer H., „Europäische Interessen in den Beziehungen zur Türkei“ in: “Die Türkei und Europa„ 
Wien Militärwissenschaftliche Büro d. Bundesministerium. f. Landesverteidigung, 1998 Nummer 5, S. 
38. 
43 Siehe Bozkurt M., S. 11. 
44 Siehe ebenda, S. 20. 
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Wiederholung der europäischen Katastrophen, namentlich des Ersten und Zweiten 

Weltkrieges verhindern, also einer Situation vorbauen und vorbeugen, in der 

nationalistische Strategien und Rivalitäten schon mehrfach in verheerende Kollisionen 

und Kettenreaktionen umgeschlagen haben.“45 1959 kam es zwischen den Parteien zu 

ersten diplomatischen Beziehungen und Besprechungen. Am 31. Juli 1959 bewarben 

sich dann sowohl die Türkei als auch Griechenland um die Mitgliedschaft bei der EWG. 

„Ausgelöst wurde dieser Schritt, neben den genannten politischen und wirtschaftlichen 

Interessen, durch den zwei Wochen zuvor gestellten Assoziierungs- Antrag 

Griechenlands an die EWG.“46 Wie bereits erwähnt wurde, wollte Ankara sich immer 

am Westen orientieren, und die Türkei ist Mitglied in fast allen westlichen Institutionen. 

Aus diesem Zweck hat die Türkei um Mitgliedschaft in die EWG am 31. Juli 1959 

eingereicht, während  auch Griechenland dies tat. Dazu hatte die türkische Delegation in 

Brüssel im Oktober 1959 bei den Gesprächen folgende Wünsche geäußert: 

- man wollte qualifizierte Arbeitskräfte aus Europa ins Land holen, um die 

türkische Wirtschaft anzukurbeln 

- die Teilnahme an weiteren Institutionen der Gemeinschaft wurde beabsichtigt. 47 

 

4. Die Verträge zwischen den Parteien 

 

4.1. Das Abkommen von Ankara 

Die Ansuchen der Türkei und Griechenlands wurde von der EWG am 11.09.1959 

akzeptiert. Zwischen 1959 – 1963 wurden mit den Parteien mehrere Verhandlungen 
                                                 
45 Vgl. Luchsinger, F., 23/24.06.1994: „Unsere Rechnung mit Europa, Gedanken zur schweizerischen 
Europapolitik“ in: Neu Zürcher Zeitung, in :“Türkei und Europäische Union, im Lichte der vollendeten 
Zollunion“ Gümrükcü H., Beta Verlag, 1997, S. 22.  
46 Vgl. Gümrükcü, H., S. 29. Dazu erklärte der ehemalige Außenminister Zorlu : “Wir exportieren die 
gleichen Agrargüter, und wenn wir der EG nicht beitreten, so werden die Griechen den europäischen 
Markt beherrschen; außerdem wird Griechenland durch die Mitgliedschaft mehr Kredite aus der EWG 
beziehen als wir. Aus diesen Gründen sollte die Türkei den Antrag auf Mitgliedschaft in die EWG stellen, 
um ebenfalls ihren Platz in den Europäischen Institutionen einzunehmen.“ in: Birand M. A., „Das 
Abenteuer der Türkei zur EWG- Türkiye`nin ortak pazar macerasi“ 1959-85 Milliyet Verlag, Istanbul, S. 
70. In gleicher Weise siehe Birand M. A. „Das Abenteuer der Türkei zu Europa 1959-1999- Türkiye`nin 
Avrupa Macerasi“ Dogan Verlag, Istanbul 2001, S. 53. 
47 Siehe Ramoglu K., S. 92.  
Gemäß Kabaalioglu H. „The Government of Turkey by making a request for an association in July 1959, 
was actually acting in line with the Government Program it presented to the Parliament in November 
1957, which clearly underlined the political will of the Government to take part in the EEC, with an 
emphasis on the real reason why Turkey should join (that is, although this community sounds like a mere 
economic community, a common market, it will lead to a political Union.)” Vgl. Kabaalioglu, „Turkey 
and European Union“ in: Marmara Journal of European Studies ISSN 1301-1359 Volume: 7 Nr. 1-2 
Istanbul 1999, S. 111. 
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geführt, da es für die Mitgliedschaft im offiziellen Bereich gemäß Art. 238 EWGV zu 

einem Assoziationsabkommen mit der EWG kommen musste. Schließlich akzeptieren 

die Parteien  Gemeinschaftskriterien, danach wurde der Assoziationsantrag in Brüssel 

paraphiert. Kurze Zeit danach kam es zu diplomatischen Erfolgen. So wurde das 

Assoziationsabkommen zwischen der Türkei und der EWG am 12.09.1963 in Ankara 

unterzeichnet, dieses Abkommen beruht auf Art 310 (ex-Artikel 238) EGV. Wegen des 

EG Vertrages und des türkischen VG, d.h. wegen der gesetzlichen Erfordernisse bzw. 

Prozesse, musste das Abkommen jedoch erst von den Parlamenten der sechs EWG–

Mitgliedsstaaten und der Türkei ratifiziert werden, um in Kraft treten zu können. Am 

28. November 1963, nach Anhörung des Europäischen Parlamentes und durch 

Beschlussfassung des Ministerrats, trat es schließlich am 1. Dezember 1964 in Kraft.48 

Nach der Unterzeichung des Abkommen von Ankara wurde vom damaligen EWG- 

Kommissionspräsidenten, Walter Hallstein, am 12. September 1963 in Ankara eine 

Ansprache gehalten: 
„Wir sind heute Zeugen eines Ereignisses von großer politischer Bedeutung. Die Türkei gehört zu 
Europa. Das ist der tiefste Sinn dieses Vorganges: Es ist, in der denkbar zeitgemäßesten  Form, die 
Bestätigung einer Wahrheit, die mehr ist als ein abgekürzter Ausdruck einer geographischen Aussage 
oder einer geschichtlichen Feststellung, die für einige Jahrhunderte Gültigkeit hat. Die Türkei gehört zu 
Europa. Das ist viel mehr, vor allem die Erinnerung an die gewaltige Persönlichkeit Atatürks, dessen 
Wirken uns in diesem Land auf Schritt und Tritt zum Bewusstsein gebracht wird, und an die von ihm 
bewirkte radikale europäische Erneuerung des türkischen Staates in allen seinen Lebensäußerungen. Das 
Ereignis hat seinesgleichen nicht in der Geschichte der Ausstrahlungen europäischer Kultur und Politik, 
ja, wir fühlen hier eine Wesensverwandtschaft mit dem modernsten europäischen Geschehen; der 
europäischen Einigung. Ist es nicht Geist von unserem Geist, den wir hier verspüren; jene aufgeklärte, 
rationale, schonungslos realistische Haltung; der methodische Gebrauch modernen Wissens, der Wert, 
der auf Schulung und Erziehung gelegt wird; die fortschrittliche und willenskräftige Dynamik; die 
unbefangene Pragmatik in der Wahl der Mittel. Was ist daher natürlicher als dass sich Europa – das 
Europa, das der freie Ausdruck seiner selbst ist – und die Türkei in ihren Aktionen und Reaktionen 
identifizieren; militärisch, politisch und wirtschaftlich“.49  
 
Das Abkommen von Ankara umfasste 33 Artikel, wobei der Zweck dieses Abkommens 

durch Art. 2 normiert wurde. In der Präambel des Assoziationsabkommens zwischen 

der Türkei und der EWG wird der Wille wie folgt bekundet: „Immer engere Bonde 

zwischen dem türkischen Volk und den in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

vereinten Völkern zu schaffen, entschlossen, durch einen beschleunigten 

wirtschaftlichen Fortschritt und durch eine harmonische Erweiterung des 

Handelsverkehrs die stetige Besserung der Lebensbedingungen in der Türkei und 

innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu sichern sowie den Abstand 

                                                 
48 Vgl. Gümrükcü H., S. 31. 
49 Vgl. ebenda, S. 32. 
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zwischen der türkischen Wirtschaft und der Wirtschaft der Mitgliedstaaten der 

Gemeinschaft zu verringern, unter Berücksichtigung der besonderen Probleme, die sich 

beim Aufbau der türkischen Wirtschaft stellen, und der Notwendigkeit, der Türkei 

während einer bestimmten Zeit eine Wirtschaftshilfe zu gewähren, ist das Ziel des 

Abkommens, weiterhin eine beständige und ausgewogene Verstärkung der Handels- 

und Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien unter voller 

Berücksichtigung der Notwendigkeit zu fördern, dass hierbei der beschleunigte Aufbau 

der türkischen Wirtschaft sowie die Hebung des Beschäftigungsstandes und der 

Lebensbedingungen des türkischen Volkes gewährleistet werden.“50 Gemäß Art. 2 

wurde die schrittweise Errichtung einer Zollunion, die später zu einer Wirtschaftsunion 

überleiten sollte, geregelt. Die Verwirklichung der in Absatz 1 genannten Ziele und 

Errichtung einer Zollunion wurden durch Artikel 2, 3, 4, 5 und 10 definiert. Nach Art. 2 

Abs. 3 umfasste das Ass. Abk. drei Phasen: eine Vorbereitungsphase, eine 

Übergangsphase und eine Endphase. Art. 12 normierte die schrittweise Realisierung 

der Freizügigkeit,51 die Aufhebung der Beschränkungen in Bereichen der 

Niederlassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs wurde durch Art. 13-14 

geregelt.52 In den Art. 15-20 wurden die Verkehrspolitik, der Wettbewerb, die Steuern, 

die Angleichung der Rechtsvorschriften und der Kapitalverkehr normiert. „Sobald das 

Funktionieren des Abkommens es in Aussicht zu nehmen gestattet, dass die Türkei die 

Verpflichtungen aus dem Vertrag zur Gründung der Gemeinschaft vollständig 

übernimmt, werden die Vertragsparteien die Möglichkeit eines Beitritts der Türkei zur 

Gemeinschaft prüfen.“53 Mit dieser Bestimmung darf die EG die Verpflichtung der 

Türkei hinsichtlich des Abkommen von Ankara für eine EWG–Mitgliedschaft prüfen. 

Gemäß Gümrükcü H. war die Türkei /EWG–Vereinbarung als ein „gemischtes 

Abkommen“ unterzeichnet worden. Er schreibt: „(...) hierauf wird im Anhang I des 

Abkommens verwiesen. So wird unter dem im Abkommen enthaltenen Wort 

„Vertragsparteien“ einerseits die Gemeinschaft sowie die Mitgliedstaaten oder aber 

entweder die Mitgliedstaaten oder die Gemeinschaft allein und andererseits die 

                                                 
50 Das Abkommen von Ankara, Artikel 2 ABI.L. 217 vom 29.12.1964, S. 3687 – 3700. Vgl. Abkommen 
zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik 
Türkei. Dazu siehe „Assoziierungsabkommen und Protokolle EWG-Türkei sowie andere 
Basisdokumente“ Vgl. Amt für amtliche Veröffentlichung der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel 
1992. 
51 Siehe Art. 12 des Abkommens von Ankara. 
52 Siehe Art. 13-14 des Abkommens von Ankara. 
53 Vgl. Art. 28 des Abkommens von Ankara. 
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Republik Türkei verstanden.“54 Es ist nicht eindeutig, ob das Abkommen von Ankara 

ein bilaterales oder multilaterales Abkommen war. Es ist richtig, dass unter dem im 

Abkommen enthaltenen Wort „Vertragsparteien“ einerseits die EG sowie die 

Gründungsstaaten/Mitgliedstaaten oder aber die Mitgliedstaaten oder die Gemeinschaft 

allein und andererseits immer die Türkei verstanden werden kann, weil in den 

Maßgaben nach Art. 28 des Ass. Abk. die Vertragsparteien, d.h. die 

Mitgliedstaaten/Gründungsstaaten „(...) die Möglichkeit eines Beitritts der Türkei zur 

Gemeinschaft prüfen“ geschrieben steht. Gemäß Art. 1 wird durch dieses Abkommen 

eine Assoziation zwischen der EWG und der Türkei begründet. Dazu erklärt Art. 31 

des Ass. Abk., dass das Abkommen der Ratifizierung durch die Unterzeichnerstaaten 

gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften bedarf.55 Es werden unter dem 

enthaltenen Wort „Vertragsparteien“ sowohl die Gemeinschaft als auch die 

Mitgliedsstaaten verstanden, obwohl das Ass. Abk. zwischen der Türkei und der EWG, 

die eine juristische Persönlichkeit hat, unterschrieben wurde, hatte das Abk. 

multilateralen Charakter. „Der EuGH hat dieses Vertragswerk ab Mitte der 80 er Jahre 

im Laufe von mehreren Urteilen als supranationales Abkommen und damit als 

Bestandteil des Europarechts erklärt, und auf diese Weise dieser Diskussion ein Ende 

gesetzt.“56 Nach dem Ass. Abk. wurde ein Rat der Assoziation hinsichtlich Art. 6 des 

Ass. Abk. geschaffen. „Dieser setzt sich aus Mitgliedern der Regierung der 

Mitgliedstaten, der türkischen Regierung, des Rates und der Kommission der EG 

zusammen. Beschlüsse können nur einstimmig gefasst werden.57 Die Vertragsparteien 

sind mit Beginn der Übergangsphase verpflichtet, die zur Durchführung der Beschlüsse 

erforderlichen Maßnahmen zu treffen.“58 Die Assoziierung von Ankara soll laut 

Abkommen in drei Perioden herbeigeführt werden: 

- einer Vorbereitungsphase,  

- einer Übergangsphase der Türkei in die EWG  

- einer Endphase. 

Nach einer fünfjährigen Vorbereitungsphase für die türkische Wirtschaft sollten die 

Zollschranken fallen und eine schrittweise Annährung der Wirtschafts– und 

                                                 
54 Vgl. Gümrükcü H., S. 36. 
55 Siehe Art. 31 das Abkommen von Ankara. 
56 Vgl. Gümrükcü H. S. 36. 
57 Siehe Art. 23 des Ass. Abk. 
58 Vgl. Gutman R, „Die Assoziationsfreizügigkeit türkischer Staatsangehöriger“, Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1996, S. 15. 
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Steuerpolitik folgen. Ausdrücklich wurde fixiert, dass die „Vertragsparteien die 

Möglichkeit eines Beitritts der Türkei zur Gemeinschaft prüfen.“59 Diese Phase sollte 

bis zum 1. November 1969 dauern. Die Gemeinschaft gewährte der Türkei in der 

Vorbereitungsphase einseitige Konzessionen, damit sich die türkische Wirtschaft auf 

die EWG–Verpflichtungen vorbereiten konnte. Die Übergangsphase der Türkei in die 

EWG und das Zusatzprotokoll umfassten Zollunion und die Finanzprotokolle. 

Grundlage der Zollunion zwischen der EU und der Türkei ist das 

Assoziationsabkommen vom 12.09.1963 und das Zusatzprotokoll von 1970, das 1973 in 

Kraft trat.60 Ziele des Assoziationsabkommen sind einerseits die „Wahrung von Frieden 

und Freiheit“61 und andererseits „eine beständige und ausgewogene Verstärkung der 

Handels –und Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien unter voller 

Berücksichtigung der Notwendigkeit zu fördern“.62 Zu diesem Zweck wurde die 

stufenweise Errichtung einer Zollunion geplant: 

- Die Vorbereitungsphase bis 1973 diente zur Förderung der türkischen 

Wirtschaft, die so auf die in weiteren Phasen zu erfüllenden, Verpflichtungen 

vorbereitet werden sollte. 

- Die Übergangsphase sah die Errichtung der Zollunion vor, sowie eine 

Annäherung der Wirtschaftspolitiken. Die Übergangsphase machte ein 

Zusatzprotokoll notwendig, das 1970 unterzeichnet wurde und am 1.1.1973 in 

Kraft trat. 

- Die Endphase sollte durch die verwirklichte Zollunion und eine verstärkte 

wirtschaftspolitische Koordinierung. gekennzeichnet sein.63 

Für die Türkei wurde eine schrittweise Beseitigung der Zölle bis zum Ende der 

Übergangszeit sowie die Übernahme des gemeinsamen Zolltarifs innerhalb von 22 

Jahren festgelegt.64 Es handelte sich um zwei Listen: die 12–Jahresliste und die 22–

Jahresliste bzw. die landwirtschaftliche und die industrielle Produktliste. Die erste für 

zwölf Jahre vorgesehene Liste beinhaltet den Abbau der Gemeinschaftszölle beim 

Import aus der Türkei. Die zweite für 22 Jahre vorgesehene Liste galt für bestimmte 

                                                 
59 Siehe Artikel 28 des Ankara Abkommens.  
60 Siehe ABI., Nr. 217, 29.12.1964, sowie ABI., Nr. 293/1, 29.12.1972.  
61 Siehe das Ankara Abkommen. 
62 Siehe Artikel 2 Abs. 1 des Ankara Abkommens. 
63 Vgl. Lohrmann A. M., „Handels– und Entwicklungseffekte der Zollunion zwischen der EU und der 
Türkei“, Peter Lang 1997, S. 13. 
64 Siehe ebenda, S. 15. 
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Produkte. Damit wollte man erreichen, die Tarife des türkischen Zolls an den 

gemeinsamen Zolltarif der EG anzupassen.65 Als letztes sollte jedoch betont werden, 

dass die Endphase des Assoziationsvollzugs zwischen der Türkei und der EG auf der 

Zollunion beruht. „Die Endphase beruht auf der Zollunion; sie schließt eine verstärkte 

Koordinierung der Wirtschaftspolitiken der Vertragsparteien ein.“66 

 

4.2. Die folgenden wichtigen Verträge und Protokolle 

Wie bereits erwähnt wurde, ist das wichtigste Basisdokument das 

Assoziierungsabkommen (Ass. Abk.) zwischen der Türkei und der EG. Aber das Ass. 

Abk. war nur der erste Vertrag und keine umfassende Assoziierung mit gegenseitigen 

Rechten und Pflichten, gemeinsamem Vorgehen und besonderen Verfahren. Deswegen 

mussten die Parteien zusätzliche Protokolle verfassen. Es handelte sich dabei um 

verschiedene Anhänge und Protokolle einer gemeinsamen Erklärung sowie einer 

Schlussakte.67 

4.2.1. Zusatzprotokoll von 1970: Nach dem Ass. Abk. wurde von den Parteien am 

23.11.1970 ein Zusatzprotokoll unterschrieben.68 Dieses trat am 1.1.1973 in Kraft und 

enthielt neue Bestimmungen und neue Kriterien für die Anpassung. Es umfasste: 

- Freien Warenverkehr 

- Freizügigkeit und Wirtschaftspolitik 

- Allgemeine und Schlussbestimmungen 

Darüber hinaus beinhaltete das Zusatzprotokoll: 

- Regelung der Einfuhr von Erdölerzeugnissen aus der Türkei in die Gemeinschaft 

- Regelung der Einfuhr bestimmter Textilerzeugnisse aus der Türkei in die 

Gemeinschaft 

- Verwendung der besonderen Unterstützungsmittel durch die Türkei 

- Den innerdeutschen Handel und die damit zusammenhängenden Fragen 

- Regelung für landwirtschaftliche Erzeugnisse. 

4.2.2. Zweites Finanzprotokoll von 1970: Das Finanzprotokoll wurde am 23.11.1970 

unterzeichnet, und trat am 1.1.1973 in Kraft.69 

                                                 
65 Am 13. Dezember 1995 ratifizierte das Europäische Parlament in Straßburg mit einer 
Zweidrittelmehrheit den Vertrag über die Bildung einer Zollunion mit der Türkei. Die Zollunion trat am 
1.1.1996 in Kraft.  
66 Vgl. Artikel 5 des Ankara Abkommens. 
67 Siehe Gümrükcü H., S. 36. 
68 Siehe ABI. L 293 vom 29.12.1972, 1. 
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4.2.3. Abkommen über die Erzeugnisse von 1970: Das Abkommen über die 

Erzeugnisse, die unter die Zuständigkeit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 

Stahl fallen, wurde am 23.11.1970 unterzeichnet und trat am 1.1.1973 in Kraft.70  

4.2.4. Ergänzungsprotokoll von 1973: Das Ergänzungsprotokoll zum 

Assoziierungsabkommen wurde am 30.06.1973 zwischen der EWG und der Türkei 

infolge des Beitritts neuer Mitgliedstaaten zur Gemeinschaft unterschrieben und trat am 

01.03.1986 in Kraft.71 Dieses Ergänzungsprotokoll umfasste Anpassungsmaßnahmen, 

Übergangsmaßnahmen und Schlussbestimmungen. 

4.2.5. Ergänzungsprotokoll von 1973: Das Ergänzungsprotokoll über die Erzeugnisse, 

die unter die Zuständigkeit der EG für Kohle und Stahl fallen, wurde am 30.6.1973 

unterschrieben und trat am 01.03.1986 in Kraft.72 

4.2.6. Ergänzungsprotokoll von 1987: Das Abkommen zur Gründung einer 

Assoziation zwischen der EWG und der Türkei wurde am 23.7.1987 unterzeichnet und 

trat am 01.04.1988 in Kraft.73 

4.2.7. Protokoll von 1987: Das Assoziationsabkommen zwischen der EWG und der 

Türkei im Anschluss an den Beitritt des Königreichs Spanien und der Portugiesischen 

Republik zur Gemeinschaft wurde am 23.07.1987 unterschrieben.74 Zusätzlich wurde 

das Protokoll zu dem Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der EWG 

und der Türkei im Anschluss an den Beitritt der Griechischen Republik zur 

Gemeinschaft am 20.04.1988 unterzeichnet.75  

 

4.3. Die wichtigen Beschlüsse des Assoziationsrates der EWG–Türkei 

 

4.3.1. Beschluss Nr. 1/80 des Assoziationsrates der EWG–Türkei über die 

Entwicklung der Assoziation (Auszug) 

Gemäß Beschluss Nr. 1/80 des Assoziationsrates der EWG–Türkei: 
„Assoziationsrat gestützt auf das Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei, in Erwägung nachstehender Gründe: 

                                                                                                                                               
69 Vgl. ABI. L 293 vom 29.12.1972, 1-73. 
70 Vgl. ABI. L 293 vom 29.12.1972, 1-73. 
71 Vgl. ABI. L 361 vom 31.12.1977, 1. 
72 Vgl. ABI. L 361 vom 31.12.1977, 1. 
73 Vgl. ABI. L 53 vom 27.02.1988 S. 91. 
74 Vgl. Verordnung (EWG) Nr. 2573/88 – ABI. L 250 vom 01.09.1987, 1-114. 
75 Vgl. cf Verordnung (EWG) Nr. 1059/88 des Rates vom 28.03.1988 in Kraft getreten am 01.01.1989- 
ABI. L 104 vom 23.04.1988, 33. 
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Neubelebung und Entwicklung der Assoziation müssen sich, wie am 5. Februar 1980 vereinbart, auf 
sämtliche derzeitigen Probleme der Assoziation erstrecken. Bei der Suche nach einer Lösung dieser 
Probleme ist die Besonderheit der Assoziationsbindung zwischen der Gemeinschaft und der Türkei zu 
berücksichtigen. 
Im Agrarbereich kann durch die Abschaffung der Einfuhrzölle der Gemeinschaft für türkische 
Erzeugnisse das angestrebte Ergebnis erreicht und den Bedenken der Türkei wegen der Folgen der 
Erweiterung der Gemeinschaft Rechnung getragen werden. Im übrigen muss als Voraussetzung für die 
Einführung des freien Verkehrs von Agrarzeugnissen Artikel 33 des Zusatzprotokolls durchgeführt 
werden. Das vorgesehene System muss unter Einhaltung der Grundsätze und der Regelungen der 
gemeinsamen Agrarpolitik angewandt werden. 
Im sozialen Bereich führen die vorstehenden Erwägungen im Rahmen der internationalen 
Verpflichtungen jede der beiden Parteien zu einer besseren Regelung zugunsten der Arbeitnehmer und 
ihren Familienangehörigen gegenüber der mit Beschluss Nr. 2/76 des Assoziationsrates eingeführten 
Regelung. Im übrigen müssen die Bestimmungen über die soziale Sicherheit und über den Austausch 
junger Arbeitkräfte durchgeführt werden. 
Die Entwicklung der Assoziation rechtfertig den Aufbau einer wirtschaftlichen, technischen und 
finanziellen Zusammenarbeit, die insbesondere durch einen Beitrag der Gemeinschaft zur 
wirtschaftlichen Entwicklung der Türkei in verschiedenen Bereichen die Verwirklichung der Ziele des 
Assoziationsabkommens erleichtern kann.“76 
 
4.3.2. Beschluss Nr. 1/95 des Assoziationsrates EG - Türkei  

Der Beschluss Nr. 1/95 des Assoziationsrates EG – Türkei, vom 22. 12.1995, betraf die 

Durchführung der Endphase der Zollunion. Gemäß Beschluss Nr. 1/95 des 

Assoziationsrates EG – Türkei: 
„Der Assoziationsrat EG – Türkei gestützt auf das Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei, im Folgenden ‚das Abkommen von Ankara’ 
genannt, in der Erwägung, dass die Ziele, die im Abkommen von Ankara, mit dem die Assoziation 
zwischen der Türkei und der Gemeinschaft gegründet wurde, und insbesondere in Artikel 28 niedergelegt 
sind, in dieser Zeit großer politischer und wirtschaftlicher Umgestaltung in Europa ihre Bedeutung 
behalten, eingedenk seiner Entschließung vom 8. November 1993, in der er erneut den Willen der 
Vertragsparteien bestätigt hat, nach dem Zeitplan und den Modalitäten des Abkommens von Ankara und 
dem zugehörigen Zusatzprotokoll eine Zollunion einzugehen, in der Erwägung, dass die 
Assoziationsbeziehungen, wie in Artikel 5 des Abkommens von Ankara vorgesehen, in ihre auf der 
Zollunion beruhende Endphase eintreten, welche die Übergangsphase durch Erfüllung der gegenseitigen 
Verpflichtungen durch die beiden Vertragsparteien abschließen wird und welche zur Ausarbeitung der 
Modalitäten für das effektive Funktionieren der Zollunion im Rahmen des Abkommens von Ankara und 
dem zugehörigen Zusatzprotokoll führt, in der Erwägung, dass die Zollunion politisch und wirtschaftlich 
einen wichtigen qualitativen Schritt in den Assoziationsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien 
darstellt, im Anschluss an sein Treffen vom 6. März 1995 – HAT BESCHLOSSEN: (...)“77 
 
4.4. Österreich und die Türkei 

Das Assoziationsabkommen zwischen der EWG und der Türkei wurde durch den 

Beitritt Österreichs als innerstaatliches Recht übernommen. Nach Maßgabe der 

                                                 
76 Vgl. „Beschluss Nr. 1/80 des Assoziationsrates der EWG – Türkei“, in:„Türkei und Europäische 
Union, im Lichte der vollendeten Zollunion“, Gümrükcü H., S. 159. 
77 Vgl. Beschluss Nr. 1/95 des Assoziationsrates EG – Türkei, in : Gümrükcü H. „Türkei und Europäische 
Union, im Lichte der vollendeten Zollunion“, Beta Verlag, 1. Auflage 1997 S. 163 Dazu siehe auch 
Gümrükcü H., „Die Türkei und EU; die vergessenen Richtung der Beziehung, Vergangenheit und 
aktuelle Entwicklung“, Institut für Türkisch-Europäische Studien ITES- Hamburg, Beta Verlag, Istanbul 
2002 S. 139-152. Siehe auch ABI. L. 35 vom 13.2.1996. 
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schriftlichen Anfrage bezüglich EWG–Türkei1963 und Österreich78 wurde vom 

Europäischen Parlament folgende Antwort gegeben: 
„Die von der Gemeinschaft geschlossenen und noch geltenden internationalen Abkommen sind ebenso 
wie die Entscheidungen und Beschlüsse der durch diese Abkommen eingesetzten Organe-so 
beispielsweise die Beschlüsse Nr. 1/80 und 3/80 des Assoziationsrates EG–Türkei – Bestandteil der 
Gemeinschaftsrechtsordnung. Sie sind in einem Mitgliedstaat gegebenenfalls unmittelbar anwendbar. 
Der Gerichtshof hat wiederholt auf diesen Grundsatz verwiesen, insb. in den Urteilen Demirel79 und 
Sevince.80 Was allerdings den Beschluss 3/80 anbelangt, so ist auf das Urteil des EuGH vom 10. 
September 1996 in der Rechtssache C-277/94 zu verweisen.“81 
 
Es ist klar, dass bei den Beitrittsverhandlungen von dem Grundsatz ausgegangen 

werden muss, dass der gemeinschaftliche Besitzstand von den neuen, beitretenden 

Staaten vollständig übernommen wird. Dazu sind nach Artikel 5 der Beitrittsakte,82 die 

von einer der Gemeinschaften mit einem dritten Staat geschlossenen Abkommen für die 

neuen Mitgliedstaaten nach Maßgabe der ursprünglichen Verträge und der Akte selbst 

verbindlich. Außerdem verpflichten sich die neuen Mitgliedstaaten, den von den 

derzeitigen Mitgliedstaaten zusammen mit einer der Gemeinschaften geschlossenen 

Abkommen beizutreten. Aus den Artikeln 76 und 77 der Beitrittsakte83 geht im Übrigen 

hervor, dass Österreich ab dem 1. Januar 1995 die Bestimmungen der mit einer Reihe 

von Drittländern, unter anderem mit der Türkei, geschlossenen Abkommen anwendet.84 

Aus diesem Grund hat Österreich die Verpflichtungen, die ihm gemäß der Beitrittsakte 

aus dem Assoziationsabkommen mit der Türkei erwachsen, unbeschadet etwaiger 

Anpassungen dieses Abkommens, zu erfüllen, die zu einem späteren Zeitpunkt mit der 

Türkei gegebenenfalls ausgehandelt und vereinbart werden, um dem Beitritt Österreichs 

Rechnung zu tragen. Diese Anpassungen können nach Artikel 76 der Beitrittsakte 

Gegenstand eines Zusatzprotokolls sein.85 Mit der Entscheidung des öVfGH, vom 16. 

Juni 1998 V 6-8/98–9 wurde das Ass. Abk. zwischen der EWG und der Türkei in das 

innerstaatliche Recht Österreichs übernommen.86 Es ist herrschende Meinung, dass das 

Erkenntnis vom 25. Juni 1996, Z 96/09/008887 in welchem der Verwaltungsgerichtshof 

(VwGH) festgestellt hat, dass – entgegen der bisher vom Bundesministerium für Arbeit 
                                                 
78 Die schriftliche Anfrage Nr. 1788/96 von Richard Balfe an die Kommission. 
79 Siehe Urteil vom 30.09.1987, EuGH Rs 12/86, Slg. 1987, 3719. 
80 Siehe Urteil vom 20.09.1990, EuGH Rs C-192/89, Slg. 1990, I-3461. 
81 Vgl. ABI. Nr. C. 105/1997, 2-3.  
82 Vgl. Der österreichische Beitrittsvertrag vom 24.06.1994, BGBI 1995/45. Dazu siehe Art. 5 des 
Beitrittsvertrags. 
83 Siehe Art. 76 und 77 des Beitrittsvertrags. 
84 Vgl. ABI. Nr. C. 105 vom 03.04.1997, 91996 E 1794, 2-3. 
85 Siehe ABI. Nr. C. 105/1997, 2-3. 
86 Siehe Urteil des öVfGH vom 16.06.1998 V 6–8/98–9. 
87 Siehe die Erkenntnis des öVwGH vom 25.6.1996, Zl. 96/09/0088/6. 
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und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

vertretenen Rechtsauffassung-Österreich mit dem Beitrittsvertrag zur EU die 

Verpflichtung übernommen hat, das Assoziationsabkommen 1963 der EWG mit der 

Türkei und die dazu ergangenen Rechtsakte anzuwenden, auch wenn die notwendigen 

Anpassungen (Beitrittsprotokoll) noch nicht vorgenommen worden sind. Damit ist auch 

der Beschluss 1/80 des Assoziationsrates über die Entwicklung der Assoziation in 

Österreich anwendbar.88 In diesem Zusammenhang betonte der öVfGH, dass es 

angesichts des Art. 18 Abs. 2 B-VG von der Verfassung wegen aber nicht zulässig sein 

dürfte, eine Vorschrift des Gemeinschaftsrechts ohne entsprechende gesetzliche 

Grundlage durch innerstaatliche Verordnung auszuführen. Dies dürfte auch dann 

unzulässig sein, wenn es sich um unmittelbar anwendbare Vorschriften des 

Gemeinschaftsrechts handelt.89 Dazu erklärte der öVfGH, dass er dies für zutreffend 

hält und nimmt vorläufig an, dass der Beitritt zur EU den demokratischen Gehalt des 

Parlamentsvorbehaltes des Art. 18 Abs. 2 B-VG nicht soweit verändert hat, dass den 

Verwaltungsorganen die Befugnis übertragen worden ist, 

Gemeinschaftsrechtsvorschriften unter Ausschaltung des Gesetzgebers zu 

konkretisieren. Für diese Auffassung dürfte auch sprechen, dass andernfalls 

(innerstaatliche) Verordnungsbestimmungen am Maßstab gemeinschaftsrechtlicher 

Rechtsvorschriften zu messen wären, wobei der Verfassungsgerichtshof zu beurteilen 

hätte, ob die bei der Verordnungsprüfung heranzuziehenden 

Gemeinschaftsrechtsvorschriften, die ihrerseits einer innerstaatlichen Rechtskontrolle 

entzogen sind, im Sinne des Art. 18 Abs. 2 B-VG ausreichend determiniert sind.90 Der 

öVfGH hat hierzu folgende Ausführungen:  
„Auch der Umstand, dass sich aus Gemeinschaftsrechtsvorschriften in aller Regel die formellen 
Determinanten für eine verordnungsmäßige Konkretisierung, insb. die Zuständigkeit der zur 
Verordnungserlassung berufenen Verwaltungsbehörde, nicht ableiten lassen, stützt dieses Bedenken. 
Denn angesichts dieses Umstandes wird eine ausreichende Determinierung innerstaatlicher 
Verordnungen zur Konkretisierung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften in der Regel gesetzlicher 
Vorkehrungen bedürfen; angesichts dessen scheint es vorläufig nicht einsichtig anzunehmen, dass die 
materielle Determinierung, anders als im Regelfall die formelle, aus dem Gemeinschaftsrecht erfließen 
soll. (...) Der Verfassungsgerichtshof bleibt im Ergebnis bei seiner im Prüfungsbeschluss geäußerten 
Auffassung: Wollte man annehmen, dass Art. 18 Abs. 2 B-VG durch den Beitritt Österreichs zur EU so 
modifiziert worden wäre, dass als Gesetz im Sinne dieser Verfassungsnorm auch eine unmittelbar 
anwendbare Vorschrift des Gemeinschaftsrechts zu verstehen wäre, die ihrerseits inhaltlich ausreichend 
vorherbestimmt ist, um eine Verordnung zu tragen, so führte das dazu, dass eine derartige, unmittelbar 
auf Gemeinschaftsrecht gegründete Verordnung der rechtlichen Kontrolle weitgehend entzogen wäre : 
dem VfGH steht nämlich eine Kompetenz, generelle österreichische Rechtsnormen am Maßstab des 
                                                 
88 Siehe Urteil des öVfGH vom 16.06.1998 V 6–8/98–9. 
89 Ebenda. 
90 Ebenda. 
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Gemeinschaftsrechts zu prüfen, nicht zu und auch der EuGH ist nicht befugt, mitgliedstaatliche 
Rechtsvorschriften auf ihre Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht zu überprüfen; ein 
Widerspruch einer generellen österreichischen Rechtsvorschrift zu gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben 
führt zu ihrer – von allen Staatsorganen incidenter wahrzunehmenden - Unanwendbarkeit,91 nicht aber 
zu deren Aufhebung. Nun überlässt es aber das Gemeinschaftsrecht dem Recht der Mitgliedstaaten zu 
bestimmen, durch welche Organe und in welchen Rechtsformen die gemeinschaftlichen Vorgaben in das 
mitgliedstaatliche Recht übergeführt werden92 und zwingt nicht dazu, eine so weitgehende Veränderung 
des Regelungsgehaltes des österreichischen Bundesverfassungsrechts anzunehmen. (...) Es ist 
zuzugestehen, dass es möglich wäre anzunehmen, Art. 18 Abs. 2 B-VG habe durch den Beitritt 
Österreichs zur EU eine derartige inhaltliche Modifikation erfahren. Nichts zwingt aber eine 
Interpretation, die eine weitergehende Verfassungsmodifikation annimmt, als erforderlich ist, um den 
Anforderungen des Gemeinschaftsrechts zu entsprechen. Angesicht dessen hat sich die vorläufige 
Annahme des Verfassungsgerichtshofes, dass zur Umsetzung gemeinschaftlicher Vorschriften, die wie die 
Bestimmungen des Art. 6 und 7 ARB einer mitgliedstaatlichen Konkretisierung zugänglich sind, nach dem 
Konzept des Art. 18 Abs. 2 B-VG nicht der Verordnungsgeber, sondern der Gesetzgeber berufen ist. Da 
sich die in Prüfung genommenen Verordnungsbestimmungen unmittelbar auf Art. 6 und 7 des 
Assoziationsratsbeschlusses (ARB) Nr. 1/80 stützen und einer innerstaatlichen gesetzlichen Grundlage 
entbrechen, hat sich die vorläufige Annahme des VfGH, sie seien gesetzlos ergangen, als zutreffend 
erwiesen.“93 
 

Darüber hinaus betonte der öVfGH, dass es Intention der weisungserlassenden Behörde 

war, die Anwendung der durch die Rechtsprechung des EuGH sowie des öVwGH zur 

unmittelbaren Wirkung des ARB als gemeinschaftsrechtswidrig anzusehenden §§ 4 

Abs. 7 und 12a Abs. 2 des AuslBG., BGBl. Nr.218/1957, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. Nr. 257/199594, durch die zur Vollziehung berufenen Organe bis 

zur Anpassung der gesetzlichen Regelungen an das Gemeinschaftsrecht 

auszuschließen.95 Letztendlich wird gesagt, dass aus den Art. 76 und 77 der Beitrittsakte 

im übrigen hervorgeht, dass Österreich die Bestimmungen mit einer Reihe von 

Drittländern, unter anderem mit der Türkei, geschlossenen Abkommen anwendet. 

 

5. Schlussfolgerungen 

Die Gründung der Beziehung der Türkei zur EU bzw. EWG und anderen westlichen 

Organisationen war ein konkretes Resultat der Identitätssuche der Türkei, aber auch ein 

strategisches Resultat der wirtschaftlichen und militärischen Zwecke der EWG. In 

diesem Zusammenhang wurden diplomatische Ziele und Methoden für die 

supranationale bzw. globale Beziehung bestimmt, welche auch für die Türkei galten. Es 

musste eine neue Erkenntnis, d.h. der Supranationalismus, der als eine Konterbewegung 

                                                 
91 Siehe EuGH Rs 6/64, Slg. 1964, 1251, Costa/ENEL, dazu siehe auch EuGH Rs 106/77, Slg. 1978, 629, 
Simmentahl II. 
92 Siehe EuGH Rs 102/79, Slg. 1980, 1473. 
93 Vgl. Urteil des öVfGH vom 16.06.1998 V 6–8/98–9. 
94 Siehe BGBl. Nr. 257/1995. 
95 Siehe Urteil des öVfGH vom 16.06.1998 V 6–8/98–9. 
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bzw. Erkenntnis zum Nationalismus geboren wurde, insb. eine neue Rechtsdisziplin 

gebildet werden. Diese Entwicklung wurde von ökonomischen und politischen, aber 

auch von militärischen Faktoren determiniert. Es handelte sich um eine Politik- 

Militärassoziations- und Marktsuche Europas. In diesem Licht wurden und werden die 

Einflüsse der Politik- und Militärassoziation in der Rechtsebene bzw. der 

internationalen Rechtsebene gesehen. Die politischen und wirtschaftlichen Faktoren 

haben eine neue Struktur geschaffen. Die Gründung des Verhältnisses der Türkei zur 

EWG/EU ist ein Teil dieser Struktur. Es handelte und handelt sich noch immer um eine 

dialektische Entwicklung, weil das Recht und seine Disziplin, aber auch die Disziplin 

des internationalen Rechts, parallel zum geschichtlichen Entwicklungsprozess 

geschaffen wurde, obwohl diese Dialektik ein Element des Völkerrechts bzw. des 

Supranationalrechts ist. Mit dem Abkommen von Ankara und der anderen zusätzlichen 

völkerrechtlichen Verträge und Protokolle, aber auch der Beschlüsse des 

Assoziationsrates, entstand eine Rechtsbeziehung. Ab diesen Punkt begann schon die 

Identitätssuche der Türkei in der internationalen Rechtsgemeinschaft. Die Grundbasis 

dieser Beziehung bildet das Assoziationsrecht. Es kann gesagt werden, dass diese 

Regeln einen Aspekt bzw. ein Element des EG-Recht bzw. des Supranationalrechts 

waren und sind. Nach dem Beitritt von Österreich zur EU ist auch eine 

Assoziationsrechtsbeziehung zwischen der Türkei und Österreich entstanden, weil nach 

dem Gemeinschaftsrecht und den Beitrittsakten die von einer der Gemeinschaften mit 

einem dritten Staat geschlossenen Abkommen für die neuen Mitgliedstaaten nach 

Maßgabe der ursprünglichen Verträge und der Akte selbst verbindlich sind. Die 

Assoziationsrechtsbeziehung der Türkei zur EU ist gemäß des EU/EG-Rechts und des 

Urteils des öVfGH ein Teil der österreichischen Rechtsordnung bzw. innerstaatlichen 

Rechtsordnung. 
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VI – VORGEHENSWEISE ZUR ERWEITERUNG DER EU – 

VORAUSSETZUNGEN UND AUFGABEN EINES BEITRITTSKANDIDATEN 

 
1. Überblick 

Es ist ein faszinierendes Phänomen der europäischen Geschichte, dass der Gedanke der 

Einigung der europäischen Staaten über Jahrhunderte hinweg immer wieder thematisiert 

wurde.1 In vielen Konzepten wurden seit dem Mittelalter zum Teil konkrete Modelle 

entwickelt. 2 Die Motive dafür waren unterschiedlich. Sie gründeten im Bedürfnis, 

Europa gegen den Feind von außen zu schützen und eine universalistische Harmonie zu 

gewährleisten, sie bezweckten aber teilweise auch bloß die Aufrechterhaltung 

bestehender Herrschaftsstrukturen und die Erhaltung der monarchisch-feudalen 

Staaten.3 Nach der Herausbildung souveräner Nationalstaaten in der Neuzeit wurde die 

christlichabendländische Kaiseridee allmählich vom Gedanken des Zusammenschlusses 

der europäischen Mächte abgelöst.4 Oft blieben jedoch die Konzepte bloße Ideen, denen 

die politische Entwicklung nicht folgte. Bis ins 19. Jahrhundert prägte das Bild Europas 

letztendlich der Nationalstaat, der durch seinen nationalen Massenfanatismus in die 

Katastrophe des Ersten Weltkrieges mündete.5 Doch auch die Pariser Friedensverträge 

hatten von Anfang an den Keim einer Entwicklung in sich, die zur zweiten großen 

Katastrophe des 20. Jahrhunderts führte.6 Pläne für eine europäische Integration gab es 

schon im ersten Weltkrieg:  
„Specific plans for European integration were first developed after World War I. Coudenhove-Kalgeri`s 
essay “Paneuropa”, in which he suggested the creation of the “United States of Europe” by taking the 
United States of America as a model, was of some significance. Paneuropean conferences were held in 
order to disseminate this idea. Following this concept, Aristide Briand, who was Foreign Minister of 
France at the time, and his German colleague, Gustav Stresemann, supported the idea of United 
Europe.”7  
 
Die Pläne der europäischen Integration wurden nach dem zweiten Weltkrieg sehr rasch 

in die Tat umgesetzt, da nach den zwei Weltkriegen sowohl die politische als auch 

ökonomische Faktoren dafür gegeben waren. Das Leitbild der europäischen Integration 

                                                 
1 Siehe Neisser/Verschraegen, „Die Europäische Union, Anspruch und Wirklichkeit“, Springer Verlag, 
Wien 2001, S. 1. 
2 Siehe Fischer/Köck/Karollus, „Europarecht, Recht der EU/EG, des Europarates und der wichtigsten 
anderen europäischen Organisationen“4 Linde Verlag, Wien 2002, S. 16. 
3 Ebenda, S. 1. 
4 Siehe Hohenstein/Cede/Hafner, „Europarecht, Ein systematischer Überblick mit den Auswirkungen des 
Vertrages von Nizza“4 Manz Verlag, Wien 2003, S. 3. 
5 Siehe Neisser/Verschraegen, S. 2. 
6 Ebenda, S. 2. 
7 Vgl. Heidinger/Hubalek/Pramberger, S. 3. Siehe dazu Neisser/Verschraegen, S. 4. 
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war dabei von Anfang an die Schaffung einer supranationalen politischen Ordnung, die 

sich über den ökonomischen Zusammenschluss hinaus zu einer umfassenden politischen 

Gemeinschaft entwickeln sollte. Bereits in der Präambel der EWG wurde der Wille der 

Vertragsstaaten unterstrichen, „die Grundlagen für einen immer engeren 

Zusammenschluss der europäischen Völker zu schaffen“.8 So versteht man unter dem 

Begriff „die europäische Integration“ die Erweiterung der Europäischen Union, die eine 

historische Chance darstellt, die künstliche Teilung des europäischen Kontinents zu 

überwinden.9 „Ein wiedervereintes Europa, stärker, weitreichender und stabiler, wird 

außerdem die Vorteile eines Binnenmarktes mit 500 Millionen Menschen zu nutzen 

wissen.“10 Laut EU hat: „Die Europäische Union (...) seit den gemeinsamen 

Anstrengungen der ursprünglich sechs Mitgliedstaaten zur Gründung ihres Vorläufers, 

der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, und dann 1954 der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft, die Erweiterung ständig gefördert. Die Gründungsmitglieder 

riefen die Völker Europas, die ihre Vorstellungen teilten, dazu auf, ihre Bemühungen zu 

bündeln.“11 Darüber hinaus erklärte die EU auch: “Die Gemeinschaft vergrößerte sich 

von sechs auf neun Mitgliedstaaten im Jahr 1973, auf 12 im Jahr 1986 und auf 15 im 

Jahr 1995. Zu diesem Zeitpunkt hatte Europa bereits begonnen, die unerwarteten und 

beispiellosen Chancen zu ergreifen, die sich mit dem Fall der Berliner Mauer im Jahr 

1989 für die Erweiterung der europäischen Integration auf die früheren 

kommunistischen Länder Mittel- und Osteuropas boten.“12 Mit dem Fall der Berliner 

Mauer im Jahr 1989 erhielt die europäische Integration eine neue Dynamik. Die 

sozialistischen Regime brachen zusammen, und die Liberalisierung der politischen 

Systeme begann – zunächst in allen Satellitenstaaten der UdSSR, dann in der UdSSR 

selbst. Schon 1989 beschloss die Europäische Gemeinschaft, die MOEL13 beim 

Übergang zur Marktwirtschaft und bei der Konsolidierung der europäischen Demokratie 

zu unterstützen. In den Augen der MOEL bot die Mitgliedschaft in der EU eine größere 

Sicherheit gegen die Rückkehr zum alten Regime, eine Garantie für wirtschaftliche 

Entwicklung und eine Möglichkeit, etwaige ethnisch bedingte Unruhen zu vermeiden.  

                                                 
8 Siehe Neisser/Verschraegen, S. 13. 
9 Siehe http://www.europa.eu.int/pol/enlarg/print_overview_de.htm vom 01.04.2003. 
10 Siehe ebenda. 
11 Siehe ebenda. 
12 Ebenda. 
13 MOEL: Bulgarien, Tschechien, Ungarn, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland, 
Litauen. 
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2. Erweiterungspolitik und -prozess der Europäischen Union 

Die EU verfolgt seit 1989 eine Erweiterungspolitik, die auf vier Säulen ruht:  

- „Klare politische und wirtschaftliche Kriterien, die von den Beitrittskandidaten 

die Einhaltung demokratischer Grundsätze und eine funktionsfähige 

Marktwirtschaft verlangen. 

- Programme für Heranführungshilfen tragen zur Überwindung der 

Wohlstandskluft zwischen den Kandidatenländern bei (13 Länder, deren 

Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 33 % des EU–Durchschnitts 1999 darstellt). 

- Förderung der institutionellen Veränderungen in den Kandidatenländern, 

damit diese die gesamte Palette der EU–Gesetzgebung anwenden und 

durchsetzen können. 

- Änderungen der Verträge, um zu gewährleisten, dass das Funktionieren der 

EU–Institutionen nicht durch die große Anzahl neuer Mitgliedstaaten 

beeinträchtigt wird.“14  

Allgemeine Rechtsgrundlagen eines Beitrittes zur EU sind: 

- Art. 49 EUV Antrag: Gemäß Art. 49 EUV kann jeder europäische Staat, der die 

in Art. 6 Abs. 1 EUV genannten Grundsätze achtet, beantragen, Mitglied der EU 

zu werden. Die EU ist somit für die Aufnahme weiterer Staaten, die das 

Kriterium „europäisch“ erfüllen, offen. Als weitere Aufnahmevoraussetzung 

wird jedoch ausdrücklich die Achtung der Grundsätze der Freiheit, der 

Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der 

Rechtsstaatlichkeit verlangt.15 

- Art. 6 EUV Grundsätze der Union 

- Zustimmung des EP mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder und 

einstimmiger Beschluss des Rates, Vorschlag der Kommission. 

- Ratifizierung der Beitrittsverträge. 

Nach Artikel 49 des 1993 in Kraft getretenen Vertrags über die Europäische Union kann 

jeder europäische Staat, der die Grundsätze der Freiheit, der Demokratie, die Achtung 

der Menschenrechte und der Grundfreiheiten sowie die Rechtsstaatlichkeit achtet, 

beantragen, Mitglied der Union zu werden.16 “Wie darüber hinaus die bisherigen 

Beitrittverfahren gezeigt haben, ist die Übernahme des gemeinschaftsrechtlichen 
                                                 
14 Siehe http://www.europa.eu.int/pol/enlarg/print_overview_de.htm vom 01.04.2003. 
15 Vgl. Hohenstein/Cede, S. 251. 
16 Siehe http://www.europa.eu.int/pol/enlarg/print_overview_de.htm vom 01.04.2003. 
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Besitzstandes (acquis communiautaire) neben den allgemeinen in Art. 49 EU bzw. Art. 

6 Abs. 1 EU enthaltenen Grundsätzen ein zentrales Grundprinzip der 

Beitrittsbedingungen. Dieser acquis ist in 31 Kapitel aufgegliedert, über die mit den 

Beitrittskandidaten einzeln verhandelt wird. Der acquis muss nicht nur übernommen, 

sondern auch angewendet und durchgesetzt werden, wie der Europäische Rat von 

Madrid 1995 und jener von Feira 2000 betont haben.“17 

 

2.1. Die Assoziationsabkommen (Europaabkommen) 

Sie wurden mit zehn mittel- und osteuropäischen Ländern (MOEL), Zypern, Malta und 

der Türkei abgeschlossen. Die Europaabkommen bilden den rechtlichen Rahmen der 

Assoziation zwischen den Beitrittsländern und der Europäischen Union. Sie regeln die 

politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Partnern und sollen den 

geeigneten Rahmen für die schrittweise Integration der Beitrittsländer in die 

Gemeinschaft schaffen. Die assoziierten Staaten und die EU- Tabelle18: 

Land 

 

Unterzeichnung des 

Assoziationsabkommens 
Datum des 
Beitrittsantrags 

Assoziationsabkommen 

Fundstelle im Amtsblatt 

Bulgarien 01.03.1993 14.12.1995 ABl. L 358, 31.12.94 

Estland 12.06.1995 24.11.1995 ABl. L 68, 09.03.98 

Lettland 12.06.1995 13.10.1995 ABl. L 26, 02.02.98 

Litauen 12.06.1995 08.12.1995 ABl. L 51, 20.02.98 

Malta 01.04.1971 03.07.1990 ABl. L 61, 14.03.71 

Polen 16.12.1991 05.04.1994 ABl. L 348, 31.12.93 

Rumänien 08.02.1993 22.06.1995 ABl. L 357, 31.12.94 

Slowakei 06.10.1993 27.06.1995 ABl. L 359, 31.12.94 

Slowenien 10.06.1996 10.06.1996 ABl. L 51, 26.02.99 

Tschechische 

Republik 
06.10.1993 17.01.1996 ABl. L 360, 31.12.94 

Türkei 12.09.1963 14.04.1987 ABl. L 217, 29.12.64 

Ungarn 16.12.1991 31.03.1994 ABl. L 347, 31.12.93 

Zypern 19.12.1972 03.07.1990 ABl. L 133, 21.05.77 
 

                                                 
17 Vgl. Fischer/Köck/Karollus, S. 52. 
18 Siehe http://www.europa.eu.int/schadplus/leg/de/lub vom 15.05.2001, „Die Heranführung an den 
Beitritt Derzeitiger Stand und Ausblick“. Dazu siehe ABI. L 358/1994, 3; ABI. L 68/1998, 3; ABI. L 
26/1998, 3; ABI. L 52/1998, 3; ABI. L 61/1971, 2; ABI. L 348/1993, 2; ABI. L 357/1994, 2; ABI. L 
359/1994, 2; ABI. Nr. 217/1964, 3685; ABI. L 347/1993, 267; ABI. L 133/1977. 
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Die Kommission präsentierte bereits im Jahr 1990 Vorschläge für Modelle von 

Assoziationsabkommen mit den neuen europäischen Demokratien. Aus diesem Grund 

kann die Gemeinschaft nach Art. 310 EGV (früher: Art. 238) mit einem oder mehreren 

Staaten Abkommen schließen, die eine Assoziierung mit gegenseitigen Rechten und 

Pflichten, gemeinsamem Vorgehen und besonderen Verfahren herstellen.19 „Die 

Assoziierungsabkommen wurden mit jenen MOEL abgeschlossen, die potentielle 

Beitrittskandidaten waren. Sie werden ‚Europa-Abkommen’ genannt und sollen den 

besonderen Charakter der Erweiterungssituation berücksichtigen. Mit ihnen begann ein 

neuer Abschnitt in der Erweiterungspolitik der Gemeinschaft.“20 In gleicher Weise 

erklärten einige Experten: “In den Europa-Abkommen werden auch Materien geregelt, 

welche die Gemeinschaftszuständigkeiten überschreiten. Daher sind derartige Verträge 

‚gemischte Abkommen’, die auf der Seite der Gemeinschaft nicht nur von dieser, 

sondern auch von Mitgliedstaaten geschlossen werden. Für das Inkrafttreten dieser 

Abkommen ist daher auch die Ratifikation durch sämtliche Mitgliedstaaten gemäß 

deren verfassungsgesetzlichen Bestimmungen erforderlich.“21 Letztendlich kann man 

sagen, dass die Europaabkommen ein wichtiges Element in der Weiterentwicklung des 

Erweiterungsprozesses bildeten.22  

 

2.2. Die Kopenhagen-Kriterien 

Besonders die Kopenhagen Kriterien spielen eine wichtige und historische Rolle in den 

Erweiterungspolitik und dem Erweiterungsprozess der Europäischen Union. Es ist 

bekannt, dass auf der Tagung des Europäischen Rates in Kopenhagen im Jahr 1993 

größere Klarheit geschaffen wurde, indem die Grundbedingungen für eine 

Mitgliedschaft, die so genannten „Kopenhagen-Kriterien“, aufgestellt wurden.23 Auf 

dem Gipfeltreffen von Kopenhagen im Juni 1993 gab der Europäische Rat das 

historische Versprechen ab, dass die ‚assoziierten mittel- und osteuropäischen Länder, 

die dies wünschen, Mitglieder der Europäischen Union werden können. In Kopenhagen 

wurden gleichzeitig erstmals näher bestimmte Maßstäbe gesetzt, die als Voraussetzung 

                                                 
19 Siehe Neisser/Verschraegen,, S. 32. 
20 Ebenda, S. 32. 
21Ebenda, S. 32. 
22 Ebenda, S. 32. 
23Siehe Europäische Kommission, „Die Erweiterung der Europäischen Union, eine historische 
Gelegenheit“, Generaldirektion Erweiterung Interinstitutionelle Beziehungen und Informationsabteilung, 
Brüssel 2002, S. 8. Dazu siehe http://www.europa.eu.int/pol/enlarg/print_overview_de.htm vom 
01.04.2003. 
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für die EU- Mitgliedschaft angesehen wurden. Es sind dies sowohl politische als auch 

wirtschaftliche Kriterien; sie werden seither als Kopenhagen-Kriterien bezeichnet.24 Im 

Lichte dieser Informationen kann man sagen, dass die Kopenhagen Kriterien aus drei 

wichtigen Elementen bestehen, die politische (Art. 6 EUV), wirtschaftliche und 

administrative Kriterien sind. Zu den Kopenhagen-Kriterien nehmen Experten wie folgt 

Stellung: „Mit diesem Katalog der Beitrittskriterien hat die EU erstmals eine allgemein 

verbindliche, politische Orientierung für die Beitrittskandidaten formuliert. Er bildete 

den Maßstab für die qualitative Beurteilung des folgenden Beitrittsprozesses.“25 Die 

Kopenhagen-Kriterien beinhalten:  

- „Institutionelle Stabilität als Garantie für Demokratie 

- Rechtsstaatlichkeit, Wahrung und Schutz der Menschenrechte und der Rechte 

von Minderheiten 

- Vorhandensein einer funktionsfähigen Marktwirtschaft 

- Fähigkeit, den Marktkräften und dem Wettbewerbsdruck standzuhalten 

- Fähigkeit, aus einer Mitgliedschaft und aus der Wirtschafts- und Währungsunion 

erwachsende Verpflichtungen zu übernehmen.“26 

 

2.3. Die Heranführungsstrategie 

Der Europäische Rat beschloss auf seiner Tagung in Essen eine Heranführungsstrategie, 

mit der die Staaten, die ein Assoziationsabkommen mit der Europäischen Union 

geschlossen hatten, näher an diese herangeführt werden sollten.27 Es soll den 

Beitrittswerbern eine besondere Unterstützung angeboten werden, um die „EU-Reife“ 

zu erhalten. Die Kandidatenländer sollen in einer besonderen Strategie an die EU 

herangeführt werden (Heranführungsstrategie, preaccession strategy; sie wurde am 

Europäischen Rat in Essen im Jahr 1994 beschlossen). Andererseits muss sich die EU 

selbst vor allem um institutionelle Änderungen bemühen, um in Anbetracht einer 
                                                 
24 Siehe Fischer/Köck/Karollus, S. 52. 
Um Kenntnis über die amerikanische Perspektive hinsichtlich des Beitritts der Türkei zur EU zu erlangen, 
führte der Autor ein Interview mit Prof. Dr. Bermann, an der Universität Columbia, Law School, New 
York, im Dezember 2002. In diesem Interview erklärte Bermann, dass Kopenhagen-Kriterien in jedem 
Fall für die EU-Mitgliedschaft gelten.  
25 Vgl. Neisser/Verschraegen, S. 32. 
26 Siehe Europäische Kommission, „Die Erweiterung der Europäischen Union, eine historische 
Gelegenheit“, Generaldirektion Erweiterung Interinstitutionelle Beziehungen und Informationsabteilung, 
Brüssel 2002, S. 8. Siehe dazu auch http://www.europa.eu.int/pol/enlarg/print_overview_de.htm vom 
01.04.2003. 
27 Siehe http://www.europa.eu.int/schadplus/leg/de/lub 15.05.2001, „Die Heranführung an den Beitritt. 
Derzeitiger Stand und Ausblick“. 
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größeren Zahl von Mitgliedstaaten die Effizienz und Umsetzbarkeit der Institutionen 

und der EU-Politiken zu gewährleisten.28 In diesem Zusammenhang entwarf die EU 

eine „Heranführungsstrategie“ die darauf abzielte, in den Kandidatenländern 

Unterstützung zu leisten und Investitionen zu fördern, insbesondere in den Bereichen 

Umwelt und Verkehrsinfrastruktur sowie bei der Modernisierung der Landwirtschaft.29 

Diese Strategie umfasst ebenfalls bilaterale Handelsvereinbarungen, einen politischen 

Dialog sowie Verfahren für die Angleichung der Gesetze und Rechtssysteme der 

Kandidatenländer an diejenigen der EU.30 Die Heranführungsstrategie beruht auf  

- den Assoziationsabkommen 

- dem Weißbuch 

- Institutionalisiertem strukturierten Dialog 

- dem PHARE Programm 

- dem Programm für die grenzübergreifende Zusammenarbeit. 

Darüber hinaus wurde ein umfassendes und mittelfristiges Programm für die 

Weiterentwicklung der Strukturen von der Kommission in der „Agenda 2000“ 

ausgearbeitet. Dieses Konzept zielt, wie der damalige Kommissionspräsident Jacques 

Santer am 16.7.1997 vor dem Europäischen Parlament ausführte, auf die 

- Innere Stärkung der Union; 

- Schaffung geeigneter Voraussetzungen für ihre Erweiterung; 

- Sicherstellung entsprechender Finanzmittel31 ab. 

Im Allgemeinen unterstreicht das Konzept der Agenda 2000 die Dynamik des Wandels 

der europäischen Integration und betont die Produktivität, den Markt, den Wertbewerb 

und die neuen Technologien.32 In diesem Zusammenhang wird im institutionellen 

Bereich eine Straffung der Arbeitsorgane der EU gefordert: in der Kommission solle 

zukünftig nur ein Vertreter pro Land sitzen; noch vor der Osterweiterung sei eine 

Regierungskonferenz einzuberufen, um eine Reform „über die Zusammensetzung und 

                                                 
28 Siehe Neisser/Verschraegen, S. 33. 
29 Siehe Europäische Kommission, „Die Erweiterung der Europäischen Union, eine historische 
Gelegenheit“, Generaldirektion Erweiterung Interinstitutionelle Beziehungen und Informationsabteilung, 
Brüssel 2002, S. 10-11. Siehe dazu auch http://www.europa.eu.int/pol/enlarg/print_overview_de.htm vom 
01.04.2003. 
30 Ebenda. 
31 Siehe Neisser/Verschraegen, S. 34. 
32 Siehe ebenda, S. 34. 
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Funktionsweise der Organe herbeizuführen, die in jedem Falle zur generellen 

Einführung der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit führen muss“.33  

 
2.4. Die Beitrittspartnerschaften 

Die Beitrittspartnerschaften umfassen 3 wesentliche Kernbestandteile: 

- die prioritären Bereiche für die Übernahme des Besitzstandes der Gemeinschaft 

- die Programmierung der Finanzhilfe der Union 

- die Voraussetzungen dieser Hilfe, die von der Einhaltung der Verpflichtungen 

aus den Europa-Abkommen und den Fortschritten bei der Verwirklichung der 

drei vom Europäischen Rat in Kopenhagen festgelegten Beitrittskriterien 

abhängt.  

Die Rechtsgrundlage der Beitrittspartnerschaften ist vor allem eine Verordnung, die 

anhand der Vorschläge der Kommission vom Rat mit qualifizierter Mehrheit 

beschlossen wird und für jede einzelne dieser Partnerschaften die Grundsätze, 

Prioritäten, Zwischenziele, und Bedingungen, die jedem beitrittswilligen Staat 

unterbreitet werden, festlegt.34 „Gleichzeitig werden auch die finanziellen Mittel für die 

Unterstützung der einzelnen beitrittswilligen Staaten bei der Umsetzung der während 

des Zeitraums vor dem Beitritt ermittelten Prioritäten bestimmt.“35 

Darüber hinaus enthalten die Verordnungen, 622/98/EG, auch die so genannte 

Konditionalklausel, wonach bei unzureichenden Fortschritten bei der Erfüllung der 

Beitrittskriterien, d.h. Kopenhagen-Kriterien, oder bei Nichterfüllung der 

Assoziationsabkommen Sanktionen wie Kürzung oder Suspendierung der Finanzhilfe 

vorgesehen sind.36 In den Beitrittspartnerschaften ist festgelegt, wie alle Instrumente, 

die die Bewerberländer bei ihrer Vorbereitung auf den Beitritt unterstützen sollen, 

ineinander greifen; insbesondere: 

- ein nationales Programm zur Übernahme des Besitzstandes der Gemeinschaft, 

in dem jedes Bewerbesland genau festlegen muss, welche legislativen und 

ordnungspolitischen Maßnahmen, welche Reformen der institutionellen und 

administrativen Strukturen es durchführen und welche Humanressourcen und 

                                                 
33 Vgl. Neisser/Verschraegen, S. 34. 
34 Siehe Fischer/Köck/Karollus, S. 53. Dazu siehe auch Art 2 VO 622/98/EG. 
35 Vgl. ebenda, S. 53. 
36 Ebenda, S. 53. 
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Budgetmittel es in jedem der prioritären Bereiche einsetzen will, die in der 

Beitrittspartnerschaft festgelegt sind; 

- eine gemeinsame Evaluierung der wirtschaftspolitischen Prioritäten; 

- eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der 

organisierten Kriminalität; 

- „Fahrpläne“ für den Binnenmarkt, die 1997 von dem für den Binnenmarkt 

zuständigen Mitglied der Kommission ausgearbeitet wurden, um den 

Bewerberländern die Anpassung an den Besitzstand der Gemeinschaft zu 

erleichtern. 

 

3. Derzeitige Standpunkte der EU gegenüber den Kandidaten 

Wie bekannt ist, vergrößerte sich die Gemeinschaft von sechs auf neun Mitgliedstaaten 

im Jahr 1973, auf 12 im Jahr 1986 und endlich auf 15 im Jahr 1995. Der 1. Mai wurde 

als Zeitpunkt für die nächste historische Erweiterung bestimmt, so dass die neuen 

Mitgliedstaaten bereits an den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 2004 

teilnehmen können.37 „Die Entscheidung für den Beitritt Ungarns, Polens, der 

Tschechischen Republik, der Slowakischen Republik, Sloweniens sowie der baltischen 

Staaten Estland, Lettland und Litauen und der Mittelmeerinseln Malta und Zypern zur 

Union im Jahr 2004 fiel auf der Tagung des Europäischen Rats in Kopenhagen im 

Dezember 2002 und war der abschließende Höhepunkt eines langen Vorbereitungs- und 

Verhandlungsprozesses.“38 Neisser/Verschraegen betonen Folgendes: 

„Zusammenfassend gesehen lässt sich feststellen, dass die Erweiterung der EU sowohl 

als politische Notwendigkeit als auch als historische Chance angesehen wird. Sie soll 

eine gesamteuropäische Stabilität garantieren und den bisher auf Westeuropa 

beschränkten Wohlfahrtsraum und die damit verbundene Rechtsgemeinschaft nach 

Nordosten und Osten ausdehnen. Die bisherigen Beitrittsverhandlungen offenbarten die 

Vielschichtigkeit der Gegenstände und der Interessen, mit denen sich die MSt der EU 

und die Beitrittswerber zu befassen haben. Niederlassungsfreiheit, 

Arbeitnehmerfreizügigkeit, Landwirtschaft, Umweltschutz, Innen- und Justizpolitik 

sowie die Modernisierung veralteter Kernkraftwerke sind politisch sensible Themen, die 

                                                 
37 Siehe http://www.europa.eu.int/pol/enlarg/print_overview_de.htm vom 01.04.2003. 
38 Vgl. http://www.europa.eu.int/pol/enlarg/print_overview_de.htm vom 01.04.2003. 
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einen großen Verhandlungsaufwand verlangen.“39 Vor allem wird die Europäische 

Union mit 25 Nationen weltweit der größte Handelsblock sein mit einem Binnenmarkt 

von 500 Millionen Bürgern.40 In diesem Sinne werden die Perspektiven für das 

Wirtschaftswachstum in den neuen Mitgliedstaaten gefördert und die Grundfreiheiten 

und Grundrechte garantiert.41 Gemäß der EU wird dieser Aufschwung auch den 

gegenwärtigen Mitgliedstaaten zugute kommen, aber der größte Erfolg für alle wird die 

langfristige Sicherung von Frieden und Sicherheit auf dem europäischen Kontinent 

sein.42 Es ist wichtig, dass der Vertrag von Nizza eine entscheidende Weichenstellung 

im Prozess der Osterweiterung vorgenommen hat. Dazu ist in einer Erklärung zur 

„Erweiterung der Europäischen Union“ für die Schlussakte der Konferenz der 

gemeinsame Standpunkt enthalten, dass die Mitgliedstaaten bei den 

Beitrittskonferenzen hinsichtlich einer Sitzverteilung im Europäischen Parlament, der 

Stimmgewichtung im Rat, der Zusammensetzung des Wirtschafts- und 

Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen bei der Größe der Union mit 27 

Mitgliedstaaten einen Platz einnehmen werden. Aus diesem Grund ist die durch die 

Erweiterung erforderliche institutionelle Anpassung festgeschrieben.43 

Darüber hinaus verpflichtet die EU-Mitgliedschaft zunächst zur Übernahme des so 

genannten acquis communautaire, (des gemeinschaftlichen Besitzstands), d.h. zur 

Anwendung von 80.000 Seiten EU-Rechts; ferner erfordert sie eine höhere Effizienz der 

Verwaltung, eine Stärkung des Rechtssystems und die Erhöhung der Sicherheit an den 

Außengrenzen der Kandidatenländer.44 In diesem Zusammenhang betont die EU 

Folgendes: „Die gegenwärtigen 15 Mitgliedstaaten haben ihrerseits 1999 mit dem 

Vertrag von Nizza Maßnahmen zur Straffung des Entscheidungsprozesses in der EU 

getroffen. Im selben Jahr nahmen sie einen über sechs Jahre reichenden Finanzrahmen 

an, der den Kandidatenländern mehr als 3 Mrd. € direkte Finanzhilfe gewährt.“45 Viele 

verstehen unter der Europäischen Union die liberale Vorstellung einer offenen 

Gesellschaft in Europa, die den althergebrachten Nationalstaat neu definiert und den 

gemeinsamen Aufbruch in eine pluralistische Gemeinschaft der Humanität, 

                                                 
39 Siehe Neisser/Verschraegen, S. 36. 
40 Siehe http://www.europa.eu.int/pol/enlarg/print_overview_de.htm vom 01.04.2003. 
41 Siehe ebenda. 
42 Ebenda. 
43 Siehe Neisser/Verschraegen, S. 37. 
44 Siehe http://www.europa.eu.int/pol/enlarg/print_overview_de.htm 01.04.2003. 
45 Ebenda.  
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demokratischer Werte, Toleranz und Solidarität wagt. Aus diesem Grund geht es also 

um folgende Ziele: 

- Einen immer engeren Zusammenschluss der europäischen Völker, 

- Stärkung der politischen Handlungs– und Gestaltungsfähigkeit Europas in der 

Welt, 

- Sicherung des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts durch gemeinsames 

Handeln,  

- Stetige Verbesserung der Lebens – und Arbeitsbedingungen für alle Bürger,  

- Beseitigung der noch trennenden Schranken zwischen den Europäern, 

besonders auch im Verhältnis zu den Reformstaaten im Osten Europas, 

- Frieden und Stabilität in einem freiheitlichen und solidarischen Europa46 

Diese Ziele gelten auch für die Erweiterung, und die EU ist bestrebt diese schützen. 

Europa hat in den letzten zehn Jahren große Veränderungen erlebt. Es geht jetzt darum, 

die Errungenschaften der europäischen Einigung mit allen Europäern zu teilen. Die 

Europaabkommen regeln die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen der 

Beitrittsländer und der EU und sollen die schrittweise Integration der Beitrittsländer zur 

Gemeinschaft erleichtern. Die EU möchte weitergehen. Um ihre Erzeugnisse auf den 

Weltmärkten absetzen zu können, müssen die europäischen Unternehmer mit der 

Konkurrenz aus den USA, Japan und den neu entstehenden Wirtschaftszentren, vor 

allem im pazifischen Raum, Schritt halten. Es besteht große Konkurrenz zwischen der 

EU, den USA und Japan. Die EU möchte eine aktivere und bedeutendere Rolle 

gegenüber den USA und Japan – vor allem in wirtschaftlicher und politischer, aber 

auch teilweise militärischer Hinsicht – spielen. Gemäß Isak ist die Neuordnung 

Europas indes auch stets im Gesamtgefüge der Bemühungen um eine neue 

Weltordnung zu sehen.47 Im härter werdenden, internationalen Wettbewerb müssen die 

15 EU–Mitglieder (und auch die neuen Beitrittsländer) ihre Kräfte bündeln und sich 

mittelfristig auf ein neues Szenario der Weltwirtschaft einrichten.  

Darüber hinaus streben die USA die Weltspitze in den Bereichen der politischen, 

wirtschaftlichen und militärischen Macht an. Seit Ende des Kalten Krieges bzw. des 

Zusammenbruchs der Sowjetunion sind die USA die einzige Supermacht. 

                                                 
46 Siehe Läufer T., S. 8. 
47 Siehe Isak H., S. 251. Dazu siehe auch Manisali E., „Der Stille Putsch in den Beziehungen der Türkei 
zur EU“4, Derin Verlag, Istanbul 2002, S. 26. 
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Die EU in der Welt  

Welt – Entwicklungshilfe 53% 

Welt – Währungsreserven 32% 

Welt – Autoproduktion 27% 

Welt – Wirtschaftsleitung 23% 

Welt – Export (Ohne EU – Binnenhandel) 19% 

Welt – Energie – Verbrauch 17% 

Welt – Luftverschmutzung CO2 16% 

Welt – Bevölkerung 7% 

 
Tabelle: Die EU in der Welt 48 
 

Da die USA leicht politische, wirtschaftliche und militärische Anwendungen 

entwickeln können, mit denen man die ganze Welt beherrschen kann, stellt die EU 

sozusagen eine Art Gegengewicht dar. Aus diesen Gründen ist die Erweiterung und der 

Beitrittsprozess auch für die EU sehr wichtig.49 Zusammenfassend lässt sich feststellen, 

dass die EU unbedingt einige Kriterien, d.h. politische, wirtschaftliche und die 

Übernahme des Besitzstandes der Union im Lichte der Erweiterungsperspektiven 

voraussetzt.50 In der Beitrittspartnerschaft soll Folgendes in einem einheitlichen 

Rahmen dargelegt werden: 

- Politisches Kriterium 

- Wirtschaftliches Kriterium 

- Übernahme des Besitzstandes der Union 

- Es sollen die im regelmäßigen Bericht der Kommission ausgewiesenen 

Prioritäten für das weitere Vorgehen vereinheitlicht werden. 

- die Mittel, die zur Unterstützung der Bewerberländer bei der Umsetzung dieser 

prioritären Maßnahmen zur Verfügung stehen, 

- die Bedingungen für diese Unterstützung.51 

Jedes Bewerberland wurde aufgefordert, ein nationales Programm zur Übernahme des 

Besitzstandes zu erstellen, das Angaben über das geplante Vorgehen im Rahmen der 

                                                 
48 Siehe Läufer T., S. 172.  
49 Man diskutiert, und berücksichtigt aber auch den Irak-Krieg in diesem Zusammenhang. Es ist sehr 
interessant, dass die USA ohne UNO-Entscheidung als Gendarmerie die Weltspitze in allen Bereichen 
anstreben. Bedauerlicherweise unterstützten einige EU-Mitglieder die USA. Es ist also klar, dass die EU 
im Bezug auf den Irak-Krieg keine politische und militärische Gesamtperspektive vertritt. Obwohl die EU 
eine große ökonomische Weltmacht ist, spielt sie keine politische Rolle. 
50 Siehe Kopenhagen Kriterien. Dazu siehe oben Fußnoten 48. 
51 Siehe ABI. L 335/1999, 3 vom 28.12.1999. Dazu siehe auch Beschluss des Rates 1999/850.  
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Beitrittspartnerschaft, einen Zeitplan für die Erfüllung der prioritären Aufgaben und 

Angaben zu den erforderlichen personellen und finanziellen Mitteln enthalten muss.52 

Jedes nationale Programm muss „die Fähigkeit zur Übernahme der aus der 

Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen„ umfassen. Diese Verpflichtungen 

umfassen folgende Kriterien und Programme:53 
- Freier Warenverkehr 
- Freizügigkeit 
- Freier Dienstleistungsverkehr 
- Freier Kapitalverkehr 
- Gesellschaftsrecht 
- Wettbewerbspolitik 
- Landwirtschaft 
- Fischerei 
- Verkehrspolitik 
- Steuern 
- Wirtschafts- und Währungsunion 
- Statistik 
- Sozialpolitik und Beschäftigung 
- Energie 
- Industriepolitik 
- Kleine und mittlere  Unternehmen 
- Wissenschaft und Forschung 
- Allgemeine und berufliche Bildung 
- Telekommunikation und Informationstechnologien 
- Kultur und audiovisuelle Medien 
- Regionalpolitik und Koordinierung der Strukturpolitischen Instrumente 
- Umwelt 
- Verbraucher– und Gesundheitsschutz 
- Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres 
- Zollunion 
- Auswärtige Beziehungen 
- Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
- Finanzkontrolle 
- Finanz- und Haushaltsbestimmungen 

 
Es müssen Parallelen zwischen den nationalen Programmen und der Politik der EU 

bestehen. „Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die sog. sektoriellen 

Politiken, die im EGV ihre Grundlage haben. Sie machen einen beträchtlichen  Teil des 

gesamten Vertragsinhaltes aus und sind im dritten Teil dieses Vertrages unter der 

Überschrift ‚Die Politiken der Gemeinschaft’ (Artt 23-181) insgesamt 20 Titeln wie 

folgt zusammengefasst: 
I. Der frei Warenverkehr (Artt 23-32): Dieser Titel umfasst die Kapitel „Zollunion“ (Artt 25-

27) und „Verbot von mengenmäßigen Beschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten“ (Artt 
28-31) 

II. Die Landwirtschaft (Artt 32-38) 
III. Die Freizügigkeit, der freie Dienstleistungs- und Kapitalverkehr (Artt 38-60). Dieser Titel 

ist untergliedert in vier Kapitel, von denen eines die Arbeitskräfte (Artt 39-42), ein zweites 

                                                 
52 Siehe http://www.europa.eu.int/schadplus/leg/de/ 22.05.2001 „Regelmäßiger Bericht 2000“. 
53 Zur Parallelverbindung der Hauptzuständigkeiten der EU siehe Hohenstein/Cede/Hafner, S. 41-45. 
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das Niederlassungsecht (Artt 43-48), ein drittes die Dienstleistungen (Artt 49-55) sowie ein 
viertes den Kapital- und Zahlungsverkehr (Artt 56-60) betrifft. 

IV. Visa, Asyl, Einwanderung und andere Politiken betreffend den freien Personenverkehr (Artt 
61-69) 

V. Der Verkehr (Artt 70-80) 
VI. Gemeinsame Regeln betreffend Wettbewerb, Steuerfragen und Angleichung der 

Rechtsvorschriften (Artt 81-97). Dieser Titel ist in drei Kapitel untergliedert. Das erste 
Kapitel umfasst die Wettbewerbsregeln (Artt 81-89), die wiederum in Vorschriften für 
Unternehmen (Artt 81-86) und Regelungen über staatliche Beihilfen (Artt 87-89) geteilt 
sind. Das zweite Kapitel betrifft steuerliche Vorschriften (Artt 90-93), das dritte Kapitel die 
Angleichung der Rechtsvorschriften (Artt 94-97) 

VII. Die Wirtschafts- und Währungspolitik (Artt 98-124). Zu diesem Titel gehören vier Kapitel: 
Kapitel 1 über die Wirtschaftspolitik (Artt 98-104), Kapitel 2 über die Währungspolitik (Artt 
105-111), Kapitel 3 über institutionelle Bestimmungen (Artt 112-115) sowie Kapitel 4 
betreffend Übergangsbestimmungen (Artt 116-124). 

VIII. Beschäftigungspolitik (Artt 125-130) 
IX. Gemeinsame Handelspolitik (Artt 131-134) 
X. Zusammenarbeit im Zollwesen (Art 135) 
XI. Sozialpolitik, allgemeine und berufliche Bildung und Jugend (Artt 136-150). Dieser Titel 

umfasst drei Kapitel: ein erstes Kapitel über die Sozialvorschriften (Artt 136-145), ein 
zweites Kapitel über den Europäischen Sozialfonds (Artt 146-148) sowie ein drittes Kapitel 
über die allgemeine und berufliche Bildung und Jugend (Artt 149-150). 

XII. Kultur (Art 151). 
XIII. Gesundheitswesen (Art 152). 
XIV. Verbraucherschutz (Art 153). 
XV. Verkehrspolitik (Artt 70-80) und Transeuropäische Netze (Artt 154-156). 
XVI. Industrie (Art 157). 
XVII. Wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt (Artt 158-162). 
XVIII. Forschung und technologische Entwicklung (Artt 163-173). 
XIX. Umwelt (Artt 174-176) 
XX. Entwicklungszusammenarbeit“54 

 
4. Die Türkei 

 

4.1. Überblick 

Im Allgemeinen sind die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei seit längerer 

Zeit starken Belastungen ausgesetzt. Beide Parteien verstehen ihre gemeinsame 

„Beziehung“ als selbstverständlich, vertreten aber sehr unterschiedliche Standpunkte. 

Es geht in der Beziehung um verschiedene Perspektiven, d.h. türkische Perspektiven 

und EG/EU-Perspektiven. Der Beitrittversuch der Türkei zur EU ist ein Abenteuer und 

stellt weiterhin eine Identitätssuche in Europa dar.55 In diesem Sinne geht es in der 

Beziehung zwischen der Türkei und der EU um die Suche nach politischen Faktoren 

und Alternativen.56 Unter dem Begriff „Beziehung“ versteht man vor allem eine 

                                                 
54 Vgl. Neisser/Verschraegen, S. 85-86. 
55 In diesem Zusammenhang siehe insbesondere für den Begriff „Identitätssuche“; Calis H. S., „Die 
Beziehungen der Türkei zur EU; Identitätssuche, die politischen Faktoren und Veränderungen“, Nobel 
Verlag, Ankara 2001. 
56 Siehe Calis H.S., „Die Beziehungen der Türkei zur EU; Identitätssuche, die politischen Faktoren und 
Veränderung“, Nobel Verlag, Ankara 2001, S. 2. 
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internationale Disziplin, die aus den Regeln der internationalen Beziehungen besteht.57 

In Anbetracht der Identitätssuche, der Suche nach politischen Systemen und 

Alternativen kann der Begriff „Die Beziehungen der Türkei zur EU“ als ein Resultat der 

internationalen Disziplin angesehen werden. Zusätzlich umfasst der Begriff „Die 

Beziehungen der Türkei zur EU“ die politische/diplomatische Beziehungsperspektive, 

die ökonomische/soziale Analysenperspektive, die rechtliche Analysenperspektive und 

die strategische Analysenperspektive.58 So kann ohne die politischen/diplomatischen, 

ökonomischen/sozialen, rechtlichen und strategischen Analyseparameter der Begriff 

„Die Beziehungen der Türkei zur EU“ nicht determiniert werden. Aus diesem Grund 

teilt sich der Begriff in mehrere Dimensionen und Gleichungen auf. So ist bekannt, dass 

im Assoziationsabkommen, d.h. im Abkommen von Ankara zwischen der Gemeinschaft 

und der Türkei von 1963 und im Zusatzprotokoll von 1970 die grundsätzlichen Ziele 

festgelegt worden sind. Es ist dies die ständige und ausgeglichene Stärkung der 

Handels- und Wirtschaftsbeziehungen und die Einführung einer Zollunion in drei 

Stufen; das Ziel der Freizügigkeit der Arbeitnehmer konnte jedoch aus wirtschaftlichen 

und sozialen Gründen nicht nach dem vorhergesehenen Zeitplan verwirklicht werden. 

Endlich trat am 31. Dezember 1995 die dritte Stufe der Zollunion durch den Beschluss 

1/9559 des Assoziationsrates in Kraft. In weiterer Folge gab sie einen wichtigen Impuls 

für die Rechtsangleichung der Türkei an das Gemeinschaftsrecht.60 Nach der 

Aufforderung durch den Europäischen Rat von Luxemburg vom 12. und 13. Dezember 

1997 verabschiedete die Kommission am 4. März 1998 die Mitteilung über eine 

„Europäische Strategie für die Türkei.“61 Die EG/EU betonte Folgendes: „Die 

Rechtsangleichung und die Übernahme des Besitzstandes der Gemeinschaft gehören zu 

                                                 
57 Siehe Calis H.S., „Die Beziehungen der Türkei zur EU; Identitätssuche, die politischen Faktoren und 
Veränderung“, Nobel Verlag, Ankara 2001, S. 2.  
Für den Begriff „internationale Beziehungen und ihre Disziplin“ siehe dazu G. Holden; „The Politer 
Kingsdom of the Globe: Context and Comparison in the Intellectual History of IR“, Global Society, Vol. 
15, No.1, 2001, ss 27-51, C. Brown; „Understanding International Relations“ London Macmillian, 1997, 
ss 3-63, A. Eralp; „Staat, System und Identität: Die Grundperspektiven in den internationalen 
Beziehungen“ Iletisim Verlag 1996, S. 15-55, A. Eralp; „Die Einrichtung der Disziplin der 
internationalen Beziehungen: Die Diskussion des Idealismus-Realismus„ in „Staat, System und Identität“, 
Iletisim Verlag 1996 S. 57-88, W.C. Olson and A.J.R. Groom; „International Relations, Then and Now“, 
Printer Publishers London 1992, S. Smith; „Paradigm Dominance in International Relations: The 
Development of International Relations as a Social Science“, H.C.Deyer and L. Mangasarian; „The Study 
of International Relations: the State of Art, Basingstoke: Macmillian and Millenium“ 1989. 
58 Siehe Davudoglu A., „Die strategische Tiefe, Stratejik Derinlik“, Küre Verlag, Istanbul 2001, S. 501-
551. 
59 Siehe oben III. Kapitel, 4.3.2. Beschluss Nr. 1/95 des Assoziationsrates EG – Türkei. 
60 Siehe http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/e40113.htm vom 04.04.2003. 
61 Siehe ebenda. 
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den wichtigsten Elementen der Heranführungsstrategie für die Türkei. Die Mitteilung 

enthält auch erste operationelle Vorschläge für diese Strategie. Außer der Ausdehnung 

der Zollunion auf die Bereiche Dienstleistungen und Landwirtschaft enthält die 

Mitteilung Vorschläge für die Stärkung der Zusammenarbeit EG/Türkei und für eine 

Rechtsangleichung in bestimmten Bereichen.“62 Kabaalioglu H. betont darauf:  
“Turkey was not going to take part in this ‘comprehensive, inclusive and ongoing process of 
enlargement’, but would be most welcome to what they called the ‘European Conference’ which will be a 
‘multilateral forum for political consultation’, intended to address ‘questions of general concern to 
participants’, and ‘deepen their cooperation on foreign and security policy, justice and home affairs’ and 
‘other areas of common concern’. Even attendance to this conference was subject to a number of 
conditions imposed by a member State, apparently at last minute of Summit.”63  
 
Am 18. Juni 1998 begrüßte der Europäische Rat auf seiner Tagung in Cardiff die 

Bestätigung der Kommission, Ende 1998 ihre ersten Regelmäßigen Berichte über die 

Fortschritte, die die einzelnen Bewerber auf dem Weg zum Beitritt erzielt hätten 

vorzulegen. Die Kommission legte im Oktober 1998 für den Europäischen Rat von 

Wien zusammen mit den Regelmäßigen Berichten für die übrigen Beitrittskandidaten 

ihren ersten Regelmäßigen Bericht über die Türkei vor. Zusätzlich wurde im Oktober 

1998 beim Europäischen Rat von Helsinki eine zweite Serie von Vorschlägen in Bezug 

auf den vorher verfassten Regelmäßigen Bericht angenommen. Die Türkei teilte 

anschließend ihre Ideen zu den Vorschlägen der Kommission in einem Dokument vom 

17. Juli 1998 unter der Bezeichnung „Strategie zur Entwicklung der Beziehungen 

zwischen der Türkei und der Europäischen Union - Vorschläge der Türkei“ mit. Dieses 

Dokument steht im Allgemeinen im Einklang mit dem Text der Kommission.64 Dazu 

erklärte die Kommission der EG Folgendes: „Die Mitteilung vom 4. März enthält 

Vorschläge, die in der Folge weiterentwickelt werden können. Der Europäische Rat von 

Cardiff hat die Kommission und die betreffenden türkischen Stellen aufgefordert, das 

Ziel der Angleichung der türkischen Rechtsvorschriften und Praktiken an den 

Besitzstand weiterzuverfolgen. Zu gegebener Zeit muss das türkische Recht einer 

genauen Prüfung unterzogen werden. Der Europäische Rat von Cardiff hat unter 

Hinweis auf die Notwendigkeit finanzieller Unterstützung für die Europäische Strategie 

die Absicht der Kommission zur Kenntnis genommen, über Mittel und Wege 

nachzudenken, um die Umsetzung der europäischen Strategie zu unterstützen und 

                                                 
62 Vgl. http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/e40113.htm vom 04.04.2003. 
63 Vgl. Kabaalioglu H.; „Turkey and European Union“, in: Marmara Journal of European Studies, ISSN 
1301-1359 Volume 7 Nr. 1-2, Istanbul 1999, S. 135. 
64 Siehe http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/e40113.htm vom 04.04.2003. 
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geeignete Vorschlage zu diesem Zweck vorzulegen. Zu diesem Zweck hat die 

Kommission am 21. Oktober 1998 zwei Verordnungsvorschläge zur Finanzierung der 

europäischen Strategie in Höhe eines Finanzrahmen von jährlich 50 Millionen Euro 

vorgelegt.“65 Auf der Tagung vom 10. und 11. Dezember 1999 in Helsinki bekräftigte 

der Europäische Rat die Bedeutung des Erweiterungsprozesses, vor allem für die 

Stabilität und den Wohlstand des gesamten, europäischen Kontinents. Der Europäische 

Rat hob diesbezüglich hervor, dass die Türkei zu den beitrittswilligen Ländern gehörte. 

Im Dezember betonte der Europäische Rat von Helsinki, dass die Türkei ein 

beitrittswilliges Land ist, das auf der Grundlage derselben Kriterien, die auch für die 

übrigen beitrittswilligen Länder gelten, Mitglied der Union werden sollte.66 Der Rat 

erklärt dazu: „Außerdem sollte auch für die Türkei eine Heranführungsstrategie 

festgelegt werden. Diese Strategie soll ein kohärentes Programm für die Vorbereitung 

der Türkei auf den Beitritt zur Europäischen Union bieten und insbesondere 

- die verschiedenen Formen der Heranführungshilfen der Europäischen Union in 

einem einheitlichen Rahmenwerk, nämlich der Beitrittspartnerschaft, 

zusammenfassen, 

- die Türkei mit den Verfahren und den Politiken der Europäischen Union vertraut 

machen und ihr gleichzeitig die Möglichkeit einräumen, sich an Programmen 

der Gemeinschaft zu beteiligen.“67 

Es äußert sich Situation der Türkei wie folgt: „In den derzeit laufenden 

Beitrittsverhandlungen bleibt die Türkei ausgeschlossen. Allerdings hatte schon die 

Kommission in der Agenda 2000 die Schaffung einer Europakonferenz vorschlagen, an 

der die EU sowie die Beitrittskandidaten und die Türkei teilnehmen sollten. Die Türkei 

reagierte auf die Nicht-Berücksichtigung in den Beitrittsverhandlungen überaus 

verärgert und verweigerte vor allem jedes Gespräch über die Zukunft Zyperns, das als 

Beitrittskandidat in Folge der Teilung der Insel sich in einer besonders schwierigen 

Situation befindet. Am Gipfeltreffen in Helsinki kam die EU der Türkei einem Schritt 

entgegen. Der Türkei wurde offiziell der Status eines ‚Beitrittskandidaten’ eingeräumt, 

ohne dass jedoch mit Beitrittsverhandlungen begonnen wurde.“68 Von 1998 bis 2002 

scheint in den Berichten der Kommission die Beitrittspartnerschaft der EU mit der 

                                                 
65 Vgl. http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/e40113.htm vom 04.04.2003. 
66 Ebenda. 
67 Ebenda. 
68Vgl. Neisser/Verschraegen, S. 36. 
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Türkei auf. Derzeit bereitet die Kommission den Bericht von 2003 vor. Es ist bekannt, 

dass der Beitritt zweier weiterer Länder, Bulgarien und Rumänien im Jahr 2007 in 

Aussicht gestellt ist, sofern sie das erforderliche Niveau der Vorbereitung rechtzeitig 

erreichen. Mit der Türkei, dem dreizehnten Bewerber, wurde noch kein fester Termin 

für Beitrittsverhandlungen vereinbart; jedoch ist ihr die Möglichkeit gegeben, im 

Dezember 2004 Beitrittsverhandlungen zu beginnen, sollte der Europäische Rat 

beschließen, dass sie die Kopenhagener politischen Kriterien erfüllt, also die Einhaltung 

der Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit und den Schutz von Minderheiten.69 In 

diesem Zusammenhang wird gesagt, dass die Türkei, die bereits einen Beitrittsantrag 

gestellt hat und auch als Beitrittskandidat akzeptiert wurde, erst längerfristig mit einem 

EU-Beitritt rechnen kann, weil sie derzeit nicht nur die wirtschaftlichen 

Voraussetzungen, sondern auch die Anforderungen an einen freiheitlichen 

demokratischen Rechtsstaat mit Achtung der Menschenrechte nicht voll erfüllt.70 

Weiters erklärten diese Autoren: “Letzteres soll aber durch eine Reihe von 2002 

erlassenen Reformgesetzen, u.a. zugunsten der kurdischen Minderheit, verbessert 

werden.“71 

 

4.2. Die Berichte der Kommission 

 

4.2.1. Bericht der Kommission von November 1998: Wie bereits erwähnt wurde, 

wurde die „Europäische Strategie für die Türkei“ vom Europäischen Rat von Cardiff am 

15. und 16. Juni 1998 begrüßt. Dann kam der erste Bericht der Kommission, der im 

November 1998 veröffentliche wurde. Dieser „Bericht über die Fortschritte der Türkei 

auf dem Weg zum Beitritt“ entsprach der Methodik der Stellungnahmen über die mittel- 

und osteuropäischen Länder (MOEL). Vor allem beruhte der Bericht auf Artikel 28 des 

Assoziationsabkommens72 und den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von 

Luxemburg.73 „In ihrem Bericht vom November 1998 wies die Kommission darauf hin, 

                                                 
69 Siehe http://www.europa.eu.int/pol/enlarg/print_overview_de.htm vom 01.04.2003. 
70 Siehe Fischer/Köck/Karollus, S. 369. 
71 Vlg. ebenda, S. 369. 
72 Artikel 28 hat folgenden Wortlaut: „Sobald das Funktionieren des Abkommens es in Aussicht zu 
nehmen gestattet, dass die Türkei die Verpflichtungen aus dem Vertrag zur Gründung der Gemeinschaft 
vollständig übernimmt, werden die Vertragsparteien die Möglichkeit eines Beitritts der Türkei zur 
Gemeinschaft prüfen.“ 
73 Siehe http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/e40113.htm vom 04.04.2003. Siehe dazu den 
Bericht der Kommission KOM(98) 711 endg.  
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dass die Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der 

Türkei bei bestimmten Fragen in den Bereichen Justiz und Inneres in den Entschlissen 

des Assoziationsrates EG–Türkei vom 6. März und vom 30. Oktober 1995 festgelegt 

worden waren. Aus politischen Gründen konnte mit der Umsetzung dieser Entschlüsse 

vor 1998 nicht begonnen werden. In der Europäischen Strategie für die Türkei wurde 

die Bedeutung der Umsetzung dieser beiden Entschlüsse hervorgehoben. Am 25. Juni 

1998 fand in Brüssel eine Zusammenkunft des Fachausschusses des Rates und der 

türkischen Behörden statt, in deren Verlauf mehrere Themen aus den Bereichen Justiz 

und Inneres angesprochen wurden. Die Kommission hat hervorgehoben, dass auf dem 

Gebiet der Einwanderungspolitik eine aktive Zusammenarbeit mit der Türkei entwickelt 

werden muss.“74 Dazu kann man Folgendes nachlesen: „Bei der Erstellung dieses 

Berichts hatte die Kommission jedoch einige Schwierigkeiten, alle erforderlichen 

Informationen schnell zu erhalten, um bewerten zu können, ob die Türkei in der Lage 

ist, den Besitzstand der Gemeinschaft über das in der Zollunion bereits erreichte oder in 

der europäischen Strategie für dieses Land angesprochene Maß hinaus zu 

übernehmen.“75 Darüber hinaus kam die Kommission in ihrem Bericht zu folgendem 

Ergebnis: „In politischer Hinsicht werden in dieser Bewertung gewisse Anomalien in 

der Funktionsweise der öffentlichen Hand, das Anhalten der 

Menschenrechtsverletzungen und wichtige Mängel in der Behandlung der Minderheiten 

aufgezeigt. Das Fehlen einer zivilen Kontrolle über die Armee ist beunruhigend. So 

greift die Armee durch den Nationalen Sicherheitsrat entscheidend in das politische 

Leben ein. Zur Regelung der Situation im Südosten der Türkei muss unbedingt eine 

zivile und nichtmilitärische Lösung gefunden werden. Eine solche Lösung ist um so 

wichtiger, als ein großer Teil der in der Türkei festgestellten Verletzungen der 

Bürgerrechte und der politischen Rechte direkt oder indirekt mit dieser Situation 

zusammenhängen (...) Die Kommission erkennt zwar an, dass sich die türkische 

Regierung zur Bekämpfung der Menschenrechtsverletzungen in ihrem Land bekannt 

hat, muss aber feststellen, dass diesem Engagement in der Praxis kaum Taten folgten. In 

                                                 
74 Ebenda. Siehe dazu den Bericht der Kommission KOM(98) 711 endg. 
75 Siehe http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/e40113.htm vom 04.04.2003, siehe dazu den 
Bericht der Kommission KOM(98) 711 endg.  
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diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass die von der Türkei 1995 eingeleiteten 

demokratischen Reformen fortgesetzt werden.“76 

 

4.2.2. Bericht der Kommission von November 1999: Nach dem Bericht der 

Kommission vom November 1998 erstellte sie im November 1999 einen zweiten 

Bericht. Mit dem Bericht von 1999 hat die Europäische Kommission die Fortschritte der 

Türkei auf dem Weg zum Beitritt anerkannt und  festgestellt, dass der Türkei der Status 

eines Beitrittslandes einzuräumen ist.77 Der Kommissionsbericht jedoch betont, dass die 

Beitrittsverhandlungen erst nach Erfüllung der politischen Kriterien aufgenommen 

werden können. Inzwischen wird der Türkei im Rahmen der derzeitigen europäischen 

Strategie eine Heranführungsstrategie zugute kommen, die zu Reformen anregen und 

diese unterstützen soll.78 Darüber hinaus hatte die Kommission verschiedene 

Maßnahmen mit folgenden Zielsetzungen vorgesehen: 

- „Ausbau des politischen Dialogs mit Schwerpunkt auf der Frage der 

Menschenrechte und der Beteiligung der Türkei an den gemeinsamen 

Standpunkten und Aktionen im Rahmen GASP; 

- Koordinierung der gesamten Finanzhilfe der Union zur Vorbereitung auf den 

Beitritt in einem einheitlichen Rahmen; 

- Möglichkeit der uneingeschränkten Teilnahme an den 

Gemeinschaftsprogrammen und -einrichtungen; 

- Aufnahme einer Beitrittspartnerschaft in Verbindung mit einem Nationalen 

Programm für die Übernahme des gemeinschaftlichen Besitzstandes; 

- Einrichtung von Mechanismen ähnlich denen der Europaabkommen zur 

Überwachung der Durchführung der Beitrittspartnerschaft und Einleitung eines 

Analyseprozesses zur Prüfung der Angleichung der Rechtsvorschriften und 

Praktiken der Türkei an den gemeinschaftlichen Besitzstand.“79 

Dazu hob die Kommission im Bericht vom November 1999 hervor, dass trotz einiger 

Verbesserungen noch weitere Fortschritte erforderlich sind, vor allem auf den Gebieten 

der Einwanderung und dem Asyl, der Grenzüberwachung, Bekämpfung der 

                                                 
76 Siehe http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2002/strategy_de.pdf vom 11.09.2003. Siehe dazu 
auch KOM(2002) endg. SEK (2002) 1400-1412. 
77 Siehe http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/e40113.htm vom 04.04.2003. Siehe dazu Bericht 
der Kommission KOM(1999) 513 endg. 
78 Siehe ebenda. 
79 Siehe ebenda. 
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organisierten Kriminalität und dem Drogenhandel. Was die Zusammenarbeit in zivil- 

und strafrechtlichen Fragen betrifft, so müssen noch mehrere internationale 

Übereinkünfte ratifiziert werden.80 

 

4.2.3. Bericht der Kommission von November 2000: Am 8. 11. 2000 wurde von der 

Kommission ein Bericht über die Türkei, den Regelmäßige Bericht 2000, vorgelegt, der 

in seiner Gliederung in drei Punkten von den bisherigen Berichten abwich: 

- Erstens gab es einen eigenen Abschnitt über die Bewertung der Fähigkeit der 

Türkei zur Erfüllung der aus der Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen. 

- Zweitens wurde nunmehr in diesem Abschnitt jeweils auch die Fähigkeit der 

Verwaltungsstrukturen der Türkei, den Besitzstand zu übernehmen, behandelt. 

- Drittens enthielt der Bericht erstmals einen Abschnitt über die Fortschritte bei 

der Übersetzung des EU–Rechts in die Landessprache.81 

Dieser Bericht umfasste folgende Kriterien: 

- eine Beschreibung der bisherigen Beziehungen zwischen der Türkei und der 

Union, vor allem im Rahmen des Assoziationsabkommens  

- eine Bewertung der Lage nach Maßgabe der 1993 vom Europäischen Rat von 

Kopenhagen festgelegten politischen Kriterien (Demokratie, Rechtstaatlichkeit, 

Menschenrechte und Minderheitenschutz) 

- eine Bewertung der Lage nach Maßgabe der vom Europäischen Rat von 

Kopenhagen festgelegten wirtschaftlichen Kriterien (funktionierende 

Marktwirtschaft, Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften 

innerhalb der Union standzuhalten. 

- eine Bewertung der Fähigkeit der Türkei, die aus der EU–Mitgliedschaft 

erwachsenden Verpflichtungen, d.h. den gemeinschaftlichen Besitzstand, also 

die Verträge, das Sekundärrecht und die sektoralen Politiken, zu übernehmen.82 

Dazu betonte der Bericht der Kommission, dass die Türkei im Bereich Justiz und 

Inneres keine nennenswerten Fortschritte gemacht hatte.83 Gemäß dem Bericht 2000 

wird neben den Fortschritten der Türkei auf dem Weg zum Beitritt darauf hingewiesen, 

                                                 
80 Siehe http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/e40113.htm vom 04.04.2003. 
81 Siehe http://www.europa.eu.int/schadplus/leg/de/ vom 22.05.2001 „Regelmäßiger Bericht 2000“. Siehe 
dazu auch Bericht der Kommission KOM(2000) 713 endg.  
82 Siehe ebenda.  
83 Siehe http://www.eu.int/scadplus/leg/de/levb/e22113.htm vom 04.04.2003. Siehe dazu auch Bericht der 
Kommission KOM(2000) 713 endg. 
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dass eine breit angelegte Diskussion über die für den Beitritt des Landes zur 

Europäischen Union notwendigen politischen Reformen begonnen hat.84 Die 

Kommission erklärte in diesem Bericht Folgendes: “Die Türkei hat mehrere 

internationale Menschenrechtsübereinkommen unterzeichnet und die Arbeit des 

Obersten Koordinationsrates für die Menschenrechte gebilligt. Dennoch hat sich die 

Situation in dem Land nicht grundlegend verbessert; die Türkei erfüllt nach wie vor 

nicht die politischen Kriterien von Kopenhagen. (...) So muss etwa ein Mechanismus 

zur Anwendung und Durchsetzung des gemeinschaftlichen Besitzstandes eingeführt 

werden. Außerdem sind auf allen Ebenen Verwaltungsreformen erforderlich.“85 

 

4.2.4. Bericht der Kommission von November 2001: In diesem neuen Bericht erfährt 

man, dass die Türkei einige Fortschritte im Bereich Justiz und Inneres gemacht habe.86 

Dieser Bericht umfasste die Perspektiven der Kommission über die Freizügigkeit, die 

Asylpolitik, die Einwanderungspolitik, die Zusammenarbeit der Justizbehörden in 

Zivilsachen, und die Zusammenarbeit der Polizei-, Zoll- und Justizbehörden in 

Strafsachen. Die Kommission fordert die Türkei mit dem Bericht vom November 2001 

auf, in der Bereichen Visum, Kontrolle an den Außengrenzen, Einwanderungspolitik, 

Asylpolitik, Betrugsbekämpfung, Bekämpfung der Korruption, Drogen, Geldwäsche, 

Zusammenarbeit der Justizbehörden und Verwaltungskapazität, neue Strategien zu 

entwickeln und einzuführen. In diesem Zusammenhang betont die Kommission, dass 

bei der Zusammenarbeit der Justizbehörden in Zivil- und Strafsachen keine Fortschritte 

erzielt wurden.87 „Die Türkei muss die Unabhängigkeit und die Unparteilichkeit der 

Richter stärken und die Annahme des Bürgerlichen Gesetzbuches, der 

Zivilprozessordnung, des Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung 

beschleunigen.“88 Dazu erklärte die Kommission in ihrem Bericht vom November 2001, 

dass das Innenministerium zur Aufstockung der Verwaltungskapazität zwei zusätzliche 

Abteilungen für Identifizierung und Tatortermittlungen eingesetzt hat.89 Laut 

Kommissionsbericht heißt es: “Im Mai 2001 wurde ein Frühwarnsystem im Bereich der 

Grenzverwaltung geschaffen. Ebenfalls im Mai 2001 wurde das Justizministerium einer 

                                                 
84 Siehe http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/e40113.htm vom 04.04.2003. 
85 Vgl. ebenda. 
86 Siehe ebenda, siehe dazu auch Bericht der Kommission KOM(2001) 700 endg. – SEK(2001) 1756. 
87 Siehe ebenda. 
88 Siehe http://www.eu.int/scadplus/leg/de/levb/e22113.htm vom 04.04.2003. 
89 Ebenda. 
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Umstrukturierung unterzogen. Darüber hinaus wurde das ‚Nationale Juristische 

Netzprojekt’ auf den Weg gebracht, mit dem alle Gerichte des Landes sowie alle 

Gefängnisse und zahlreiche Ministerialbüros bis 2004 vernetzt werden sollen.“90 Jedoch 

hat die EU selbst in diesem Zusammenhang seit dem Vertrag von Maastricht nur 

weinige Maßnahmen getroffen: „Die bisher wichtigste ist das Übereinkommen über die 

Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder 

Handelssachen in der EU. Die wesentlichen Instrumente zur Erleichterung der 

justitiellen Zusammenarbeit in Zivilsachen wurden auf internationaler Ebene 

ausgearbeitet.“91  

 

4.2.5. Bericht der Kommission von November 2002: So erklärte die Kommission ihre 

Behauptung und Empfehlungen als „Erweiterungsstrategie und Bericht über die 

Fortschritte der Kandidatenländer 2002“. Im Bericht fordert die Kommission, eine 

stärkere Unterstützung für die Beitrittsvorbereitungen der Türkei und schlägt folgende 

Instrumente vor: 

- „Aktualisierung der Beitrittspartnerschaft mit der Türkei 

- Verstärkter politischer und wirtschaftlicher Dialog 

- Weitere Intensivierung der Durchsicht der Rechtsvorschriften  

- Ausweitung des Geltungsbereiches der Zollunion 

- Vertiefung der Handelsbeziehungen 

- Förderung von Direktinvestitionen zwischen der Union und der Türkei 

- verstärkte Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres 

- Beteiligung der Türkei an Gemeinschaftsprogrammen und – agenturen 

- Erhöhung der Finanzhilfe für die Türkei ab 2004“92  

Darüber hinaus definiert die Kommission der Europäischen Gemeinschaft auf dem Weg 

zur erweiterten Union die Situation der Türkei folgendermaßen: „Der Beschluss über 

den Kandidatenstatus der Türkei in Helsinki 1999 hat die Türkei zur Einführung einer 

Reihe grundlegender Reformen ermutigt. Im Oktober 2001 wurde eine große 

Verfassungsreform durchgeführt, mit dem Ziel, die Garantien im Bereich 

Menschenrechte und Grundfreiheiten zu stärken und den Anwendungsbereich der 

                                                 
90 Vgl. http://www.eu.int/scadplus/leg/de/levb/e22113.htm vom 04.04.2003. 
91 Ebenda. 
92 Siehe http://www.europa.eu.int/scadplus/printversion/de/lvb/e50010.htm vom 11.09.2003. Siehe dazu 
auch Bericht der Kommission KOM (2002) 700 endg. 
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Todesstrafe einzuschränken. Im November 2001 wurde ein neues bürgerliches 

Gesetzbuch angenommen. In den Monaten Februar, März und August 2002 wurden drei 

Reformpakete verabschiedet. Die Todesstrafe wurde in Friedenszeiten abgeschafft. Der 

Ausnahmezustand wurde inzwischen in zwei Provinzen im Südosten aufgehoben und es 

wurde beschlossen, ihn in den beiden Provinzen, in denen er immer noch gilt, bis zum 

Jahresende aufzuheben.“93 Gemäß der Kommission ist die Verabschiedung dieser 

Reformen ein wichtiges Zeichen der Entschlossenheit der Mehrheit der politischen 

Führer der Türkei, mit der Angleichung an die Werte und Normen der Europäischen 

Union voranzukommen. Wurden die Reformen vom August 2002 zwar unter 

schwierigen, politischen und wirtschaftlichen Umständen verabschiedet, sind sie doch 

von besonderer Bedeutung, weil sie sich auf die gewohnten heiklen Fragen beziehen.94 

Außerdem sagte die Kommission auch, dass die Überwachungsausschüsse und ein 

neues System der Vollzugsrichter nun einsatzfähig sind, und zahlreiche Empfehlungen 

des europäischen Ausschusses zur Verhütung von Folter (CPT) im Begriff sind, 

umgesetzt zu werden.95 „Trotz der Fortschritte bleiben jedoch bestimmte Probleme mit 

den Haftbedingungen in Gefängnissen des Typs F bestehen.“96 Dazu die Kommission: 

„Die Verringerung der Dauer der Untersuchungshaft (Polizeigewahrsam) ist eine 

positive Entwicklung im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Folter. Da jedoch 

kein unmittelbarer Zugang zu einem Anwalt möglich ist, können von 

Staatssicherheitsgerichten verurteilte Häftlinge weiterhin ohne Kontakt zur Außenwelt 

festgehalten werden. Längere Gewahrsamszeiten gelten nach wie vor in den Gebieten, 

die sich im Ausnahmezustand befinden. Weiterhin wird von Folter und Misshandlungen 

sowie von geringen Fortschritten bei der Verfolgung derer berichtet, die eines 

derartigen Missbrauchs angeklagt werden. Das Reformpaket vom August sieht die 

Wiederaufnahme des Verfahrens für Personen vor, deren Verurteilungen nach 

                                                 
93 Siehe http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2002/strategy_de.pdf vom 11.09.2003. Siehe dazu 
auch KOM(2002) endg. SEK (2002) 1400-1412. 
Um Kenntnis über die türkische akademische Perspektive hinsichtlich des Beitritts der Türkei zur EU zu 
erlangen, führte der Autor ein Interview mit Prof. Dr. Bagci H., an der Universität „METU“ am 
07.08.2002, Ankara. Gemäß Bagci H. waren die Reformpakete ein sehr wichtiger Fortschritt auf dem 
Weg zur EU und sind als positive Entwicklungen zu verstehen. Bagci betonte, dass die 
Anpassungsgesetze, d.h. die Reformpakete von 2002 auf dem Weg der Türkei zur EU als eine dritte 
Tanzimat-Epoche bezeichnet werden können, und man wartet auf die praktische Anwendung dieser 
Anpassungsgesetze. 
94 Siehe http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2002/strategy_de.pdf vom 11.09.2003. Siehe dazu 
auch KOM(2002) endg. SEK (2002) 1400-1412. 
95 Siehe ebenda. 
96 Ebenda. 
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Auffassung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gegen die Europäische 

Konvention der Menschenrechte und Grundfreiheiten verstoßen.“97 Nach der 

Kommission bedeuten die Änderungen von Artikel 159 des türkischen 

Strafgesetzbuchs,98 dass eine Meinungsäußerung ohne die „Absicht“ der 

„Verunglimpfung“ der öffentlichen Institutionen nicht länger strafrechtlich verfolgt 

wird.99 „Durch Änderungen von Artikel 312 des Strafgesetzbuchs100 und des 

Antiterrorgesetzes, des Pressegesetzes, des Gesetzes über die politischen Parteien und 

des Gesetzes über Vereinigungen101 wurden bestimmte Einschränkungen der 

Meinungsfreiheit, der Vereinigungsfreiheit, der Presse- und Rundfunkfreiheit 

gelockert.“102 In gleicher Weise betont sowohl der Kommissionsbericht als auch das 

Strategiepapier der erweiterten Union die Fortschritte jedes Bewerberlandes auf dem 

Weg zum Beitritt. Das neue bürgerliche Gesetzbuch der Türkei enthält Bestimmungen 

zur Verbesserung der Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der Garantien zum 

Schutz der Rechte des Kindes und erweitet das UN-Übereinkommen über die 

Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, das die Türkei 1969 ratifiziert 

hat.103 In weiterer Folge wurde die Reform des Justizsystems fortgesetzt, die 

Zuständigkeit der Staatssicherheitsgerichte beschnitten und die Dauer der 

Untersuchungshaft verringert.104 Dazu arbeiten diese Gerichte jedoch immer noch nicht 

in Einklang mit internationalen Standards.105 „Laufend wird berichtet, dass die Justiz 

nicht immer unabhängig und kohärent urteilt. Für Richter und Rechtsvollzugsbeamte 

wurden Ausbildungskurse zu Menschenrechtsfragen abgehalten.“106 Gemäß der 

                                                 
97 Siehe http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2002/strategy_de.pdf vom 11.09.2003. 
98 Siehe Art. 159 des türkischen Strafgesetzbuchs: www.yargitay.gov.tr/bilgi/kanun_liste/PC11086. 
HM3.frameset.html vom 23.07.2003. 
99 Siehe http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2002/strategy_de.pdf vom 11.09.2003 Dazu siehe 
auch KOM(2002) endg. SEK (2002) 1400-1412. 
100 Siehe Art. 312 des türkischen Strafgesetzbuchs: www.yargitay.gov.tr/bilgi/kanun_liste/PC11086. 
HM3.frameset.html vom 23.07.2003. 
101 Siehe das türkische Antiterrorgesetz, das Pressegesetz, das Gesetz über die politischen Parteien und 
das Gesetz über Vereinigungen.  
102 Siehe http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2002/strategy_de.pdf vom 11.09.2003. Siehe dazu 
auch KOM(2002) endg. SEK (2002) 1400-1412.  
103 Siehe ebenda. 
104 Ebenda. 
105 Ebenda. 
106 Vgl. http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2002/strategy_de.pdf vom 11.09.2003. Siehe dazu 
auch KOM(2002) endg. SEK (2002) 1400-1412.  
Siehe auch die türkische Zeitung, „Sabah“ vom 23.05.2003. In dieser Zeitung erklärte der Präsident des 
Kassationshofes, Herr Özkaya E., dass man nicht von einer unabhängigen und unparteiischen 
Gerichtsbarkeit spricht, weil die Artikel 140, 144 und 159 des türkischen Verfassungsgesetzes dagegen 
sind. Um Kenntnis über die türkische Gerichtsbarkeitsperspektive hinsichtlich des Beitritts der Türkei zur 
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Kommission gab es im letzten Jahr zahlreiche Maßnahmen zur Förderung von 

Transparenz im öffentlichen Leben der Türkei, und dennoch blieb die Korruption ein 

ernsthaftes Problem, da die einschlägigen Übereinkommen des Europarates noch nicht 

ratifiziert wurden.107 Dazu sagte die Kommission in ihrem Bericht Folgendes: „Die 

Aufhebung des Ausnahmezustands in zwei Provinzen im Südosten hat die alltäglichen 

Lebensbedingungen dort verbessert. Der Schutz der Menschenrechte in der Region 

muss gestärkt werden. Die Verfassungsänderung, in Bezug auf die Rolle des Nationalen 

Sicherheitsrates wurde in die Praxis umgesetzt. Nichtsdestotrotz scheinen diese 

Änderungen nichts an der praktische Arbeitsweise des Nationalen Sicherheitsrats 

geändert zu haben.108(...) Die Türkei hält die politischen Kriterien nicht vollständig ein. 

Erstens enthalten die Reformen zahlreiche bedeutende Einschränkungen des 

vollständigen Genusses der Grundrechte und Grundfreiheiten, die im vorliegenden 

Bericht dargelegt werden. So gelten weiterhin wichtige Einschränkungen der 

Meinungsfreiheit, insbesondere bei der Presse und beim Rundfunk, der 

Versammlungsfreiheit zu friedlichen Zwecken, der Vereinigungsfreiheit, der 

Religionsfreiheit, und des Berufungsrechts vor Gericht.“109 Die Kommission fordert, die 

Bekämpfung von Folter und Misshandlungen, die zivile Kontrolle über das Militär, die 

gewaltlose Meinungsäußerung, inhaftierter Personen im Sinne der Achtung des 

Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.110 „Angesichts der erkennbaren 

                                                                                                                                               
EU zu erlangen, führte der Autor ein Interview mit Präsidenten des Kassationshofs am 01.07.2003, 
Ankara. In diesem Interview betont der Präsident, dass in der Türkei von einer unabhängigen und 
unparteiischen Gerichtsbarkeit nicht gesprochen werden könne, da das Justizministerium durch ihre 
Gerichtsinspektoren ein Kontrollrecht auf die Richter hätte. Vor allem muss die Gerichtsbarkeit 
unbedingt unparteiisch und unabhängig sein. Aus diesem Grund müssen die Artikel 140, 144 und 159 des 
türkischen Verfassungsgesetzes angepasst und geändert werden. Darüber hinaus erklärte auch der 
Präsident des Rechtsanwaltkammerverbunds der Türkei, Herrn Özok Ö., dass es in der Türkei leider keine 
unabhängige und unparteiische Gerichtsbarkeit und kein solches Gerichtsbarkeitssystem gäbe. Einige 
Artikel der türkischen Verfassung und einige Gesetze z.B. das Gesetz der Richter und Staatsanwälte sind 
dagegen. Vor allem muss für die unabhängige Gerichtsbarkeit und deren richtige Anwendung das System 
und die Gesetze demokratisiert werden. Der Autor führte ein Interview mit dem Präsidenten des 
Rechtsanwaltkammerverbunds der Türkei am 01.07.2003, Ankara, um Kenntnis über die juristische 
Perspektive hinsichtlich des Beitritts der Türkei zur EU zu erlangen.  
107 Siehe http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2002/strategy_de.pdf vom11.09.2003. Siehe dazu 
auch KOM(2002) endg. SEK (2002) 1400-1412. 
108 Im Juli 2003 wurde das Sekretariat des Nationalen Sicherheitsrats mit dem Anpassungsgesetz VII als 
ein Beratungsorgan verbessert und zivilisiert. In diesem Zusammenhang betont der türkische Journalist 
Birand M. A., dass die politische Macht der Regierung nicht durch das Militär bzw. den Nationalen 
Sicherheitsrat, sondern durch zivile Gesellschaftsorganisation kontrolliert werden soll. Siehe Birand M.A. 
in: “Die türkische Tageszeitung ‚Milliyet’„ von 22.07.2003. Siehe dazu auch 
http://www.milliyet.com.tr/2003/07/22/yazar/zbirand.htm. 
109 Siehe http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2002/strategy_de.pdf vom 11.09.2003. Dazu siehe 
auch KOM(2002) endg. SEK (2002) 1400-1412. 
110 Ebenda. 
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Fortschritte der letzten Jahre und der verbleibenden Bereiche, in denen weitere 

Aufmerksamkeit notwendig ist, wird die Türkei ermutigt, den Reformprozess zur 

Stärkung der Demokratie und zum Schutz der Menschenrechte in Recht und Praxis 

fortzusetzen. Das wird die Türkei in die Lage versetzen, die verbleibenden Hindernisse 

für eine vollständige Einhaltung der politischen Kriterien zu überwinden.“111 Die 

Kommission äußerte sich in ihrem Bericht auch über die wirtschaftliche Situation der 

Türkei. Diese Erklärung umfasste die Bestimmungen über die Zollunion, den freien 

Kapitalverkehr, die Landwirtschaft, die Fischerei, die Verkehrspolitik, den 

Steuerbereich, die Sozialpolitik und Beschäftigung, den Energiebereich, den 

Telekommunikationssektor, die Kultur und audiovisuelle Medien, die Regionalpolitik, 

Umweltbereich, den Verbraucher- und Gesundheitsschutz, die Justiz und Inneres, die 

Außenbeziehungen und Finanzkontrolle. Um Maßnahmen zum Institutionenaufbau 

durchzuführen, schlägt die Kommission vor, diese in den Jahren 2004 bis 2006 auf 

folgende Aspekte zu beschränken: 

- „Justiz und Inneres (Stärkung des Gerichtssystems, Grenzkontrollen, Anti-

Korruptions-Strategie); 

- Binnenmarkt mit Zollunion; 

- Umwelt; 

- Veterinärdienste und Aufbau von Verwaltungskapazitäten im Bereich 

Lebensmittelsicherheit; 

- Verwaltung und Kontrolle im Agrarbereich, einschließlich IVKS; 

- Nukleare Sicherheit; 

- allgemeine Reform der öffentlichen Verwaltung und sektorübergreifende 

fachliche Unterstützung (TAIEX/Statistik).“112 

Diese Maßnahmen sollten in Zukunft durch die EU über die Strukturfonds finanziert 

werden können. Den Bericht der Kommission vom November 2003 wird in kurzer Zeit 

die Behauptung und Empfehlungen erklären. Diesmal wartet die Türkei auf die sehr 

positiven Perspektiven der EU, da die Türkei im Jahr 2003 schon die mittelfristigen 

Prioritäten erledigt hat, dass die Reformpakete in Kraft getreten wird. 

 

                                                 
111 Vgl.http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2002/strategy_de.pdf vom 11.09.2003. Siehe dazu 
auch KOM(2002) endg. SEK (2002) 1400-1412. 
112 Siehe http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2002/strategy_de.pdf vom 11.09.2003. Siehe dazu 
auch KOM(2002) endg. SEK (2002) 1400-1412. 



 118

4.3. Das Nationale Programm und Beitrittspartnerschaften 

 
4.3.1. Das Nationale Programm 
Wie bereits erwähnt wurde, muss jedes Bewerberland ein Nationales Programm 

hinsichtlich der Kopenhagener Kriterien einreichen. Aus diesem Grund wurde das 

Nationale Programm der Türkei im März 2001 erklärt, welches für den Beitritt zur EU 

zusammengestellt wurde. Gemäß Kramer H. verkündete die türkische Regierung am 20. 

März 2001 das Nationale Programm, und dieses ist das Gegenstück zur 

Beitrittspartnerschaft, die vom Rat der Europäischen Gemeinschaften am 8. März 

verabschiedet worden war und mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der EG vom 24. 

März in Kraft getreten ist.113 Dazu betonte Kramer H., dass das Nationale Programm 

mit den in der Beitrittspartnerschaft enthaltenen Prioritäten kompatibel sein soll.114 In 

diesem Zusammenhang erklärte Kramer Folgendes: „Zwischen der EU und der Türkei 

ist ein Streit darüber entbrannt, ob die Türkei die politischen Kriterien von Kopenhagen 

in einem Grade erfüllt, dass die Union ihr ein Datum für den Beginn von 

Beitrittsverhandlungen nennen kann – aus türkischer Sicht: nennen muss. Damit geraten 

jene Bedingungen erstmals umfassender in die politische Diskussion, mit denen die EU 

sicherstellen will, dass ihre künftigen Mitglieder den demokratischen Standards gerecht 

werden, die die Union in Artikel 6 des EU-Vertrages zur normativen Grundlage ihrer 

Existenz gemacht hat.“115 Gemäß dem Nationalen Programm sollen an dieser Stelle 

einige wichtige Erklärungen zitiert werden: 
„Turkey intends to fulfill the Copenhagen criteria and complete the accession process, on the basis of the 
fundamental Principles of the Republic as articulated in the Turkish Constitution. The basic ideals 
inherent in Turkey `s national identity. In the context of the reform process regarding democracy and 
human rights, the review of the Constitution will have priority. The Turkish Government will closely 
Monitor progress in the country in the areas of human rights, democracy and the rule of law, regularly 
evaluate the work underway for harmonization with the EU acquis and will take all necessary measures 
to speed up the ongoing work“116 
 

Das Nationale Programm umfasste folgende Schwerpunkte: 
- Einleitung 
- Politische Kriterien 
- Meinungsfreiheit 
- Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Zivilgesellschaft 

                                                 
113 Siehe Kramer H., „Das Nationale Programm der Türkei für die Übernahme des Gemeinschaftlichen 
Besitzstandes“ in: http://www.swp-berlin.org/fgs/02/NatprgTur.pdf vom 13.09.2003. 
114 Ebenda. 
115 Vgl. Kramer H., „Die Türkei und die Kopenhagener Kriterien, die Europäische Union vor der 
Entscheidung“, SWP- Studie, Berlin 2001, S. 5. 
116 Vgl. Das türkische Außenministerium, in: http://www.mfa.gov.tr/grupa/ad/adc/EUintroduction.htm 
Zugriff Mai 2001.  
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- Bekämpfung der Folter 
- Untersuchungshaft 
- Rechtsschutz bei Menschenrechtsverletzungen 
- Ausbildung der Polizei und anderer mit der Rechtsdurchsetzung betraute Beamten 
- Verbesserungen im Gerichtswesen, einschließlich der Staatssicherheitsgerichte 
- Abschaffung der Todesstrafe 
- Kulturelles Leben und individuelle Freiheiten 
- Abbau des Regionalgefälles 
- Vollständige Gewährleistung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten 
- Anpassung der türkischen Verfassung an den gemeinschaftlichen Besitzstand 
- Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
- Haftbedingungen in den Gefängnissen 
- Nationaler Sicherheitsrat 
- Ausnahmezustand117 

 

Die Einleitung des türkischen Nationalen Programms bekräftigt die offizielle Sicht der 

historischen Entwicklung und der politischen Grundcharakteristika der türkischen 

Republik sowie ihres Dranges nach Europa, und bringt daneben die politische Absicht 

zum Ausdruck, die für einen Beitritt notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.118 In 

diesem Zusammenhang sagte Kramer, dass sie im Wesentlichen „Politlyrik“ ist.119 Dazu 

erklärte Kramer Folgendes: „Interessant ist ferner, dass die türkische politische Führung 

in indirekter Weise erkennen lässt, dass sie den europäischen Integrationsprozess im 

Wesentlichen als einen kooperativen Zusammenschluss souveräner Nationalstaaten zu 

betrachten scheint. So taucht nirgendwo die Formel „gemeinsam“ oder 

„gemeinschaftlich“ zur Charakterisierung der übergeordneten politischen Ziele der 

türkischen EU-Mitgliedschaft auf. Dagegen wird explizit davon gesprochen, dass ‚die 

Türkei und die Europäische Union’...’fortfahren würden, in Kooperation und Solidarität 

zusammen für den Fortschritt und die Entwicklung ihrer Völker und der internationalen 

Gemeinschaft zu arbeiten.’ Das klingt eher nach der Zusammenarbeit zweier 

unabhängiger Akteure als nach einem Ziel für die gemeinschaftliche Politik der um die 

Türkei erweiterten EU.“120 Hinsichtlich des Nationalen Programms plante die türkische 

Regierung kurzfristig:  
- “Review the provisions of the Constitution on human rights and freedoms, in particular those 

concerning the expression and the dissemination of ideas, the freedom of science, the arts, and 
the press 

- Enhance constitutional safeguards for non–governmental organizations and the institutions for 
social and economic democracy 

                                                 
117 Siehe Das türkische Außenministerium, in: http://www.mfa.gov.tr/grupa/ad/adc/EUintroduction.htm 
Zugriff Mai 2001.  
118 Siehe Kramer H., „Das Nationale Programm der Türkei für die Übernahme des Gemeinschaftlichen 
Besitzstandes“ in: http://www.swp-berlin.org/fgs/02/NatprgTur.pdf vom 13.09.2003. 
119 Ebenda. 
120 Vgl. Kramer H., „Das Nationale Programm der Türkei für die Übernahme des Gemeinschaftlichen 
Besitzstandes“ in: http://www.swp-berlin.org/fgs/02/NatprgTur.pdf vom 13.09.2003. 
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- Put into within the framework of the UN Decade of Education for  Human Rights Education 
Project of the Ministry of Interior and its Affiliated Agencies (2000 – 2007) 

- Strengthen legal defense by introducing a constitutional provision which will define this as one 
of the fundamental elements of judical process, and enact the Code on the Status of Attorney at 
Law 

- Conclude the UN Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, and 
reinforce in the Constitution the principle that men and women have equal rights.”121  

 

Mittelfristig plant die türkische Regierung Folgendes:  
- “enact the new Code of Criminal Procedure 
- enact the new Turkish Criminal Code 
- undertake work for reimbursement of payments reparations from public officials who are found 

at fault, in the light of decisions  taken by the European Court of Human Rights. 
- Conclude Protocol No 4 and No 7 to the Council of Europe Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms, securing certain rights and freedoms other than 
those already included in the Convention and in Protocol No:1”122 

 

Hinsichtlich der Todesstrafe sieht das Nationale Programm vor: 
„The Abolition of the death penalty in Turkish criminal Law, its form and its scope, will be considered by 
the Turkish Grand National Assembly in the medium term“123 
 

In Bezug auf die kulturellen Rechte sieht das Nationale Programm vor: 
„The official language and formal education language of the Republic of Turkey is Turkish. This, 
however, does not prohibit the free usage of different languages, dialects and tongues by Turkish 
Citizens in their daily lives. This freedom may not be abused for the purposes of separatism and 
division.“124 
 

Was den Nationalen Sicherheitsrat anbelangt, finden sich im Nationalen Programm 

folgende Formulierungen: 
„The National Security Council, which is a constitutional organ, has the status of a consultative body in 
areas of national security. Relevant articles of the Constitution and other legislation the structure and 
the functions of this Council.“125 
 

Das Nationale Programm umfasst allgemeine Bestimmungen, die in den Kopenhagener 

Kriterien festgelegt sind. Das Nationale Programm hat klare positive Ziele, wobei diese 

natürlich erst einen Anfang darstellen. „In so gut wie allen wichtigen Punkten 

entspricht das Nationale Programm nicht dem, was sich die EU eigentlich vorstellt. Da 

ist vor allem der Punkt des freien Gebrauchs der Muttersprache. Die EU verlangt von 

                                                 
121 Vgl. Das Nationale Programm, in: http://www.mfa.gov.tr/grupa/ad/adc/EUintroduction.htm Zugriff 
Mai 2001. 
122 Ebenda dazu siehe http://www.euturkey.org.tr/abportal/uploads/files/NPAA executive sumary.doc 
vom 13.09.2003. 
123 Ebenda. 
124 Das Nationale Programm, in: http://www.mfa.gov.tr/grupa/ad/adc/EUintroduction.htm Zugriff Mai 
2001. 
125 Ebenda. 



 121

allen Beitrittskandidaten, dass sie den freien Gebrauch der Sprachen von Minderheiten 

in Radio, und Fernsehen nicht einschränken und Unterricht in der Muttersprache 

zulassen. Das Nationale Programm verkündet zu diesem Punkt lediglich, dass die 

offizielle Unterrichtssprache Türkisch ist, und dass dies den Gebrauch anderer 

Sprachen, Dialekte und Mundarten im täglichen Leben nicht einschränke. Wo das 

Nationale Programm den Forderungen der EU nicht direkt widerspricht, sind die 

gemachten Versprechen häufig völlig vage und unverbindlich. Da ist z.B. die Aussage 

man werde die Abschaffung der Todesstrafe ‚mittelfristig’ ins Parlament bringen. 

Harsche Reaktionen aus der Europäischen Union auf das Programm sind derzeit 

allerdings kaum zu erwarten, denn niemand möchte der Türkei angesichts der akuten 

Wirtschafts- und Finanzkrise noch mehr Probleme machen.“126 Vor allem hat die 

Türkei im theoretischen Bereich in kurzer Zeit im Jahr 2003 ihre Aufgaben, d.h. die 

kurz- und mittelfristigen Prioritäten für die Erfüllung der Beitrittskriterien, geschafft, 

da mehrere Reformpakete der Türkei in Kraft traten. Darüber hinaus reagierte die EU 

auf die Reformpakete positiv, erklärte aber dazu, dass man auf die praktische 

Anwendung warten müsse, um optimistisch zu können. 

 
4.3.2. Die Beitrittspartnerschaft mit der Türkei 
 

4.3.2.1. Die erste Beitrittspartnerschaft: Der Europäischen Rat von Helsinki erklärte 

im Dezember 1999, dass die Türkei ein beitrittswilliges Land sei und dass sie auf der 

Grundlage derselben Kriterien, die auch für die übrigen beitrittswilligen Länder gelten, 

Mitglied der Union werden sollte.127 Gemäß der EU sollte außerdem auch für die 

Türkei eine Heranführungsstrategie festgelegt werden, wobei diese Strategie ein 

kohärentes Programm für die Vorbereitung der Türkei auf den Beitritt zur 

Europäischen Union bieten sollte. Insbesondere sollte sie:128 

- die verschiedenen Formen der Heranführungshilfen der Europäischen Union in 

einem einheitlichen Rahmenwerk, nämlich der Beitrittspartnerschaft, 

zusammenfassen, und zusätzlich 

                                                 
126 Vgl. Die Presse, „Reformkurs der Türkei“ vom 22.03.2001. 
127 Siehe http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/e40111.htm vom 01.04.2003. 
128 Ebenda. 
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- die Türkei mit den Verfahren und den Politiken der Europäischen Union vertraut 

machen und ihr gleichzeitig die Möglichkeit einräumen, sich an Programmen 

der Gemeinschaft zu beteiligen.129 

Im Zuge der Heranführungsstrategie, die eine Reihe festgelegter Prioritäten und 

finanzielle Hilfe umfasst, wurden 1998/1999/2000 für die Bewerberländer in Mittel- 

und Osteuropa, für Zypern und Malta die so genannten Beitrittspartnerschaften 

beschlossen. Im März 2001 wurde eine solche auch mit der Türkei begründet.130 „Diese 

mit jedem Beitrittswerber begründete Partnerschaft enthält die Verpflichtung des 

Bewerberlandes zur Vorlage regelmäßiger Berichte über seine Fortschritte etwa bei der 

Umsetzung des acquis. Auf dieser Grundlage gibt die Kommission die kurz- und 

mittelfristigen Prioritäten für die Erfüllung der Beitrittskriterien bekannt und legt die 

dafür bereitgestellte Finanzhilfe und deren Auflagen fest.“131 Der Beschluss des Rates 

vom 08.03.2001 enthielt die Grundsätze, Prioritäten, Zwischenziele und Bedingungen 

der Beitrittspartnerschaft für die türkische Republik.132 Vor allem ist es Ziel der 

Beitrittspartnerschaft, in einem einheitlichen rechtlichen Rahmen die in dem Bericht 

2000 der Kommission über die Fortschritte der Türkei auf dem Weg zum Beitritt133 

angeführten prioritären Bereiche mit Handlungsbedarf, die für die Erfüllung dieser 

prioritären Aufgaben zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel sowie die 

Bedingungen für diese Hilfe festzulegen.134 Dazu liefert die Beitrittspartnerschaft ein 

Rahmenwerk für das politische Instrumentarium zur Unterstützung der Türkei bei ihrer 

Vorbereitung auf die Mitgliedschaft.135 In diesem Zusammenhang betont die EU 

Folgendes: „Dazu gehören u.a. ein Nationales Programm für die Übernahme des 

gemeinschaftlichen Besitzstandes, das von der Türkei am 19. März 2001 angenommen 

wurde, die gemeinsame Bewertung der mittelfristigen wirtschaftlichen Prioritäten, der 

staatliche Entwicklungsplan sowie andere Sektorprogramme. Die Instrumente sind zwar 

nicht Bestandteil dieser Beitrittspartnerschaft, doch ihre Prioritäten sind damit 

vereinbar. Die Verwirklichung der Beitrittspartnerschaft wird im Rahmen des 

                                                 
129 Vgl. http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/e40111.htm vom 01.04.2003. 
130 Siehe Fischer/Köck/Karollus, S. 53.  
131 Vgl. ebenda, S. 53. 
132 Ebenda, S. 53. Siehe auch ABI. L. 85/2001, 13. Siehe dazu die Verordnung (EG) Nr. 390/2001 des 
Rates vom 26.Februar 2001. 
133 Siehe oben 4.2.3. Siehe http://www.europa.eu.int/schadplus/leg/de/ vom 22.05.2001. „Regelmäßiger 
Bericht 2000“. Dazu siehe auch Bericht der Kommission KOM(2000) 713 endg. 
134 Siehe http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/e40111.htm vom 01.04.2003. 
135 Ebenda. 
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Assoziationsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Türkei 

überwacht.“136 Die Türkei hat im Rahmen der Beitrittspartnerschaften die Prioritäten, 

die für die Türkei festgelegt wurden, in zwei Gruppen eingeteilt: kurzfristige und 

mittelfristige Prioritäten. Gemäß der EU sind die vorrangigen Fragen der ersten Gruppe 

diejenigen, für die die Türkei bis zum Ende des Jahres 2001 Fortschritte gemacht oder 

eine Lösung gefunden haben muss. Die Maßnahmen der zweiten Gruppe, für die 

mehrere Jahre erforderlich sein dürften, müssten allerdings bereits 2001 eingeleitet 

werden.137 Darüber hinaus ist in den, unter die Zollunion fallenden, Bereichen die 

Angleichung der Rechtsvorschriften der Türkei an den gemeinschaftlichen Besitzstand 

allgemein zufriedenstellend. Insbesondere was den freien Warenverkehr, den Schutz der 

Rechte an geistigem Eigentum, den Energiesektor, die Telekommunikation und das 

Zollwesen betrifft, wurden die kurzfristigen Prioritäten teilweise erfüllt. Es bedarf 

zusätzlicher Anstrengungen, um die verbleibenden kurzfristigen Prioritäten zu 

erfüllen.138 Die prioritären Bereiche wurden durch die EU folgendermaßen determiniert 

und festgelegt: 
- wirtschaftliche Reformen 
- Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltungsbehörden 
- Binnenmarkt 
- Justiz und Inneres 
- Umwelt 
- Energie 
- politische Kriterien 
- Wirtschaftspolitik 
- Landwirtschaft und Fischerei 
- Verkehr 
- Beschäftigung und Soziales 
- Regionalpolitik und Kohäsion139 

Die kurzfristigen Prioritäten der Türkei sind: 

- Entwicklung von Informations- und Aufklärungsprogrammen für die 

Vorschriften und Praktiken der Europäischen Union im Bereich Justiz und 

Inneres; 

- Verstärkte Bekämpfung von organisierter Kriminalität, Drogenhandel, 

Korruption und Geldwäsche.140 

Mittelfristige Prioritäten der Türkei sind: 

                                                 
136 Vgl. http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/e40111.htm vom 01.04.2003. 
137 Ebenda. 
138 Siehe http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/e40111.htm vom 01.04.2003. 
139 Siehe http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/e40111.htm vom 01.04.2003. 
140 Siehe ebenda. 
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- Einrichtung von Ausbildungsprogrammen im Gemeinschaftsrecht und für die 

Durchführung des Besitzstands im Bereich Justiz und Inneres; 

- Weiterer Aus- und Aufbau der Institutionen im Bereich Justiz und Inneres, 

insbesondere hinsichtlich der Gewährleistung einer verantwortlichen Polizei; 

- Übernahme des Besitzstands der Europäischen Union im Bereich Datenschutz, 

um eine umfassende Beteiligung am Schengen-Informationssystem und an 

Europol zu ermöglichen; 

- Angleichung der Visa-Vorschriften und -Praxis an die der Europäischen Union; 

- Übernahme und Anwendung des Besitzstands der Europäischen Union und ihrer 

Praktiken im Bereich Einwanderung; 

- weitere Stärkung der Grenzverwaltung und Vorbereitung auf die vollständige 

Anwendung des Schengener Übereinkommens; 

- Aufhebung des geographischen Vorbehalts gegen die Genfer Konvention von 

1951 im Asylbereich und Einrichtung von Unterkünften sowie Ausbau der 

Sozialhilfe für die Flüchtlinge; 

- Übernahme und Anwendung des Besitzstands der Europäischen Union in den 

Bereichen Korruptionsbekämpfung, Bekämpfung von Drogen und organisierter 

Kriminalität, Geldwäsche und justizelle Zusammenarbeit in Straf- und 

Zivilsachen.“141 

Im Rahmen der ersten Beitrittspartnerschaft hat die Türkei im Zeitraum von 1996-1999 

376 Millionen € in Form nichtrückzahlbarer Zuschüsse erhalten. Weiters gewährt die 

europäische Investitionsbank der Türkei im Zeitraum von 2000-2007 einen 

Gesamtbetrag von 6,425 Mrd. €.142 Darüber hinaus soll mit der im Dezember 2001 

veröffentlichen Verordnung143 die Finanzhilfe der Gemeinschaft an die Türkei erneut an 

den in der Beitrittspartnerschaft für sie festgelegten Prioritäten ausgerichtet werden.144 

In diesem Zusammenhang erklärte die EU, dass sich die Anstrengungen ferner auf die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Türkei und auf die Teilnahme des Landes an 

bestimmten Gemeinschaftsprogrammen konzentrieren. Alls finanziell förderfähig gelten 

folgende Maßnahmen: Verbesserung der Infrastruktur, Umweltschutz, 

Agrarentwicklung und ländliche Entwicklung, Ausbau der Verkehrs- und Energienetze 

                                                 
141 Vgl. http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/e40111.htm vom 01.04.2003. 
142 Siehe ebenda. 
143 Siehe Verordnung (EG) Nr. 2500/2001. 
144 Siehe http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/e40111.htm vom 01.04.2003. 
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sowie die Aufhebung der Hürden zwischen den Grenzregionen. Diese Verordnung 

bildet die Rechtsgrundlage für eine Haushaltslinie für die Türkei. Türkische 

Unternehmen können sich künftig an Ausschreibungen im Rahmen der Programme 

Phare, ISPA und SAPARD beteiligen.145  

 

4.3.2.2. Die zweite Beitrittspartnerschaft: Wie bereits erwähnt, wurde die erste 

Beitrittspartnerschaft für die Türkei im März 2001 beschlossen. In dem Strategiepapier, 

dass die Kommission am 9. Oktober 2002 zur Erweiterung vorlegte, wurde festgelegt, 

dass die Kommission eine überarbeite Beitrittspartnerschaft für die Türkei vorschlägt.146 

Danach kam es zur zweiten Beitrittspartnerschaft im März 2003.147 Die zweite 

Beitrittspartnerschaft wurde durch die Kommission als eine Mitteilung an der Europarat 

übersendet. Die Ziele der Beitrittspartnerschaft von 2003 wurden durch die Kommission 

folgendermaßen definiert: „Die Beitrittspartnerschaft setzt den einheitlichen Rahmen 

für eine Gesamtdarstellung der von der Kommission in ihrem regelmäßigen Bericht 

2002 über die Fortschritte der Türkei auf dem Wege zum Beitritt genannten 

Handlungsprioritäten sowie der der Türkei für die Verwirklichung dieser vorrangigen 

Ziele zur Verfügung stehenden Finanzmittel, einschließlich der Bedingungen, unter 

denen sie gewährt werden. Die Beitrittspartnerschaft bildet die Grundlage für das 

Instrumentarium zur Unterstützung der Beitrittskandidaten bei ihrer Vorbereitung auf 

die Mitgliedschaft. Es wird erwartet, dass die Türkei auf der Grundlage dieser 

überarbeiten Beitrittspartnerschaft ein entsprechend angepasstes nationales Programm 

zur Übernahme des Besitzstandes verabschiedet.“148 Gemäß der Beitrittspartnerschaft 

von 2003 wurden für jedes Bewerberland die prioritären Bereiche im Hinblick auf seine 

Fähigkeit zur Erfüllung der Kopenhagener Beitrittskriterien ausgewählt. 

Insbesondere: 

- institutionelle Stabilität des Beitrittskandidaten als Garantie für demokratische 

und rechtsstaatliche Ordnung, für die Wahrung der Menschenrechte sowie die 

Achtung und den Schutz von Minderheiten; 

                                                 
145 Siehe http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/e40111.htm vom 01.04.2003. 
146 Siehe Mitteilung der Kommission an den Rat zu Stärkung der Beitrittsstrategie für die Türkei, S. 10 
KOM(2003) 144 endg.  
147 Ebenda. 
148 Vgl. ebenda, S.10. Siehe dazu auch den Beitrag des türkischen Außenministeriums, „Turkey 2003 
Accession Partnership“ in : http://www.mfa.gov.tr/turkce/grupa/ab/Accessionpartnership 2003.pdf.  
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- funktionsfähige Marktwirtschaft sowie die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck 

und den Marktkräften innerhalb der Union standzuhalten; 

- Fähigkeit, die aus der Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen zu 

übernehmen und sich auch die Ziele der politischen Union sowie der 

Wirtschafts- und Währungsunion zu eigen zu machen.149 

In diesem Zusammenhang wurde in der Beitrittspartnerschaft von 2003 betont, dass der 

Europäische Rat auf seiner Tagung in Madrid150 im Jahr 1995 hervorhob, dass die 

Bewerberländer ihre Verwaltungsstrukturen anpassen müssen, damit die 

Gemeinschaftspolitiken nach dem Beitritt reibungslos durchgeführt werden können.151 

Dazu erklärte die Beitrittpartnerschaft von 2003, dass der Europäische Rat in 

Luxemburg 1997 mit Nachdruck darauf hinwies, dass die Umsetzung des Besitzstands 

der Union in innerstaatliches Recht zwar notwendig, aber an sich nicht ausreichend ist; 

es muss auch die effektive Anwendung gewährleistet sein, und der Europäische Rat 

betonte weiters auf seiner Tagung in Feira im Jahr 2000 und in Göteborg im Jahr 2001, 

dass die Beitrittskandidaten unbedingt in der Lage sein müssen, den Besitzstand 

umzusetzen und anzuwenden, und dass sie zu diesem Zweck erhebliche Anstrengungen 

unternehmen müssen, um ihre Verwaltungs- und Justizstrukturen auszubauen und zu 

reformieren.152 Im Allgemeinen wird bei den Prioritäten der Beitrittspartnerschaft 

zwischen kurz- und mittelfristigem Handlungsbedarf unterschieden. Als kurzfristig 

werden Ziele eingestuft, von denen realistischerweise anzunehmen ist, dass sie die 

Türkei in den Jahren 2003/2004 erreichen kann. Man geht bei den mittelfristigen 

Prioritäten davon aus, dass ihre Verwirklichung mehr als ein Jahr in Anspruch nehmen 

wird, dass sie aber bereits 2003/2004 in Angriff genommen werden müssten.153 In 

diesem Zusammenhang betont der Rat, dass die Bemühungen zur Erarbeitung eines 

umfassenden Konzepts für den Abbau des Regionalgefälles, insb. zur Verbesserung der 

Lage im Südosten im Hinblick auf die Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und 

                                                 
149 Siehe Mitteilung der Kommission an den Rat zu Stärkung der Beitrittsstrategie für die Türkei, S. 10 
KOM(2003) 144 endg., S. 10. 
150 Der Europäische Rat betonte auf seiner Tagung in Madrid im Jahr 1995, dass der acquis, d.h. der 
gemeinschaftlichen Besitzstand, nicht nur übernormen, sondern auch angewendet und durchgesetzt 
werden muss. Siehe dazu Fischer/Köck/Karollus, S. 52. 
151 Vgl. Mitteilung der Kommission an den Rat zur Stärkung der Beitrittsstrategie für die Türkei, S. 10 
KOM(2003) 144 endg. Siehe dazu auch den Beitrag des türkischen Außenministeriums, „Turkey 2003 
Accession Partnership“ in : http://www.mfa.gov.tr/turkce/grupa/ab/Accessionpartnership 2003.pdf. 
152 Vgl. ebenda, S. 11 KOM(2003) 144 endg. Siehe dazu auch das türkische Außenministerium, „Turkey 
2003 Accession Partnership“ in : http://www.mfa.gov.tr/turkce/grupa/ab/Accessionpartnership 2003.pdf. 
153 Ebenda, S. 11. 
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kulturellen Chancen aller Bürger fortgesetzt werden sollte.154 Darüber hinaus betont der 

Rat zusätzlich, dass die Türkei jedoch auf allen Gebieten, für die der regelmäßige 

Bericht Handlungsbedarf anmahnt, tätig werden müssen. Wichtig ist ferner, dass die 

Türkei ihren Verpflichtungen nachkommt, die sie mit dem Assoziationsabkommen, der 

Zollunion und den diesbezüglichen Beschlüssen des Assoziationsrates EG-Türkei mit 

Blick auf die Rechtsangleichung und die Umsetzung des Besitzstands eingegangen ist, 

beispielweise die Handelsregelung über Agrarerzeugnisse.155 Doch mit der Umsetzung 

des Besitzstands in nationale Vorschriften allein ist es noch nicht getan: Es muss 

darüber hinaus sichergestellt sein, dass das übernommene Gemeinschaftsrecht 

entsprechend den in der Union geltenden Kriterien tatsächlich angewandt wird. In allen 

weiteren zu nennenden Bereichen, muss eine glaubwürdige und effektive Umsetzung 

und Anwendung des Besitzstandes gewährleistet werden.156 Mit der 

Beitrittspartnerschaft von 2003 wurden die kurz- und mittelfristigen Prioritäten der 

Türkei vom Rat in den Bereichen (wirtschaftliche Kriterien und Fähigkeit zur 

Übernahme der aus der Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen) freier 

Warenverkehr, freier Dienstleistungsverkehr, freier Kapitalverkehr, Gesellschaftsrecht, 

Wettbewerbspolitik, Landwirtschaft, Fischerei, Verkehrspolitik, Steuern, Statistik, 

Sozialpolitik und Beschäftigung, Energie, Industriepolitik, kleine und mittlere 

Unternehmen, allgemeine und berufliche Bildung, Jugend, Telekommunikation und 

Informationstechnologien, Kultur und audiovisuelle Medien, Regionalpolitik und 

Koordinierung der strukturpolitischen Instrumente, Umwelt, Verbraucher- und 

Gesundheitsschutz, Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres, Zollunion, 

auswärtige Angelegenheiten, Finanzkontrolle und Finanzhaushaltsbestimmungen 

erklärt.157 Es ist wichtig, dass die Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres, die 

wirtschaftlichen Kriterien, das Gesellschaftsrecht und die Wettbewerbspolitik und die 

Sozialpolitik und Beschäftigung besonders berücksichtigt werden sollten. So sind die 
                                                 
154 Siehe Mitteilung der Kommission an den Rat zu Stärkung der Beitrittsstrategie für die Türkei, S. 13 
KOM(2003) 144 endg. Siehe dazu auch das türkische Außenministerium, „Turkey 2003 Accession 
Partnership“ in : http://www.mfa.gov.tr/turkce/grupa/ab/Accessionpartnership 2003.pdf. 
155 Siehe ebenda, S. 11 KOM(2003) 144 endg. Siehe dazu auch das türkische Außenministerium, „Turkey 
2003 Accession Partnership“ in : http://www.mfa.gov.tr/turkce/grupa/ab/Accessionpartnership 2003.pdf. 
156 Siehe ebenda, S. 11 KOM(2003) 144 endg. Siehe dazu auch den Beitrag des türkischen 
Außenministeriums, „Turkey 2003 Accession Partnership“ in : 
http://www.mfa.gov.tr/turkce/grupa/ab/Accessionpartnership 2003.pdf, S. 11. 
157 Siehe mehr Information Mitteilung der Kommission an den Rat zur Stärkung der Beitrittsstrategie für 
die Türkei, S. 13-20 KOM(2003) 144 endg. Siehe dazu auch den Beitrag des türkischen 
Außenministeriums, „Turkey 2003 Accession Partnership“ in : 
http://www.mfa.gov.tr/turkce/grupa/ab/Accessionpartnership 2003.pdf. 
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kurzfristigen wirtschaftlichen Prioritäten der Türkei gemäß der Beitrittspartnerschaft 

von 2003 Folgende: 

  

- Durchführung des mit IWF und der Weltbank vereinbarten aktuellen 

Inflationsbekämpfungs- und Strukturreformprogramms, insbesondere 

Gewährleistung der Kontrolle der Staatsausgaben. 

- Weitere rasche Umsetzung der Reform des Finanzsektors, namentlich der 

Anpassung der Vorschriften für das Aufsichtsrecht und die Transparenz sowie 

deren Kontrolle anhand internationaler Normen. 

- Sicherung der Unabhängigkeit von Marktregulierungsbehörden. 

- Fortsetzung der Agrarreformen. 

- Beschleunigung der Privatisierung staatlicher Betriebe unter Berücksichtigung 

des sozialen Aspekts. 

- Fortsetzung der Marktliberalisierung, insbesondere in den Bereichen Tabak und 

Zucker 

- Vereinfachung und Förderung des Zuflusses ausländischer Direktinvestitionen. 

- Erweiterung des wirtschaftlichen Dialogs mit der EU, insbesondere im Rahmen 

der Haushaltkontrollverfahren zur Vorbereitung des Beitritts, wobei geeignete 

Maßnahmen zum Erreichen der makroökonomischen Stabilität und Planbarkeit 

sowie die Durchführung von Strukturreformen im Mittelpunkt stehen.158 

So sind die kurzfristigen Prioritäten der Türkei bezüglich der Zusammenarbeit im 

Bereich Justiz und Inneres folgende: 

- Weitere intensive Bekämpfung der illegalen Einwanderung, und Verhandlung 

eines Rückführungsübereinkommens mit der Europäischen Gemeinschaft. 

- Weitere intensive Bekämpfung des organisierten Verbrechens, des Drogen- und 

Menschenhandels, des Betrugs, der Korruption und Geldwäsche, insbesondere 

durch die Rechtsangleichung, eine Verbesserung der administrativen 

Kapazitäten und eine engere Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 

Vollzugsorganen in Übereinstimmung mit den EU-Vorschriften. 

                                                 
158 Siehe Mitteilung der Kommission an den Rat zur Stärkung der Beitrittsstrategie für die Türkei, S. 13-
14 KOM(2003) 144 endg. Siehe dazu auch das türkische Außenministerium, „Turkey 2003 Accession 
Partnership“ in : http://www.mfa.gov.tr/turkce/grupa/ab/Accessionpartnership 2003.pdf. 
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- Weiterer Aus- und Aufbau aller maßgeblichen Institutionen, insbesondere im 

Hinblick auf eine verantwortungsbewusste Polizei. Verbesserung der 

Zusammenarbeit zwischen allen Vollzugsbehörden, einschließlich der Gerichte. 

- Ausbau der Kapazitäten der öffentlichen Verwaltung, um eine wirksame 

Grenzverwaltung in Übereinstimmung mit dem Besitzstand und den bewährten 

Verfahren zu erreichen und die illegale Einwanderung zu unterbinden. 

- Intensivierung der Anstrengungen für die Entwicklung von Programmen zur 

Information und Sensibilisierung für die Vorschriften und bewährten Verfahren 

der EU im Bereich Justiz und Inneres.159 

Die kurzfristigen Prioritäten der Türkei sind im Bereich Gesellschaftsrecht und 

Wettbewerbspolitik folgende: 

- Abschluss der Angleichung an den Besitzstand in den Bereichen 

Unternehmensrecht und Rechnungslegung. 

- Vollständige Angleichung an den Besitzstand, insbesondere der Vorschriften im 

Bereich des geistigen und gewerblichen Eigentums, einschließlich der 

Datenschutzbestimmungen für Arzneimittel und stärkere Bekämpfung der 

Produktpiraterie und -fälschung. 

- Angleichung an den gemeinschaftlichen Besitzsand hinsichtlich staatlicher 

Beihilfen und einer nationalen Überwachungsbehörde zur Kontrolle der 

staatlichen Beihilfepraxis anhand der EU-Kriterien. 

- Angleichung der Rechtsvorschriften über Monopole und Unternehmen mit 

Sonderrechten an den gemeinschaftlichen Besitzstand. 

- Vollständige Angleichung der Vorschriften zur Umsetzung des Kartellrechts. 

- Verbesserung der Erfolgsbilanz bei der Durchsetzung der Vorschriften im 

kartellrechtlichen Bereich, insbesondere bei staatlichen Betrieben oder bei 

Unternehmen mit Sonderrechten. 

- Verkürzung der Fristen für die Rechtsmittelbearbeitung bei 

Wettbewerbsverstößen.160 

Weiters sind die kurzfristigen Prioritäten der Türkei im Bereich der Sozialpolitik und 

Beschäftigung folgender: 
                                                 
159 Siehe Mitteilung der Kommission an den Rat zur Stärkung der Beitrittsstrategie für die Türkei, S. 19-
20 KOM(2003) 144 endg. Siehe dazu auch das türkische Außenministerium, „Turkey 2003 Accession 
Partnership“ in : http://www.mfa.gov.tr/turkce/grupa/ab/Accessionpartnership 2003.pdf.  
160 Siehe ebenda, S. 15 KOM(2003) 144 endg. Siehe dazu auch das türkische Außenministerium, „Turkey 
2003 Accession Partnership“ in : http://www.mfa.gov.tr/turkce/grupa/ab/Accessionpartnership 2003.pdf. 
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- Annahme eines Programms zur Umsetzung des Besitzstands in den Bereichen 

Arbeitsrecht, Gleichbehandlung von Frauen und Männern, Arbeitssicherheit und 

Arbeitschutz, Bekämpfung von Diskriminierung sowie öffentliche Gesundheit. 

- Entwicklung eines Jahresplans zur Finanzierung von Investitionen, der auf einer 

realistischen Einschätzung der Anpassungskosten beruht und die verfügbaren 

öffentlichen und privaten Ressourcen berücksichtigt. 

- Schaffung der Voraussetzungen für einen aktiven und autonomen sozialen 

Dialog bzw. Trialog, unter anderem durch die Abschaffung einschränkender 

Vorschriften für Gewerkschaftsaktivitäten und durch die Einhaltung der 

Gewerkschaftsrechte. 

- Unterstützung der Sozialpartner bei ihren Bemühungen um Kapazitätsausbau, 

insbesondere im Hinblick auf ihre künftige Rolle bei der Konzipierung und 

Durchführung der gemeinschaftlichen Beschäftigungs- und Sozialpolitik im 

Rahmen eines autonomen sozialen Dialogs. 

- Fortsetzung der Bemühungen zur Lösung des Problems der Kinderarbeit. 

- Überprüfung der Leistungsfähigkeit aller Institutionen, die an der Umsetzung 

des Besitzstands in diesem Bereich beteiligt sind.161 

So sind die mittelfristigen Prioritäten der Türkei, welche durch den Rat determiniert 

sind, und die wirtschaftlichen Kriterien, die Zusammenarbeit im Bereich Justiz und 

Inneres, das Gesellschaftsrecht die Wettbewerbspolitik und Sozialpolitik und 

Beschäftigung betreffen. Im Detail handelt es sich bei den mittelfristigen Prioritäten, 

welche die wirtschaftlichen Kriterien betreffend, um folgende: 

- Abschluss des Privatisierungsprozesses. 

- Abschluss der Reform des Finanzsektors und Fortsetzung der Reform des 

Agrarsektors. 

- Sicherstellung der Nachhaltigkeit des Renten- und Sozialversicherungssystems 

- Anhebung des allgemeinen Niveaus im Erziehungs- und Gesundheitswesen, 

unter besonderer Berücksichtigung der jüngeren Generation und benachteiligter 

Regionen.162 

                                                 
161 Siehe Mitteilung der Kommission an den Rat zur Stärkung der Beitrittsstrategie für die Türkei, S. 17 
KOM(2003) 144 endg. Siehe dazu auch das türkische Außenministerium, „Turkey 2003 Accession 
Partnership“ in : http://www.mfa.gov.tr/turkce/grupa/ab/Accessionpartnership 2003.pdf. 
162 Siehe ebenda, S. 21 KOM(2003) 144 endg. Siehe dazu auch das türkische Außenministerium, „Turkey 
2003 Accession Partnership“ in : http://www.mfa.gov.tr/turkce/grupa/ab/Accessionpartnership 2003.pdf. 
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Die mittelfristigen Prioritäten im Rahmen der Zusammenarbeit im Bereich Justiz und 

Inneres sind: 

- Intensivierung der Anstrengung bei der Entwicklung zukunftsfähiger 

Fortbildungsprogramme zum Thema Besitzstand und seine Umsetzung in den 

Bereichen Justiz und Inneres mit Blick auf den Ausbau der 

Verwaltungskapazitäten und eine Verbesserung der interinstitutionellen 

Zusammenarbeit. 

- Weitere Entwicklung des Prozesskostenhilfesystems, um den Zugang aller 

Bürger zur Gerichtsbarkeit sicherzustellen. 

- Übernahme des Besitzstands in den Bereichen Datenschutz und Austausch 

personenbezogener Daten zu Vollzugszwecken, Aufbau der institutionellen 

Kapazität für die Umsetzung des Besitzstands, einschließlich der Einrichtung 

einer unabhängigen Aufsichtsbehörde, so dass die umfassende Beteiligung am 

Schengen-  Informationssystem und an Europol ermöglicht wird. 

- Weitere Angleichung der Visavorschriften und Praxis an den Besitzstand. 

- Übernahme und Umsetzung des Besitzstands und bewährter Methoden im 

Bereich Einwanderung (Zulassung, Rückübernahme, Ausweisung) zur 

Verhinderung illegaler Einwanderung. 

- Beginn der Angleichung an den Besitzstand und die bewährten Methoden bei 

der Grenzverwaltung mit Blick auf die vollständige Umsetzung des Schengen- 

Besitzstands. 

- Beginn der Angleichung an den Besitzstand im Bereich Asylrecht, Aufhebung 

des geografischen Vorbehalts gegen die Genfer Konvention von 1951; Stärkung 

des Systems für die Anhörung und die Bewerbung um Asyl; Einrichtung von 

Unterkünften und einer sozialen Unterstützung für Asylsuchende und 

Flüchtlinge. 

- Übernahme und Umsetzung des gemeinschaftlichen Besitzstands in den 

Bereichen strafrechtlicher Schutz des Euros sowie der finanziellen Interessen der 

Gemeinschaft, Korruption, Bekämpfung des Drogenhandels, des organisierten 

Verbrechens, der Geldwäsche und justizielle Zusammenarbeit in Straf- und 

Zivilsachen; weitere Stärkung der Verwaltungskapazität, Zusammenarbeit 

zwischen den Vollzugsorganen und Ausbau der internationalen Zusammenarbeit 

auf diesem Gebiet. Entwicklung und Beginn der Umsetzung einer nationalen 



 132

Strategie zur Drogenbekämpfung in Übereinstimmung mit der EU-Strategie zur 

Drogenbekämpfung und dem Aktionsplan.163 

 

Die mittelfristigen Prioritäten im Bereich Gesellschaftsrecht und Wettbewerbspolitik 

sind: 

- Gewährleistung der effektiven Anwendung der angeglichenen 

Rechtsvorschriften für den Schutz des geistigen und gewerblichen Eigentums 

durch Stärkung der Strukturen und Verfahren zur Durchsetzung, einschließlich 

der Justiz.164 

 

Die mittelfristigen Prioritäten sind im Bereich der Sozialpolitik und Beschäftigung: 

- Übertragung und Umsetzung des EU-Rechts in den Bereichen Arbeitsrecht, 

Gleichbehandlung von Frauen und Männern, Arbeitsschutz und 

Arbeitssicherheit, öffentliche Gesundheit, einschließlich eines Überwachungs- 

und Kontrollsystems für übertragbare Krankheiten und Bekämpfung der 

Diskriminierung; Stärkung der diesbezüglichen Strukturen für die Verwaltung 

und Durchsetzung, einschließlich der arbeitsrechtlichen Aufsichtbehörden. 

- Ergreifen notwendiger Maßnahmen zur Förderung des Zugangs zu und der 

Qualität der Gesundheitsleitungen und zur Verbesserung des 

Gesundheitszustands der Bevölkerung. 

- Sicherstellung der effektiven Um- und Durchsetzung des Besitzstands in der 

Sozial und Arbeitsmarktpolitik. 

- Vorbereitung einer nationalen Beschäftigungsstrategie mit Blick auf die künftige 

Beteiligung an der europäischen Beschäftigungsstrategie, einschließlich der 

Ausarbeitung und Durchführung einer gemeinsamen Überprüfung der 

Beschäftigungsstrategie; Aufbau der Kapazitäten zur Überwachung des 

Arbeitsmarkts und der sozialen Entwicklungen. 

- Erarbeitung einer nationalen Strategie für die soziale Eingliederung in 

Übereinstimmung mit der EU-Praxis, einschließlich der Datenerfassung. 

                                                 
163 Siehe Mitteilung der Kommission an den Rat zur Stärkung der Beitrittsstrategie für die Türkei, S. 25-
26 KOM(2003) 144 endg. Siehe dazu auch das türkische Außenministerium, „Turkey 2003 Accession 
Partnership“ in : http://www.mfa.gov.tr/turkce/grupa/ab/Accessionpartnership 2003.pdf. 
164 Ebenda, S. 22 KOM(2003) 144 endg. Siehe dazu auch das türkische Außenministerium, „Turkey 2003 
Accession Partnership“ in : http://www.mfa.gov.tr/turkce/grupa/ab/Accessionpartnership 2003.pdf. 
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- Weiterer Ausbau der sozialen Absicherung, insbesondere durch Konsolidierung 

der Reform des Sozialversicherungssystems im Hinblick auf finanzielle 

Nachhaltigkeit und Stärkung des Netzes sozialer Absicherung.165 

 

Gemäß dem Rat wird die Umsetzung der Beitrittspartnerschaft im Rahmen des 

Assoziationsabkommens überwacht. Dazu sagte der Rat, dass die gemäß dem 

Assoziationsabkommen eingesetzten Unterausschüsse es ermöglichen, die Umsetzung 

der Prioritäten der Beitrittspartnerschaften sowie die Fortschritte bei der Angleichung, 

Anwendung und Durchsetzung der Rechtsvorschriften zu überprüfen. Der 

Assoziationsausschuss erörtert die allgemeine Entwicklung, die Fortschritte und die 

Schwierigkeiten bei der Verwirklichung der Prioritäten der Beitrittspartnerschaft sowie 

spezifische Fragen, die die Unterausschüsse an ihn verweisen. Die Überwachung des 

Programms für die Heranführungshilfe erfolgt gemeinsam durch die Türkei und die 

europäische Kommission im Rahmen eines gemeinsamen Monitoringausschusses. Die 

durch einzelne Finanzierungsvereinbarungen geförderten Projekte müssen daher 

nachprüfbare und messbare Erfolgsindikatoren enthalten, um ein effizientes Monitoring 

zu gewährleisten. Die Überwachung anhand dieser Indikatoren wird die Kommission, 

den Phareverwaltungsausschuss und die Türkei bei einer später möglicherweise 

erforderlichen Neuausrichtung der Programme und bei der Konzipierung neuer 

Programme unterstützen.166 

 

5. Schlussfolgerungen 

Durch die europäische Integration seit dem zweiten Weltkrieg ist eine supranationale 

politische Ordnung und ihre Regeln bzw. ihrer Rechtsstruktur in Gestalt der heutigen 

EU entstanden. Nach dem Fall der Berliner Mauer wurde bald eine Strategie für die 

Erweiterung der europäischen Integration entwickelt. Diese Strategie umfasste auch 

rechtliche Aspekte, die sich aus den EU-Kriterien für den Beitritt und die Disziplin des 

EU-Rechts ergaben, da das EU-Recht durch die Verträge von Maastricht von 1992, 

Amsterdam von 1997, Nizza von 2001 entwickelt und determiniert wurde, die als die 

Dynamik des Europarechts bezeichnet werden kann. Hiezu gehört auch der aktuelle 

                                                 
165 Siehe Mitteilung der Kommission an den Rat zur Stärkung der Beitrittsstrategie für die Türkei, S. 23-
24 KOM(2003) 144 endg. Siehe dazu auch das türkische Außenministerium, „Turkey 2003 Accession 
Partnership“ in : http://www.mfa.gov.tr/turkce/grupa/ab/Accessionpartnership 2003.pdf. 
166 Ebenda, S. 28 KOM (2003) 144 endg. 
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Entwicklungsprozess, der derzeit von der Diskussion einer Verfassung für Europa 

geprägt ist. Die Erweiterungspolitik und der Erweiterungsprozess der EU besteht aus 

den EU-Kriterien, die für den Beitrittsprozess eine wesentliches Element sind, da sie 

gleichzeitig einen Teil des Supranationalrechtes bzw. EU-Rechts sind. In diesem 

Zusammenhang sollten die Kopenhagener Kriterien, die eine wichtige und historische 

Rolle in den Erweiterungspolitik und dem Erweiterungsprozess der EU spielen, 

besonders beachtet werden, da die EU erstmals eine allgemein verbindliche, politische 

Orientierung für die Beitrittskandidaten formuliert hat. Selbstverständlich spielt und 

spielte die Erweiterungspolitik und der Erweiterungsprozess der EU in der Beziehung 

der Türkei zur EU eine wesentliche Rolle. Die Aufgaben der Türkei für den Beitritt 

wurden und werden im Rahmen der EU-Kriterien, insbesondere der Kopenhagen 

Kriterien determiniert, da die EU auch eine andere „Europäische Strategie für die 

Türkei“ entwickelt hatte. Darüber hinaus erstellt die Kommission seit dem November 

1998 jedes Jahr einen Bericht. Dies kann als eine organische und rechtliche Verbindung 

zwischen der Türkei und der EU bezeichnet werden, da die EU durch die Kommission 

den Beitrittsprozess der Türkei im Rahmen der EU Kriterien, besonders der 

Kopenhagener Kriterien, und der Grundprinzipien des EU/EG-Rechtes aber auch des 

Assoziationsrechts kontrollieren darf. Die Türkei sollte in dem Prozess der Errichtung 

einer echten demokratischen und rechtsstaatlichen Ordnung, der EU gegenüber nicht 

untergeordnet sein. Auch in dieser Phase der Entwicklung sollte ein gleichrangiger auf 

Gegenseitigkeit beruhendes Verhältnis zwischen der Türkei und der EU herrschen. Der 

Beitrittsprozess ist für die rechtliche Entwicklung der Türkei, d.h. Anpassung des 

nationalen Rechts an das EU/EG-Recht, aber auch für die Beziehung zwischen der 

türkischen Rechtsordnung und den EU-Kriterien und dem EU/EG-Recht wichtig. 
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V- DIE TÜRKISCHE RECHTSORDNUNG IM LICHTE DER EU-KRITERIEN 

UND DES EU/EG-RECHTS  

 
1. Überblick 

Der Integrationsprozess Europas umfasste und umfasst die Durchführung einer 

Erweiterungspolitik und eines Erweiterungsprozesses. Die EU fordert von den 

Beitrittskandidaten vor allem wichtige rechtliche Maßnahmen zu setzen, und ein 

bestimmtes wirtschaftliches und rechtliches Niveau zu erreichen. In diesem Punkt 

handelt es sich um eine Verbindung zwischen einem Beitrittskandidaten und den EU-

Kriterien, die als eine Rechtsbeziehung bezeichnet werden kann, die zwischen der 

Rechtsordnung des Beitrittskandidaten und den EU-Kriterien gebildet wurde und wird. 

Es wäre nicht verfehlt zu sagen, dass man unter dem Begriff „EU-Kriterien“ die 

Kopenhagener Kriterien versteht, die ein konkretes Resultat des Erweiterungsprozesses 

und der Erweiterungspolitik waren. Doch müssen unter diesem Aspekt auch andere 

Parameter, d.h. die Assoziationsabkommen, die Heranführungsstrategie und die 

Beitrittspartnerschaften beachtet werden. Wenn das Verhältnis zwischen der türkischen 

Rechtsordnung und den EU-Kriterien beobachtet werden sollte, muss das Verhältnis 

unter den Kopenhagener Kriterien determiniert werden. In diesem Zusammenhang 

fordert die EU vor allem institutionelle Stabilität als Garantie für Demokratie, 

Rechtsstaatlichkeit, Wahrung und Schutz der Menschenrechte und der Minderheiten. 

Wie bekannt ist, werden die Grundrechte und Freiheiten, die unter dem Begriff 

„Menschenrechte“ beachtet werden können, von der EMRK geschützt. In diesem 

Zusammenhang wurden die Kopenhagener Kriterien im Lichte der Grundrechte und 

Freiheiten, d.h. der Menschenrechte und außerdem der Werte der Union bzw. 

Gemeinschaft berücksichtigt und determiniert. Doch kann man unter dem Begriff „die 

Politischen Kriterien der EU“ die rechtlichen Einflüsse der EMRK sehen. Im 

Entwicklungsprozess der EU wurde eine Rechtsverbindung im Rahmen der Werte der 

Union geschaffen. In diesem Punkt spielen daher die menschenrechtlichen Fragen eine 

wesentliche Rolle, da die Wahrung der Menschenrechte ein Grundstrukturelement der 

Union ist. In diesem Zusammenhang ist auch die Frage entscheidend, in welchem 

Verhältnis das EU-Recht zum nationalen Recht der Mitgliedstaaten steht, was alle 

Rechtsunterworfenen von entscheidender Bedeutung ist, weil im Falle der 
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Normenkollision Klarheit über das anzuwendende Recht bestehen muss.1 Dabei ist 

festzuhalten, dass es sich bei der Rechtsordnung der EU und den nationalen 

Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten nicht um völlig getrennte Systeme handelt. Dem 

Gemeinschaftsrecht kommt allerdings als Recht supranationaler Organisationen ein 

anderer Rechtscharakter zu als dem Recht der intergouvernemental angelegten 

Tätigkeitsfelder der EU.2 

Der Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts als Lösung seit Costa/ENEL ist 

daher auf alle Fälle anwendbar. Die Beziehung der türkischen Rechtsordnung zu den 

EU-Kriterien bzw. zu den Werten der Union und des EU/EG-Rechts soll in folgenden 

unter drei Aspekten gewürdigt werden: 

 

- die Werte der Union und die Urteile des europäischen 

Menschenrechtsgerichtshofes im Lichte der Menschenrechtsaspekte  

- EU/EG-Recht und nationales Recht und die Urteile des EuGH 

- die Anpassungsgesetze für den Beitrittsprozess. 

 

2. Die Grundprinzipien der EU und die EU-Kriterien im Hinblick auf die 

Erweiterung  

Der Entwicklungsprozess der EU hatte eigene EU-Kriterien geschaffen, die von den 

Unionsgrundsätzen bestimmt wurden. Es wird angenommen, dass mit der Verfassung 

für Europa die Schaffung einer Charta der Grundrechte der Union angestrebt wird. In 

diesem Punkt gründet sich die Union in dem Bewusstsein ihres geistig-religiösen und 

sittlichen Erbes auf die unteilbaren und universellen Werte der Würde des Menschen, 

der Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität.3 In weiterer Folge bekräftigt diese 

Charta unter Achtung der Zuständigkeiten und Aufgaben der Union und des 

Subsidiaritätsprinzips die Rechte, die sich vor allem aus den gemeinsamen 

Verfassungstraditionen und den gemeinsamen internationalen Verpflichtungen der 

Mitgliedstaaten, aus der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte 

und Grundfreiheiten, aus den von der Union und dem Europarat beschlossenen 

                                                 
1 Siehe Hohenstein/Cede/Hafner, S. 78. 
2 Vgl Hohenstein/Cede/Hafner, S. 78. 
3 Siehe Entwurf Verfassung über eine Verfassung für Europa, vom Europäischen Konvent im 
Konsensverfahren angenommen am 13. Juni und 10. Juli 2003, Europäische Gemeinschaften, 2003, S. 61. 
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Sozialchartas sowie aus der Rechtsprechung des EuGH und des EGMR ergeben.4 Es 

wird gesagt, dass die Werte, auf die sich die Union gründet, die Achtung der 

Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtstaatlichkeit, und die Wahrung 

der Menschenrechte sind. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten, deren 

gesellschaftliche Ordnungen sich durch Pluralismus, Toleranz, Gerechtigkeit, 

Solidarität und Nichtdiskriminierung auszeichnen, gemeinsam.5 In diesem 

Zusammenhang sind die EU-Kriterien wesentliche Elemente der EU, da sie im 

Entwicklungsprozess der EU, insb. im Lichte der Kopenhagener und Madrid Kriterien, 

betont wurden. Die Unionsgrundsätze waren und sind ein Ergebnis der Verträge von 

Maastricht 1992, Amsterdam 1997 und Nizza 2001, die als die Dynamik der EU und 

auch des Europarechtes angesehen werden können. Der Begriff der „Menschenrechte“ 

spielt für die Werte der EU und die EU-Kriterien eine wesentliche und grundstrukturelle 

Rolle. Deshalb kann man sagen, dass der Aspekt der Menschenrechte ein Maßstab der 

EU für den Erweiterungsprozess ist. Im Lichte der Menschenrechtsfragen sollten die 

Beziehungen der Türkei zur EU besonders berücksichtigt werden, da es eine 

Grundsatzdiskussion zwischen diesen Parteien gibt. Die Beziehungen zwischen der 

Türkei und der EU können ohne die Berücksichtigung der Menschenrechte nicht 

definiert werden. Die Kommission hat in ihren Berichten über die Türkei die Parameter 

der Menschen- und Grundrechte angewendet, da mit den Kopenhagener Kriterien ein 

gesetzliches Niveau der EU für den Beitrittsprozess geschaffen wurde. Unter den 

Beziehungen der Türkei zur EU im Rahmen der EU-Kriterien versteht man vor allem 

das türkische nationale Recht und seine Beziehung zum Intergouvernementalrecht. Das 

Kriterium dieser Beziehungen besteht aus der Konvention zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten. Das Problem dieser Kriterien liegt am Beispiel 

der Türkei an den Menschenrechtsverletzungen, da es dort in diesem Punkt sowohl an 

genügenden Gesetzen, als auch an der Anwendung der bereits vorhandenen Gesetze 

mangelt. Die Gründe dieser Probleme basieren auf dem politischen System des Landes. 

Dabei sind vor allem die kulturellen, strategischen und internationalen Faktoren zu 

beachten.  

 
 

                                                 
4 Siehe Entwurf Verfassung über eine Verfassung für Europa, vom Europäischen Konvent im 
Konsensverfahren angenommen am 13. Juni und 10. Juli 2003, Europäische Gemeinschaften, 2003, S. 61. 
5 Siehe ebenda, S. 9. 
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2.1. Die Menschenrechte und die Türkei 

Die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten trat am 4. 

November 1950 in Kraft.6 Am 18. Mai 1954 wurde die MRK von der Türkei durch das 

Gesetz Nr. 6366 unterzeichnet bzw. ratifiziert.7 Die Bestimmungen der Konvention sind 

im Prinzip unmittelbar als Besonderheit im nationalen Recht anzuwenden.8 Aber die 

Türkei hat den „Individuellantrag zum europäischen Menschenrechtsgerichtshof“ zu 

spät, nämlich am 22.01.1987, anerkannt. Deshalb wurde auch die unbedingte 

Kompetenz des europäischen Menschenrechtsgerichtshofes am 25.09.1993 für die 

Dauer von drei Jahren anerkannt. Und jedes Mal wurde die Anerkennung der 

unbedingten Kompetenz des Gerichtes verlängert.9  

 
2.1.1. Die verfassungsrechtliche Dimension 

Es ist bekannt, dass die Verfassungen der Türkei, d.h. sowohl die Verfassung von 1961 

als auch die Verfassung von 1982, Produkte des türkischen Militärs waren.10 Nach 

Kaboglu können die Verfassungen der republikanischen Zeit als die 

Majoritätsdemokratie von 1924, pluralistische Demokratie von 1961, und begrenzter 

Pluralismus von 1982 bezeichnet werden.11 Vor allem das politische Leben ist in der 

Türkei von Eingriffen des Militärs gekennzeichnet, das am 27. Mai 1960, am 12. März 

1971, und am 12. September 1980 durch einen Putsch die Macht übernahm.12 Aus 

diesem Grund verfügt die Türkei über kein stabiles demokratisches System, sondern ein 

                                                 
6 Siehe MRK, in: „Europa-Recht“, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2001, S. 645. 
7 Siehe Kaboglu Ö.I., „Das Freiheitsrecht, die rechtliche Struktur der Menschenrechte“, Afa Verlag, 
Istanbul 1998, S. 131. Dazu siehe auch Tezcan D., „Die Urteile des europäischen 
Menschenrechtsgerichtshofes und die Würdigung der Macht der Sanktion der Urteile hinsichtlich des 
Aspekts der Türkei“ in: “Criterias of Copenhagen“ Vgl. Kaboglu Ö.I., Die Zentrale der Menschenrechte 
von der Rechtsanwaltskammer, Rechtsanwaltskammerverlag von Istanbul, S. 146. 
8 Siehe Kaboglu Ö.I., „Das Freiheitsrecht, die rechtliche Struktur der Menschenrechte“, Afa Verlag, 
Istanbul 1998, S. 131. 
9 Siehe ebenda, S. 131. 
10 Siehe Tanör B., „Die zwei Verfassungen 1961-1982“2, Beta Verlag, Istanbul 1994, S. 97-99. 
11 Siehe Kaboglu Ö. I., Die demokratische Erfahrung der Türkei; Bestand und Schwierigkeit“ in: Kaboglu 
Ö.I., „Criterias of Copenhagen“ Die Zentrale der Menschenrechte von der Rechtsanwaltskammer, 
Rechtsanwaltskammerverlag von Istanbul, S. 29. 
12 In diesem Punkt betont Werle R. folgendes: „Am 12. September 1980 putschten in der Türkei die 
Generäle. Zum dritten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg hat damit das Militär die Macht übernommen. Zur 
gleichen Zeit fand in der Türkei das NATO- Manöver ‚Anvil Express’ Statt. (...) Nach über zwei Jahren 
Militärdiktatur sind laut Angaben der ‚Alternativen Türkeihilfen’ 21 Menschen hingerichtet, 153 
Todesstrafen verhängt, 4943 Anträge auf Todesstrafe gestellt worden; über 100.000 Menschen wurden 
seither inhaftiert. Die ‚Alternative Türkeihilfe’ hat bis Ende April 1982 die Nahmen von 99 Personen 
erhalten, die unter Folter gestorben sind. Aus einer Aufstellung von ‚Amnesty international’ geht hervor, 
dass wenigstens 80 Personen unter der Folter gestorben sind. ‚Amnesty’ spricht von systematischer 
Anwendung der Folter.(...)“ Vgl. Werle R., „Modell Türkei, ein Land wird kaputtsaniert“, Junius Verlag, 
Hamburg 1983, S. 9. 
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gespanntes demokratisches System. Eingriffe des Militärs werden in unserer Zeit mit 

Entwicklungsländern und unterentwickelten Ländern in Verbindung gebracht. Zu einem 

Militärputsch kommt es, weil die Demokratie in diesen Ländern nicht ausreichend 

verankert ist und die demokratischen Institutionen nicht genügend etabliert sind. Im Mai 

1960 übernahm das Militär die Macht in der Türkei.  

Die Verfassung von 1961 ist ein Produkt dieses militärischen Eingriffs und seiner 

Vorbedingungen. Die „27. Mai Bewegung“ wird von denjenigen, die sie unterstützt und 

verwirklicht haben, als eine positive und fortschrittliche Bewegung deklariert, die auf 

der Plattform des Kampfes für Demokratie und Freiheit stattfindet. Aus diesem Grund 

wurde die 27. Mai Bewegung „gentle revolution“ genannt.13 Es ist auch möglich, die 

„27. Mai–Bewegung“ als eine Reaktion gegen das gestörte Gleichgewicht zwischen 

Bourgeoisie und Bürokratie, welches sich nach 1950 in der Regierung der türkischen 

Gesellschaft entwickelte, zu sehen. Die militärische und zivile Bürokratie, die 

ursprünglich die Demokratie ins Spiel gebracht hat, findet nun in Anbetracht der Lage, 

in die sie die Demokratie versetzt hat, keinen anderen Weg mehr, als die gewählte 

Regierung aufzulösen und die Verwaltung zu übernehmen.14 Die Verfassung von 1961 

war sehr modern, revolutionär und fortschrittlich. Nach Soysal M. hatte die Verfassung 

von 1961 zwar eine sehr gute Grundbasis für die Bildung einer Rechtsordnung, jedoch 

waren ihre Säulen nicht stark genug, weil diese Grundbasis nicht ergänzt wurde.15 An 

der Verfassung von 1961 wurden in der Zwischenregierungsperiode von 1971–1973 

zweimal wichtige Änderungen vorgenommen. Das Memorandum vom 12. März, der 

unabhängige Regierungsversuch, die Verfassungsänderungen, sowie der 

Herrschaftswechsel hatten den gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen 

Problemen des Landes keine Lösung bringen können. In der ersten Mitteilung des 

Nationalen Einigungsrates wurde verlautbart, das Ziel der Auflösung der Verwaltung 

durch die türkischen Sicherheitskräfte sei, die Gesamtheit des Landes zu schützen, die 

nationale Einigung und Solidarität zu bewahren, einen möglichen Bürgerkrieg bzw. 

Bruderstreit zu verhindern, die Staatsautorität und Existenz des Staates 

wiederherzustellen, und die Hindernisse für das Funktionieren der demokratischen 

Ordnung zu beseitigen. Am 12. September 1980 übernahmen die türkischen 
                                                 
13 Siehe Urgan M., „Die Memoiren eines Dinosauriers“, Yapi Kredi Verlag, Istanbul 1998, S. 261-276. 
14 Siehe Soysal M., „Die Einführung in die Verfassung“, Ankara, S. 190. 
15 Siehe Soysal M., „Konstitutionalismus und die Verfassungskultur in der Türkei“ in: „Der internationale 
Verfassungsrechtskongress vom 09.-13.01.2001“, der türkische Rechtsanwaltskammerverband Verlag, 
Ankara 2001, S. 91. 
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Sicherheitskräfte die ganze Staatsverwaltung „Staffelweise“. Der nationale 

Sicherheitsrat löste die große türkische Nationalversammlung und die Regierung auf, 

verbot die politischen Parteien und übernahm die Gesetzgebung und 

Verwaltungsvollmacht bis zur Gründung einer neuen Regierung und eines 

gesetzgebenden Organs.  

Die derzeit geltende Verfassung von 1982, die so viele undemokratische 

Bestimmungen und Institutionen beinhaltete, war ein Produkt des Militärputsches. 

Trotzdem kam es zu Erneuerungen im Zuge der innen- und außerpolitischen 

Entwicklung, vor allem durch die Anpassungsgesetze16, die auch mehrere wichtige 

Verfassungsbestimmungen geändert haben.17 Im Vergleich dazu erscheint die 

Verfassung von 1961 hinsichtlich ihrer Bestimmungen und Institutionen demokratischer 

und moderner. Vor allem ist die Verfassung von 1982 eine Reaktionsverfassung. Die 

Verfassung von 1982 umfasst folgende Achse:  

- „mehr Exekutive, weniger Gesetzgebung 

- mehr Zentralismus, weniger Regionalpolitik 

- mehr Hierarchie, weniger Autonomie 

- mehr Autorität, weniger Demokratie 

- mehr Staat, weniger Recht“18 

Die nächste Frage ist, wie die Beziehung zwischen der EMRK und der türkischen 

Verfassung aussieht. Gemäß Art. 1 EMRK sichern die Hohen Vertragsparteien allen 

                                                 
16 Siehe S. 164; „Die Anpassungsgesetze für den Beitrittprozess“.  
17 Im Rahmen der Anpassungsgesetze im Jahr 2003 wurden die eigenen Bestimmungen der Verfassung 
geändert. Zu beachten sind die Ergebnisse vom 12. September 1980 laut Prison Watch International :  

- Anzahl der Inhaftierten: 650.000 Menschen. 
- Anzahl der eröffneten Verfahren: 210.000. 
- Anzahl der eröffneten Verfahren, die Todesstrafe forderten: 7000. 
- Anzahl der Todesurteile: 537. 
- Hunderte wurden auf den Straßen, in ihren Wohnungen und in den Bergen geschlachtet. 

Hunderte wurden nicht registriert und es wurde niemals ein Verfahren eröffnet. 
- Anzahl der genehmigten Exekutionen: 259 Menschen. 
- Anzahl der Exekutionen: 49 Menschen. 
- Anzahl der dokumentierten Folteropfer mit Todesfolge: 171 Menschen. 
- Anzahl der während eines Hungerstreiks gestorbenen Gefangenen: 14. 
- Anzahl der wegen Mitgliedschaft einer Organisation Verurteilten: 98.404. 
- Anzahl der Arbeitgeber mit der Begründung des Verrats Entlassenen: 30.000. 
- Anzahl der zerstörten Bücher, Zeitungen und Filme: 40 Tonnen Publikationen und 937 Filme. 
- Anzahl der geschlossenen Vereine: 23.667“.  

Vgl. ÖH – Österreichische HoschschülerInnenschaft Prison Watch International, „Terrorbericht Türkei 
1980-2000“ Wien, S. 9. 
18 Vgl. Siehe Kaboglu Ö. I., Die demokratische Erfahrung der Türkei; Bestand und Schwierigkeit“ in: 
Kaboglu Ö.I., „Criterias of Copenhagen“ Die Zentrale der Menschenrechte von der 
Rechtsanwaltskammer Istanbul, Rechtsanwaltskammerverlag von Istanbul, S. 31. 
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ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen die in Abschnitt I bestimmten Rechte und 

Freiheiten zu.19 Aber wie werden die Staaten zu diesen Aufgaben verpflichtet? Gemäß 

Artikel 90 des türkischen Verfassungsgesetzes haben die verfahrensgemäß in Kraft 

gesetzten völkerrechtlichen Verträge Gesetzeskraft. Gegen sie kann das 

Verfassungsgericht mit der Behauptung der Verfassungswidrigkeit nicht angerufen 

werden.20 Im Lichte des Artikel 90 Abs. 5 kann man sagen, dass das türkische 

Verfassungssystem als Wortlaut im monistischen System akzeptiert wurde, d.h. um die 

völkerrechtlichen Verträge, die vor allem vom Parlament genehmigt werden müssen, im 

nationalen Recht anzuwenden, braucht es keinen weiteren rechtlichen Schritt.21 Aus 

diesem Grund ist es nicht falsch zu sagen, dass die EMRK ein Teil des türkischen 

nationalen Rechtsystems ist. Aber das Problem ist, ob für die bestehenden Artikel des 

Vertrages, d.h. der EMRK, das nationale Recht unmittelbar angewendet werden kann 

oder nicht. Es ist nicht leicht am Beispiel der Türkei zu antworten, da der türkische 

VfGH die im Hinblick auf die Bestimmungen der EMRK, insbesondere Art. 11 der 

EMRK gegen die direkte Anwendung im nationalen Recht war und ist.22 Dazu betonte 

der türkische VfGH in seinem Urteil die Sperreklage der türkischen Vereinten 

Kommunistischen Partei und betonte, dass der Art. 11 der EMRK im türkischen 

nationalen Recht nicht angewandt werden kann.23 Gemäß der türkischen Verfassung ist 

die EMRK daher so wie eine nationale Rechtsnorm, aber aufgrund der praktischen 

Rechtsprechung des türkischen VfGH können ihre Bestimmungen gegen das nationale 

Recht nicht angewendet werden. Es ist klar, dass diese Situation ein rechtliches bzw. 

verfassungsrechtliches Problem ist. Die Konflikte kommen aus der 

Anwendungsmentalität oder der in der Türkei so genannten „Reaktionsverfassung“ von 

1982.  

Die Grundrechte bzw. Menschenrechte wurden durch die Verfassung von 1982 

begrenzt, weshalb ein Konflikt zwischen der Verfassung und den Grundrechten besteht. 

Da das Recht vom Staat erzeugt wird, ist es nicht einfach zu sagen, dass die 

Grundrechte die Erzeuger des Rechtstaates sind. Im Gegensatz dazu muss eingesehen 

werden, dass der Staat erst durch die Grundrechte zum Rechtsstaat wird. Deswegen 

                                                 
19 Siehe EMRK; in: „Europa-Recht“, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2001, S. 646. 
20 Siehe Art. 90 Abs. 5 des türkischen Verfassungsgesetzes. 
21 Siehe Türmen R., „Die Einflüsse der EMRK auf das nationale Recht“ in: http://www.anayasa.gov.tr./ 
anayargi/turmen.pdf vom 02.09.2003. 
22 Siehe ebenda. 
23 Ebenda. 
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muss der Staat die Grundrechte konkretisieren und sichern.24 Der Kontrast zwischen der 

türkischen Verfassung und der EMRK leitet sich aus dem Konflikt zwischen dem Staat 

als Rechtstaat und den Grundrechten ab. Gemäß dem türkischen Gesetzgeber werden 

die Grundrechte durch den Staat gebildet. Diese Mentalität muss für die Lösung des 

Kontrastes zwischen der türkischen Rechtsanwendung und der EMRK geändert werden, 

da die Realität eine ganz andere ist, nämlich die, dass der Staat erst durch die 

Grundrechte entsteht. Wenn diese Änderung erreicht werden kann, besteht die 

Möglichkeit einer Lösung dieses Problems. Deshalb ist es sehr wichtig, dass der 

türkische VfGH im Lichte der Rechtsprechung des EGMR eine neue Perspektive 

entwickelt. In Ergebnis hat der türkische VfGH die Urteile des EGMR zu beachten.25 

Die unterschiedlichen Meinungen zwischen der Türkei und dem EGMR müssen 

einander angenähert werden.26  

Vom EuGH werden insbesondere die Grundrechte, aber auch die EMRK als 

unabdingbare Bedingungen für den Schutz der Rechtsordnung angesehen.27 Gemäß 

Türmen sucht der EGMR für die Frage, ob die Begrenzung der Freiheiten für eine 

demokratische Gesellschaft unbedingt notwendig ein Grundkriterium ist oder nicht. In 

diesem Zusammenhang betont der EGMR, dass das unabtretbare Element für eine 

demokratische Gesellschaft der Pluralismus ist. Pluralismus ist sehr wichtig, vor allem 

wegen der Meinungsfreiheit. Aus diesem Grund gibt es einen wesentlichen 

Basisunterschied zwischen den Grundrechten der türkischen Rechtserkenntnis und dem 

der EMRK bzw. dem EGMR.28 Es gibt einen Konflikt zwischen dem nationalen Recht 

und der EMRK. Dieser hat zwei Dimensionen, eine betrifft die Verfassung bzw. die 

Gesetze, und eine die Urteile der nationalen Gerichte. Die Begründungen der Urteile 

des Menschengerichtshofes werden im türkischen nationalen Recht und der nationalen 

Gerichtsbarkeit bisher zu wenig berücksichtigt.29 Dies wird als eine Behinderung für die 

                                                 
24 Siehe Caglar B., „Rechtsstaat; das grundrechtliche neue Konzept“ in: Kaboglu Ö.I., „Criterias of 
Copenhagen“ Die Zentrale der Menschenrechte von der Rechtsanwaltskammer, 
Rechtsanwaltskammerverlag von Istanbul, S. 78. 
25 Siehe Türmen R., „Die Einflüsse der EMRK auf das nationale Recht“ in: http://www.anayasa.gov.tr./ 
anayargi/turmen.pdf vom 02.09.2003. 
26 Ebenda. 
27 Siehe Göcer M., „Die EU und die Sicherung der Grundrechte“ in: 
http://www.anayasa.gov.tr/anayargi/gocer.pdf vom 24.09.2003. 
28 Siehe Türmen R., „Die Einflüsse der EMRK auf das nationale Recht“ in: http://www.anayasa.gov.tr./ 
anayargi/turmen.pdf vom 02.09.2003. 
29 Siehe Türkmen F., „Die Beziehungen der Türkei zur EU im Lichte der Menschenrechte“ in: 
http://www.ir.metu.edu.tr/conf2002/papers/turkmen.pdf vom 24.09.2003. 
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Weiterentwicklung angesehen. Diese Situation wird von der Kommission in ihren 

Berichten kritisch beurteilt.30  

 

2.1.2. Die gesetzliche Dimension 

An der Spitze des türkischen Rechtsystems gibt es die Verfassung, die im Rang über 

den Gesetzen steht und diese somit auch umfasst. Aus diesem Grund kommt es zur 

Verbindung der EMRK mit den Gesetzen erst mittelbar durch die Verfassung. Es kann 

die EMRK gemäß des Art. 90 der Verfassung als ein innerrechtliches Gesetz bezeichnet 

werden. Aus dieser Perspektive betrachtet kann es zu Konflikten zwischen der EMRK 

und den innerstaatlichen Gesetzen kommen, wobei die EMRK eigentlich als eine 

internationale Rechtsnorm Vorrang haben sollte. Die Beziehung des nationalen Rechtes 

mit der EMRK wird durch die Urteile des Gerichtes unmittelbar gebildet. Im Falle eines 

Konflikts zwischen dem nationalen Recht mit der EMRK sollte ein Rechtsrang 

berücksichtigt werden, um eine gesetzliche Lösung zu finden. Aus diesem Grund sind 

die Artikel 1, 19 und 46 sehr wichtig. Gemäß EMRK: 
„Art. I Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte. Die Hohen Vertragsparteien sichern allen 
Ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen die in Abschnitt I bestimmten Rechte und Freiheiten.“31 
„Art.19. Errichtung des Gerichtshofs. Um die Einhaltung der Verpflichtungen sicherzustellen, welche 
die Hohen Vertragsparteien in dieser Konvention und den Protokollen dazu übernommen haben, wird ein 
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, im folgenden als „Gerichtshof“ bezeichnet, errichtet. Er 
nimmt seine Aufgaben als ständiger Gerichtshof wahr.“32 
„Art. 46 Verbindlichkeit und Durchführung der Urteile. (1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten 
sich, in allen Rechtssachen, in denen sie Partei sind, das endgültige Urteil des Gerichtshofs zu befolgen. 
(2) Das endgültige Urteil des Gerichtshofs ist dem Ministerkomitee zuzuleiten, dieses überwacht seine 
Durchführung.“33 
 
Gemäß des Art. 1 sichern die Hohen Vertragsparteien allen ihrer Hoheitsgewalt 

unterstehenden Personen die Grundrechte, die in Abschnitt I bestimmten Rechte und 

Freiheiten. Diese Aufgabe obliegt vor allem dem Staat. Wenn diese Aufgabe durch den 

Staat nicht übernommen werden kann, kann man gemäß dem Art. 19 EMRK beim 

Menschengerichtshof Beschwerde einbringen und das Problem wird von dem Gericht 

untersucht. Das Urteil des Gerichtes ist gemäß Art. 46 verbindlich. In diesem 

Zusammenhang betont Türmen, dass, wenn es sich um einen Konflikt zwischen dem 

nationalen Recht und einer Bestimmung der EMRK handelt, dieser Konflikt gelöst 

                                                 
30 Siehe dazu S. 105-114. 
31 Siehe Art. 1 EMRK. 
32 Siehe Art. 19 EMRK. 
33 Siehe Art. 46 EMRK. 



 144

werden muss.34 Für die Lösungsaufgaben sollten die Regierung und das Parlament, aber 

auch die gerichtlichen Organe, zusammenarbeiten.35 Es ist bekannt, dass in der EMRK 

keine Reziprozität herrscht. Die EMRK schafft für alle Parteienstaaten objektive 

Aufgaben, die ohne Reziprozität erfüllt werden müssen.36 In einem Urteil des Gerichtes 

wurde betont, dass die EMRK die öffentliche Ordnung von Europa ist.37 Aus diesem 

Grund gilt weder lex posteriori noch lex specialis in der Beziehung zwischen dem 

nationalen Recht und der EMRK. In weiterer Folge soll die EMRK in Europa bzw. in 

der EU eine gemeinsame Rechtsdimension schaffen, und einen gemeinsamen Standard 

des Rechts.38 Gemäß Türmen sollten die türkischen Gerichtsorgane als ein Mitglied der 

Rechtsgemeinschaft gesehen werden.39 Dies wird auch dem Beitrittsprozess der Türkei 

dienen. Sollte ein Gesetz von einem Staat gegen die EMRK verstoßen, wird von diesem 

Staat die Änderung des Gesetzes für die Anpassung gefordert. In diesem 

Zusammenhang gibt keinen Unterschied zwischen einem Gesetz oder der Verfassung, 

d.h. es wird bei einem Verstoß auch die Änderung der Verfassung gefördert. Aus 

diesem Grund sind die Gesetze, aber auch die Bestimmungen der Verfassung unter der 

Kontrolle der EMRK. Gemäß Türmen ist es nicht möglich, internationale Verträge unter 

dem Vorwand die innerstaatliche Rechtsordnung zu schützen, zu missachten, da Art. 27 

der Wiener Vertragrechtskonvention dies verbietet.40 

 
2.2. Die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) und 

die Türkei 

Vor allem wurde der Individuellantrag an den europäischen Menschenrechtsgerichtshof 

von der Türkei im Jahre 1987 anerkannt. Danach wurde auch die gerichtliche 

Kompetenz des Gerichtes von der Türkei im Jahre 1990 akzeptiert.41 Wie bereits 

erwähnt, ist die EMRK so wie eine türkische innerstaatliche Rechtsordnung akzeptiert. 

Im Rahmen dieser Information ist es seit 1990 normal, beim EGMR eine Klage bzw. 

Beschwerde einzureichen. Gemäß dem Art. 46 der EMRK verpflichten sich die Hohen 
                                                 
34 Siehe Türmen R., „Die Einflüsse der EMRK auf das nationale Recht“ in: http://www.anayasa.gov.tr./ 
anayargi/turmen.pdf vom 02.09.2003. 
35 Ebenda. 
36 Ebenda  
37 Ebenda. 
38 Ebenda. 
39 Ebenda. 
40 Ebenda. 
41 Siehe Türmen R., „Die Bedeutung und Begrenzung der Grundrechte und Freiheiten im Lichte der 
EMRK“ in: „Internationaler Verfassungsrechtskongress von 09. – 13. Januar 2001“, türkischer 
Rechtsanwaltskammerverband Verlag, Ankara 2001, S. 298. 
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Vertragsparteien in allen Rechtssachen, in denen sie Partei sind, das endgültige Urteil 

des Gerichtshofs zu befolgen. Auf Grund dieses Artikels sind die Urteile ausnahmslos 

durchzuführen. Wenn man an den EGMR und die Türkei denkt, kommt sogleich die 

Frage der Menschenrechte hoch. Da die EMRK eine internationale Sicherung der 

Grundrechte und Freiheiten ist, und die Türkei ein Mitglied der internationalen 

Rechtsgemeinschaft ist, betreffen diese Normen auch die Türkei. Deswegen haben die 

türkischen Rechtsorgane die Regeln der EMRK sowohl zu beachten als auch 

anzuwenden. Aufgrund von Verletzungen der Artikel 242, 343, 544, 645, 946, 1047 und 

1148 der Grundrechte der EMRK wurden über 2000 Klagen durch Individuellanträge 

beim EGMR eingereicht.49 Als ein Beispiel für die Verletzung des Art. 2 ist der Fall 

„Kaya“50 vom 19.02.1998 zu beachten. Da in diesem Fall kein Verfahren eingeleitet 

wurde, wurde die Türkei wegen der Nichtanwendung des Art. 2 „Recht auf Leben“ 

verurteilt. Ein Beispiel für die Verletzung des Art. 3 „Verbot der Folter“  ist der Fall 

                                                 
42 Siehe Art. 2 der EMRK, „Recht auf Leben“ Siehe z.B. Kaya-Urteil des Gerichtes vom 19.02.1998 
158/1996/777/978, siehe dazu Ünal S., „Die Einflüsse der Urteile des Europäischen 
Menschenrechtsgerichtshofs auf das türkische nationale Recht“ in: 
http://www.anayasa.gov.tr/anayarfi/unal.pdf vom 02.09.2003. 
43 Siehe Art. 3 der EMRK, „Verbot der Folter“ Siehe z.B. Aydin-Urteil des Gerichtes vom 25.09.1997, 
57/1996/676/866, siehe dazu Ünal S., „Die Einflüsse der Urteile des Europäischen 
Menschenrechtsgerichtshofs auf das türkische nationale Recht“ in: 
http://www.anayasa.gov.tr/anayarfi/unal.pdf vom 02.09.2003. 
44 Siehe Art. 5 der EMRK, „Recht auf Freiheit und Sicherheit“ Siehe z.B. das Urteil des Gerichtes vom 
26.11.1997, 87/1996/706/898-903, siehe dazu Ünal S., „Die Einflüsse der Urteile des Europäischen 
Menschenrechtsgerichtshofs auf das türkische nationale Recht“ in: 
http://www.anayasa.gov.tr/anayarfi/unal.pdf vom 02.09.2003. 
45 Siehe Art. 6 der EMRK, „Recht auf ein faires Verfahren“ Siehe z.B. Incal-Urteil des Gerichtes vom 
08.06.1998, dazu siehe Ünal S., „Die Einflüsse der Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs 
auf das türkische nationale Recht“ in: http://www.anayasa.gov.tr/anayarfi/unal.pdf vom 02.09.2003. 
46 Siehe Art. 9 der EMRK, „Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit“ Siehe z.B. Karaduman v 
Turkey (1993), Kommission, Dec/Rep 74, 93, 108. 
47 Siehe Art. 10 der EMRK, „Freiheit der Meinungsäußerung“ Siehe z.B. Yasar Kemal Gökceli- Urteil 
des Gerichtes von 04.03.2003, 27215/95 und 36194/97. 
48 Siehe Art. 11 der EMRK, „Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit“ Siehe z.B. das Urteil des 
Gerichtes von 30.01.1998, 133/1996/752/951 in: http://www.adalet.gov.tr/aihm/communistpartycase.htm 
vom 03.10.2003, siehe dazu Ünal S., „Die Einflüsse der Urteile des Europäischen 
Menschenrechtsgerichtshofs auf das türkische nationale Recht“ in: 
http://www.anayasa.gov.tr/anayarfi/unal.pdf vom 02.09.2003. 
49 Siehe Türkmen F., „Die Beziehung der Türkei zur EU, im Lichte der Menschenrechte“ in 
http://www.ir.metu.edu.tr/conf2002/papers/turkmen.pdf in der Fassung vom 24.09.2003. Für mehr 
Information siehe http://www.ihd.org/eindex.html, http://www.adalet.gov.tr/ahimk.htm, 
http://www.hrtr.org/index.php, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18396.htm, 
http://www.hri.org/news/special/turkey.html, http://www.mfa.gov.tr/grupa/ac/aca/default.htm, 
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/de/oj/dat/1998/c_223/c_22319980717de00460046.pdf. 
Für die Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes siehe auch http://www.ihd.org.tr, und 
http://www.echr.coe.int/BilingualDocuments/CalendarOfHearings.htm . 
50 Kaya kam in Lice (Diyarbakir) bei einer Auseinandersetzung mit Terroristen ums Leben und es wurde 
diesem Fall nie nachgegangen. Dazu siehe Fußnote 42.  
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„Aydin“ vom 25.09.1997. In diesem Fall wurde die Türkei vom EGMR, da der Fall 

sowohl unzureichend untersucht wurde als auch kein Prozess stattfand, verurteilt, 

obwohl es nicht zur Ausschöpfung des innerstaatlichen Instanzenzuges kam.51 Noch ein 

berühmtes Beispiel für die Verletzung des Art. 10 „Freiheit der Meinungsäußerung“ ist 

der Fall „Yasar Kemal Gökceli“52 vom 04.03.2003. In diesem Fall wurde die Türkei 

vom EGMR wegen der unnotwendigen und undemokratischen Einschränkung der 

Meinungsäußerung in einer demokratischen Gesellschaft verurteilt. 

In diesem Zusammenhang betont Ünal, dass seit 10 Jahren über 4000 Klagen beim 

EGMR eingereicht wurden.53 Dem türkischen Richter Türmen R. zufolge sind rund ein 

Fünftel aller Klagen beim europäischen Menschenrechtsgerichtshof auf die Türkei 

bezogen.54 Türmen betont dazu, dass die Ideologie des europäischen 

Menschenrechtsgerichtshofes eine Demokratie ist.55 Es ist sehr nützlich, wenn die 

Urteile der EGMR als ein innerstaatliches Urteil von dem türkischen Gerichtssystem 

und den Organen akzeptiert und angewendet werden. In diesem Zusammenhang sollten 

die türkischen Richter und Staatsanwälte in der Judikatur die Rechtserkenntnis des 

EGMR berücksichtigen. Dies ist eine Pflicht für das Bestehen der internationalen 

Rechtsgemeinschaft. Da auch das türkische Rechtssystem im Lichte der EMRK als ein 

Teil des europäischen angesehen wird, denken die Richter und Staatsanwälte in 

internationalen Dimensionen. Nach Wildhaber Luzius (ehem. Präsident des 

europäischen Menschenrechtsgerichtshofes) existiert der EGMR weder um die Fehler 

von den nationalen Gerichten zu verbessern, noch um ihre Beweise und Urteile zu 

                                                 
51 Es handelt sich um die Folter und Vergewaltigung einer Frau. Siehe dazu Fußnote 43. In diesem 
Zusammenhang muss man betonen, dass in der Türkei einige Anklagen wegen Folter, z. B. Manisa- Fall 
und Birtan Altinbas-Fall immer noch aktuell sind. In dem Manisa-Fall handelt es sich um die Folter 
mehrerer junger Leute, die damals ein Gymnasium besuchten. Im Altinbas-Fall kam ein Student bei 
Folterungen ums Leben, aber bis jetzt konnten die Angeklagten wegen bürokratischen Hindernissen nicht 
verurteilt werden. Laut  „Amnesty international“ und „Human Right Organisation“ handelt es sich in der 
Türkei um systematische Folter. Siehe http://www.hri.org/news/special/turkey.html Dazu siehe Werle R., 
„Modell Türkei, ein Land wird kaputtsaniert“, Junius Verlag, Hamburg 1983, S. 9. 
52 Er ist in der Türkei ein sehr bekannter Autor. Eine Vielzahl von Autoren wurden in ihrer 
Meinungsäußerung eingeschränkt wodurch der Art. 10 EMRK verletzt wurde. Dazu siehe Fußnote 47. 
53 Siehe Ünal S., „Die Einflüsse der Urteilen des europäischen Menschenrechtsgerichtshofs auf das 
türkischen nationale Recht“ in: http://www.anayasa.gov.tr/anayarfi/unal.pdf vom 02.09.2003. 
54 Siehe Özbudun S.; Demirer T., „Die EU und die Sozialisten gegen die Strömung“ Utopia Verlag, 
Ankara 2000, S. 316, dazu siehe die türkische Tageszeitung [„Republik“] Cumhuriyet vom 11.12.1999, 
dazu siehe auch [„Freier Blick“] Özgür Bakis vom 11.12.1999. 
55 Ebenda S. 316, siehe dazu auch Ertekin E., „Die EU und die Türkei, ein Blick von Linken“ Öteki 
Verlag, Ankara 1998, S. 112. 
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genehmigen.56 Die Urteile der EGMR haben einen wegweisenden Charakter für die 

nationalen Gerichts- und Rechtssysteme. Aus diesem Grund sollte der EGMR keine 

Berufungen bearbeiten.57 Um dieses Ziel zu erreichen, muss berücksichtigt werden, 

dass die türkischen gerichtlichen Organe besondere Rollen im Rechtsstaat übernehmen. 

Für die besonderen Rollen müssen v.a. die Vorurteile in den Köpfen der Rechtsorgane 

beseitigt werden. Die Entwicklung beginnt an diesem Punkt. Gemäß Kramer H. ist der 

türkische Rechtsstaat nicht vollkommen, und die noch vorhandenen formalen Mängel 

sind jedoch nicht gravierender als die, die in jenen EU-Mitgliedstaaten, aus denen man 

in jüngster Zeit zunehmend Klagen über die Vernachlässigung rechtsstaatlicher 

Prinzipien vernimmt.58 „Das gilt gleichermaßen für die politische Einflussnahme auf 

das Rechtswesen oder die übermäßig lange Dauer von Prozessen. Die größten Defizite 

bestehen auf der materiellen Seite der türkischen Rechtsstaatlichkeit. Immer noch lassen 

gesetzliche Regelungen im Bereich der Menschen- und bürgerlichen Freiheitsrechte 

hinsichtlich der Erfüllung demokratischer Mindeststandards Wünsche offen.“59 Es gibt 

parallele Verbindungen zwischen den Urteilen des EGMR und dem rechtsstaatlichen 

Prinzip. Für die Rechtsstaatlichkeit ist es wichtig, die EMRK und die Urteile des 

Gerichtes zu beachten. Wenn die Quelle eines Problems das nationale Recht ist, muss 

der Staat seine Gesetze zur EMRK und im Rahmen der Urteile des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte anpassen.60 Für die Sicherung der Menschenrechte 

sollte in der Türkei ein verfassungsrechtliches demokratisches System gebildet werden, 

in dem den Verfassungsrichtern eine besondere Rolle als Beschützer der 

Menschenrechte zukommt.61 Deshalb sollten sich die Richter bei der Entwicklung des 

Verfassungsgerichtshofs und jener anderer Gerichtsbarkeitsorgane besonders bemühen. 

Jeder Mitgliedstaat des Europarates kann Partei der EMRK werden. In diesem 

Zusammenhang wird betont, dass die EMRK von allen Mitgliedstaaten des Europarates 

                                                 
56 Siehe Wildhaber L., „Der Vortrag des Präsidenten des Menschenrechtsgerichtshofes beim türkischen 
Verfassungsgerichtshof“ in http://www.anayasa.gov.tr/anayargi/turhan.pdf vom 02.09.2003. 
57 Siehe Dinc G., „Die Judikatur des Gerichtes und der Türkei im Rahmen der Erklärung und 
Organisierung von Freiheit“ in: „Internationaler Verfassungsrechtskongress vom 09. - 13. Januar 2001“, 
türkischer Rechtsanwaltskammerverband Verlag, Ankara 2001, S. 215. 
58 Siehe Kramer H., „Die Türkei und die Kopenhagener Kriterien“ SWP Verlag, Berlin 2002, S. 6. 
59 Vgl ebenda, S. 6. 
60 Siehe Ünal S., „Die Einflüsse der Urteile des europäischen Menschenrechtsgerichtshofes auf das 
türkischen nationale Recht“ in: http://www.anayasa.gov.tr/anayargi/unal.pdf vom 02.09.2003. 
61 Siehe Kaboglu Ö.I., „Die Verfassungsgerichtsbarkeit“, Imge Verlag, Istanbul 2000, S.188-189 siehe 
dazu für den Begriff „ Wächter der Menschenrechte“ Favoreu, „Le Conseil constitutionel“ S. 569-570.  
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ratifiziert worden ist.62 Bei der Aufnahme eines Staates in den Europarat wird auch der 

Beitritt zur EMRK gefordert, wobei sich das Ratifikationsverfahren verzögern kann. 

Überdies haben heute auch alle Parteien der EMRK die Zuständigkeit der Kommission 

und des Gerichtshofes für die Individualbeschwerde anerkannt. Neben dem Beitritt zur 

EMRK wird bei der Aufnahme in den Europarat nicht nur der Beitritt zur EMRK, 

sondern auch die Anerkennung der Individualbeschwerde und die Unterwerfung unter 

die Jurisdiktion des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte gefordert.63 Aus 

diesem Grund sind die Urteile des europäischen Menschenrechtsgerichtshofs sehr 

wichtig für den Beitrittprozess der Türkei. Letztendlich gibt es rechtliche und 

organische Beziehungen zwischen der EMRK und der Kopenhagen Kriterien, welche zu 

berücksichtigen sind.  

 
3. EG/EU-Recht und europäisches Rechtssystem 

Die dialektische Entwicklung und ihre Regeln gelten auch für die Rechtswissenschaft 

und ihre Strukturen. Aus diesem Grund sind auch das Recht und seine Lehre von den 

historischen Konfliktfällen und Entwicklungen betroffen. Es kann nicht bestritten 

werden, dass es eine starke Verbindung zwischen den politischen und wirtschaftlichen 

Entwicklungsfaktoren und den Rechtsentwicklungsfaktoren gibt. Dies nicht nur auf der 

nationalen Rechtsebene, sondern auch auf der internationalen Rechtsebene. Das 20. 

Jahrhundert muss mit Hinblick auf die neuen Rechtserkenntnissysteme und die 

internationalen Organisationen betrachtet werden. Classen betont: „Wer die europäische 

Integration heute betrachtet, mag sie für selbstverständlich halten. Sie ist jedoch das 

Resultat einer verhältnismäßig jungen Entwicklung. Im Sinne einer institutionalisierten 

Zusammenarbeit der europäischen Staaten begann sie erst nach dem Ende des Zweiten 

Weltkriegs.“64 Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Welt und insbesondere Europa 

aus politischen, militärischen und ökonomischen Gründen neu strukturiert. Es 

entstanden viele internationale Organisationen und Strukturen, z.B. OEEC (OECD), 

NATO und viele internationale Verträge, z.B. der Europäischen Gemeinschaften (EG), 

der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) und der Europäischen 

Atomgemeinschaft (EAG) etc., wurden unterzeichnet. Diese Periode ist bis zum 

                                                 
62 Siehe Fischer/Köck/Karollus, S. 104. 
63 Vgl. Fischer/Köck/Karollus, S. 104. 
64 Vgl. Classen, D. C., „Entwicklung der europäischen Integration“ in: „Europa Recht“, Deutscher 
Taschenbuch Verlag, München 2001, S. XI. 
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Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks weitergegangen. Das strategische 

Gleichgewicht der Welt hat sich sehr rasch geändert. Durch die Erweiterungspolitik der 

EG wurden neue Mitglieder aufgenommen. Parallel zur neuen Struktur kam es auch zu 

neuen Rechtsbegriffen und Rechtsordnungen in der Rechtswelt. Es ist bekannt, dass die 

EG vor allem als eine Rechtsgemeinschaft charakterisiert wird. Stadler meint, dass die 

Europäischen Gemeinschaften internationale Organisationen und damit Subjekte des 

Völkerrechts sind. Sie sind auch supranationale Organisationen, da sie an Stelle bzw. 

für ihre Mitglieder Hoheitsgewalt ausüben, und zwar in relativ umfassenden Bereichen, 

die von einer umfassenden Sachzuständigkeit in Wirtschaftsfragen sprechen lassen.65 

Die EG gerade beruht auf Recht, sie übt ihre Aufgaben nahezu ausschließlich durch 

Setzung von (generellem) Recht aus. Der Vollzug des Gemeinschaftsrechts ist dagegen 

ganz überwiegend eine Aufgabe der Mitgliedstaaten.66 In diesem Zusammenhang ist der 

Begriff „Supranationalrecht und Supranationalorganisationen“, d.h. EG und EG-Recht 

als ein übergeordnetes Recht in der Rechtsgesellschaft, zu charakterisieren. Stadler 

betont, dass die Gründungsverträge der EG („Römer Verträge“, primäres 

Gemeinschaftsrecht) auf Völkerrecht beruhen. Sie haben aber eine eigene 

Rechtsordnung geschaffen, die nach allgemeiner Ansicht über den Rechtsordnungen der 

einzelnen Mitgliedstaaten steht und diesen gegenüber Vorrang hat, sogar gegenüber 

nationalem Verfassungsrecht.67 Unter diesen Umständen besteht die rechtliche 

Grundlage des Gemeinschaftsrechts aus primärem und sekundärem Gemeinschaftsrecht. 

Nach Classen stellen zentrale Rechtsquellen des Gemeinschaftsrechts die 

verschiedenen, zwischen den Mitgliedstaaten abgeschlossenen Verträge dar, 

insbesondere die Gründungsverträge für die drei Gemeinschaften, auch „Primärrecht“ 

genannt.68 Die drei Gemeinschaften, EG, EGKS und EAG, unterscheiden sich 

wesentlich von traditionellen internationalen Organisationen, da man sie auch als 

supranationale Organisationen bezeichnet.69 Es werden die Kriterien dieser 

Supranationalität folgendermaßen erklärt: 

- „die Breite des Aufgabenbereiches, 

                                                 
65 Siehe Stadler G., „Organe und Rechtssetzungsbefugnisse der Europäischen Gemeinschaften und deren 
Auswirkung auf einen österreichischen EG-Beitritt“ in: Mayer/Barfuß (Hrsg.) EG und öffentliches Recht, 
Manz Verlag, Wien 1990, S. 7. 
66 Siehe Öhlinger/Potacs, „Gemeinschaftsrecht und staatliches Recht“2, Orac Verlag, Wien 2001, S. 6. 
67 Siehe Stadler G., S. 10. 
68 Siehe Classen, D. C., S. XIII. 
69 Siehe Öhlinger/Potacs, S. 4. 
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- die Unabhängigkeit einzelner Organe (Parlament, Kommission, Gerichte) von 

den Mitgliedstaaten, 

- die verbreitete Möglichkeit von – für alle Mitgliedstaaten verbindlichen 

Mehrheitsbeschlüssen, 

- die Eigenständigkeit und unmittelbare Verbindlichkeit des von den 

Gemeinschaftsorganen  erzeugten Rechts.“70 

Anhand der bei den zwei (früher drei) Gemeinschaften gegebenen Kompetenzen lassen 

sich fünf Kriterien für die Supranationalität herausarbeiten:71  

- „die Kompetenzen der Gemeinschaften, die Mitgliedstaaten auch durch bloß 

mehrheitlich gefasste Beschlüsse zu binden 

- die Ausübung dieser Kompetenz auch durch ein Organ, welches nicht aus 

weisungsgebundenen Regierungsvertretern zusammengesetzt und daher von den 

Mitgliedstaaten unabhängig ist 

- die Kompetenz, durch bestimmte Rechtsakte in den Mitgliedstaaten unmittelbar 

geltendes Recht zu schaffen, sodass für dessen Geltung kein Akt 

mitgliedstaatlicher Rezeption mehr notwendig ist 

- die (mit dem Vorigen gewissermaßen verbundene) sog. Durchgriffswirkung des 

Gemeinschaftsrechts auf die innerstaatlichen Rechtssubjekte, denen – wo dies 

nach der Natur der betreffenden Norm in Frage kommt – aus dem 

Gemeinschaftsrecht unmittelbar Rechte und Pflichten erwachsen. Dies gilt 

ausnahmsweise sogar für Normen, die normalerweise nicht für eine direkte 

Anwendung auf die Rechtsverhältnisse innerstaatlicher Rechtssubjekte bestimmt 

sind, ergibt sich aus dem Satz 

- eine obligatorische Gerichtsbarkeit des EuGH, die zusammen mit den 

weitreichenden Klagebefugnissen der Gemeinschaftsorgane, Mitgliedstaaten 

und Marktbürger einen umfangreichen Rechtsschutz ermöglicht.“72 

Man kann also sagen, dass sowohl das Kriterium der Supranationalität als auch das 

primäre Gemeinschaftsrecht die rechtliche Grundlage der Gemeinschaft bilden. Die 

                                                 
70 Vgl. Öhlinger/Potacs, S. 4. 
71 Siehe Fischer/Köck/Karollus, S. 331. 
72 Vgl. Fischer/Köck/Karollus, S. 331-332. 
So kann man sagen, dass der Begriff „Europarecht“ in einem weiteren Sinn und in einem engeren Sinn 
verstanden werden kann. Im weiteren Sinn versteht man darunter das Recht aller europäischen 
Organisationen. Im engeren Sinn versteht man darunter nur das Recht der Europäischen Union bzw. der 
Europäischen Gemeinschaften. Siehe Fischer/Köck/Karollus, S. 1-2. 



 151

Rechtsquellen des Gemeinschaftsrechts sind das primäre Gemeinschaftsrecht und das 

sekundäre Gemeinschaftsrecht, d.h. das rechtliche Instrumentarium der Gemeinschaft. 

 

3.1. Das Verhältnis von EG/EU-Recht zum nationalen Recht im Lichte der Urteile 

des EuGH 

Das EU/EG-Recht ist als eine übergeordnete Rechtsordnung gebildet. Vor allem 

umfasst das EU/EG-Recht unterschiedliche Bereiche als die Elemente des nationalen 

Rechts, obwohl das EG-Recht möglicherweise die gleichen Rechtssubjekte wie die 

einzelnen nationalen Rechte betrifft. Deshalb soll das Verhältnis von EG-Recht und 

nationalem Recht betrachtet werden. In diesem Zusammenhang beantwortet die 

Verflechtung des Gemeinschaftsrechts mit den nationalen Rechtsordnungen der 

Mitgliedstaaten aber noch nicht die wesentliche Frage, in welcher Rangordnung diese 

Rechtssysteme zueinander stehen.73 Zugespitzt wird diese Fragestellung im Falle des 

Widerspruchs zwischen einer nationalen Rechtsvorschrift und eines unmittelbar 

anwendbaren verbindlichen Rechtsaktes der Gemeinschaft. In diesem Sinne hat die 

Problematik eines solchen Normenkonfliktes zwischen dem Recht der Gemeinschaft 

und dem nationalen Recht eines Mitgliedstaates die europarechtliche Literatur beflügelt, 

eine Reihe verschiedener Theorien zu entwickeln, die allesamt versuchten, das 

Rangverhältnis von Gemeinschaftsrecht und nationalem Recht grundsätzlich zu erklären 

und Lösungen für mögliche Normenkonflikte anzubieten.74 Vor allem basiert das 

Gemeinschaftsrecht auf völkerrechtlichen Verträgen zwischen den Mitgliedstaaten 

(EGV, EGKSV, EAGV). Der EuGH hat aber schon sehr früh festgestellt, dass diese 

Verträge mehr als Abkommen mit wechselseitigen Verpflichtungen zwischen den 

Vertragspartnern darstellen.75 „Aus zahlreichen Bestimmungen des 

Gemeinschaftsrechts (z.B.: über Rechtsetzungsorgane, Wahlen zum Europäischen 

Parlament, Vorabentscheidunsverfahren) sei vielmehr zu schließen, dass das 

Gemeinschaftsrecht „eine neue Rechtsordnung des Völkerrechts“ bilde, „deren 

Rechtssubjekte nicht nur die Mitgliedstaaten, sondern auch die Einzelnen sind.“76 Der 

EuGH hat sich zweifelsfrei in seinem Urteil im Falle Costa/E.N.E.L.77 vom 15.7.1964 

richtungsweisend zur Frage des Verhältnisses des Gemeinschaftsrechts zum nationalen 
                                                 
73 Siehe Hohenstein/Cede/Hafner, S. 79. 
74 Siehe ebenda, S. 79. 
75 Siehe Öhlinger/Potacs, S. 49. 
76 Vgl. ebenda, S. 49. 
77 Siehe EuGH Rs 6/64, Slg 1964, 1251, 1269.  



 152

Recht der Mitgliedstaaten geäußert und darin den Vorrang des Gemeinschaftsrechts 

unvermissverständlich anerkannt.78 Vor allem ist der EuGH zu dieser Aussage in einem 

Vorabentscheidungsverfahren gemäß Art. 234 EGV gekommen.79 Man spricht 

spätestens seit der Rs 6/64 Costa/E.N.E.L. ausdrücklich vom Anwendungsvorrang des 

Gemeinschaftsrechtes, der sich aus dessen Eigenständigkeit ergibt.80 Mit anderen 

Worten hat der EuGH den Grundsatz des Anwendungsvorrangs von Gemeinschaftsrecht 

in ständiger Rechtssprechung bekräftigt und weiter ausgebaut.81 Es kann gesagt werden, 

dass der EuGH allerdings aus dem besonderen Charakter des Gemeinschaftsrechts, 

nämlich seiner autonomen Geltung, auch auf eine ganz besondere Wirkung seiner 

Rechtsvorschriften gegenüber entgegenstehendes nationales Recht geschlossen hat.82  

Darüber hinaus betont Reichelt, dass vom Grundsatz des Vorranges des 

Gemeinschaftsrechtes, der das Rangverhältnis löst, der Grundsatz der unmittelbaren 

Anwendbarkeit des Gemeinschaftsrechtes zu unterscheiden ist.83 „Dieser Grundsatz gilt 

für ausreichend bestimmtes Primäres Gemeinschaftsrecht und innerhalb des Sekundären 

Gemeinschaftsrechtes für Verordnungen und Entscheidungen. Darüber hinaus gilt 

dieser Grundsatz für alle Normen, die klar und eindeutig, unbedingt, vollständig und 

rechtlich vollkommen sind und zu ihrer Geltung keines weiteren Aktes seitens eines 

Staates oder der Gemeinschaft bedürfen.“84 Bei Richtlinien hingegen haben die Rs 

41/74 van Duyn/Home office,85 Rs 8/81 Becker/FA Münster86, sowie insbesondere die 

Rs C-6/90 und C-9/90 Francovich87 das Tor für eine differenzierte Behandlung des 

Grundsatzes der unmittelbaren Anwendbarkeit geöffnet. Man unterscheidet in der Folge 

die vertikale und horizontale Wirkung von Richtlinien.88 In der Tat wurde seit der Rs C-

                                                 
78 Siehe Hohenstein/Cede/Hafner, S. 79. 
79 Siehe Liehr W., „Der Einfluss des Beitritts Österreichs zur EU auf das österreichische Rechtsleben“ 
Orac Verlag, Wien 2000, S. 8. 
80 Siehe Reichelt G., S. 50. 
81 Siehe ebenda, S. 50. 
82 Siehe Öhlinger/Potacs, S. 69. 
83 Siehe Reichelt G., S. 50. 
84 Siehe ebenda, S. 50-51. 
85 Siehe EuGH Rs 41/74 , Slg 1974, 1337 vom 4.12.1974. 
86 Siehe EuGH Rs 8/81, Slg 1982, 53 vom 19.01.1982. 
87 Siehe EuGH Rs C-6/90 und C-9/90, Slg 1991, I-5357 Rdnr 37. Schuster betont, dass der EuGH im 
Urteil „Francovich und Bonifaci“ feststellte, dass es ein Grundsatz des Gemeinschaftsrecht ist, dass die 
Mitgliedstaaten zum Ersatz der Schäden verpflichtet sind, die dem einzelnen durch Verstöße gegen das 
Gemeinschaftsrecht entstehen, die diesen Staaten zuzurechnen sind. Dieser Anspruch kann nur zustehen, 
wenn der Richtlinienbestimmung keine unmittelbare Wirkung zukommt. Siehe Schuster, „EG-Recht, 
Normenlehre und Grundfreiheiten“, Manz Verlag, Wien 1997, S. 48. 
88 Siehe Reichelt G, S. 51. 
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91/92 Faccini Dori89 der Grundsatz der vertikalen Direktwirkung gefestigt, die 

horizontale Direktwirkung nicht umgesetzter Richtlinien mit ausführlicher Begründung 

verneint und der Grundsatz der richtlinienkonformen Auslegung festgeschrieben.90 Es 

ist bekannt, dass vor allem bei der Auslegung des Gemeinschaftsrechtes die Wahrung 

des Rechtes wegen des Artikels 220 EGV durch den EuGH zu sichern ist.91 Aus diesem 

Grund ist das Gemeinschaftsrecht autonom, als eigenständige Rechtsquelle auszulegen, 

wobei insofern zwischen Primärrecht einerseits und Sekundärrecht andererseits zu 

unterscheiden ist.92 In diesem Zusammenhang erklärten einige Experten, dass viel Zeit 

der Frage gewidmet wurde, in welchem Rangverhältnis Gemeinschaftsrecht und 

nationales Recht zueinander stehen.93 „Der Vorrang des Gemeinschaftsrechtes ist aus 

gemeinschaftlicher sowie aus nationalstaatlicher Sicht heute unbestritten. Tragweite und 

dogmatische Begründung sind im Einzelnen noch ungeklärt. Grundsätzlich soll 

Gemeinschaftsrecht in allen Mitgliedstaaten einheitlich gelten, und es ist auch 

einheitlich anzuwenden und auszulegen, anderenfalls würde die Gemeinschaft nicht 

reibungslos funktionieren.“94 Man spricht davon, dass die spätere Judikatur des EuGH 

die somit ausgesprochene Vorrangstellung des Gemeinschaftsrechts und seine 

verdrängende Wirkung gegenüber dem nationalen Recht bekräftigt hat.95 Es wird 

gesagt, dass auch die Rechtsprechung der staatlichen Gerichte die Auffassung des 

EuGH als die eigenständige Rechtsordnung der Gemeinschaft, die im Konfliktfall 

gegenüber dem nationalen Recht vorrangig gilt, anerkannt hat. Dabei ist klar geworden, 

dass das unmittelbar anwendbare Gemeinschaftsrecht dem nationalen Recht ohne 

Rücksicht darauf voran geht, welchen Rang das letztere im Stufenbau der 

Rechtsordnung eines Mitgliedstaates einnimmt.96 Man muss besonders berücksichtigen, 

dass auch die Judikatur des EuGH eine besondere Rolle bei den nationalen Gerichten 

der Mitgliedstaaten einnimmt. In diesem Zusammenhang betonen Struys und Abbott: 

                                                 
89 Siehe EuGH Rs C-91/92, Slg 1994, I-3325 Rdnr. 19 ff.  
90 Siehe Reichelt G, S. 51. 
91 Siehe Art. 220 des EGV. Nach Art 220: “Der Gerichtshof sichert die Wahrung des Rechts bei der 
Auslegung und Anwendung dieses Vertrags.“ Vgl. Europa Recht, Beck-Texte Deutscher Taschenbuch 
Verlag, München 2001, S. 100. 
92 Siehe Neisser/Verschraegen, S. 276. 
93 Siehe ebenda, S. 288. 
94 Ebenda, S. 288. 
95 Siehe Hohenstein/Cede/Hafner, S. 81. Dazu siehe auch EuGH Rs 11/70, Internationale 
Handelsgesellschaft, Slg 1970,1125; EuGH Rs 106/77, Simmenthal, Slg 1978, 629; EuGH Rs C-213/89, 
Factortame, Slg 1990, I-2433. 
96 Ebenda, S. 81. 
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„The doctrine of direct effect (that is, the possibility of natural or legal persons in Member States being 
able to rely on Treaty provisions) means that national judges are judges of Community law. In its seminal 
1962 judgment, Van Gend en Loos97, the Court of Justice stated that: 

‘the task assigned to the Court of Justice under Article 234, the object of which is secure uniform 
interpretation of the Treaty by national courts and tribunals, confirms that the States have 
acknowledged that Community law has an authority which can be invoked by their national 
before those courts and tribunals’. 

In certain areas, such as the free movement of good or freedom to provide services, the full extent of 
direct effect was quickly explored. Evolution in other areas, such as State aid, has been noticeably 
slower. Well over two-third of State aid cases date from 1990 onwards. Only relatively recently have 
litigants seemed to realise the role that national courts can play in this area. This role expanded 
significantly after the court of Justice found that a Member State could be held liable for injury caused to 
individuals by infringement of Community law. The first part of this article attempts to identify the 
foundation of national courts competence in State aid matters, to define the limits of the that competence, 
and to analyse the related difficulties. It will be seen that national courts have an important role 
concerning the last sentence of Article 88(3), which has direct effect. This sentence contains what is often 
referred to as the “standstill obligation” (the “Standstill Obligations”) whereby Member States cannot 
implement notifiable State aids until the Commission has taken, or is deemed to have taken, a decision 
authorising such aid. The second part discusses Member State liability for breaches of State aid rules, as 
well as the liability of beneficiaries of aid granted in breach of Standstill Obligation. The third part 
examines briefly the role of national courts in the recover of unlawful State aid. The fourth part is very 
short and simply makes one point the power of national courts to order interim measures in State aid 
matters.”98 
 
Darüber hinaus wurde erklärt, dass die Judikatur des EuGH im Urteil Iannelli v 

Meroni99 insbesondere berücksichtigt werden soll: 
„In other words, before national courts, individuals may rely on the Standstill Obligation. By contrast, in 
Iannelli v Meroni the Court of Justice ruled out the possibility of individuals invoking solely Article 87 
(formerly Article 92) to challenge, before national courts, the lawfulness of State aids under Community 
law. Similarly, national courts cannot be requested to pronounce directly or indirectly on the legality of 
State aid. The Iannelli judgment states that it is: 

‘apparent both from Article (87)/1 and 3 and the third subparagraph of Article (88)/2  that the 
incompatibility of aid with the common market as provided for in Article (87)/1 is neither 
absolute nor unconditional’ 

The Standstill Obligation has now been carried over in Article 3 of Council Regulation 659/1999 (EC) of 
March 22, 1999, laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty.”100  
 
Der EuGH hat in seiner Rechtssprechung zahlreiche Bestimmungen des Primärrechtes 

für unmittelbar anwendbar erklärt. Grundsatz und Ausgangsquellen dieser Judikatur war 

das Urteil Van Gend & Loos101, in dem der Gerichtshof Art. 12 EWGV (Art. 25 EGV) 

für unmittelbar anwendbar erachtete, obwohl sich diese Bestimmung ausdrücklich an 

die Mitgliedstaaten richtet.102 In gleicher Weise ist die EG-Verordnung die einzige 

                                                 
97 EuGH Rs 26/62, Van Gend en Loos (1963) Slg. 1963, 1-30. Siehe Struys M.L. and Abbot H., „The 
Role of national courts in State aid litigation“ in „European Law Review Volume 28 No. 2 April 2003” 
Sweet & Maxwell and Contributors 2003, S. 172. 
98 Vgl. Struys M.L. and Abbot H., „The Role of national courts in State aid litigation“ in „European Law 
Review Volume 28 No. 2 April 2003”, S. 172-173 ”,S. 173-174. Siehe dazu; EuGH Rs 120/73, 1471. 
99 Siehe EuGH Rs 74/76, Slg. 1977, 557. 
100 Vgl. Struys M.L. and Abbot H., „The Role of national courts in State aid litigation“ in „European Law 
Review Volume 28 No. 2 April 2003” Sweet & Maxwell and Contributors 2003, S. 174. 
101 Siehe oben, Fußnote 95. 
102 Siehe Öhlinger/Potacs, S. 56. 
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Rechtssatzform, deren unmittelbare Anwendbarkeit im Gemeinschaftsrecht 

ausdrücklich festgeschrieben ist, heißt es doch in Art. 249 Abs. 2 EGV (ebenso Art. 161 

Abs. 2 EAGV), dass die Verordnung „unmittelbar in jedem Mitgliedstaat“ gilt.103 Es 

wird gesagt, dass im Gegensatz zu Verordnungen Richtlinien grundsätzlich einer 

Umsetzung in innerstaatliches Recht bedürfen (Art. 249 Abs. 3 EGV). In diesem Sinne 

kommen die Richtlinien daher im Prinzip auch nur nach Maßgabe von 

Ausführungsvorschriften der Mitgliedstaaten zur Anwendung. Dazu hat der EuGH mit 

seiner Rechtsprechung zur unmittelbaren Anwendbarkeit von Richtlinien – in freier 

Rechtsfortbildung - eine „neue Sanktionskategorie“ geschaffen.104  

 
3.2. Die Wirkung des EuGH und seiner Urteile 

Artikel 220 EGV des Gerichtshofs sichert die Wahrung der Rechte bei der Auslegung 

und Anwendung dieses Vertrags.105 Gemäß Art. 221 EGV besteht der EuGH aus 15 

Richtern, die im gegenseitigen Einvernehmen von den Regierungen der Mitgliedstaaten 

ernannt werden.106 Es zeichnen sich die europäischen Gemeinschaften als 

supranationale Gemeinschaften unter anderem durch eine obligatorische und 

umfassende Gerichtsbarkeit aus.107 „Ihre Ausübung obliegt dem seine Tätigkeit ständig 

ausübenden Gerichtshof sowie dem Gericht erster Instanz, denen eine überaus 

bedeutende Stellung im EG- Institutionensystem zukommt. Sie haben die Aufgabe, die 

Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Gemeinschaftsverträge zu 

sichern.“108 Dem Begriff des Gerichtshofes kommt ein dreifacher Bedeutungsgehalt 

zu.109 „Er wird einmal verwendet, um das Gemeinschaftsorgan ‚Gerichtshof’ zu 

bezeichnen, und umfasst als solcher sowohl den EuGH als auch das EuG (Begriff des 

Gerichtshofs in weiteren Sinn). Er wird häufig gebraucht, um den EuGH, also 

gleichsam das „ursprüngliche“ Gemeinschaftsorgan „Gerichtshof“ zu bezeichnen 

(Begriff des Gerichtshofs im engeren Sinn). Schließlich wird dieser Begriff gelegentlich 

auch bloß für den Spruchkörper des EuGH, also das derzeit fünfzehnköpfige 

Richterkollegium ohne die Generalanwälte, gebraucht (Begriff des Gerichtshofs im 

                                                 
103 Siehe Öhlinger/Potacs, S. 58. 
104 Ebenda, S. 59. 
105 Siehe Art. 220 EGV. 
106 Siehe Art. 221 EGV und dazu siehe auch Neisser/Verschraegen, S.178. 
107 Siehe Fischer/Köck/Karollus, S. 560. 
108 Vgl. ebenda, S. 560-561. 
109 Siehe ebenda, S. 561. 



 156

engsten Sinn).“110 Nach Griller hat der EuGH in vielen wichtigen Fragen, z.B. 

unmittelbare Anwendbarkeit des Gemeinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten, Vorrang 

des Gemeinschaftsrechts gegenüber staatlichem Recht, unmittelbar innerstaatliche 

Wirkung von Richtlinien, rechtsfortbildende Kompetenz für sich in Anspruch 

genommen.111 Die zentralen Vorschriften das Verfahren vor dem Gerichtshof betreffend 

befinden sich zum einen in den den Gemeinschaftsgründungsverträgen in Protokollform 

angeschlossenen Satzungen des Gerichtshofes, zum anderen in der Verfahrensordnung 

des EuGH und der Verfahrensordnung des EuG, darüber hinaus in der Dienstanweisung 

für den Kanzler des EuGH, der Dienstanweisung für den Kanzler des EuG sowie in den 

Hinweisen für Prozessvertreter beim EuGH und Ratschlägen für die Prozessvertreter 

beim EuG.112 Die Türkei hat zur EU eine rechtliche Beziehung, die mit dem 

Assoziationsabkommen von Ankara von 1963 und den anderen Basisprotokollen, aber 

auch den Beschlüssen des Assoziationsrates, gebildet wurde. Es wäre nicht falsch zu 

behaupten, dass wegen der wichtigen Verträge zwischen der Türkei und der EG eine 

mittelbare Verbindung der Türkei zum EuGH gebildet werden kann, weil die Türkei ein 

Beitrittskandidat zur EU ist. Es findet in der Türkei ein Beitrittsprozess statt, deswegen 

sind die Rechtserkenntnis und die Urteile des EuGH für die Türkei auch wesentlich zu 

berücksichtigen. Gemäß Art. 220 EGV sichert der Gerichtshof die Wahrung des Rechts 

bei der Auslegung und Anwendung dieses Vertrages. Der Gerichtshof sichert auch die 

Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung des Assoziierungsabkommens, 

weil das Assoziierungsabkommen nach dem EGV gebildet werden könnte. Das Gericht 

hat die Kompetenz die Assoziierungsabkommen auszulegen und auch anzuwenden. 

Gemäß des Art. 46 EUV: 
„Art. 46 [Zuständigkeit des EuGH] Die Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und 
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft betreffend die Zuständigkeit des 
Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und die Ausübung dieser Zuständigkeit gelten nur 
folgende Bestimmungen dieses Vertrags: 

a) die Bestimmungen zur Änderung des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft im Hinblick auf die Gründung der Europäischen Gemeinschaft, des 
Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft; 

b) die Bestimmungen des Titels VI nach Maßgabe des Artikel 35; 
c) die Bestimmungen des Titels VII nach Maßgabe des Artikel 11 des Vertrags zur Gründung der 

Europäischen Gemeinschaft und des Artikels 40 dieses Vertrags; 

                                                 
110 Vgl. ebenda, S. 561. 
111 Siehe Griller S., „Grundzüge des Rechts der Europäischen Union“2 Springer Verlag, S. 13. 
112 Siehe Fischer/Köck/Karollus, S. 583. 



 157

d) Artikel 6 Abs. 2 in bezug auf Handlungen der Organe, sofern der Gerichtshof im Rahmen der 
Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften und im Rahmen dieses Vertrags 
zuständig ist; 

e) Die Artikel 46 bis 53.“ 113 
 
Im Rahmen des Artikels 46 des EUV hat der EuGH auch die Kompetenz die Verträge 

zwischen der EG und dem assoziierten Land zu betreuen, weil es eine rechtliche 

Verbindung der Vertragsparteien gibt, die auf Grund der EG, EGKS und EAG zustande 

kommt. Man kann sagen, dass eine Konsequenz des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts 

auch das Monopol des EuGH zur Kontrolle der Rechtsmäßigkeit des EG/EU-Rechts 

ist.114 Es wird gesagt, dass nur der EuGH über die Rechtsmäßigkeit von 

Gemeinschaftsrecht in rechtlich verbindlicher Weise entscheiden darf, nicht auch 

staatliche Gerichte. Gemeinschaftsrecht ist daher der Prüfung durch staatliche Gerichte, 

einschließlich der Verfassungsgerichte, am Maßstab innerstaatlichen Rechts 

(einschließlich des staatlichen Verfassungsrechts) prinzipiell entzogen. Es kann also der 

Vorrangwirkung nicht mit der Behauptung ausgewichen werden, der fragliche 

Gemeinschaftsrechtsakt sei rechtswidrig. In einem solchen Fall muss grundsätzlich 

zuerst der EuGH die fragliche Gemeinschaftsvorschrift für nichtig oder ungültig 

erklären.115 In diesem Zusammenhang betont Isak, dass dem EuGH damit ein 

Auslegungsmonopol zukommt.116 „Dieses Auslegungsmonopol sieht der Gerichtshof 

immer dann als gefährdet an, wenn die Gemeinschaften Verträge mit Drittstaaten 

abschließen wollen, die inhaltlich die Gemeinschaftsrechtsordnung berühren, aber 

eigene Rechtsschutzorgane und verfahren vorsehen. Aus diesem Grund scheiterte der 

Erstentwurf des EWR-Vertrages an einem negativen Gutachten des EuGH (Gutachten 

1/91-EWR I); vergleichbare Probleme würde auch ein gelegentlich diskutierter Beitritt 

der Gemeinschaften zum System der Europäischen Menschenrechtskonvention 

aufwerfen (Gutachten 2/94–EMRK).“117 Es hat nach der Rechtssprechung des EuGH 

die Anpassung durch innerstaatliches Recht zu erfolgen, das denselben rechtlichen Rang 

hat wie die zu ändernden Bestimmungen.118 „Daraus könnte man schließen, dass es eine 

gemeinschaftsrechtliche Verpflichtung gibt, wonach dem Gemeinschaftsrecht 

                                                 
113 Siehe Art. 46 EUV. 
114 Siehe Öhlinger/Potacs, S. 72. 
115 Siehe ebenda, S. 72. Siehe dazu EuGH Rs 314/85, Slg 1987, 4199, Rz 15 und 17, ebenso Gutachten 
1/91 (EWR- Abkommen), Slg 1991, I-6079, Rz 35. 
116 Siehe Isak H., „Europarecht I“, Orac Verlag, Wien 2000, S. 53. 
117 Vgl. ebenda, S. 53-54. 
118Siehe Öhlinger/Potacs, S. 77. 
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entgegenstehende verfassungsrechtliche Regelungen auch wiederum nur durch 

Verfassungsgesetze geändert werden dürfen.“119 Hohenstein betont, dass mit der 

geschilderten Rechtsprechung des Gerichtshofs die wesentlichen Elemente seines 

„Gedankengebäudes“ zum Verhältnis zwischen dem Gemeinschaftsrecht und dem 

innerstaatlichen Recht der Mitgliedstaaten dargelegt wurden.120 „Grundstein ist die vom 

EuGH angenommene Eigenständigkeit der Gemeinschaft, verbunden mit dem Ziel der 

Sicherung der einheitlichen Geltung des Gemeinschaftsrechts in allen Mitgliedstaaten. 

Von der unmittelbaren Geltung (als Wesenszug) des Gemeinschaftsrechts in allen 

Mitgliedstaaten ist es nur ein kleiner Schritt zur Annahme eines Vorranges von 

unmittelbar wirkendem Gemeinschaftsrecht gegenüber jedwedem innerstaatlichen 

Recht. Das daraus – unter Bezugnahme auf konkrete Vertragsbestimmungen wie Art. 5 

EGV – entwickelte Prinzip, dass das Gemeinschaftsrecht mitgliedstaatliches Recht im 

Fall einer Normenkollision ohne weiteres unanwendbar macht, wurde in der Folge 

bestätigt und mit Klarstellungen versehen. So hat der EuGH wie erwähnt den Vorrang 

des Gemeinschaftsrechts auch gegenüber mitgliedstaatlichem Verfassungsrecht 

bekräftigt und deutlich gemacht, dass der Vorrang des Gemeinschaftsrechts auch 

gegenüber später erlassenen nationalen Normen gilt, die Regel ‚lex posterior derogat 

legi priori’ somit nicht greift.“121 Die Türkei, als ein assoziiertes Land, muss den 

Vorrang des Gemeinschaftsrechts, aber auch den Vorrang der Urteile des EuGH 

beachten, da ein rechtliches Verhältnis aus dem Assoziierungsabkommen und den 

anderen wesentlichen Basisdokumenten stammt. Aus diesem Grund hat das Recht und 

die Kompetenz der EuGH über die rechtlichen Probleme wegen des 

Assoziierungsabkommens zu entscheiden. In diesem Zusammenhang muss die Türkei 

auch die Aufgaben ihres nationalen Rechts zum EG/EU-Recht und der Rechtssprechung 

des EuGH anpassen. 

 
3.2.1. Die Beziehung der Türkei zum EuGH aus der verfassungsrechtlichen 

Perspektive 

In der Verfassung von 1982 sind keine Bestimmungen über die internationale 

Gerichtsbarkeit und den EuGH vorhanden, woraus sich die Unbestimmtheit der 

                                                 
119 Vgl. Öhlinger/Potacs, S. 77. 
120 Siehe Hohenstein C.T., „Das Verhältnis zwischen österreichischem Recht und dem Recht der 
Europäischen Union“, Wien 1995, S. 35. 
121 Vgl. ebenda, S. 35-36. 
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Kompetenz des EuGH in Bezug auf die türkische Verfassung ergibt. Genauso gibt es 

auch keine Artikel über die supranationalen Organisationen und die Einflüsse ihres 

Rechtssystems auf das nationale Recht. Gemäß der türkischen Verfassung von 1982 

wird die Rechtsprechung im Namen des türkischen Volkes von unabhängigen Gerichten 

ausgeübt.122 Vor allem gehört die Zuständigkeit der Rechtsprechung zur Souveränität 

bzw. die Zuständigkeit der Rechtsprechung ist ein wichtiges Element der Souveränität. 

Gemäß der Verfassung von 1982 gehört die Souveränität uneingeschränkt und 

unbedingt dem Volk.123 Dazu betont die Verfassung, dass das türkische Volk seine 

Souveränität gemäß den von der Verfassung bestimmten Grundsätzen durch die 

zuständigen Organe gebraucht.124 Letztendlich sagt Art. 6 Abs. 3, dass der Gebrauch der 

Souveränität auf keine Weise irgendeiner Person, einer Gruppe, oder einer Klasse 

überlassen werden soll. Niemand darf eine Kompetenz des Staates ausüben, die nicht 

aus der Verfassung hervorgeht.125 Gemäß diesen Bestimmungen der türkischen 

Verfassung kann nicht eine gesetzliche bzw. verfassungsgesetzliche Verbindung 

zwischen der Türkei und dem EuGH gebildet werden, weil die türkische Verfassung die 

Kompetenz des EuGH und die der anderen gerichtlichen Organe der EU nicht 

anerkennt, obwohl die Türkei die gerichtliche Kompetenz des Europäischen 

Menschenrechtensgerichtshofs im Jahre 1990 akzeptiert hat.126 Auf der anderen Seite ist 

die Türkei ein assoziiertes Land, d.h. eine Vertragspartei der EG/EU. In diesem Sinne 

gilt es, die völkerrechtlichen bzw. supranationalrechtlichen Aufgaben der Türkei zu 

berücksichtigen. Es muss eine Ergänzung der Verfassung erfolgen, weil es eine 

Anpassungspflicht in Bezug auf die von der Gemeinschaft abgeschlossenen 

völkerrechtlichen Verträge und auf die Beschlüsse, die auf der Grundlage des 

Assoziationsrates beruhen, gibt.127 In diesem Zusammenhang sollte die Verfassung an 

das EG/EU-Recht aber auch an die Rechtsprechung des EuGH angepasst werden. Im 

Rahmen des Artikels 11 der türkischen Verfassung wird erläutert, dass die 

Verfassungsvorschriften rechtliche Grundregeln, welche die Organe der Gesetzgebung, 

der vollziehenden Gewalt, der Rechtsprechung, der Verwaltungsbehörden und alle 

übrigen Organisationen und Personen binden, sind. Die Gesetze dürfen nicht 

                                                 
122 Siehe Art. 9 der türkischen Verfassung. 
123 Siehe Art. 6 Abs. 1 der türkischen Verfassung. 
124 Siehe Art. 6 Abs. 2 der türkischen Verfassung. 
125 Siehe Art. 6 Abs. 3 der türkischen Verfassung. 
126 Siehe oben Fußnote 38. 
127 Siehe Öhlinger/Potacs, S. 77. 
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verfassungswidrig sein. Aus diesem Grund wurde der Anwendungsvorrang der 

Bestimmungen der internationalen bzw. supranationalen Rechte durch die türkischen 

nicht direkt anerkannt. Aber man kann im Lichte des Artikels 90 der türkischen 

Verfassung eine Verbindung herstellen. Wenn die verfahrensgemäß in Kraft gesetzten 

völkerrechtlichen Verträge Gesetzeskraft haben, kann gegen sie das Verfassungsgericht 

mit der Behauptung der Verfassungswidrigkeit nicht angerufen werden.128  

Laut Griller meint „z.B. das deutsche Bundesverfassungsgericht zur Judikatur des 

EuGH betreffend die unmittelbar innerstaatliche Wirkung von Richtlinien, es liege in 

ihr ‚gewiss ein Stück Rechtsfortbildung durch den Gerichtshof (...) und nicht lediglich 

Konkretisierung eines schon durch den Vertrag allgemein vorgegebenen 

Sanktionsgefüges im Einzelfall’ (...).“129 Die Türkei als ein Beitrittskandidat zur EU 

muss unbedingt ihre Verfassung an die Judikatur des EuGH anpassen. Es bedarf einer 

verfassungsrechtlichen Ergänzung um in der Beziehung zwischen der Türkei und der 

EU eine rechtliche Grundbasis zu bilden. Diese Ergänzung muss vom EuGH in 

Kenntnis genommen werden. 

 
3.2.2 Die Türkei und der EuGH im Lichte der europäischen bzw. 

gemeinschaftlichen Rechtsdimension  

Die andere Dimension in der Beziehung ist das gemeinschaftliche Recht der Türkei zum 

EuGH. Die Türkei als ein assoziiertes Land hat sowohl direkt als auch indirekt 

Verbindung zum Gemeinschaftsrecht aber auch zum EuGH. Mit dem Abkommen von 

Ankara hatte die Türkei das Gemeinschaftsrecht und die Rechtsordnung kennengelernt, 

und weiter wurden zwischen den Parteien neuen Perspektiven der Beziehung gebildet. 

Aus diesem Grund handelt es sich um eine gemeinschaftliche Rechtsbeziehung. Diese 

umfasste und umfasst gleichzeitig Aufgaben und Kompetenzen. Gemäß des Art. 28: 

“Sobald das Funktionieren des Abkommens es in Aussicht zu nehmen gestattet, dass die 

Türkei die Verpflichtungen aus dem Vertrag zur Gründung der Gemeinschaft 

vollständig übernimmt, werden die Vertragsparteien die Möglichkeit eines Beitritts der 

Türkei zur Gemeinschaft prüfen.“130 Gemäß dem Art. 25 Abs. 2: „Der Assoziationsrat 

kann die Streitigkeit durch Beschluss beilegen; er kann ferner beschließen, die 

Beilegung der Streitigkeit dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften oder 

                                                 
128 Siehe Art. 90 Abs. 5 des türkischen Verfassungsgesetzes. 
129 Vgl. Griller  S., „Grundzüge des Rechts der Europäischen Union“2 Springer Verlag, S. 14. 
130 Siehe Art. 28 das Abkommen von Ankara. 
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irgendeinem anderen bestehenden Gericht zu unterbreiten.“131 Man sagt, dass die 

Artikel 28 und 25 des Abkommens von Ankara und insbesondere gemäß dem Beschluss 

Nr. 1/95 des Assoziationsrates EG-Türkei (Art. 64) als eine organische 

Rechtsverbindung zum Gemeinschaftsrecht bzw. zum EuGH gebildet werden kann,132 

weil sowohl die Gemeinschaft als auch der EuGH gemäß ihrem Rechtssystems- und 

Rechtsprozess die Möglichkeit eines Beitritts der Türkei und die Streitigkeiten prüfen 

werden müssen. Es ist klar, dass sich danach der Prozess zwischen den Parteien nach 

dem Gemeinschaftsrecht entwickeln wird. Unter dem Gemeinschaftsrecht wurden neue 

Protokolle und Verträge unterzeichnet. Dann kam der Beschluss Nr. 1/80 des 

Assoziationsrates der EWG-Türkei über die Entwicklung der Assoziation, der 

Beschluss Nr. 1/95 des Assoziationsrates EG- Türkei über die Durchführung der 

Endphase der Zollunion.133 

Unter der Definition „im Lichte der europäischen bzw. gemeinschaftlichen 

Rechtsdimension die Türkei und der EuGH“ versteht man vor allem das 

Assoziationsrecht. Dann kann man fragen, ob das Assoziationsrecht ein Teil des 

Gemeinschaftsrechts ist oder nicht. Für die Antwort kann man sagen, dass es zwei 

verschiedene Ideen gibt, d.h. eine monistische und eine dualistische. Gemäß der 

Monisten darf das Assoziationsrecht in der Gemeinschaft unmittelbar ohne andere 

gesetzliche Normierung angewendet werden. Gemäß der Dualisten muss unbedingt eine 

neue gesetzliche Normierung für die Anwendung geordnet werden. Mit den Urteilen 

KUS134 und SEVINCE135 des EuGH wurde die monistische Perspektive für das 

Assoziationsrecht akzeptiert.136 Gemäß den Art. 300137 und 310138 sind die Verträge, 

d.h. Abkommen mit dritten Staaten oder Organisationen und Assoziierung mit dritten 

Staaten und Organisationen, verbindlich für die gemeinschaftlichen Organe und die 

Mitgliedstaaten.139 Im Fall Haegeman140 betonte der EuGH für die Abkommen, welche 

                                                 
131 Siehe Art. 25 Abs. 2 des Abkommens von Ankara. 
132 Siehe Manisali E., „Der Stille Putsch in den Beziehungen der Türkei zur EU“4, Istanbul 2002, S. 110-
111.  
133 Siehe die Beschlüsse des Assoziationsrates Nr. 1/80 und 1/95. 
134 Siehe Kus-Urteil des EuGH, Rs C-237/91, Slg 1992, I-6781. 
135 Siehe Sevince-Urteil des EuGH, Rs C- 192/89, Slg 1990, I-3481. 
136 Siehe Gümrükcü H., „Die Türkei und die EU, „die vergessenen Richtungen der Beziehungen, 
Vergangenheit und Heute“ Beta Verlag, Istanbul 2002, S. 21. 
137 Siehe Art. 300 EGV. 
138 Siehe Art. 310 EGV. 
139 Siehe Gümrükcü H., „Die Türkei und die EU, die vergessenen Richtungen der Beziehungen, 
Vergangenheit und Heute“ Beta Verlag, Istanbul 2002, S. 229. 
140 Siehe das Urteil Haegeman des EuGH vom 30.04.1974, Rs C-181/73, Slg. 1974, 449. 
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nach Art. 300 und 310 des EGV unterzeichnet wurden, dass die Abkommen gemäß des 

Art. 177 Abs. 1 eine Handlung der gemeinschaftlichen Organe sind.141 Aus diesem 

Grund sind die Bestimmungen des Abkommens ein Teil der gemeinschaftlichen 

Rechtsordnung.142 In diesem Sinne hatte der EuGH die legale Kompetenz in den Fällen 

Kus und Sevince das Gemeinschaftsrecht anzuwenden, weil das Abkommen von Ankara 

ein rechtliches Produkt der gemeinschaftlichen Organe war. Es wird gesagt, dass es 

einen Unterschied hinsichtlich der rechtlichen Grundlagen zwischen dem Urteil Sevince 

und dem Urteil Haegeman gab, da es sich um primäre und sekundäre Rechtquellen der 

EG handelte, weil im Fall Sevince eine sekundäre Rechtsquelle des 

Gemeinschaftsrechts, d.h. die Beschlüsse des Assoziationsrates, berücksichtigt wurde. 

Trotzdem und gerade deswegen hat der EuGH in der Fällen Sevince und Haegeman in 

gleicher Weise entschieden.143 Von 1987 bis 2000 hatte der EuGH in verschiedenen 

Fällen wegen der Beschlüsse 1/80 und 3/80 des Assoziationsrates entschieden. Die 

wichtigen Urteile waren wie folgt: 

- das Urteil- Demirel von 1987144 
- das Urteil- Sevince von 1990145 
- das Urteil- Kus von 1992146 
- das Urteil- Eroglu von 1994147 
- das Urteil- Bozkurt von 1995148 
- das Urteil- Tetik von 1997149 
- das Urteil- Kadiman von1997150 
- das Urteil- Eker von 1997151 
- das Urteil- Kol von 1997152 
- das Urteil- Ertanir, von 1997153 
- das Urteil- Günaydin von 1997154 
- das Urteil- Sürül von 1999155 

                                                 
141 Siehe Gümrükcü H., „Die Türkei und die EU, die vergessenen Richtungen der Beziehungen, 
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142 Siehe ebenda, S. 229. 
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147 Siehe EuGH, Rs C-355/93, Slg. 1994, I-5131. 
148 Siehe EuGH, Rs C-355/93, Slg. 1995, I-1475. 
149 Siehe EuGH, Rs C-171/95, Slg. 1997, I-329. 
150 Siehe EuGH, Rs C-351/95, Slg. 1997, I-2133. 
151 Siehe EuGH, Rs C-386/95, Slg. 1997, I-2697. 
152 Siehe EuGH, Rs C-285/95, Slg. 1997, I-3069. 
153 Siehe EuGH, Rs C-98/96, Slg. 1997, I-5179. 
154 Siehe EuGH, Rs C-36/96, Slg. 1997, I-5143. 
155 Siehe EuGH, Rs C-1992/99, Slg. 1999, I-2685. 
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Die Urteile- Demirel, -Sevince, -Kus, -Eroglu und -Bozkurt des EuGH sollten in 

diesem Zusammenhang besonders beachtet werden. Durch das Demirel-Urteil hat der 

EuGH seine Rechtsprechung über die „Freizügigkeit der Arbeitnehmer“ erweitert:  
„Artikel 12 des am 12. September 1963 in Ankara unterzeichneten und im Nahmen der Gemeinschaft 
durch den Beschuss des Rates vom 23. Dezember 1963 geschlossenen Abkommens zur Gründung einer 
Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei sowie Artikel 36 des am 
23.November 1970 in Brüssel unterzeichneten und im Nahmen der Gemeinschaft durch die Verordnung 
Nr. 2760/72 des Rates vom 19. Dezember 1972 geschlossenen Zusatzprotokolls in Verbindung mit Artikel 
7 des Abkommens sind keine in der innerstaatlichen Rechtsordnung der Mitgliedstaaten unmittelbar 
anwendbaren gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften.“156 
 
Mit dem Urteil-Sevince hat der EuGH eine neue Rechtsprechung geschaffen. Das Urteil 

hat unmittelbare Wirkung in den Mitgliedstaaten der EG und lautet folgendermaßen:  
 
„1) Die Auslegung der Beschlüsse Nrn. 2/76 und 1/80 des durch das Abkommen zur Gründung einer 
Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei geschaffenen 
Assoziationsrates vom 20. Dezember 1976 bzw. 19. September 1980 fällt in den Anwendungsbereich des 
Artikel 177 EWG-Vertrag. 
2) Artikel 2 Abs. 1 Buchstabe b des Beschlusses Nr. 2/76 und/oder Artikel 6 Abs. 1 des Beschlusses Nr. 
1/80 sowie Artikel 7 des Beschlusses Nr. 2/76 und/oder Artikel 13 des Beschlusses Nr. 1/80 haben in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft unmittelbare Wirkung. 
3) Der Begriff „ordnungsgemäße Beschäftigung“ in Artikel 2 Abs. 1 Buchstabe b des Beschlusses Nr. 
2/76 und/oder in Artikel 6 Abs. 1 dritter Gedankenstrich des Beschlusses Nr. 1/80 erfasst nicht den Fall 
eines türkischen Arbeitnehmers, der eine Beschäftigung ausüben darf, solange die Vollziehung einer 
Entscheidung ausgesetzt ist, mit der ihm das Aufenthaltsrecht verweigert wurde und gegen die er 
erfolglos Klage erhoben hat.“157  
 
Konkret ging es um einen türkischen Arbeitnehmer, der sich von seiner Ehefrau 

scheiden ließ, danach wurde sein Antrag auf Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung 

abgewiesen. Nach Ausschöpfung des Instanzenzuges klagte er sein Recht auf 

Arbeitnehmerfreizügigkeit beim EuGH ein. 

 

Der EuGH betont mit dem Urteil-Kus Folgendes: 
„1) Art. 6 Abs. 1 dritter Gedankenstrich des Beschlusses Nr. 1/80 des durch das Assoziierungsabkommen 
zwischen der EWG und der Türkei geschaffenen Assoziationsrates vom 19. September 1980 über die 
Entwicklung der Assoziation ist dahin auszulegen, dass ein türkischer Arbeitnehmer die in dieser 
Bestimmung vorgesehene Voraussetzung, seit mindestens vier Jahren ordnungsgemäß beschäftigt zu sein, 
nicht erfüllt, wenn er diese Beschäftigung im Rahmen eines Aufenthaltsrechts ausgeübt hat, das ihm nur 
aufgrund einer nationalen Regelung eingeräumt war, nach der der Aufenthalt während des Verfahrens 
zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis im Aufnahmeland erlaubt ist; dies gilt auch dann, wenn das 
Aufenthaltsrecht des Betroffenen durch ein Urteil eines erstinstanzlichen Gerichts, gegen das ein 
Rechtsmittel eingelegt worden ist, bestätigt worden ist. 
2) Art. 6 Abs. 1 erster Gedankenstrich des Beschlusses Nr. 1/80 ist dahin auszulegen, dass ein türkischer 
Staatsangehöriger, der eine Aufenthaltserlaubnis für das Gebiet eines Mitglied eines Mitgliedstaats 
erhalten hat, um dort mit einer Staatsangehörigen dieses Mitgliedstaats die Ehe zu schließen, und der 
dort seit mehr als einem Jahr mit gültiger Arbeitserlaubnis bei demselben Arbeitgeber hat, nach dieser 

                                                 
156 Vgl. EuGH, Rs 12/86, Slg. 1987, 3755. 
157 Vgl. EuGH, Rs C-192/89, Slg. 1990, I-3507. 
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Bestimmung einen Anspruch auf Verlängerung seiner Arbeitserlaubnis hat, selbst wenn seine Ehe zu dem 
Zeitpunkt, zu dem über den Verlängerungsantrag entschieden wird, nicht mehr besteht. 
3) Ein türkischer Arbeitnehmer, der die Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 1 erster oder dritter 
Gedankenstrich des Beschlusses Nr. 1780 erfüllt, kann sich unmittelbar auf diese Bestimmungen berufen, 
um außer der Verlängerung seiner Arbeitserlaubnis die Verlängerung seiner Aufenthalterlaubnis zu 
erreichen.“158 
 
Durch die Sevince und Kus  Urteile hat der EuGH einen der im EGV genannten 

Grundrechte, die Personenverkehrsfreiheit (Niederlassungsfreiheit im Besonderen und 

Arbeitnehmerfreizügigkeit im Besonderen)159, der türkischen Arbeitnehmer anerkannt, 

wie auch für die europäischen Staatsbürger gilt. Im Falle Bozkurt hat der EuGH 

aufgrund des Assoziationsrechtes, aber auch im Lichte der Sevince und Kus Urteile, die 

Niederlassung des türkischen Staatsbürgers bewilligt. Besonders im Fall Bozkurt hat der 

EuGH die Notwendigkeit einer Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis laut nationalen 

Rechtsvorschriften für türkische Arbeitnehmer gemäß des Beschlusses Nr. 1/80 des Art 

6 Abs 1 abgelehnt. Gemäß des EuGH:  
„(...) bei einem türkischen Arbeitnehmer, der für die Ausübung seiner Berufstätigkeit nach den 
anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften weder eine Arbeitserlaubnis noch eine Aufenthalterlaubnis 
der Behörden des Aufnahmelandes benötige, kann eine ordnungsgemäße Beschäftigung in einem 
Mitgliedstaat im Sinne von Art. 6 Abs. 1 des Beschlusses Nr. 1/80 vorliegen. Das Vorliegen einer solchen 
Beschäftigung impliziert zwangsläufig die Anerkennung eines Aufenthaltsrechts des Betroffenen. Art. 6 
Abs. 2 des Beschlusses Nr. 1/80 verleiht dem türkischen Staatsangehörigen, der dem regulären 
Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaats angehört hat, nicht das Recht, im Hoheitsgebiet dieses Staates zu 
verbleiben, nachdem er Opfer eines Arbeitsunfalls geworden ist, der zu einer dauernden 
Arbeitsunfähigkeit geführt hat.“160 
 
Im Fall Eroglu wird einerseits die fehlende Möglichkeit zur Verlängerung der 

Arbeitserlaubnis eines Hochschulabsolventen bei seinem ersten Arbeitgeber nach 

Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber betont, andererseits wird die 

Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung eines türkischen Staatsbürgers für den Fall, 

dass er Art 7 Abs. 2 des Beschlusses Nr. 1/80 erfüllt, bewilligt.161 So betont der EuGH 

mit dem Urteil-Günyadin folgendes: 
„(...) Es stellt keinen Rechtsmissbrauch dar, wenn ein türkischer Arbeitnehmer seinen Aufenthalt im 
Aufnahmemitgliedstaat verlängern will, obwohl er sich ausdrücklich mit der Beschränkung seines 
Aufenthalts in diesem Mitgliedstaat einverstanden erklärt hatte. Durch den Umstand, dass dieser 
Arbeitnehmer erklärt hatte, nach Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit in dem betreffenden 
Mitgliedstaat, die der Vervollkommnung seiner beruflichen Fähigkeiten dienen sollte, in die Türkei 
zurückkehren zu wollen, könnte ihm die Inanspruchnahme der Rechte aus Art. 6 Abs. 1 des Beschlusses 
Nr. 1/80 nur dann verwehrt sein, wenn das vorlegende Gericht feststellen sollte, dass er diese Erklärung 
                                                 
158 Vgl. EuGH, Rs C-237/91, Slg. 1992, I-6807. 
159 In diesem Zusammenhang sollte man den Begriff „Binnenmarkt“ beachten. Binnenmarkt umfasst 
einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und 
Kapital gewährleistet ist. Siehe Drexl J., „Europäisches Wirtschaftsrecht WS 2003“ in 
http://www.jura.uni-muenchen.de/studium/lernen/index.htm. vom 20.10.2003. Dazu siehe Art. 14 II EG. 
160 Vgl. EuGH, Rs C-355/93, Slg. 1995, I-1508. 
161 Siehe EuGH, Rs C-355/93, Slg. 1994, I-5131. 
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nur zu dem Zweck abgegeben hat, unberechtigterweise die Arbeits- Aufenthaltserlaubnisse im 
Aufnahmemitgliedstaat zu erlangen.“162 
 

Die Klagen beim EuGH stammen aus den Beschlüssen des Assoziationsrates und 

anderen Basisdokumenten. Die Einflüsse der Urteile haben vor allem für die türkischen 

Immigranten gegolten. Die rechtliche Grundlage für diese Urteile stammt aus dem 

Assoziationsrecht.163 Darüber hinaus hatten die europäischen Türken einen eigenen 

Status, „Marktbürger“, „Gleichbehandlung“ und „Unionsbürgerschaft“ bekommen.164 

Der EuGH hatte mit seinem Urteilen das Assoziationsrecht zwischen der Türkei und der 

EG als einen Teil des Gemeinschaftsrechts anerkannt, dann wurden auch die Rechte des 

Assoziationsrechtes gebildet. Es ist nicht falsch zu sagen, dass die türkischen 

Immigranten mit den Urteilen des EuGH ein rechtliches Element der Europäischen 

Gemeinschaft und ihrer Rechtsordnung gewesen sind, obwohl die Türkei kein Mitglied 

der EU ist. Man sagt, dass das Prüfungsmonopol des EuGH auch für das 

Assoziationsrecht gilt. Aus diesem Grund wurde die Anwendungsdimension des 

Gemeinschaftsrechtes durch den EuGH entwickelt. In diesem Zusammenhang kann eine 

unmittelbare Verbindung zwischen dem türkischen nationalen Recht und den Urteilen 

des EuGH nicht errichtet werden, da nur die unmittelbare rechtliche Verbindung 

zwischen den Urteilen des EuGH und den Mitgliedstaatenrechten und 

Gemeinschaftsorganen gebildet werden kann und weil die Rechte wegen des 

Assoziationsrechtes von einigen Mitgliedstaaten nicht anerkannt wurden. Dieser 

rechtliche Kontrast wurde mit den Urteilen des EuGH gelöst, dazu wurde auch das 

Assoziationsrecht als ein Element des Gemeinschaftsrechts genannt. Nach den Urteilen 

des EuGH hatten die Mitgliedstaaten ihre nationalen Rechte der Judikatur des EuGH 

angepasst. Es ist bekannt, dass die Klage beim EuGH von den europäischen Türken 

wegen des Abkommens von Ankara bzw. der Beschlüsse des Assoziationsrates 

individuell durchgeführt wurden. In diesem Zusammenhang gibt es keine direkten 

Einflüsse des türkischen nationalen Rechts auf den Prozess beim EuGH. Aber man kann 

eine mittelbare Verbindung wegen der Beschlüsse des Assoziationsrates und anderen 

Verträgen bilden, da die Türkei eine Partei von den Beschlüssen des Assoziationsrates 

und der Verträge ist. Aus diesem Grund wurden und werden diese Aktivitäten und 

                                                 
162 Vgl. EuGH, Rs C-36/96, Slg. 1997, I-5177. 
163 Siehe Gümrükcü H., „Die Türkei und die EU, die vergessenen Richtungen der Beziehungen, 
Vergangenheit und Heute“ Beta Verlag, Istanbul 2002, S. 25. 
164 Siehe ebenda, S. 24-25-26. 
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Handlungen sowohl gemäß dem türkischen nationalen Recht als auch dem 

Gemeinschaftsrecht durchgeführt. In diesem Punkt ist über eine indirekte rechtliche 

Verbindung nachzudenken. Vor allem bedarf es im türkischen nationalen Recht einer 

neuen Ordnung gemäß der Urteile des EuGH für die Anpassung. In der Zukunft wird 

wahrscheinlich beim EuGH wegen der Beschlüsse des Assoziationsrates von anderen 

Mitgliedstaaten oder ihren Bürgern die Klage eingereicht. Für zukünftige Konflikte 

sollte das türkische nationale Recht der Judikatur des EuGH aber auch dem 

Gemeinschaftsrecht angepasst werden. Es ist ein juristisches Erfordernis für die 

Beziehung zwischen den Parteien. Dazu sollte auch die unmittelbare rechtliche 

Verbindung zwischen den türkischen gerichtlichen Organen und dem EuGH gebildet 

werden. Es wird in der Zukunft unbedingt notwendig sein, dass über das 

Prüfungsmonopol des EuGH auch für das auch türkische nationale Recht anhand 

konkreter Fälle gedacht, aber auch diskutiert wird. Gemäß Zuleeg:  
„(...)Die Gerichte der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft können im Verfahren der Vorabentscheidung 
den Europäischen Gerichtshof um die Auslegung des Gemeinschaftsrechts ersuchen. Die Gerichte letzter 
Instanz müssen zur Auslegung und zur Prüfung der Gültigkeit vorlegen. Das Verfahren der 
Vorabentscheidung erstreckt sich nicht auf die türkischen Gerichte. Diese können daher weder die 
Auslegung noch eine Überprüfung der Gültigkeit des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH 
herbeiführen. Hat dieser auf eine Vorlage der mitgliedstaatlichen Gerichte hin zu entscheiden, sind die 
türkischen Gerichte an den Spruch des Gerichtshofs gebunden. Das folgt aus Art. 66 des Beschlusses 
1/95. Fehlen solche Entscheidungen, müssen die türkischen Gerichte selbst das Gemeinschaftsrecht 
auslegen. Sie haben zwar keine Befugnis, fremdes Recht für ungültig zu erklären. Man kann ihnen aber 
wohl nicht verwehren, die Rechtsmäßigkeit der gemeinschaftlichen Rechtsakte untersuchen. Die 
Maßstäbe müssen sie dem Gemeinschaftsrecht entnehmen. Kommen die türkischen Gerichte zum 
Ergebnis, ein Rechtsakt rechtswidrig ist, können sie ihn außer Acht lassen. Hält nachfolgend der EuGH 
den Rechtsakt für rechtmäßig und damit für gültig, können die türkischen Gerichte ihre Einschätzung 
nicht mehr aufrechterhalten. Die Türkei ist davon nicht erfasst. Die türkischen Richter stehen also freier 
da als ihre mitgliedstaatlichen Kollegen. 
Artikel 66 des Beschlusses 1/95 bewirkt, dass der Schutz der Rechte Einzelner auf die Türkei übertragen 
wird. Im Gegensatz zu den Mitgliedstaaten der EG ist die Türkei keiner gemeinschaftlichen Kontrolle 
unterworfen. Das Assoziationsabkommen sieht vor, dass der Assoziationsrat Streitigkeiten durch 
Beschluss beilegt. Der Assoziationsrat kann ferner die Beilegung einer Streitigkeit dem EuGH oder einem 
anderen Gericht unterbreiten. Die Assoziation ist folglich asymmetrisch. Die Mitgliedstaaten müssen dem 
Assoziationsrecht Genüge tun. Die Zwangsmaßnahmen greifen für sie auch, wenn Assoziationsrecht 
verletzt ist. Hingegen muss die Türkei sich zwar in einem Ausschnitt dem Gemeinschaftsrecht beugen, sie 
unterliegt aber keiner Ausnahme zur Durchsetzung dieses Rechts. Die Türkei kann nur auf 
diplomatischen Weg dazu angehalten werden, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Immerhin kann es für die 
Türkei bei den Beitrittsverhandlungen ein Nachteil sein, wenn sie das Assoziationsrecht nicht einhält.“165 
 
Im Lichte dieser Perspektiven kann die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entwicklung 

für das türkische Recht angedacht werden. 

 
 

                                                 
165 Vgl. Zuleeg, „Aspekte des Warenverkehrs“ in: Universität Bremen Jean Monnet Lehrstuhl für 
Europarecht, (Hrsg.) Lichtenberg H., Dartan M., Eris A., Bremen 2002, S. 110.  
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4. Die Anpassungsgesetze für den Beitrittsprozess 

Es handelt sich um eine organische Verbindung zwischen dem Nationalen Programm 

und den Anpassungsgesetzen. Gemäß den Beitrittsvoraussetzungen muss jedes 

Bewerberland ein Nationales Programm hinsichtlich der Kopenhagen Kriterien 

einreichen. Aus dem türkischen Programm ist ersichtlich, dass die Türkei ihr 

Rechtssystem und ihre Gesetze dem EG/EU-Recht anpassen muss. In diesem 

Zusammenhang müssen die Berichte der Kommission besonders berücksichtigt werden. 

Für den Beitrittsprozess der Türkei bedarf es einer Rechtserneuerung bzw. es ist ein 

Anpassungsprozess durchzuführen. Diese Anpassungsgesetze wurden unter dem 

Einfluss des EG/EU-Rechtes und gemäß den Beitrittkriterien formuliert. Der Zweck der 

Anpassungsgesetze ist es, zwischen dem türkischen nationalen Recht und dem EG/EU-

Recht eine Übereinstimmung zu schaffen. Die EU betont indes, dass die 

Kandidatenländer zur Erlangung eines Beitrittstermins im Laufe der 

Beitrittsvorbereitung zur EU, Fortschritte aufweisen, insb. die Kopenhagen Kriterien 

erfüllen müssen.166 In diesem Zusammenhang erklärte die EU, dass der Bericht 

unterstreiche, dass alle Länder, mit denen Beitrittsverhandlungen geführt werden, die 

politischen Kriterien bereits seit 1999 erfüllen. Vorweg handelte es sich bei den 

Kriterien um Richtlinien, welche durch ihre Konkretisierung und Verbesserung, zu 

einem festen und unabdingbaren Bestandteil des EG/EU-Recht geworden sind.167 „Dies 

gilt insbesondere für die Fortschritte bei der Modernisierung der öffentlichen 

Verwaltung, der Stärkung des Justizsystems, bei der Bekämpfung der Korruption, der 

Schaffung eines gesetzlichen Rahmens zur Gleichstellung der Geschlechter, und bei der 

Verbesserung der Situation von Minderheiten, insb. den Roma.“168 Besonders wichtig 

sind für die EU, aus dieser Perspektive gesehen, die Anpassungsgesetze im Rahmen des 

Beitrittsprozesses. Wahrend des Anpassungsprozesses traten in der Türkei bis jetzt 

sieben Reformpaketen in Kraft. Das erste Reformpaket wurde im Jahre 2001 durch die 

Veränderungsgesetze Nr. 4709 und 4777 in die Verfassung aufgenommen, welche eine 

gleichzeitige Änderung dieser bewirkten.169 Das Verfassungsänderungsgesetz besteht 

aus 35 Artikeln.170 Obwohl diese Verfassungsänderungen von der EU als nicht 

genügend empfunden wurden, war die Reaktion der EU trotzdem eine positive. 
                                                 
166 Siehe http://europa.eu.int/scadplus/printversion/de/lvb/e50010.htm vom 11.09.2003. 
167 Siehe ebenda. 
168 Vgl. ebenda. 
169 Siehe die Änderungsgesetze Nr. 4709 und 4777 dazu das türkische Gesetzblatt von 03.10.2001. 
170 Siehe ebenda. 



 168

Bedeutend waren diese Änderungen für die Anpassung der türkischen 

Verfassungsordnung. Eine weitere Aufgabe bestand darin, das türkische öffentliche 

Recht ins EG/EU-Recht zu integrieren. In diesem Zusammenhang betonte der Präsident 

des Kassationshofes, dass die Türkei einer neuen und demokratischen Verfassung 

bedarf, und es weiters nicht nützlich und genügend sei, wenn die Verfassung teilweise 

geändert wird und wurde.171 Die Verfassungsänderungen konnten jedoch die Tatsache, 

dass die türkische Verfassung ein Produkt des Militärputsches ist, nicht ändern. Nach 

den Veränderungsgesetzen Nr. 4709 und 4777 konstituierende  das erste Reformpaket; 

das Veränderungsgesetz Nr. 4744172 vom 06.02.2002, das zweite Reformpaket; das 

Veränderungsgesetz Nr. 4748173 vom 26.3.2002, das dritte Reformpaket; das 

Veränderungsgesetz Nr. 4771174 vom 03.08.2002, das vierte Reformpaket; das 

Veränderungsgesetz Nr. 4778175 vom 02.01.2003, das fünfte Reformpaket; das 

Veränderungsgesetz Nr. 4793176 vom 23.01.2003, das sechste Reformpaket; das 

Veränderungsgesetz Nr. 4903177 vom 19.06.2003 und das siebte Reformpaket vom 

30.07.2003, das Veränderungsgesetz Nr. 4963.178 Zu bedenken ist, dass die 

Reformpakete nicht nur ein Resultat einfacher Gesetzesänderungen sind, sondern stark 

unter dem Einfluss des Beitrittsprozesses stehen. Besonders hervorzuheben ist das dritte 

Reformpaket, welches die Aufhebung der Todesstrafe bewirkte. Laut Gesetz wird im 

Rechtssystem der Türkei in Übereinstimmung mit dem Zusatzprotokoll 6 zur 

„Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten“ 

außer in Kriegszeiten und in unmittelbarer Kriegsgefahr, die Todesstrafe abgeschafft. 

Die Änderung entspricht vollständig der entsprechenden Forderung der 

Beitrittspartnerschaft.179 Mit den Abänderungsgesetzen wurden einige Artikel und 

Absätze der folgenden Gesetze geändert:  
- das türkische Strafgesetz 
- das Kampfgesetz gegen Terrorismus Nr. 3713 
- das Gesetz zur Gründung und Prozessordnung des Staatsicherheitsgerichtshofes 
- die Strafprozessordnung 
- das Provinzverwaltungsgesetz 
- das Pressegesetz 

                                                 
171 Ein Interview führte der Autor mit dem Präsidenten des Kassationshofes am 01.07.2003, Ankara. 
172 Siehe das Veränderungsgesetz Nr. 4744, welches aus acht Artikeln besteht. 
173 Siehe das Veränderungsgesetz Nr. 4748, welches aus neun Artikeln besteht.  
174 Siehe das Veränderungsgesetz Nr. 4771, welches aus vierzehn Artikeln besteht. 
175 Siehe das Veränderungsgesetz Nr. 4778, welches aus neununddreißig Artikeln besteht. 
176 Siehe das Veränderungsgesetz Nr. 4793, welches aus sieben Artikeln besteht. 
177 Siehe das Veränderungsgesetz Nr. 4903, welches aus dreiundzwanzig Artikeln besteht. 
178 Siehe das Veränderungsgesetz Nr. 4963, welches aus siebenunddreißig Artikeln besteht. 
179 Vgl. http://www.tcberlinbe.de/de/archiv/2002/al1408021.htm vom 06.10.2003. 
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- das Staatsbeamtengesetz 
- das politische Parteiengesetz 
- das Vereinsgesetz 
- das Versammlung- und Demonstrationsgesetz 
- das Zivilprozessgesetz 
- das Rundfunk- und Fernsehgesetz 
- das Gesetz zu den Aufgaben und Kompetenzen der Polizei 
- das Gesetz zur Fremdsprachenausbildung und lehre 
- das Gesetz zu Zollfreigebieten  
- das Stiftungsgesetz 
- das Strafregistergesetz 
- das Zivilgesetz (ähnlich dem ABGB) 
- das Wahlgesetz 
- das Einwohnergesetz 
- das Verwaltungsverfahrengesetz 
- das Baugesetz 
- das Gesetz zur Gründung und Prozessordnung der Militärgerichte  
- das Gesetz für die Gründung, Kompetenz und Gerichtsprozessordnung der „Kindergerichte“ 
- das Nationale Sicherheitsrats- und das Nationale Sicherheitsgeneralssekretariatsgesetz  

 
Mit den neuen Abänderungsgesetzen wollte man die Anpassung des türkischen 

Rechtssystems an die europäischen Standards erreichen, welche von der Kommission in 

ihren Berichten umschrieben und erklärt wurden.180 Diese Änderungsgesetze sind ein 

gutes Beispiel für den Einfluss des EU/EG-Recht auf das türkische Rechtssystem, 

wobei dieser Einfluss ein wichtiges Element der Beziehungsdimension der Parteien ist.  

 

4.1. Die Anpassung des Nationalen Sicherheitsrates 

Insbesondere das 7. Reform- bzw. Anpassungspaket sollte besonders hervorgehoben 

werden, dessen Ziel die Anpassung des Nationalen Sicherheitsrates an die europäischen 

Standards war, d.h. es sollte mit ihr eine Zivilisierung des Nationalen Sicherheitsrates, 

erreicht werden. Es ist zu beachten, dass der Nationale Sicherheitsrat ein Produkt des 

Militärputsches von 1980 ist, wobei dieses Organ unrechtmäßig über weitreichende 

Kompetenzen und Rechte verfügt, welche einen großen Einfluss auf die türkische 

Rechtsordnung und ihre Demokratie haben. Der Nationale Sicherheitsrat wurde von 

vielen Intellektuellen, Juristen und der EU als undemokratisches Organ kritisiert: „Die 

radikalsten Reformen des 37 Artikeln umfassenden Paketes betreffen ohne Zweifel den 

Nationalen Sicherheitsrat (NSR) und den Generalsekretär dieses Gremiums. Die 

Funktionen und die Kompetenzen dieses Gremiums wurden stark beschnitten. „Die EU-

Harmonisierungskommission des türkischen Parlaments wies in ihrem Vorbericht zu 

den Verfassungsänderungen darauf hin, dass in keinem anderen EU-Mitgliedstaat und 

                                                 
180 Siehe die Berichte der Kommission von 1998, 1999, 2000, 2001, 2002. Siehe auch oben Kapitel IV, 
4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5. 
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den EU-Kandidatenländern ein Nationaler Sicherheitsrat mit so weitreichenden 

Kompetenzen wie in der Türkei existiere. Dies sei auch immer ein Hauptkritikpunkt der 

Europäer gewesen, weshalb man sich zu einer grundlegenden Neuregelung des 

Nationalen Sicherheitsrates entschlossen habe. Durch zwei Gesetzesänderungen kommt 

den Entscheidungen des Nationalen Sicherheitsrates künftig de facto nur noch eine 

beratende Funktion zu und diese beinhaltet auch nur Aspekte der nationalen 

Sicherheitspolitik. Die Koordination zwischen Nationalem Sicherheitsrat und 

Ministerpräsidenten kann einem stellvertretenden Ministerpräsidenten überantwortet 

werden. Bisher sprach der Nationale Sicherheitsrat Empfehlungen in allen politischen 

Bereichen aus.181 Man verfolgte hier bisher nationale Ziele, bestimmte geeignete 

Maßnahmen hinsichtlich der Wahrung der nationalen Integrität und traf als Hüter der 

verfassungsrechtlichen Ordnung viele Entscheidungen, die auch von der Politik befolgt 

wurden. Der Generalsekretär dieses Gremiums, bisher ein vom Militär bestimmter Vier-

Sterne General, soll zukünftig durch einen Zivilisten ersetzt werden:182 
„Nun wird auf Vorschlag des Ministerpräsidenten und mit Genehmigung des Staatspräsidenten dieser 
Posten besetzt. Dies kann nach wie vor auch ein Offizier sein, dazu wäre dann zusätzlich ein positiver 
Bescheid des Generalstabchefs vonnöten. Dieses Zugeständnis der Regierung an das Militär bedeutet 
jedoch automatisch keine Aushöhlung der Reform. Es ist eine realistische Einschätzung der Regierung, 
weil eine solch grundlegende Reform nicht abrupt durchzuführen ist. Zudem war es vorausschauend, wie 
sich wenige Tage später bei den Sitzungen des Obersten Militärrates zeigen sollte. Des weiteren 
beinhaltet das Reformpaket die Bestimmung, dass Sicherheitsratssitzungen nur noch alle zwei Monate 
und nicht wie bisher monatlich stattfinden werden. Zudem werden künftig Sitzungen des NSR auch auf 
Vorschlag des Ministerpräsidenten oder durch Einberufung des Staatspräsidenten zustande kommen. 
Auch dies sind geeignete Maßnahmen, um den Einfluss des Militärs auf die türkische Politik 
zurückzudrängen. Diese Reform steht oder fällt mit den Ausführungsbestimmungen zu den Funktionen 
und den Aufgaben des Nationalen Sicherheitsrates, die in den nächsten drei Monaten dafür zu erarbeiten 
sind. Auch hier wird sich erst in der Zukunft zeigen, ob wichtige Entscheidungen des Parlaments auch 
eins zu eins umgesetzt, oder nicht durch interpretationsabhängige Formulierungen oder 
Verschleppungstaktik Reformvorhaben aufgeweicht werden.“183 
 
Es ist eine positive Entwicklung für die Türkei, dass der Begriff „Zivilisierung des 

Nationalen Sicherheitsrats“ im Zuge der Anpassungsgesetze aktualisiert und diskutiert 

wurde. In diesem Zusammenhang geht die Zivilisierung des Nationalen Sicherheitsrates 

jedoch noch weiter, da auch das Ernennungsverfahren für den Generalsekretär geändert 

wurde. Derzeit wird auf Vorschlag des Ministerpräsidenten und mit Genehmigung des 

Staatspräsidenten dieser Posten besetzt. Die Zivilisierung des NSR ist ein Resultat und 

aber auch Erfolg des Beitrittprozesses und im speziellen der Kopenhagen Kriterien. In 

                                                 
181 Vgl. Tröndle D., in: http://www.kas.de/publikationen/2003/2298_dokument.html vom 06.10.2003. 
182 Siehe die Berichte der Kommission vom 1998, 1999, 2000, 2001, 2002. Siehe auch oben Kapitel IV, 
4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5. 
183 Vgl. Tröndle D., in: http://www.kas.de/publikationen/2003/2298_dokument.html vom 06.10.2003. 
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diesem Zusammenhang können die Einflüsse des EG/EU-Recht, d.h. der primären und 

sekundären Rechtsquellen, der EMRK und der Urteile des EGMR gesehen werden. 

Diese Einwirkungen sind ein unabdingbares Element für die Schaffung einer 

gemeinsamen Rechtsdimension. Zu den gesetzlichen Änderungen gab es sowohl 

politische als auch soziale Reaktionen, aber auch von diplomatischer Seite wurde 

Stellung genommen: 
„Die Reaktionen auf das 7. Anpassungspaket waren durchweg positiv. Neben den türkischen Medien 
waren auch mehrere Unternehmens- und Interessensverbände voll des Lobes. Das Militär hat sich außer 
den angeblichen Äußerungen während den Sitzungen des Obersten Militärrates bisher zurückgehalten. 
Hierbei muss erwähnt werden, dass die Regierung schon seit geraumer Zeit mit dem Generalstab in 
Abstimmung und Konsultation dieses Reformpaket vorbereitet hat. Man war also informiert, weshalb 
keine extremen Reaktionen zu erwarten waren. Zudem muss man wiederholt erwähnen, dass die Armee 
natürlich den Weg der Türkei zur EU begrüßt. Sie versteht sich als Wächter des Atatürk’schen Erbes und 
im Sinne des Staatsgründers dürfte die EU-Orientierung der Türkei in jedem Falle sein, wenn nicht sogar 
die letztendliche Konsequenz der Ideen Atatürks. Die Neuregelung des Nationalen Sicherheitsrates ist 
sicherlich eine der mutigsten und grundlegendsten Reformschritte in der Geschichte der türkischen 
Republik. Die Zurückhaltung des Militärs zeigt nicht nur eine gewisse Übereinstimmung mit der Politik, 
das Militär scheint auch langsam seine Vorbehalte gegenüber der neuen Regierung abzulegen“.184 
 

4.2. Rechte des Staatspräsidenten 

Es wird die Einschränkung der Rechte des Staatspräsidenten diskutiert. Insbesondere 

soll er lediglich bei der Ernennung von Staatssekretären weiterhin allein entscheiden 

können, bei allen anderen wichtigen Versetzungen und Ernennungen soll er nur noch 

die Genehmigungsfunktion bekommen, ebenso bei der Ernennung von Richtern der 

Verfassungs- und Militärgerichte.185 Darüber hinaus soll das 8. Anpassungspaket186 

wiederum die Beratungsfunktion des Nationalen Sicherheitsrates unterstreichen und in 

weitere Folge die Vorschläge zur Reduzierung der gesamten Mitgliederzahl des 

Nationalen Sicherheitsrates, jedoch unter Anhebung der Zahl der zivilen Mitglieder, 

umsetzen.187  

 

4.3. Die Staatssicherheitsgerichte 

Des Weiteren will man durch Grundgesetzänderung die Staatssicherheitsgerichte 

vollständig abschaffen sowie die Methoden zur Bestimmung der Mitglieder des Hohen 

Hochschulrates novellieren. Die türkische Politik hat bisher wirklich vieles 

unternommen, um die Türkei auf EU-Kurs zu bringen. Entscheidend ist jetzt mehr als je 

                                                 
184 Vgl. http://www.kas.de/publikationen/2003/2298_dokument.html vom 06.10.2003. 
185 Siehe http://www.kas.de/publikationen/2003/2298_dokument.html vom 06.10.2003. 
186 Das 8. Anpassungspaket wurde noch nicht normiert. 
187 Siehe Tröndle D, in: http://www.kas.de/publikationen/2003/2298_dokument.html vom 06.10.2003. 
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zuvor die Umsetzung. Es ist zu erwarten, dass der EU Ende 2004 keine leichte 

Entscheidung bevorsteht, da ihr langsam die Argumente, die gegen eine Aufnahme von 

Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sprechen, auszugehen scheinen. Die 

Staatssicherheitsgerichte wurden im Jahre 1983 gemäß dem Gesetz Nr. 2845 

gegründet.188 Sie sind in der türkischen Verfassung durch Art. 143 begründet. Diese 

Gerichte haben die Aufgabe Straftaten zu verhandeln, welche gegen die unmittelbare 

Einheit von Staatsgebiet und Staatsvolk, die einheitliche demokratische Ordnung und 

die Republik, deren Eigenschaften durch die Verfassung bestimmt sind, begangen 

werden und innere und äußere Sicherheit des Staates betreffen.189 Gemäß der Änderung 

vom 18.06.1999, die wegen des Anpassungsgesetzes zur EU gemacht wurde, wurde der 

Art. 143 Abs. 2 der Verfassung wie folgt geändert: “Am Staatssicherheitsgericht 

befinden sich ein Vorsitzender, zwei ordentliche Mitglieder, ein Ersatzmitglied sowie 

ein Generalsstaatsanwalt und erforderliche Anzahl an Staatsanwälte.“190 Das Gericht 

wendet im Rahmen der Verhandlungen sowohl das türkische Strafprozessgesetz als 

auch das Kampfgesetz gegen Terrorismus an. Dies wird in der EU aber auch von 

demokratischen Institutionen in der Türkei als undemokratisch empfunden. 

 

Wenn noch weitere Reformpakete folgen und insbesondere die Umsetzungen vernünftig 

voranschreiten, dann gibt es immer weniger Gründe, den Beginn der 

Beitrittsverhandlungen zu verzögern, und dies wird man auch den Politikern und den 

Menschen in der Türkei kaum noch begreifbar darstellen können. Es gibt eine 

organische Verbindung zwischen den türkischen Anpassungsgesetzen und der 

Rezeption des EU/EG-Rechts. Dazu wird gesagt, dass für die Rezeption des 

Unionsrechts ieS mangels vergleichbarer unionsrechtlicher Regelungen, die Regeln des 

jeweiligen mitgliedstaatlichen (Verfassungs-)Rechts gelten, soweit sie der allgemeinen, 

dem Unionsrecht gleicherweise wie dem allgemeinen Völkerrecht zu entnehmenden 

Forderung nach Effektivität entsprechen, also einen ausreichenden Vollzug zu 

garantieren geeignet sind.191 In gleicher Weise sind die Anpassungsgesetze der Türkei 

als ein Schritt zur Vorbereitung des türkischen nationalen Rechts zur Rezeption des 

Unionsrechs zu sehen. Hier handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine 

                                                 
188 Siehe http://www.yargitay.gov.tr/bilgi/kanun_liste/PC12845.HM5.frameset.html vom 23.07.2003. 
189 Siehe „Das türkische Verfassungsgesetz, mit neuer Änderungen 2003“, Seckin Verlag, Ankara, S.158. 
190 Siehe ebenda. 
191 Siehe Fischer/Köck/Karollus, S. 407. 
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Rechtsintegration, welche ein wesentlicher Teil der Rechtsidentitätssuchung der Türkei 

ist. Gemäß Manisali sei der Beitrittsprozess der Türkei einseitig und unausgeglichen, 

weiter gebe es eine einseitige politische und rechtliche Verbindung zwischen den 

Parteien.192 Da die Türkei noch nicht Mitglied der EU sei, dürfe sie sich, seines 

Erachtens, auch nicht verpflichten lassen. Es wurde mit dem türkischen 

Ministerratsbeschluss die Harmonisierung mit dem Gemeinschaftsrecht bzw. 

Unionsrecht, und die Anwendung des nationalen Programms zur Koordination und 

Durchführung von der Türkei am 24.07.2003 durch den Beschluss Nr. 2003/5930 

akzeptiert.193 Der Beschluss umfasste kurz- und mittelfristige Prioritäten der Türkei, 

welche im Zuge des nationalen Programms und im Rahmen des Beitrittsprozesses 

anzuwenden waren. Zu beobachten ist die Wiederherstellung des türkischen 

Rechtssystems unter dem Einfluss des EG/EU-Rechtes. Zu erwähnen ist, dass mit der 

Türkei, also mit dem dreizehnten Bewerber, noch kein Termin für 

Beitrittsverhandlungen vereinbart wurde, jedoch gibt es die Option im Dezember 2004 

mit Beitrittsverhandlungen zu beginnen, sofern der Europäische Rat beschließt, dass sie 

die Kopenhagener Kriterien erfüllt, sind, insb. die Einhaltung der Menschenrechte, die 

Rechtsstaatlichkeit und Schutz von Minderheiten.194  

 
 
5. Schlussfolgerungen  

Die Parameter der EU-Kriterien spielen eine wesentliche Rolle für die Rechtsordnungen 

der Beitrittskandidaten, die als die Dynamik des Entwicklungsprozesses des Beitritts zur 

EU bezeichnet werden können. Die wahre Grundlage der Grundrechte und Freiheiten 

stellen die Demokratie, die Gleichheit und die Rechtsstaatlichkeit dar. Die Frage der 

Menschenrechte ist ein zentraler Verbindungspunkt zwischen der türkischen 

Rechtsordnung und den EU-Kriterien, welche in den Berichten der Kommission für die 

Beitrittspartnerschaften beobachtet werden soll. Es wird oft betont, dass die türkische 

Rechtsordnung keinen zufriedenstellenden Standard im Rahmen der Dynamik der 

Werte der Union und der EU-Kriterien hatte und hat. Dies hat seinen Ursprung in den 

türkischen Verfassungsordnung und den Verfassungsgesetzen, in den zentralen und 

                                                 
192 Siehe Manisali E., S. 110-111. 
193 Siehe das türkische Gesetzblatt vom 24.07.2003 Nr. 25178. Siehe weiters 
http://rega.basbakanlik.gov.tr vom 10.10.2003. 
194 Siehe Tätigkeitsbereiche der Europäischen Union Erweiterung, in: 
http://www.europa.eu.int/pol/enlarg/print_overview_de.htm vom 01.04.2003. 
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regionalen Gerichts- und Verwaltungsorganen. Es muss der Anpassungsprozess der 

türkischen Rechtsordnung zu den EU-Kriterien bzw. zu den Werten der Union beachtet 

werden. Darüber hinaus spielen die Urteile des EGMR, d.h. die Rechtsprechung des 

Gerichtes, in diesem Prozess eine besondere Rolle, die von der Türkei als der 

maßgebliche Parameter zu den EU-Kriterien aber auch den Werten der Union bewertet 

werden sollte. Die Türkei muss eine stabile demokratische und rechtsstaatliche 

Ordnung, die der Wahrung der Menschenrechte verpflichtet ist, errichten.  

Die andere Rechtsachse kann im Rahmen des nationalen Rechts, EU/EG-Rechts und der 

Urteile des EuGH determiniert werden. Mit dem Assoziationsabkommen ist die 

rechtliche Achse und Verbindung zwischen der türkischen Rechtsordnung und dem 

EG/EU-Recht gebildet worden. Danach wurde der Prozess durch das Assoziationsrecht 

entwickelt. Es gelten die Regeln und Prinzipien des EG/EU-Recht für das 

Assoziationsrecht, da das EU/EG-Recht als eine übergeordnete Rechtsordnung in der 

Rechtsgesellschaft, zu charakterisieren, ist. Deshalb handelt es sich um eine rechtliche 

Verbindlichkeit für die Mitgliedstaaten und ihres nationalen Rechts. Der EuGH und 

seine Rechtsprechung spielen eine sehr wesentliche Rolle, da der EuGH und seine 

Rechtsprechung als eine wichtige Entwicklungsdynamik des EU/EG-Rechts gesehen 

werden kann, deshalb hatte der EuGH mit seiner Judikatur eine Vorrangordnung 

geschaffen. Mit dem Assoziationsrecht zwischen den Parteien, d.h. der Türkei und der 

EU, darf der EuGH seine Rechtsprechung als ein wichtiges Organ durchführen. In 

diesem Punkt könnte theoretisch die türkische Rechtsordnung hinsichtlich des 

Assoziationsrechts unter dem Einfluss der Rechtsprechung des EuGH stehen. Trotzdem 

und gerade deswegen gibt es in der türkischen Rechtordnung Hindernisse, da es keine 

verfassungsgesetzlichen Bestimmungen über die Rechtsprechung des EuGH gibt. Aus 

diesem Grund muss die Verfassung an die Rechtsprechung des EuGH und an das 

EU/EG-Recht angepasst werden. Der EuGH hatte hinsichtlich des Assoziationsrechts 

zwischen der türkischen Rechtsordnung und dem EU-Recht seine Rechtsprechung 

geschaffen, die für alle Mitgliedstaaten verbindlich ist, obwohl die Türkei kein Mitglied 

der EU ist. Das Rechtsentwicklungsniveau der Türkei ist für den Beitrittsprozess zur EU 

nicht ausreichend, weil das Rechtsentwicklungsniveau verbindlich zum allgemeinen 

Entwicklungsniveau von einem Staat ist. Es ist klar, dass für die rechtliche Entwicklung 

eine richtige Beziehung zwischen der regionalen Rechtsordnung und der internationalen 

Rechtsgemeinschaft, z.B. EU/EG-Recht, gebildet werden muss. Dies kann 
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wahrscheinlich eine Rolle für eine universale Rechtsdimension und das Rechtssystem 

spielen. Es ist sehr wichtig, dass es eine gegenseitige und gleichberechtigte Beziehung 

zwischen der lokalen Rechtsordnung und der internationalen Rechtsgemeinschaft gibt. 

Wenn diese Balance nicht gebildet werden kann, wird die rechtliche Beziehung 

einseitig und ungleich sein, dann wird es nicht zu einer höheren Entwicklung kommen. 

Darüber hinaus sollten in der Beziehung nicht nur vorwiegend die Suche nach dem 

günstigeren Markt und/oder eine bloß strategische Gesellschaftssuche der EU im 

Vordergrund stehen.  

Unter den Anpassungsgesetzen versteht man einen Harmonisierungsprozess. In diesem 

Punkt ist die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der EU und die Anwendung des 

nationalen Programms zur Koordination und Durchführung infolge des 

Beitrittsprozesses der Türkei wesentlich. Es darf nicht vergessen werden, dass die 

Türkei ihre Verfassung dem EU/EG-Recht noch nicht angepasst hat, weshalb der 

Anpassungsprozess der eigenen Rechtsvorschriften, insb. die Angleichung der Artikel 

über Souveränität, Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit, Exekutive, weiters die 

Annerkennung des Vorrangs des supranationalen Rechts für den Beitrittsprozess weiter 

vorangehen muss. Dies wird wesentliche grundstrukturelle und 

grundverfassungsrechtliche Änderungen in der Türkei mit sich bringen, da die türkische 

Verfassung in ihrer Fassung von 1982 mit ihrem Gedankengut ein Hindernis für den 

Beitritt zur EU und den Vorrang des Gemeinschaftsrechts darstellt. ist. Aus diesem 

Grund gibt es einen rechtlichen Konflikt zwischen dem türkischen 

Verfassungsrecht und dem EG/EU-Recht, dies wegen des Anwendungsvorrangs 

des Gemeinschaftsrechts bzw. Unionsrechts. 
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VII – DIE RECHTLICHEN KONFLIKTE ZWISCHEN DEM TÜRKISCHEN 

NATIONALRECHT BZW. VERFASSUNGRECHT, DEM VÖLKERRECHT- 

UND DEM EG/EU-RECHT 

 

1. Der Staat, seine Macht und das Völkerrecht 

Der Staat (von lat. Statut) wurde als eine Oberstufe oder Oberstruktur aus der 

menschlichen Geschichte und der gesellschaftlichen Entwicklung geboren. Dazu ist der 

Staat ein Resultat einer strukturellen Entwicklung. „Der Staat, verstanden als 

Organisationsform des Politischen, kann höchst unterschiedlich aufgebaut und 

strukturiert sein.“1 „Der Staat ist in seiner Komplexität ein unerschöpfliches Thema. Er 

gibt Anlass zu politischen, ideologischen, anthropologischen, ökonomischen, 

historischen, ideengeschichtlichen, ethnischen, phänomenologischen und anderen 

Fragen.“2 Es handelt sich um ein unmittelbares Verhältnis zwischen dem Staat und dem 

Prozess der geschichtlichen Entwicklung hinsichtlich der Produktionsverhältnisse, weil 

der Prozess der geschichtlichen Entwicklung durch die Produktionsverhältnisse 

determiniert wurde. Auch der Staat wurde durch den geschichtlichen 

Entwicklungsprozess der Gesellschaft determiniert. Aus diesem Grund gibt es eine 

Beziehung, „Kausalität-Resultat“, zwischen dem Prozess der geschichtlichen 

Entwicklung und dem Staat. Deswegen kennt der Staat viele Begriffsdefinitionen. Er 

bezeichnet im weiteren Sinne die Gesamtheit der öffentlichen Institutionen, die das 

Zusammenleben der Menschen in einem Gemeinwesen gewährleistet bzw. 

gewährleisten soll.3 Seit dem Beginn des Prozesses der geschichtlichen Entwicklung hat 

sich jede Gesellschaft ihren eigenen Charakteristiken entsprechend geschaffen und 

strukturiert. Seit man zu den Begriffen „Staat und Gesellschaft“ fand, wurde von Jahr zu 

Jahr mehr darüber geschrieben und noch mehr darüber gesprochen.4 „Staat und 

Gesellschaft sind heute weder klar voneinander abgegrenzt, noch ist der Staat im 

Inneren homogen und allein von hierarischem Entscheiden bestimmt.“5 Wie bereits 

                                                 
1 Vgl. Rainer–O. S., „Staat“ in: „Kleines Lexikon der Politik“ Hrsg. Nohlen D., C. H. Beck Verlag, 
München 2001, S. 476. 
2 Vgl. Kriele, M., „Einführung in die Staatslehre“5, Westdeutscher Verlag, Opladen 1994, S. 11. 
3 Siehe Rainer O. S., „Staat“ in: „Kleines Lexikon der Politik“ Hrsg. Nohlen D., C. H. Beck Verlag, 
München 2001, S. 476. 
4 Siehe Tsatsos T. „Der Staat als funktionelle Vereinigung von Gesellschaft und Recht“., Carl Winter 
Universitätsverlag Heidelberg 1966, S. 37. 
5 Vgl. Rainer O. S., „Staat“ in: „Kleines Lexikon der Politik“ Hrsg. Nohlen D., C. H. Beck Verlag, 
München 2001, S. 477. 
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erwähnt wurde, bestimmt die traditionelle Staatslehre den Staat durch die Elemente 

Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt. „Die Staatslehre ist deshalb eine 

Wissenschaft, in der heute im Zeitalter der Spezialisierung, viele Disziplinen 

zusammenwirken, insbesondere Politologie, Volkswirtschaftslehre, Geschichte und 

Philosophie in ihren verschiedenen Ausfächerungen.“6 So ist Staat demnach die 

funktionelle Vereinigung von Gesellschaft und Recht.7 Das Recht entwickelte sich 

parallel zum Staat, der ein Prozess der geschichtlichen Entwicklung der Menschen bzw. 

Gesellschaft ist. Zu diesem Zwecke besitzt das Recht auch eine strukturelle Ordnung 

und Charakter. So gibt es Parallelität zwischen dem Staat- und der Gesellschaft und 

dem Recht, weil sie strukturellen Charakter haben. Was ist Recht? Adamovich/Funk 

definierte das Recht folgendermaßen: „Recht ist ein von der staatlich organisierten 

Gemeinschaft ausgehendes bzw. von ihr als Recht anerkanntes Gefüge von Normen, die 

das Verhalten von Menschen in der Gemeinschaft regeln und zu deren Durchsetzung 

ein System von staatlichen bzw. staatlich anerkannten Sanktionen 

(Zwangsdurchsetzungsmöglichkeiten) zur Verfügung steht.“8 Gemäß Antoniolli/Koja ist 

Recht jede von Menschen geschaffene, durch angedrohte Zwangssanktionen 

charakterisierte, regelmäßig wirksame Ordnung menschlichen Verhaltens.9 So handelt 

es sich um eine starke Beziehung zwischen Staat und Recht. Der Staat wird 

ausdrücklich von der Rechtsstruktur geordnet und das Recht wird durch den Staat 

geordnet, um seinen Zweck zu erreichen. „Die Beziehung zwischen dem Recht und dem 

Staat darf nicht mit der Vereinigung von Recht und Gesellschaft verwechselt werden; 

das Recht ist ein Element des Staates und in diesem Sinne besteht immer eine 

„Verbindung“ zwischen beiden, die deshalb nicht ein besonderes Merkmal des 

Begriffes Rechtsstaat genannt werden kann.“10 Wie bereits erwähnt wurde, versteht man 

                                                 
6 Vgl. Kriele M., „Einführung in die Staatslehre“, Opladen 1994, S. 11. 
7 Siehe Tsatsos T., S. 37. 
8 Vgl. Adamovich/Funk, S. 34.  
9 Vgl. ebenda, S. 84. 
In diesem Punkt soll der Begriff „Gerechtigkeit“ nicht vergessen werden. Adamovich betont folgendes: 
“Die Frage ‚Was ist Gerechtigkeit’ ist so alt wie die Frage ‚Was ist Wahrheit’. Und sie wird ebenso 
kontroversiell beantwortet. (...) Es ist nicht möglich, in einem knappen Beitrag zusammenfassen, was die 
abendländischen Philosophie während fast schon 2500 Jahren zu diesem Thema beigetragen hat. Der 
Blick auf die Geschichte der Philosophie zeigt freilich, dass die Diskussion häufig aneinander 
vorbeireden.“ Vgl. Adamovich L., “Gerechtigkeit” in: Recht in Österreich und Europa, Festschrift Karl 
Hempel zum 60. Geburtstag” Hrsg. Mayer/Schlabrendorff/Spiegelfeld/Welser, Manz Verlag, Wien 1997, 
S. 3. 
10 Vgl. Tsatsos T., „Der Staat als funktionelle Vereinigung von Gesellschaft und Recht“, Carl Winter 
Universitätsverlag, Heidelberg 1966, S. 71. 
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unter dem Begriff „Staat“ eine relative Rechtsordnung und Macht. Der Begriff „Macht“ 

ist ein Teilsystem der Gesellschaft und gehört dem politischen System an.11 In weiterer 

Folge wird unter der Rechtsordnung ein Normensystem gesehen, welches die Ebenen 

der Zwangsordnung umfasst. „Zwei Begriffe bilden den Schlüssel zum Verständnis fast 

aller Probleme der Staatslehre, die sich auf den neuzeitlichen Staat beziehen: 

Souveränität und Legitimität. In einer ersten und vorläufigen Kennzeichnung richtet 

sich die Frage nach der Souveränität auf die Durchsetzungsmacht der Staatsgewalt, die 

Frage nach der Legitimität auf ihre Rechtfertigung.“12 So umfasst der Begriff “Macht“ 

zwei Unterbegriffe, die Souveränität und die Legitimität. In gleicher Weise besteht der 

Staat aus den Begriffen „Souveränität und Legitimität“. In diesem Zusammenhang 

handelt es sich um eine funktionelle und strukturelle Ordnung und Bewusstsein. Gemäß 

Luhmann hat der Staat seine Realität mithin nicht, wie bei Max Weber (...) im 

Bewusstsein des Einzelmenschen, der den Sinn seines Handelns am Staat orientiert; 

sondern ein politisches System beschreibt sich selbst als Staat, wenn Kommunikationen, 

die diese Formel verwenden, als verstehbar eingeschätzt und verstanden werden (was 

immer konkret im Bewusstsein des Einzelnen dabei abläuft.13 So ist der Begriff 

„Souveränität“ bzw. „Herrschaft“ ein sehr wichtiges Element für den Staat, und ohne 

Souveränität ist ein Staat nicht denkbar. Es gibt eine organische Beziehung zwischen 

dem Staat und der Souveränität. Aus diesem Zwecke gibt es mehrere Verbindungen 

folgender Begriffe: Staat, Recht und Souveränität. Unter dem Begriff „Souveränität“ 

versteht man „höchste Herrschaftsgewalt des Staates.“14 Der Begriff der Souveränität 

umfasst „Macht“ aber nicht nur als einfache Gewalt sondern als höchste 

Herrschaftsgewalt. „Mit Staatsgebiet ist der örtliche Sanktionsbereich gemeint, jener 

Raum also, in dem die Staatsorgane ihre Zwangsakte anzuordnen und zu vollstrecken 

haben. Man kann von Territorialitätsprinzip sprechen, weil sich die Gebote und Verbote 

                                                                                                                                               
Darüber hinaus betont Bydlinski Folgendes: „Unter den Elementen der Rechtsidee hat es die heikelste 
Bewandtnis mit der Gerechtigkeit, einem menschlichen Uranliegen. Es ist ganz ausgeschlossen, für die 
hier verfolgten Zwecke aber glücklicherweise auch nicht nötig, alle oder auch nur die wichtigsten 
Diskussionslinien um den Begriff der Gerechtigkeit nachzuzeichnen. Vielmehr kann es nur darum gehen, 
diesen Begriff in seiner in Bedeutung für die hier interessierenden rechtstheoretischen und 
methodologischen Zusammenhänge näher zu analysieren.“ Vgl. Bydlinski F., “Juristische Methodenlehre 
und Rechtsbegriff”, Springer Verlag, Wien 1991, S. 335-336. 
11 Vgl. Yoldas Y., S. 84, dazu siehe Luhmann N., „Staat und Politik“. 
12 Vgl. Kriele M., S. 19. 
13 Siehe Yoldas Y., S. 20. Siehe dazu auch Luhmann N., „Staat und Politik“. 
14 Vgl. Wahrig B. R., „Wahrig Deutsches Wörterbuch“6, Bertelsmann Lexikon Verlag, S. 1148. 
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jedenfalls an alle Personen richten, die sich im Staatsgebiet aufhalten.“15 Die höchste 

Herrschaftsgewalt eines Staates wird durch dessen Verfassungsgesetz und -ordnung 

determiniert und normiert. „Die Gesamtheit der Rechtssätze, die grundsätzlich das 

Verfahren der funktionellen Vereinigung der allgemeinen Gesellschaft mit dem Recht 

regeln, bilden zusammen die Verfassung im materiellen Sinne. Aus diesem Grunde hat 

jeder Staat eine Verfassung im materiellen Sinne. Ein Staat ohne Verfassung im 

materiellen Sinne ist undenkbar. Es hat Staaten gegeben, deren allmächtige Herrscher 

sich dessen nicht bewusst waren; ihre Allmacht setzt aber logisch eine Verfassung 

voraus, die ihnen diese allumfassende Zuständigkeit ohne Einschränkung zugestand, sie 

also legitimierte.“16 In gleicher Weise wird das innerstaatliche Recht der höchsten 

Herrschaftsgewalt des Staates determiniert. Das innerstaatliche Recht wird vom 

Verfassungsrecht bzw. den Verfassungsgesetzen und seinen Prinzipien beeinflusst. 

„Wenn gesagt wurde, dass die Anordnungen bestimmter Systeme 

rechtswissenschaftlich als Normen gedeutet werden, so muss nun näher dargetan 

werden, was unter einer Norm zu verstehen ist und welche Normen dem 

Verfassungsrecht zuzuzählen sind.“17 Das Verfassungsrecht stellt die rechtliche 

Grundlage des Staates dar. Aus diesem Zweck sind Verfassungsrecht bzw. die 

Verfassungsgesetze ein Resultat der höchsten Herrschaftsgewalt des Staates hinsichtlich 

des Nationalrechts. Daher ist es klar, dass jeder Staat ein innerstaatliches Recht hat, das 

die höchste Herrschaftsgewalt des Staates ist, dessen Prinzipien ein Wiederschein aus 

der Verfassungsordnung und den Verfassungsgesetzen sind. Die staatliche Souveränität 

gilt als sichere innerstaatliche Ordnung gegen äußere Effekte und Einflüsse. Die 

Souveränität umfasst sowohl die innerstaatlichen Institutionen/Begriffe, deren 

Verhältnis vom Nationalrecht normiert wird, als auch völkerrechtliche Institutionen 

/Begriffe, deren Verhältnis von Völkerrecht normiert wird. „Man unterscheidet innere 

(oder staatsrechtliche) und äußere (oder völkerrechtliche) Souveränität. Ebenso wie alle 

Probleme der inneren Souveränität um ein Zentralproblem kreisen, nämlich: 

Bürgerkrieg oder innerer Friede, so kreisen alle Probleme der äußeren Souveränität um 

das Zentralproblem: Krieg oder äußere Friede. Den inneren Frieden erwartet man von 

der Zentralisierung und Monopolisierung der Gewalt in der Hand des Staates, den 

äußeren Frieden von der wechselseitigen Respektierung aller Staaten, dass sie alle 
                                                 
15 Vgl. Koja, „Einführung in das öffentliche Recht“ Orac Verlag, Wien 1998, S. 16. 
16 Vgl. Tsatsos T., S. 74 – 75. 
17 Vgl. Walter/Mayer, „Bundesverfassungsrecht“9, Wien, S. 1 ff 3. 
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untereinander als prinzipiell ‚gleich und unabhängig’(...)gelten. Die Souveränität nach 

außen, die völkerrechtliche Souveränität, definiert man als Unabhängigkeit und 

Gleichheit der Staaten.“18 In weiterer Folge hat jeder Staat eine oder mehrere Strategien 

und Zwecke, die unter dem Einfluss des innerstaatlichen Rechtes stehen. Aber es ist 

nicht einfach dies zu erklären oder zu definieren, weil Strategie und Zweck des Staates 

sowohl durch innerstaatliches Recht als auch Völkerrecht definiert werden können. 

„Wenngleich es stimmt, dass nur Normen innerhalb ein und desselben Rechtskosmos 

als Recht angesehen werden können, weshalb seit der Veröffentlichung des 

gleichnamigen Werkes von Alfred Verdross (1923) auch von der „Einheit des 

rechtlichen Weltbildes“ gesprochen wird. Trotzdem ist dieser Rechtskosmos doch ein 

gegliederter. Neben dem Völkerrecht besteht das innerstaatliche Recht sowie das Recht 

anderer Völkerrechtssubjekte.(...) Je nachdem, ob diese Rechtsordnungen zu einem 

einheitlichen Rechtskosmos zusammengefasst gesehen werden oder nicht, spricht man 

von monistischer oder dualistischer Auffassung.“19 Der Dualismus (Pluralismus) geht 

von einer völligen Trennung von Völkerrecht und Landesrecht aus. Und der Monismus 

geht im Gegensatz dazu von einer Einheit von Völkerrecht und Landesrecht aus.20 In 

weiterer Folge kann es einen /mehrere Konflikte zwischen der innerstaatlichen 

Rechtsordnung bzw. Innerrecht und der Völkerrechtsordnung geben. Die Beziehungen 

zwischen dem Staat und dem/der Staat(en) oder internationalen Organisationen sind 

nicht immer einfach oder üblich, sondern können auch komplex sein, was mit der 

höchsten Herrschaftsgewalt des Staates nicht erklärt werden kann. Zu diesem Zwecke 

können die Effekte der Beziehungen direkt oder indirekt über dem innerstaatlichen 

Recht gesehen werden, weil diese Beziehungen oft juristisch sein können und ihr 

Einfluss „Zwangsnormen“ umfasst. „Die Regeln des Völkerrechts verpflichten nach 

herrschender Lehre die Völkerrechtssubjekte, das sind überwiegend – wenn auch nicht 

ausschließlich die Staaten. Wird zwischen solchen Subjekten ein Vertrag abgeschlossen, 

so entsteht zwischen beispielsweise zwei Staaten – ein spezifisches Rechts und 

Pflichtenverhältnis. Ein Vertragsstaat kann sich nur in der Weise vertragsgemäß und 

damit völkerrechtsgemäß verhalten, dass Menschen, deren Handeln oder Unterlassen 

ihm zugerechnet wird, ein Verhalten setzen, das dem Vertrag entspricht.21 Man kann 

                                                 
18 Vgl. Kriele M., S. 65 – 66. 
19 Vgl. Fischer/Köck, „Allgemeines Völkerrecht“5 Linde Verlag, Wien, S. 36. 
20 Ebenda, S. 36. 
21 Vgl. Antoniolli/Koja, „Allgemeines Verwaltungsrecht“2, Manz Verlag, Wien 1986, S. 169. 
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sagen, dass die staatliche Wirklichkeit heute ohne Berücksichtigung der wachsenden 

Bedeutung des Völkerrechts und seiner Einwirkungen auf das innerstaatliche Recht 

nicht mehr adäquat erfasst werden kann.22 „Soweit eine völkerrechtliche Norm zu ihrer 

Erfüllung einen Vollzug im innerstaatlichen Bereich erfordert, ist der Staat nach 

Völkerrecht zu einem solchen Vollzug verpflichtet. In diesem Zusammenhang tritt das 

(an sich innerstaatliche) Problem auf, wie völkerrechtliche Normen innerstaatlich zu 

vollziehen sind.“23 In diesem Sinne kann dieses Problem als „die Transformation von 

Völkerrecht in das innerstaatliche Recht“ definiert werden. Hier wird zwischen der 

speziellen und generellen Transformation unterschieden. Es wird Transformation 

folgendermaßen determiniert: „Entweder das innerstaatliche Recht regelt selbst den 

vom Völkerrecht erfassten Sachbereich in konformer Art (spezielle Transformation), 

sodass das staatliche Organ in Vollziehung staatlichen Rechts den vom Völkerrecht 

geforderten Erfolg herbeiführt. Oder das innerstaatliche Recht schreibt einfach vor, dass 

Völkerrecht oder Teile des Völkerrechts vom innerstaatlichen Organ als bzw. wie 

innerstaatliches Recht anzuwenden sind (generelle Transformation); hier wendet also 

das staatliche Organ nur formell staatliches Recht, materiell aber Völkerrecht an.“24 Für 

die Rezeption des Völkerrechts im innerstaatlichen Recht gibt es so zwei wichtige Arten 

der Umsetzung; die Adoption und Transformation. Die Adoption darf von 

zwischenstaatlichen Einrichtungen (sowie der EU) und deren Organen mit unmittelbarer 

Wirkung für die innerstaatlichen Rechtsunterworfenen erlassen werden.25 In weiterer 

Folge sind wichtige Begriffe: „Die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts“ 

und „der Rang der allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts“. Der Begriff „die 

allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts“ versteht sich als Bestandteil des 

innerstaatlichen Rechts. „Dadurch wird jedenfalls das völkerrechtliche 

Gewohnheitsrecht erfasst.“26 So werden die allgemein anerkannten Regeln des 

Völkerrechts zum Verfassungsgesetz des Staates normiert und erklärt. Zu diesem 

Zweck kann für den Rang der allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts gesagt 

werden, dass der Rang einer solchen Regel sich danach richtet, in welcher Form sie in 

                                                 
22 Siehe Koja, „Einführung in das öffentliche Recht“ Orac Verlag, Wien 1998, S. 17. 
23 Vgl. Fischer/Köck, S. 39. 
24 Ebenda, S. 39. Gemäß Fischer/Köck hat das innerstaatliche Organ in Österreich (Gericht, 
Verwaltungsbehörde) daher den Inhalt der Regelung selbst aus dem Völkerrecht zu entnehmen wegen der 
Entscheidung des VfGH B. 168/75, Slg. 7608/1975, von 27.06.1975. 
25 Siehe Koja, S. 17. 
26 Vgl. Walter/Mayer, S. 102. 
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der innerstaatlichen Rechtsordnung erzeugt wird.27 In gleicher Weise werden Abschluss 

und Transformation von Staatsverträgen hinsichtlich des Verfassungsgesetzes und der 

Verfassungsordnung jedes Staates definiert. 

 

2. Das türkische innerstaatliche Recht und sein Verhältnis zum Völkerrecht 

 

2.1. Die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts 

Es gibt keine Bestimmungen, die die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts in 

das türkische VG transformieren. Aus diesem Grund sind die allgemein anerkannten 

Regeln des Völkerrechts in der Türkei ganz anders normiert als z.B. die Österreichs. 

Gemäß Art. 9 Abs. 1 B-VG gelten die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechtes 

als Bestandteile des Bundesrechts.28 Theoretisch kann gemäß dem türkischen VG 

akzeptiert werden, dass durch einige mittelbare Bestimmungen bzw. Auslegungen die 

anerkannten Regeln des Völkerrechts durch das türkische VG rezipiert werden. Aber 

diese Theorie ist in der juristischen Wissenschaft umstritten. Gemäß Güriz:  
„Custom plays a more considerable role in public international law than in other branches of law. 
However it is difficult to determine whether an international custom is or will actually be accepted as law 
or merely considered as part of the ‘comitas gentium’. The question as to which customs are law in the 
sphere of public international law may be decided by decisions of international courts and by 
international treaties.“29 
 
Allerdings spielen die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts für das türkische 

staatliche Recht bzw. Nationalrecht keine wichtige Rolle. Nach Antonioli/Koja: “Unter 

die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts fallen nach herrschender Lehre die 

Bereiche des (allgemeinen und partikulären) Völkergewohnheitsrechts.“30 Es kann eine 

rechtliche Verbindung zwischen einigen Artikeln des türkischen VG mit den allgemein 

anerkannten Regeln des Völkerrechts hergestellt werden. Gemäß Art. 15 Abs. 1 des 

türkischen VG gibt es eine Regelung, die besagt „...dass Verpflichtungen aus dem 

Völkerrecht nicht verletzt werden...“ dürfen. Diese Regelung umfasst eine ganz 

generelle Definition, obwohl nicht klar ist, ob dies eine Transformationsbestimmung ist 

oder nicht. Gemäß Wedekind R.,: “Die Vorschrift entspricht strictissime den 

                                                 
27 Siehe Walter/Mayer, S. 103. 
28 Vgl. Verfassungsrecht Kodex15, 1999, S. 5. 
29 Vgl. Güriz A., „Sources of Turkish Law“, S. 5. 
30 Vgl. Antoniolli/Koja, S. 165. 
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Bestimmungen des Art. 15 Abs. 1 und 2 der EMRK, insbesondere auch hinsichtlich der 

völkerrechtlichen Verpflichtungen und dem Grundsatz der Erforderlichkeit (....)“31 

 

2.2. Abschluss und Transformation von Staatsverträgen 

Nach dem Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge 1969 (WVK I) besitzt 

jeder Staat die Fähigkeit, Verträge abzuschließen (Art. 6 WVK I); dies wird aber nur 

insoweit Gültigkeit haben, als der Staat sich nicht in einer völkerrechtlich erlaubten 

Weise für bestimmte Fälle oder ganz allgemein der Vertragsfähigkeit entäußert hat.32 

Die Kompetenz-Fähigkeit zum Abschluss von Staatsverträgen wurde unmittelbar vom 

türkischen VG normiert. Die Bestimmungen zum Staatsvertrag wurden durch die Art. 

87, 90 und 104 definiert. Mit diesen Bestimmungen werden die durch Staatsverträge 

geschaffenen Rechtsregeln durch das türkische VG in die türkische Rechtsordnung und 

das türkische System eingegliedert. Das türkische Parlament ist das Kontrollorgan zur 

Klärung der Frage, ob Staatsverträge ratifiziert werden sollen. Nicht ratifiziert werden 

können Staatsvertrage gemäß dem türkischen VG, wenn diese Verträge gegen die 

öffentliche Ordnung verstoßen. Es kann zu gesetzlichen Änderungen bzw. speziellen 

Transformationen durch das Parlament kommen, bis die Staatsverträge in Kraft treten. 

Aus diesem Grund kann es manchmal Konflikte geben. Die Hauptbestimmung, welche 

die Handhabung Staatsverträge näher regelt, ist der Art. 90 des türkischen VG.34 Gemäß 

Art. 90 Abs. 1 ist die Ratifizierung von Verträgen mit fremden Staaten und 

internationalen Organisationen im Namen der Republik an die Bestätigung der 

Ratifizierung durch das Parlament in Gesetzesform gebunden. Dazu erklärte Güriz A.:  
„International treaties to which Turkey is a party are approved by the Turkish Grand National Assembly 
by enactment of a Law. Technically therefore treaties are statutes, which like all other statutes become 
enforceable after their publication in the official Gazette.“35 
 

Durch Art 90 Abs. 1 und 4 wurde der Erfüllungsvorbehalt der Staatsverträge 

determiniert. „Wird zu einem StV ein Erfüllungsvorbehalt erklärt, so hat der StV 

grundsätzlich zunächst keine innerstaatliche Rechtswirkung.“36 Unter dem Begriff 

„Erfüllungsvorbehalt“ versteht man gemäß Abs. 4 eine Bestimmung, die bei Verträgen 

aller Art, die eine Abänderung türkischer Gesetze mit sich bringen, die unmittelbare 

                                                 
31 Vgl. Wedekind R., „Die türkische Verfassung 1982“, Verlag der Buchhandlung, 1984, S. 46-47. 
32 Siehe Fischer/Köck, S. 210.  
34 „Billigung internationaler Verträge“ wurde durch das türkische VG normiert. Siehe Art. 90. 
35 Vgl. Güriz, S. 5. 
36 Vgl. Walter/Mayer, S. 110. 
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Anwendung verhindert. Es gibt auch eine Variante des Erfüllungsvorbehalts gemäß 

Abs. 2 und 3: 
- „Verträge mit einer Laufzeit von nicht mehr als einem Jahr zur Regelung der wirtschaftlichen, 

handelspolitischen oder technischen Beziehung können durch Verkündung in Kraft gesetzt  
werden, wenn sie keine finanziellen Belastungen des Staates mit sich bringen und die 
persönliche Stellung wie die Eigentumsrechte der Türken in fremden Staaten nicht berühren. In 
diesem Falle sind entsprechende Verträge innerhalb von zwei Monaten nach ihrer Verkündung 
des Parlament zur Kenntnis zu bringen.“37 

- „Die auf einem internationalen Vertrag beruhenden Ausführungsvereinbarungen  und die 
aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung geschlossenen Wirtschafts- handelstechnischen und 
Verwaltungsvereinbarungen bedürfen nicht der Billigung des Parlaments. Jedoch dürfen die 
nach diesem Absatz geschlossenen wirtschaftlichen und handelstechnischen Vereinbarungen, 
welche die Rechte einzelner berühren, vor der Verkündung nicht in Kraft gesetzt werden.“38 

 

Gemäß Abs. 5 haben die verfahrensgemäß in Kraft gesetzten völkerrechtlichen Verträge 

Gesetzeskraft. Gegen sie kann das Verfassungsgericht mit der Behauptung der 

Verfassungswidrigkeit nicht angerufen werden.39 Es muss betont werden, dass es sich 

mit Art. 90 um die verfassungsrechtliche Kontrolle völkerrechtlicher Abkommen 

handelt. „Die Bestimmung erhöht die Normativkraft der Verfassung auch gegenüber 

internationalen Abkommen. Sie ist notwendig, damit nicht über die notwendige 

Änderung innertürkischen Rechts aufgrund von Abkommen und Verträgen die 

Verfassungsbindung der Gesetze unterlaufen werden kann.“40 Das Abschlussverfahren 

der Staatsverträge wurde durch das türkische VG unmittelbar normiert. Gemäß Art. 104 

ist der Präsident der Republik das Staatsoberhaupt. In dieser Eigenschaft vertritt er die 

Republik Türkei und verkörpert die Einheit der türkischen Nation. Die Pflichten und 

Befugnisse des Präsidenten der Republik wurden auch durch Art. 104 definiert. Das 

Abschlussverfahren der Staatsverträge muss nach Maßgabe dieser Bestimmung durch 

den Präsidenten der Republik ratifiziert und verkündet werden. Art. 104 erklärt 

Pflichten und Befugnisse des Präsidenten der Republik: „ee)Internationale Verträge zu 

ratifizieren und zu verkünden.“ 41 Die Staatsverträge müssen durch den Präsidenten der 

Republik als Staatsoberhaupt ratifiziert werden, um in Kraft zu treten. „Die Befugnis, 

internationale Verträge zu ratifizieren und zu verkünden, kann aus Art. 90 Abs. 1 und 

Art. 104 Abs. 1 entnommen werden.“42 Art. 89 normierte die Verkündung der Gesetze 

durch den Präsidenten der Republik. Gemäß Art 89 Abs. 1 verkündet der Präsident der 

                                                 
37 Vgl. Art. 90 Abs. 2. 
38 Vgl. Art. 90 Abs. 3. 
39 Siehe Art. 90 Abs. 5.  
40 Vgl. Wedekind R., S. 151. 
41 Vgl. Art. 104 des türkischen VG. 
42 Vgl. Wedekind R., S. 171. 
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Republik innerhalb von 15 Tagen die vom Parlament angenommenen Gesetze.43 

„Voraussetzung für die Verkündung von Gesetzen ist deren Ausfertigung, die in der 

Unterzeichnung durch den Präsidenten und der Gegenzeichnung der verantwortlichen 

Mitglieder der Regierung besteht.“44 Der Präsident der Republik hat das Recht, die 

Gesetze zur nochmaligen Beratung an das Parlament zurückzuweisen. Es kann gesagt 

werden, dass der Präsident der Republik ein verfassungsgesetzliches Nachkontrollorgan 

ist. Deswegen kann es zwischen dem Präsidenten der Republik und dem 

Vollziehungsorgan bzw. dem Ministerpräsidenten- und dem Ministerrat manchmal 

Konflikte geben. Der Präsident der Republik ist in erster Linie ein Vollziehungsorgan, 

trotzdem und gerade deswegen umfassen seine Pflichten und Befugnisse sowohl den 

Bereich der Gesetzgebung als auch Bereiche der Exekutive und der Gerichtsbarkeit. 

Gemäß Art. 89 Abs. 2: “In der gleichen Frist (15 Tage) kann er Gesetze, deren 

Verkündigung er ‚teilweise oder ganz’45 nicht vornimmt, mit einer Begründung 

versehen zur nochmaligen Beratung an das Parlament zurückweisen.“46 Nimmt das 

Parlament das zurückgewiesene Gesetz in der gleichen Form an, so ist es durch den 

Präsidenten zu verkünden. Nimmt die Versammlung Änderungen am Text des 

zurückgewiesenen Gesetzes vor, so kann der Präsident der Republik das geänderte 

Gesetz erneut an die Versammlung zurückgeben.47 In weiterer Folge bleiben die 

Bestimmungen über die Änderung der Verfassung davon unberührt.48 Darüber hinaus 

ist die Voraussetzung für die Verkündung von Gesetzen deren Ausfertigung, die in der 

Unterzeichnung durch den Präsidenten und der Gegenzeichnung der verantwortlichen 

Mitglieder der Regierung besteht.49 Sowohl nach Art. 104 als auch nach Art. 89 müssen 

„internationale Verträge“ und „Gesetze“ durch den Präsidenten der Republik verkündet 

werden. In weiterer Folge werden die ratifizierten und verkündeten Verträge durch den 

Ministerpräsidium im Gesetzblatt kundgemacht, ihre (innerstaatlich) verbindende Kraft 

beginnt, wenn nicht ausdrücklich anderes bestimmt wird. Man kann sagen, dass die 

Staatsverträge nach Maßgabe des türkischen Nationalrechts bzw. VG sowohl durch das 

Parlament als auch durch den Präsidenten der Republik kontrolliert und ratifiziert 

                                                 
43 Siehe Art. 89 Abs. 1 des türkischen VG. 
44 Vgl. Wedekind R., S. 149. 
45 Diese Begriffe wurden am 03.10.2001 angesetzt. Siehe dazu Veränderungsgesetz Nr. 4709 Art. 29. 
Vgl. Das türkische Gesetzblatt von 17.10.2001, Nr. 24556. 
46 Vgl. Art. 89 Abs. 2 des türkischen VG. 
47 Vgl. Art. 89 Abs. 3 des türkischen VG. 
48 Vgl. Art. 89 Abs. 4 des türkischen VG. 
49 Vgl. Wedekind R., S. 149. 
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werden. In weiterer Folge werden die Staatsverträge nur durch den Präsidenten der 

Republik verkündet. Diese Ordnung ist ein verfassungsrechtlicher und gesetzlicher 

Schutz und eine Kontrolle gegen völkerrechtliche Einflüsse. Darüber hinaus wollte der 

Gesetzgeber die Vorherrschaft der Verfassungsgesetzte, d.h. der türkischen 

Rechtsordnung, sowohl gegen die Staatsverträge, als auch die allgemein anerkannten 

Regeln des Völkerrechts schützen. Aus diesem Grund  kann sich das türkische 

Nationalrecht nicht entwickeln, sondern bleibt hinsichtlich neuer juristischer 

Entwicklungen zurück. Güriz A. definiert die Hierarchie der Regel bzw. den Rang der 

Regel hinsichtlich des türkischen innerstaatlichen Rechts so: 
„Written laws or rules may be classified in to six categories of descending authority and importance. 
These categories are as follows: 
1) The Constitution 
2) Codes and Statutes 
3) International Treaties 
4) Statutory Decrees 
5) Regulations 
6) By- Laws.“50 
 

Zu diesem Zwecke müssen Gesetze, völkerrechtliche Verträge, Rechtsverordnungen 

bzw. Vorschriften und Ausführungsbestimmungen verfassungsgemäß sein. Der 

türkische VfGH ist ein Kontrollorgan, das die Gesetze, Rechtsverordnungen und 

Vorschriften des Parlaments bezüglich ihrer Verfassungswidrigkeit prüft.51 Wenn ein 

neues Gesetz aufgrund eines völkerrechtlichen Vertrages beschlossen wurde, so darf der 

VfGH dieses Gesetz nur nach seinem Wortlaut auf seine Verfassungswidrigkeit prüfen. 

So kann man sagen, dass es sich bei dieser Prüfung um eine mittelbare formelle 

Normenkontrolle handelt. Gemäß Art. 90 Abs. 5 haben „die ordnungsgemäß in Kraft 

gesetzten internationalen Verträge Gesetzeskraft. Ihretwegen kann das 

Verfassungsgericht mit der Behauptung angerufen werden, sie stünden im Widerspruch 

zur Verfassung.“ Aus diesem Grund kann der VfGH mittelbar die völkerrechtlichen 

Verträge zur formellen Normenkontrolle heranziehen. Hierbei wird geprüft, ob das 

Gesetz ordnungsgemäß in Kraft gesetzt wurde. Trotzdem und gerade deswegen hat der 

VfGH kein Recht auf eine unmittelbare und mittelbare materielle Normenkontrolle der 

völkerrechtlichen Verträge. Die wichtigen Kontrollorgane für die Verträge sind das 

Parlament und der Präsident der Republik. 

 
                                                 
50 Vgl. Güriz, S. 6-10. 
51 Siehe Art. 148 des türkischen VG. 
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3. Die türkische Rechtsordnung und ihr Verhältnis zum EG/EU-Recht 

 

3.1. Verfassungsrechtliche und verfassungsgesetzliche Einflüsse 

Es muss betont werden, dass dem Gemeinschaftsrecht nach der Judikatur des EuGH 

autonome Geltung zukommt,52 d.h. das Gemeinschaftsrecht gilt in den Mitgliedstaaten, 

ohne dass es einer Transformation im innerstaatlichen Bereich bedarf. Das 

Gemeinschaftsrecht stellt eine aus einer autonomen Rechtsquelle fließende, 

eigenständige Rechtsordnung dar. Dazu kommt dem gesamten Gemeinschaftsrecht 

Vorrang vor dem staatlichem Recht, einschließlich dem Verfassungsrecht zu. In 

gleicher Weise wird dieser Vorrang des Gemeinschaftsrechts als Anwendungsvorrang 

verstanden, d.h. dem Gemeinschaftsrecht widersprechendes innerstaatliches Recht wird 

zwar nicht aufgehoben, darf aber im Konfliktfall nicht angewendet werden.53 Gemäß 

dem türkischen VG kommt dem innerstaatlichen Recht bzw. Verfassungsrecht Vorrang 

vor dem gesamten Vertragsrecht bzw. Gemeinschaftsrecht zu, da der Rang in der Regel 

hinsichtlich des türkischen innerstaatlichen Rechts ganz anders definiert wurde.54 Der 

Verfassung kommt Vorrang vor zwischenstaatlichen Verträgen zu. In gleicher Weise 

kommt innerstaatlichen Gesetzen Vorrang vor zwischenstaatlichen Verträgen zu, d. h. 

zwischenstaatliche Verträge müssen sich an die türkische Verfassung und Gesetze 

anpassen. Es handelt sich somit um einen Konflikt zwischen dem türkischen 

innerstaatlichen Recht und dem EG-Recht. Es gibt weder mittelbare, noch unmittelbare 

Bestimmungen in der türkischen Verfassungsordnung, die die Anpassung des EG-

Rechts, d.h. Primär- und Sekundärrecht regeln. Nach Maßgabe des türkischen VG gibt 

es keine gesetzliche Möglichkeit zur EU beizutreten.55 Es gibt derzeit auch keine 

Vorbereitungen zur Anpassung des Verfassungsrechtes, obwohl bereits andere im 

türkischen VG am 17.10.2001 beschlossen wurden.56 Dennoch gibt es weiterhin keine 

Regelung über den Vorrang von zwischenstaatlichen Verträgen bzw. 

Gemeinschaftsrecht gegenüber dem innerstaatlichen Recht. Damit muss es durch die 

Ass. Abk. und andere Basisdokumenten zur EU unter anderem auch zu einer 

                                                 
52 Siehe EuGH, Costa/ENEL, Slg 1964, 1251 Dazu siehe oben Kapitel V. 
53 Siehe Bosek P./Pani P., S. 9. 
54 Siehe Fußnote 50. 
55 Auch wenn die Türkei die Voraussetzungen für den Beitritt zur EU erfüllt, scheint die 
Vollmitgliedschaft in Wirklichkeit sehr schwierig, wenn auch nicht unmöglich zu sein. 
56 Vgl. Gesetz Nr. 4709 vom 17.10.2001, 24556 türkisches Gesetzblatt. Es wurden insgesamt 34 

Bestimmungen des VG geändert. 
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Veränderung im Stufenbau der türkischen Rechtsordnung kommen, damit der 

Grundsatz vom Vorrang des unmittelbar anwendbaren 

Gemeinschaftsrechts/Unionsrechts gegenüber dem innerstaatlichen Recht zur 

Anwendung kommen kann. Dies bedeutet, dass im Konfliktfall den Regeln des 

unmittelbar anwendbaren Gemeinschaftsrechts, nicht jenen des innerstaatlichen Rechts 

zu folgen ist.57  

Ein anderes wichtiges Problem betrifft die Souveränität bzw. Staatsgewalt. Unter dem 

Begriff „Souveränität” versteht man nach Definition des türkischen VG 

„Nationssouveränität.” Gemäß Hohenstein T./Cede haben die Mitgliedstaaten mit dem 

Abschluss der Gründungsverträge bzw. mit dem Beitritt zu diesen Verträgen keinen 

endgültigen Souveränitätsverzicht abgegeben, sondern sich an die Gemeinschaften bzw. 

an die EU als deren Überbau mit dem Willen zur langfristigen Mitgliedschaft 

gebunden.58 Gemäß Art. 6 Abs. 2 übt die türkische Nation ihre Staatsgewalt mittels der 

zuständigen Organe nach Maßgabe der in der Verfassung festgelegten Grundsätze aus.59 

Die letzte und wichtigste Bestimmung ist Art. 6 Abs. 3, mit der die Ausübung der 

Staatsgewalt in keiner Weise einer bestimmten Person, einer Gruppe oder Klasse 

übertragen werden darf. Keine Person und kein Organ darf eine staatliche Zuständigkeit 

wahrnehmen, die nicht ihre Quelle in der Verfassung findet. Diese Bestimmung schützt 

das innerstaatliche Recht gegen supranationales Recht bzw. Gemeinschaftsrecht. 

Gemäß dem türkischen VG darf sich die Türkei in keiner Weise an die Gemeinschaften 

bzw. an die EU als deren Überbau zur langfristigen Mitgliedschaft binden, weil sein VG 

die Bindung behindert. In gleicher Weise steht die Gesetzgebungsfunktion nach 

Vorgabe des Art 7 Abs. 1 des VG dem türkischen Parlament zu. Abs. 2 regelt, dass die 

Gesetzgebungsfunktion unübertragbar ist. Die Exekutivgewalt wird durch Art 8 des 

türkischen VG definiert:„Die Exekutivgewalt obliegt gemäß der Verfassung und den 

Gesetzen dem Präsidenten der Republik und dem Ministerrat.”60  

Ein weiterer Aspekt des Souveränitätsbegriffs betrifft die Rechtsprechung, die durch 

Art. 9 des türkischen VG. normiert wird. Die Rechtsprechung wird im Namen der 

türkischen Nation von unabhängigen Gerichten wahrgenommen.”61 Die Staatsgewalten 

werden vom innerstaatlichen Recht bestimmt. Aber supranationales Recht umfasst ganz 
                                                 
57 Siehe Walter/Mayer, S. 120-121. 
58 Siehe Hohenstein T./Cede, S. 152. 
59 Siehe Art. 6 Abs. 2 des türkischen VG. 
60 Siehe Art. 8 des türkischen VG. 
61 Siehe Art. 9 des türkischen VG. 
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andere Bestimmungen und Ordnungen als das innerstaatliche Recht. Aus diesem Grund 

ist supranationales Recht das Resultat eines juristischen Entwicklungsprozesses. In 

weiterer Folge kann man das supranationales Recht und seine Ordnung als eine höhere 

Stufe des innerstaatlichen Rechts sehen. Dieses sind die Probleme zwischen dem 

innerstaatlichen Recht, d.h. der türkischen Verfassungsordnung bzw. VG, und dem 

Supranationalrecht, d.h. EG-Recht. Die Mitglieder der EG hatten ihre 

Verfassungsgesetze und ihr innerrechtliches Recht für den Beitritt zur EG und EU 

geändert bzw. angepasst und unterliegen im Konfliktfall der Anwendung des 

unmittelbar anwendbaren Gemeinschaftsrechtes. Deshalb muss auch die Türkei ihre 

Rechtsordnung dem Gemeinschaftsrecht/Unionsrecht und der Gemeinschaftsordnung 

anpassen, wenn sie tatsächlich der EU beitreten möchte. In weiterer Folge muss gefragt 

werden, wie die Türkei ihre VG an das Gemeinschaftsrecht anpassen soll und kann. 

 

3.2. Einige Lösungsaspekte 

Die Mitglieder der EG, ebenso Österreich haben ihre VG und ihre innerstaatlichen 

Rechtsordnungen für den Beitritt zur EG-und EU angepasst. Es kam durch den Beitritt 

Österreichs zur EU zu einer Veränderung im Stufenbau der österreichischen 

Rechtsordnung.62 Am Anfang gab es die Frage, ob das Gemeinschaftsrecht den 

Grundprinzipien der österreichischen Bundesverfassung vorgeht. Letztendlich folgte 

man der Auffassung, dass die Grundprinzipien der österreichischen Bundesverfassung 

dem Gemeinschaftsrecht vorgehen, d.h. sie nehmen den höchsten Rang im Stufenbau 

der Rechtsordnung ein.63 Der Stufenbau der österreichischen Rechtsordnung: 

- Grundprinzipien der Bundesverfassung 
- Primäres Gemeinschaftsrecht, d.h. Gründungsverträge 
- Sekundäres Gemeinschaftsrecht, d.h. die Verordnungen und Richtlinien des 

Gemeinschaftsrechtes 
- Bundesverfassungsrecht 
- Landesverfassungsrecht 
- Bundesgesetze und Landesgesetze 

 
Die Grundprinzipien der österreichischen Bundesverfassung gehen dem 

Gemeinschaftsrecht vor, d.h. die Grundprinzipien der österreichischen 

Bundesverfassung nehmen den höchsten Rang im Stufenbau der österreichischen 

                                                 
62 Siehe Bosek P./Pani P., S. 9. 
63 Siehe ebenda S. 9. 
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Rechtsordnung ein. Gemäß Art 44 Abs. 3 B-VG 64 ist jede Gesamtänderung der 

Bundesverfassung obligatorisch einer Volksabstimmung zu unterziehen.  

Es gibt die Möglichkeit, das Modell, das dem Stufenbau der österreichischen 

Rechtsordnung zugrunde liegt z.T. an den Stufenbau der türkischen Rechtsordnung zu 

adaptieren. Wie bereits erwähnt, folgt die türkische Rechtsordnung einem anderen 

Stufenbau des gesatzten Rechts:  

- Verfassungsgesetz 
- Gesetze 
- Völkerrechtliche Verträge 
- Rechtsverordnungen 
- Vorschriften 
- Ausführungsbestimmungen 

 
Falls das Modell des Stufenbaus der österreichischen Rechtsordnung in die türkische 

Rechtsordnung übernommen werden würde, würde dies zu folgendem Resultat führen: 

- Grundprinzipien des türkischen VG65 
- Primäres Gemeinschaftsrecht, nämlich Grundverträge 
- Sekundäres Gemeinschaftsrecht, nämlich die Verordnungen und Rechtlinien 

u.a.  
- Verfassungsgesetz 
- Gesetze 
- Rechtsordnungen 
- Vorschriften 
- Ausführungsbestimmungen 

 

Mit diesem Lösungsmodell kann die Türkei sowohl die Grundprinzipien der türkischen 

Verfassung schützen, als auch für einen möglichen Beitritt zur EU primäres- und 

sekundäres Gemeinschaftsrecht in die türkische Rechtsordnung integrieren. Hierbei 

muss gefragt werden, wo die Grundprinzipien der türkischen Verfassung geregelt sind. 

Gemäß Art. 4 dürfen weder die Bestimmungen des Art. 1 der Verfassung über die 

                                                 
64 Siehe „Verfassungsrecht”15 Kodex, Orac Verlag, Wien 1999, S. 29. 
65 In diesem Zusammenhang definiert Özbudun E. die Grundprinzipien des türkischen VG. 
folgendermaßen: „1. Nationalism, 2. Democratic State, 3. Human Right, 4. Secularism, 5. Social State 
und 6. The Rule of Law” Dazu erkärte Özbudun E.: “Provisions contained in the first three articles are 
specially protected by Article 4 of the Constitution, according to which the provisions of Articles 1, 2 and 
3 shall not be amended, or shall their amendment be proposed. Previously, the only irrevocable 
constitutional norm was that on the republican form of the state. It thus appears that the scope of such 
norms has been substantially enlarged by the 1982 Constitution.” Vgl. Özbudun E., „Constitutional 
Law“, in: „Sources of Turkish Law“, S. 34 - 42.  
Gemäß Gören Z. sind die ersten vier Artikel der Verfassung von 1982 unveränderbar. Diese Artikel sind 
als die Grundstruktur der Verfassung bzw. der türkischen Republik zu charakterisieren. Siehe Gören Z., 
„Die verfassungsrechtlichen Reformvorschlage“ in: „Internationaler Verfassungsrechtskongress vom 09.-
13. Januar 2001“, türkischer Rechtsanwaltskammerverband-Verlag, Ankara 2001, S. 981. 
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Staatsform der Republik, wie auch die Bestimmungen des Art. 2 über die 

Wesensmerkmale der Republik und des Art. 3 geändert werden, noch darf eine 

Änderung vorgeschlagen werden.66 Nach Art. 1 ist der türkische Staat eine Republik.67 

Diese Wesenmerkmale der Republik sind durch Art. 2 formuliert: “Die Republik Türkei 

ist ein in nationaler Solidarität und Gerechtigkeit dem Wohl der Gemeinschaft 

dienender, demokratischer, laizistischer und sozialer Rechtstaat, der auf den 

Menschenrechten und auf den in der Präambel ausgedrückten Grundprinzipien beruht 

und dem Nationalismus Atatürks verbunden ist.“68 Letztendlich wurde durch Art. 3 die 

Ganzheit des Staates, die Amtssprache, die Flagge, die Nationalhymne und die 

Hauptstadt bestimmt.69 Gemäß dem türkischen VG dürfen andere Artikel des VG 

hingegen schon geändert werden. Als Grundprinzipien des türkischen VG können Art. 

1, 2, 3 und 4 genannt werden. Somit sind die Grundprinzipien des türkischen VG 

Nationalismus, demokratischer Staat, Menschenrechte, Säkularisierung, 

Sozialstaat und Rechtstaatlichkeit.70 Diese Prinzipien können dem 

Gemeinschaftsrecht vorgehen. Für dieses Lösungsmodell muss zuerst das türkische VG 

neu geordnet bzw. einer Gesamtänderung unterzogen werden. Jede Gesamtänderung des 

türkischen VG  kann über eine Volksabstimmung durchgeführt werden. In gleicher 

Weise kann der Präsident der Republik im Bereich der Gesetzgebung gemäß Art. 104 

ee.71 die Gesetze, welche eine Verfassungsänderung betreffen, einer Volksabstimmung 

unterziehen, wenn er dies für erforderlich hält.  

Diese Bestimmung sollte dahingehend geändert werden, dass neben dem Präsidenten 

der Republik auch das Parlament die Kompetenz erhält, jede Gesamtänderung des VG 

einer Volksabstimmung unterziehen zu dürfen. Mit diesem Lösungsmodell kann der 

Grundsatz vom Vorrang des unmittelbar anwendbaren Gemeinschaftsrechts gegenüber 

dem türkischen Recht Geltung bekommen. In gleicher Weise würden der EUV, der 

                                                 
66 Siehe Art. 4 des türkischen VG. 
67 Siehe Art. 1 des türkischen VG. 
68 Siehe Art. 2 des türkischen VG. 
69 Siehe Art. 3 des türkischen VG. 
70 Siehe Fußnote 65. Beachte, in der türkischen VG ist Loyalität lediglich eine sinngemäße Übersetzung, 
eine wörtliche Übersetzung wäre Nationalismus. 
Zu betonen ist, dass es in der Türkei einer modernen, demokratischen und neuen Verfassung bedarf. In 
diesem Zusammenhang sollten die Grundprinzipien des türkischen VG neu geregelt werden. Gemäß San 
C. muss vor allem eine Demokratisierung in der Gesellschaft stattfinden und eine neue Verfassung muss 
das Ergebnis dieses Prozesses sein. Siehe San C., „Die Beziehungen der Verfassungskultur zur Rechts- 
und Demokratiekultur„ in: „Internationaler Verfassungsrechtskongress vom 09.-13. Januar 2001“, 
türkischer Rechtsanwaltskammerverband-Verlag, Ankara 2001, S. 84. 
71 Siehe Art. 104 ee. des türkischen VG. 
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EGV u.a. grundlegende Verträge, sowie die Judikatur des EuGH in die türkische 

Rechtsordnung leichter integrierbar gemacht werden.  

Dieses Lösungsmodell kann auch auf die Bestimmungen über die Staatsgewalt, d.h. die 

Souveränität, welche durch Art. 6, durch Art. 7, Art. 8 und Art. 9 normiert werden, um 

die Hoheitsrechte der Gemeinschaftsordnung und des Gemeinschaftsrecht zu 

integrieren. In weiterer Folge hätte dann die Türkei die gesamten Kriterien der 

Gemeinschaft über Souveränität bzw. Hoheitsrechte erfüllt. Das supranationale Recht 

wurde in Österreich durch Art. 9 Abs. 2 öB-VG geregelt.72 Walter/Mayer definieren 

diese Bestimmung folgendermaßen: „In Verfassungsform oder in den von Art. 9 Abs. 2 

B-VG festgelegten Formen kann vorgesehen sein, dass zwischenstaatliche 

Einrichtungen Rechtsvorschriften mit unmittelbarer Rechtswirkung für österreichische 

Rechtsunterworfene erlassen dürfen (supranationales Recht)“.73 In gleicher Weise 

wurden „Hoheitsrechte“ nach Maßgabe des deutschen Grundgesetzes durch Art. 24 

Abs. 1 normiert. Dieses beinhaltet, dass der Bund per Gesetz Hoheitsrechte auf 

zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen kann. Gemäß Abs. 2 kann der Bund sich 

zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen; 

er wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine 

friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt 

herbeiführen und sichern.74 Darüber hinaus können ähnliche Bestimmungen wie im 

italienischen VG vorgesehen werden. Nach Maßgabe des Art. 11 des italienischen VG:  
„Italy rejects war as an instrument of aggression against the freedom of other peoples and as a means for 
settling international controversies; it agrees, on conditions of equality with other states, to the 
limitations of sovereignty necessary for an order that ensures peace and justice among Nations; it 
promotes and encourages international organisations having such ends in view.“75  
 
Das italienische Lösungsmodell bezügliche der Hoheitsrechte ist aufgrund der 

türkischen Staatsmentalität besonders zur Integrierung des 

Gemeinschaftsrechts/Unionsrechts in den Stufenbau der türkischen Rechtsordnung 

geeignet. Allerdings werden Frieden und Gerechtigkeit nur unter der Bedingung des 

gegenseitigen Verzichts der Mitgliedstaaten auf ihre Hoheitsrechte gewährleistet.  

                                                 
72 Siehe „Verfassungsrecht”15, Kodex, Wien 1999, S. 5. 
73 Vgl. Walter/Mayer, S. 114. 
74 Siehe htt://www.bundesregierung.de/Gesetze/Grundgesetz_,4244/II.-Der Bund-und-die länder.htm vom 
13.10.2003. 
75 Vgl. htt://www.cortecostituzionale.it/eng/testinformativi/costituzionedellarepublica vom 13.10.2003. 
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Zu diesem Thema gibt es noch keine konkreten Lösungsvorschläge der türkischen 

Verfassungslehre, obwohl es eine Übereinstimmung gibt, dass die türkische Verfassung 

einer Grundänderung hinsichtlich dieses rechtlichen Problems bedarf.  

 

3.3. Verwaltungsstrukturelle Einflüsse und Lösungsaspekte 

Wie bereits erwähnt wurde, gilt das Gemeinschaftsrecht in den Mitgliedstaaten, ohne 

dass es einer Transformation im innerstaatlichen Recht bedarf. Die Türkei muss sowohl 

verfassungsrechtliche, als auch strukturelle Änderungen in der Verwaltung vollziehen. 

Die Türkei ist sehr zentralistisch organisiert. Die geltende türkische 

Verwaltungsordnung beruht auf dem VG von 1982. In weiterer Folge gilt der Grundsatz 

vom Vorrang des unmittelbar anwendbaren Gemeinschaftsrechts auch gegenüber der 

Verwaltung, dass das Primär- und Sekundärrecht der EU durch innerstaatliche Gerichte 

oder Verwaltungsbehörden nicht überprüft werden dürfen. Zu diesem Zwecke muss der 

Art. 8, der die Exekutivgewalt regelt, und die Art. 101 bis 137, die die Exekutive und 

Verwaltung regeln, mit den nötigen Änderungen dem Gemeinschaftsrecht angepasst 

werden.  

In gleicher Weise müssen undemokratische Bestimmungen hinsichtlich der Grundrechte 

und die Anwendung dieser Rechtsvorschriften, welche durch die Verwaltung und deren 

Behörden angewandt werden, dem Gemeinschaftsrecht und den Institutionen angepasst 

werden. Änderungen müssen den gemeinschaftlichen Kriterien entsprechen. Zu diesem 

Zwecke sollte das innerstaatliche Recht und die Verwaltungsstruktur hinsichtlich neuer 

Perspektiven zum Gemeinschaftsrecht ausgerichtet werden. Dazu sollte es eine offene 

und demokratische Verwaltungsordnung geben, und die traditionellen Strukturen sollten 

durch eine moderne westliche Verwaltung abgelöst werden. Die Verwaltungsstruktur 

sollte ihre Quellen zumindest in ihrem Kernbereich von einer modernen 

rechtsstaatlichen Verfassung ableiten und nicht, wie es bisher geschah, von einem 

Militärputsch diktiert bekommen. Ferner müssen auch andere Gesetze in das neue VG 

und in die neue Verwaltungsstruktur eingefügt werden. „Bezüglich des Rechtsschutzes 

ist davon auszugehen, dass dem Gemeinschaftsrecht mit dem innerstaatlichen 

Rechtschutzsystem zum Durchbruch zu verhelfen ist, wobei nochmals an den Grundsatz 

des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts gegenüber dem innerstaatlichen Recht zu 
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erinnern ist.“76 Im weiteren Sinne müssen die Verwaltungsbehörden und die örtlichen 

Verwaltungen über das Gemeinschaftsrecht, d.h. konkret über das Primär- und 

Sekundärrecht informiert werden. Es sollte ein Autokontrollsystem geschaffen werden. 

Darüber hinaus ist nach türkischem Verwaltungsrecht bzw. im 

Verwaltungsprozessgesetz geregelt, dass Verwaltungsakte in bestimmten Fällen durch 

Rechtsmittel zum Teil77 anfechtbar sind. So muss auch eine Anfechtung wegen 

Verletzung von unmittelbarem und mittelbarem EU-Recht möglich sein. Insbesondere 

muss die „Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft“, die 

durch Art. 92 normiert wurde,78 neu definiert werden. Der Art. 91, der den Ministerrat 

und die Zentralverwaltung zum Erlass von Rechtsverordnungen mit Gesetzkraft 

ermächtigt, wird oft auf undemokratische und missbräuchliche Weise benutzt. Zu 

diesem Zwecke muss dieser Artikel an Gemeinschaftsrecht/Unionsrecht und an dessen 

Kriterien angepasst werden. Mit der Ermächtigung des Art. 9 könnte in weiterer Folge 

auch der EuGH im Falle des Verdachts auf Verletzungen von unmittelbar anwendbarem 

EU-Recht angerufen werden, um solche auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Sowohl 

die zentrale Verwaltung und ihre Behörden, als auch die Gerichte sollten vorrangig die 

Prinzipien bzw. Kriterien des Gemeinschaftsrechts hinsichtlich eines möglichen 

Beitritts berücksichtigen. All diese Anführungen können erst mit einer „Verwaltung im  

Tageslicht“ umgesetzt werden.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Vgl. Walter/Mayer, S. 127, ff 246/23. 
77 Die Ausnahme stellen Entscheidungen des Nationalen Sicherheitsrates gemäß Art. 118 dar. Diese sind 
durch Rechtsmittel nicht anfechtbar  Weitere Beispiele sind „Notstandverwaltungsverfahren Art. 119, 120 
und 121, “Ausnahmezustand, Generalmobilmachung„ Art. 122. Diese Bestimmungen müssen auch ins 
Gemeinschaftsrecht integriert werden und diese Prozeduren und Tätigkeiten sollten durch Rechtsmittel 
anfechtbar sein. 
78 Siehe Art. 91 des türkischen VG. 
79 Siehe für den Begriff Özay I. H., „Die Verwaltung im Tageslicht“ Beta Verlag, Istanbul 1996. 
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VII – ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema „Die Beziehungen der Türkei zur 

EU- Rechtliche Prozesse und rechtliche Einflüsse“. Die wichtigsten Folgerungen dieser 

Doktorarbeit können wie folgt zusammengefasst werden: 

Die Türkei wurde mit dem Abkommen von Lausanne vom 24. Juli 1923 von den 

westlichen Staaten offiziell als unabhängiger Staat anerkannt. Die Türkei ist kein 

Bundesstaat, sondern ein Einheitsstaat bzw. Zentralstaat, dessen Verwaltungsstruktur 

sehr zentralistisch organisiert ist. Aus diesem Grund gibt es eine mittelbare Parallelität 

zwischen der Verwaltungsstruktur, den Menschenrechtsverletzungen und der 

Rechtsstaatlichkeit. Das Thema umfasst vor allem politische-diplomatische, 

ökonomische-soziale, militärische-strategische und rechtliche Dimensionen, welche zu 

berücksichtigen sind. Doch darf nicht vergessen werden, dass all diese Faktoren in der 

rechtlichen Dimension vereinigt werden müssen, da die rechtliche Dimension eine 

Grundstruktur und zentrale Achse ist. Für die Analyse des Themas müssen vor allem 

das türkische Rechtssystem und dessen Grundelemente, insb. die türkische 

Gerichtsbarkeit, und andere Strukturen richtig determiniert werden. In diesem Punkt 

wurde der historische Entwicklungsprozess des Rechtes, im Speziellen der 

gesellschaftliche Entwicklungsprozess sowohl auf nationaler, wie auch internationaler 

Ebene berücksichtigt. Aus diesem Grund wurde die Entwicklungsdisziplin der 

türkischen Gerichtsbarkeit und ihrer Organe unter der historischen 

Rechtsentwicklungsdimension gewürdigt. 

Die Beziehung zwischen der EG und der Türkei reicht bis ins Jahr 1963 zurück, in 

welchem Assoziationsabkommen unterzeichnet wurde. Der Vertrag von Ankara im Jahr 

1963 bildet die Grundlage der Beziehungen zwischen Ankara und Brüssel. Der Prozess 

ist immer noch aktuell; sowohl in Brüssel als auch in Ankara wird seit über vierzig 

Jahren darüber diskutiert. In der Präambel und im Artikel 28 dieses Vertrages wird als 

Ziel desselben die Vollmitgliedschaft angegeben. Danach kam es zu mehrere Zusatz- 

Finanz- und Ergänzungsprotokollen und zu Beschlüssen des Assoziationsrates der 

EWG–Türkei. Der Beitrittsantrag der Türkei stammt vom April 1987. Die Türkei ist ein 

Land, das weder eine industrielle Revolution noch eine Bourgeoisie kannte und heute 

als ein Entwicklungsland bezeichnet werden kann. Sie wartet seit über vierzig Jahren 

auf einen Beitritt, aber es gibt viele Probleme und Hindernisse. Darüber hinaus gab es 
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immer große Spannungen, Konflikte und Streitigkeiten zwischen Ankara und Brüssel. 

Man könnte sagen, dass es sich hierbei meist um Vorurteile, sowohl seitens der EU, als 

auch seitens der Türkei, gegenüber der Mitgliedschaft handelt. In den letzten zehn 

Jahren hat Europa große Veränderungen erlebt. Es geht jetzt darum, die 

Errungenschaften der europäischen Einigung mit allen Europäern zu teilen. Für 

politische, wirtschaftliche und soziale Strukturen ist die Erweiterung sehr wichtig. 

Zwischen der EU, den USA und Japan gibt es eine große Konkurrenz. Zusätzlich 

möchte die EU aktiver und größer als die USA und Japan hinsichtlich der politischen 

und wirtschaftlichen Strukturen werden. Aus diesem Grund wurden in der EU das 

Durchlaufen eines Beitrittsprozesses festgesetzt und Kriterien zur Integration und 

Anpassung geschaffen. Bei den Beitrittskriterien zur Erweiterung der EU handelt es 

sich vor allem um politische und wirtschaftliche Kriterien. Die Übernahme des 

rechtlichen Besitzstandes der Union ist jedoch ebenfalls von zentraler Bedeutung. Seit 

dem 1963 unterzeichneten Abkommen von Ankara, durchlebte die Türkei einen langen 

Entwicklungsprozess. Die wichtigsten Schwerpunkte, die die Türkei hinsichtlich des 

Beitritts beachten muss, sind Demokratie, Rechtstaatlichkeit, Menschenrechte und 

Minderheitenschutz, kulturelle Rechte, also die Kopenhagener Kriterien, 

Anpassungsgesetze hinsichtlich der EU-Kriterien, sowie der Vorrang des EU/EG-

Rechtes. Dies alles wurde in den Berichten der Kommission von 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002 November erklärt. Jedes Bewerberland muss ein nationales Programm 

vorlegen, in dem es seine Perspektiven und Maßnahmen im Hinblick auf den Beitritt 

offen legt. Im März 2001 wurde das nationale Programm von Ankara veröffentlicht. 

Das nationale Programm umfasste allgemeine Bestimmungen, die nicht klar und nicht 

genügend für einen Beitritt waren, obwohl sie einige positive Ziele beinhalteten. Die 

Türkei möchte die EU-Vollmitgliedschaft haben, aber dieser Wunsch muss erst 

praktisch umgesetzt werden. Auch muss die Türkei realistisch sein. Die Kriterien der 

Vollmitgliedschaft sind sehr deutlich und unbedingt, und diese Kriterien müssen durch 

die Türkei für einen Beitritt erfüllt werden. Die Türkei muss einen guten Standard 

schaffen in Bezug auf Demokratie, Rechtstaatlichkeit, Menschenrechte und 

Minderheitenschutz, wirtschaftliche Strukturen und kulturelle Rechte, und zwar nicht 

nur um der EU beitreten zu können, sondern auch im Interesse einer Modernisierung 

des Landes. In diesem Punkt sind die erste und zweite Beitrittspartnerschaft mit der 

Türkei von besonderer Bedeutung. Da die Türkei bisher politische und wirtschaftliche 
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Aspekte berücksichtigt hatte, muss sie nun auch eine fundierte rechtliche Perspektive in 

der Beziehung zur EU schaffen. Das Verhältnis der Türkei zum EG/EU-Recht wird 

nicht nur vom Gemeinschaftsrecht, sondern auch durch innerstaatliche Normen als auch 

durch die Prinzipien des Völkerrechts bestimmt. Um das Verhältnis der türkischen 

Rechtsordnung und Rechtserkenntnis zum Völkerrecht bzw. EG/EU-Recht zu 

verstehen, muss man die historischen, politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen 

Faktoren berücksichtigen. Diese Faktoren haben das Verhältnis des nationalen Rechts 

der Türkei zum EG/EU-Recht sowohl positiv als auch negativ beeinflusst. In 

Wirklichkeit spielt sich die Rechtsidentitätssuche der Türkei auf der Ebene der 

internationalen bzw. supranationalen Staatengemeinschaft ab. Die oben angeführten, 

determinierenden Faktoren bilden die Grundstrukturen der Doktorarbeit. In diesem 

Punkt wird die Verbindung des türkischen nationalen Rechts zum EG/EU-Rechts 

gesehen. Die Verbindungspunkte zwischen dem türkischen nationalen Recht und dem 

EG/EU-Recht sind: 

- die Verbindung im Rahmen der EU-Kriterien, der Werte der Union und der 
Urteile des EGMR. Für diese Verbindung bedarf es sowohl der 
verfassungsrechtlichen als auch der gesetzlichen Aspekte 

- die Verbindung im Rahmen der Urteile des EuGH 
- die Verbindung im Rahmen der Anpassungsgesetze 

In den vergangenen zwei Jahren hatte die Türkei schon bis jetzt 7 Reformpakete bzw. 

die Anpassungsgesetze normiert um das nationale Recht ins EG/EU-Recht zu 

integrieren. Diese Anpassungsgesetze hatten einen radikalen und sehr positiven Zweck 

und gleichzeitig bewirkten sie eine ebenso positive Entwicklung, welche im Rahmen 

der Kopenhagen Kriterien und dem nationalem Programm geordnet wurden. Für den 

positiven und erfolgreichen Ausgang des Beitrittsprozesses muss man vor allem das 

türkische Rechtssystem, die Legislative, Judikative und Exekutive der Türkei, als 

Grundstruktur klar und richtig untersuchen. Zu bedenken ist, dass der Gerichtsbarkeit, 

welche das Grundorgan des türkischen Rechtssystems ist, eine wichtige Rolle zukommt. 

In diesem Punkt sind auch die Harmonisierung mit den Rechtsvorschriften der EU und 

die Anwendung des nationalen Programms zur Koordination und Durchführung im 

Rahmen des Beitrittsprozesses der Türkei wesentlich. Es darf nicht vergessen werden, 

dass die Türkei ihre Verfassung dem EU/EG-Recht noch nicht angepasst hatte, deshalb 

muss der Anpassungsprozess, wegen der eigenen Bestimmungen, d.h. die Artikel über 

die Souveränität, Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit, Exekutive und die Annerkennung des 
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Vorrangs des supranationalen Rechts, EG/EU-Recht u.a., für den Fortschritt des 

Beitrittsprozesses weiter vorangetrieben werden. Dies wird eine wesentliche 

grundstrukturelle und grundverfassungsrechtliche Änderung in der Türkei mit sich 

bringen, da die türkische Verfassung von 1982 und ihr Geist ein Hindernis für den 

Beitritt zur EU und den Vorrang des Gemeinschaftsrechts/Unionsrechts ist. 

Insbesondere aufgrund des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts/Unionsrechts gibt es 

einen rechtlichen Konflikt zwischen dem türkischen Nationalrecht bzw. 

Verfassungsrecht und dem EG/EU-Recht. Das türkische Recht ist ebenso wie die 

Verwaltungsstruktur sehr starr, in sich geschlossen und abgeschattet gegen äußere 

Einflüsse, wie z.B. gegenüber völkerrechtlichen Verträge und dem Supranationalrecht, 

insb. Gemeinschaftsrecht/Unionsrecht. Es gibt keine Bestimmung im türkischen VG, 

die den internationalen Verträgen und dem Supranationalrecht Vorrang vor nationalen 

Gesetzen eingeräumt, obwohl 34 Bestimmungen der türkischen Verfassung durch die 

Anpassungsgesetze vom 17.10.2001 geändert wurden. Diese Änderungen waren noch 

nicht revolutionär und ausreichend, sondern eher symbolisch und nicht sehr 

umfangreich, obwohl sie auch positive Auswirkungen hatten. Die Türkei sollte bzw. 

muss ihre Rechtsordnung und Gesetze insb. ihre Verfassung dem Gemeinschaftsrecht 

anpassen, wenn sie tatsächlich der EU beitreten will. Gemäß dem türkischen 

Verfassungsgesetz gibt es keine gesetzliche Möglichkeit die den Beitritt zur 

Gemeinschaft rechtlicht ermöglicht. Das Gemeinschaftsrecht/Unionsrecht gilt in den 

Mitgliedstaaten, ohne dass es einer Transformation in die innerstaatlichen 

Rechtsordnungen bedarf. Deswegen sollte/müsste die Türkei nach gesetzlichen 

Lösungen suchen, um das innerstaatliche Recht dem Gemeinschaftsrecht/Unionsrecht 

anzupassen. Eine Möglichkeit besteht darin, das Modell des Stufenbaus der 

österreichischen Rechtsordnung z.T. in den Stufenbau der türkischen Rechtsordnung zu 

adaptieren, da es in der türkischen Verfassung ebenfalls unveränderbare Gesetze gibt – 

die ersten 4 Artikel –, welche den Grundprinzipien äquivalent sind. Dies würde zu 

folgendem Ergebnis führen: 

- 1) Grundprinzipien des türkischen VG 
- 2) Primäres Gemeinschaftsrecht 
- 3) Sekundäres Gemeinschaftsrecht 
- 4) Verfassungsgesetz 
- 5) Gesetze 
- 6) Rechtsverordnungen 
- 7) Vorschriften 
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- 8) Ausführungsbestimmungen 
 
In weiterer Folge müsste/sollte die Türkei den Begriff der „Hoheitsrechte“ gemäß ihres 

VG neu ordnen, z.B. nach dem Vorbild des italienischen Modells. Hier ist es möglich, 

entweder die österreichische Verfassungsnorm oder die deutsche Grundrechtsnorm oder 

aber auch die italienische Verfassungsnorm anzuwenden. Ich bin der Meinung, dass die 

italienische Verfassungsnorm über die Hoheitsrechte ein geeignetes Lösungsmodell 

aufgrund der türkischen Staatsmentalität wäre, weil es sich um eine Bedingung, d.h. 

Wechselseitigkeit, handelt. In weiterer Folge sollte/müsste die Türkei v.a. offenere und 

demokratischere Verwaltungsstrukturen entwickeln, und darüber hinaus den gesamten 

Rechtsbestand an Gesetzen an ein neues und modernes Verfassungsgesetz anpassen. 

Meiner Meinung nach kann die Türkei und ihr innerstaatliches Recht vor allem zum 

Völkerrecht bzw. zum supranationalen Recht, insb. Gemeinschaftsrecht/Unionsrecht 

eine positive Beziehung errichten und wenn diese Kriterien erfüllt werden, kann sie ihre 

Ziele, z.B. die Vollmitgliedschaft leichter erreichen. Wenn die klassische 

Staatserkenntnis und Staatsstruktur der Türkei, die konservativ und verschlossen ist, 

geändert werden könnte, hätte dieses Land eine stabile und offene Staatsordnung. Ich 

bin der Meinung, wenn sowohl die zentrale Verwaltung und deren Behörden, als auch 

alle Gerichte vorrangig die Prinzipien bzw. Kriterien des 

Gemeinschaftsrechts/Unionsrechts beachten, kann die Türkei hinsichtlich eines 

möglichen Beitritts gegenüber der EU stark sein. Ich bin der Meinung, dass bei 

vorrangiger Berücksichtigung der Prinzipien des Gemeinschaftsrechts durch die 

gesamte Verwaltung und deren Behörden, als auch durch die Gerichte, die Position der 

Türkei hinsichtlich eines möglichen Beitritts gegenüber die EU gestärkt würde. 

Eines Tages wird die Türkei den entsprechenden Standard erreicht haben und die 

anderen Kriterien für den Beitritt erfüllen. Trotzdem ist eine Vollmitgliedschaft schwer 

durchzuführen. Meiner Meinung nach ist der Grund für diese Haltung ein Vorurteil 

Europas gegenüber der Türkei. Deshalb ist eine Aufnahme der Türkei in die EU in 

nächster Zeit schwer oder vielleicht sogar unmöglich.  

Realistischerweise darf nicht vergessen werden, dass der Weg der Türkei zur EU nur 

durch die Änderung der politischen, diplomatischen, wirtschaftlichen und militärischen 

Faktoren erreicht werden kann, dies ist zwar praktisch nicht wahrscheinlich, aber nicht 

unmöglich.  
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Darüber hinaus möchte doch die EU in Wirklichkeit keine türkische Vollmitgliedschaft, 

sondern einen anderen Status, etwa in Form einer Ausnahmemitgliedschaft, worüber 

momentan nicht offen gesprochen wird. Allerdings ist noch unklar, wie der künftige 

Status der Türkei im Rahmen der EU aussehen soll. Es darf nicht vergessen werden, 

dass die Vorurteile seitens der EU hinsichtlich der historischen und politischen 

Vergangenheit immer noch sehr stark sind und man diese Gedanken nicht so leicht 

ändern kann. 
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VERZEICHNIS DES ANHANGS1 

ANHANG I 

Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und der Türkei vom 29. Dezember 1964- Ankara Abkommen 

TITEL 1 

GRUNDSÄTZE 

Artikel 1 

Durch dieses Abkommen wird eine Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und 
der Türkei begründet. 

Artikel 2 

(1) Ziel des Abkommens ist es, eine beständige und ausgewogene Verstärkung der Handels- und 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Vertragsparteien unter voller Berücksichtigung der Notwendigkeit zu 
fördern, dass hierbei der beschleunigte Aufbau der türkischen Wirtschaft sowie die Hebung des 
Beschäftigungsstandes und der Lebensbedingungen des türkischen Volkes gewährleistet werden. 

(2) Zur Verwirklichung der in Absatz (1) genannten Ziele ist die schrittweise Errichtung einer Zollunion 
nach Maßgabe der Artikel 3, 4 und 5 vorgesehen. 

(3) Die Assoziation umfasst 

a) eine Vorbereitungsphase, 

b) eine Übergangsphase, 

c) eine Endphase. 

Artikel 3 

(1) Während der Vorbereitungsphase festigt die Türkei ihre Wirtschaft mit Hilfe der Gemeinschaft, um 
die ihr in der Übergangs- und Endphase erwachsenden Verpflichtungen erfüllen zu können. 

Die näheren Einzelheiten dieser Vorbereitungsphase und insbesondere der Hilfe der Gemeinschaft werden 
im Vorläufigen Protokoll und im Finanzprotokoll geregelt, die dem Abkommen anliegen. 

(2) Die Vorbereitungsphase dauert fünf Jahre, sofern sie nicht gemäß den Bestimmungen des Vorläufigen 
Protokolls verlängert wird. 

Die Überleitung zur Übergangsphase vollzieht sich nach Maßgabe des Artikels 1 des Vorläufigen 
Protokolls. 

Artikel 4 

(1) Während der Übergangsphase gewährleisten die Vertragsparteien auf Grund gegenseitiger und 
gegeneinander ausgewogener Verpflichtungen: 
                                                 
1 Vgl. Gümrükcü H., „ Türkei und Europäische Union im Lichte der vollendeten Zollunion“, Beta Verlag, 
Istanbul 1997, S. 119-204 
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- die schrittweise Errichtung einer Zollunion zwischen der Türkei und der Gemeinschaft; 

- die Annäherung der türkischen Wirtschaftspolitik und derjenigen der Gemeinschaft, um das 
ordnungsgemäße Funktionieren der Assoziation und die Entwicklung des dazu erforderlichen 
gemeinsamen Handelns zu ermöglichen. 

(2) Die Übergangsphase darf, soweit nicht künftig Ausnahmen vereinbart werden, nicht länger als zwölf 
Jahre dauern. Derartige Ausnahmen dürfen jedoch die endgültige Errichtung der Zollunion innerhalb einer 
angemessenen Frist nicht behindern. 

Artikel 5 

Die Endphase beruht auf der Zollunion; sie schließt eine verstärkte Koordinierung der 
Wirtschaftspolitiken der Vertragsparteien ein. 

Um die Anwendung und schrittweise Entwicklung Assoziationsregelung sicherzustellen, treten die 
Vertragsparteien in einem (Assoziationsrat zusammen; dieser wird im Rahmen der Befugnisse tätig, die 
ihm in dem Abkommen zugewiesen sind. 

Artikel 7 

Die Vertragsparteien treffen alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder besonderer Art zur Erfüllung der 
Verpflichtungen aus dem Abkommen. 

Sie unterlassen alle Maßnahmen, welche die Verwirklichung der Ziele des Abkommens gefährden 
könnten. 

TITEL II 

DURCHFÜHRUNG DER ÜBERGANGSPHASE 

Artikel 8 

Zur Verwirklichung der in Artikel 4 genannten Ziele bestimmt der Assoziationsrat vor Beginn der 
Übergangsphase nach dem in Artikel 1 des Vorläufigen Protokolls geregelten Verfahren die Bedingungen, 
die Einzelheiten und den Zeitplan für die Durchführung der Bestimmungen bezüglich der einzelnen 
Sachbereiche des Vertrages zur Gründung der Gemeinschaft, die zu berücksichtigen sind; dies gilt 
insbesondere für die in diesem Titel enthaltenen Sachbereiche sowie für Schutzklauseln aller 
Art, die sich als zweckmäßig erweisen. 

Artikel 9 

Die Vertragsparteien erkennen an, dass für den Anwendungsbereich des Abkommens unbeschadet der 
besonderen Bestinnungen, die möglicherweise auf Grund von Artikel 8 noch erlassen werden, dem in 
Artikel 7 des Vertrages zur Gründung der Gemeinschaft verankerten Grundsatz entsprechend jede 
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten ist. 

Zollunion 

Artikel 10 

(1) Die in Artikel 2 Absatz (2) vorgesehene Zollunion erstreckt sich auf den gesamten Warenaustausch. 

(2) Die Zollunion umfasst 
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- bei der Ein- und Ausfuhr für die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und die Türkei untereinander das Verbot 
von Zöllen, Abgaben gleicher Wirkung, mengenmäßigen Beschränkungen sowie sonstigen Maßnahmen 
gleicher Wirkung, welche die eigene Erzeugung in einer den Zielen des Abkommens widersprechenden 
Weise schützen sollen; 

- die Einführung des Gemeinsamen Zolltarifs der Gemeinschaft durch die Türkei für ihren Handelsverkehr 
mit dritten Ländern sowie eine Angleichung an die sonstigen Außenhandelsbestimmungen der Gemeinschaft. 

Landwirtschaft 

Artikel 11 

(1) Die Assoziationsregelung umfasst auch die Landwirtschaft und den Austausch landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse gemäß besonderen Regelungen, die der gemeinsamen Agrarpolitik der Gemeinschaft Rechnung 
tragen. 

(2) Unter landwirtschaftlichen Erzeugnissen sind die Erzeugnisse zu verstehen, die in der dem Vertrag zur 
Gründung der Gemeinschaft als Anhang II beigefügten Liste in ihrer derzeitigen, gemäß Artikel 38 Absatz 
(3) jenes Vertrages ergänzten Fassung aufgeführt sind. 

Sonstige Bestimmungen wirtschaftlicher Art 

Artikel 12 

Die Vertragsparteien vereinbaren, sich von den Artikeln 48, 49 und 50 des Vertrages zur Gründung der 
Gemeinschaft leiten zu lassen, um untereinander die Freizügigkeit der Arbeitnehmer schrittweise 
herzustellen. 

Artikel 13 

Die Vertragsparteien vereinbaren, sich von den Artikeln 52 bis 56 und 58 des Vertrages zur Gründung 
der Gemeinschaft leiten zu lassen, um untereinander die Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit 
aufzuheben. 

Artikel 14 

Die Vertragsparteien vereinbaren sich von den Artikeln 55, 56 und 58 bis 65 des Vertrages zur 
Gründung der Gemeinschaft leiten zu lassen, um untereinander die Beschränkungen des freien 
Dienstleistungsverkehrs aufzuheben. 

Artikel 15 

Die Bedingungen und Einzelheiten der Ausdehnung der den Verkehr betreffenden Bestimmungen des 
Vertrages zur Gründung der Gemeinschaft und der auf Grund dieser Bestimmungen ergangenen 
Maßnahmen auf die Türkei werden unter Berücksichtigung der geographischen Lage der Türkei festgelegt. 

Artikel 16 

Die Vertragsparteien erkennen an, dass die Grundsätze der Bestimmungen des Dritten Teils 
Titel I des Vertrages zur Gründung der Gemeinschaft über den Wettbewerb, die Steuern und die 
Angleichung der Rechtsvorschriften auch im Rahmen ihres Assoziationsverhältnisses anwendbar zu machen 
sind. 

Artikel 17 
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Jeder Teilnehmerstaat des Abkommens betreibt die Wirtschaftspolitik, die erforderlich ist, um unter 
Gewährleistung einer beständigen und ausgewogenen Ausweitung seiner Wirtschaft und unter 
Wahrung eines stabilen Preisniveaus das Gleichgewicht seiner Gesamtzahlungsbilanz zu sichern und 
das Vertrauen in seine Währung aufrechtzuerhalten. 

Er betreibt eine Konjunkturpolitik und insbesondere Finanz- und Währungspolitik, die der 
Verwirklichung dieser Ziele dient. 

Artikel 18 

Jeder Teilnehmerstaat des Abkommens betreibt auf dem Gebiet der Wechselkurse eine Politik, 
welche die Verwirklichung der Ziele der Assoziation ermöglicht. 

Artikel 19 

Die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und die Türkei genehmigen in der Währung des Landes, in 
dem der Gläubiger oder Begünstigte ansässig ist, die Zahlungen oder Transfers, die sich auf den 
Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr beziehen, sowie den Transfer von Kapitalbeträgen und 
Arbeitsentgelten, soweit der Waren-, Dienstleistungs-, Kapital- und Personenverkehr zwischen ihnen 
nach dem Abkommen liberalisiert ist. 

Artikel 20 

Die Vertragsparteien konsultieren einander, um den zur Verwirklichung der Ziele des Abkommens 
dienenden Kapitalverkehr zwischen den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und der Türkei zu erleichtern. 

Sie werden sich bemühen, alle Möglichkeiten zu ermitteln, um Kapitalanlagen, aus den Staaten der 
Gemeinschaft in der Türkei zum Aufbau der türkischen Wirtschaft zu fördern. 

Die in einem Mitgliedstaat ansässigen Personen haben Anspruch auf sämtliche Vorteile, namentlich auf 
devisen- und steuerrechtlichem Gebiet, welche die Türkei einem anderen Mitgliedstaat oder einem 
dritten Land bei der Behandlung ausländischen Kapitals gewährt. 

Artikel 21 

Die Vertragsparteien vereinbaren, ein Konsultationsverfahren auszuarbeiten, um ihre 
Handelspolitiken gegenüber dritten Ländern koordinieren und ihre gegenseitigem Interessen auf 
diesem Gebiet, unter anderem im Falle eines späteren Beitritts dritter Länder zur Gemeinschaft oder 
ihrer späteren Assoziierung mit dieser, wahren zu können. 

TITEL III 

ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 22 

(1) Zur Verwirklichung der Ziele des Abkommens und in den darin vorgesehenen Fällen ist der 
Assoziationsrat befugt, Beschlüsse zu fassen. Jede der beiden Parteien ist verpflichtet, die zur 
Durchführung der Beschlüsse erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Der Assoziationsrat kann auch 
zweckdienliche Empfehlungen abgeben. 

 (2) Der Assoziationsrat überprüft regelmäßig die Auswirkungen der Assoziationsregelung unter 
Berücksichtigung der Ziele des Abkommens. Während der Vorbereitungsphase beschränkt sich diese 
Prüfung jedoch auf einen Meinungsaustausch. 
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(3) Mit Beginn der Übergangsphase fasst der Assoziationsrat geeignete Beschlüsse in Fällen, in denen ein 
gemeinsames Tätigwerden der Vertragsparteien erforderlich erscheint, um bei der Durchführung der 
Assoziationsregelung eines der Ziele des Abkommens zu erreichen, und in denen die hierfür 
erforderlichen Befugnisse in dem Abkommen nicht vorgesehen sind. 

Artikel 23 

Der Assoziationsrat besteht aus Mitgliedern der Regierungen der Mitgliedstaaten, des Rates und der 
Kommission der Gemeinschaft einerseits und Mitgliedern der türkischen Regierung andererseits. 

Die Mitglieder des Assoziationsrats können sich nach Maßgabe der Geschäftsordnung vertreten lassen. Der 
Assoziationsrat handelt einstimmig. 

Artikel 24 

Der Vorsitz im Assoziationsrat wird von einem Vertreter der Gemeinschaft und einem Vertreter der Türkei 
abwechselnd für sechs Monate wahrgenommen. Die Amtszeit des ersten Vorsitzenden kann durch 
Beschluss des Assoziationsrats verkürzt werden. 

Der Assoziationsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

Er kann die Einsetzung jeglicher Ausschüsse beschließen, die geeignet sind, ihn bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben zu unterstützen, insbesondere die Einsetzung eines Ausschusses, der die für das ordnungsgemäße 
Funktionieren des Abkommens erforderliche Kontinuität der Zusammenarbeit gewährleistet. 

Der Assoziationsrat bestimmt die Aufgaben und die Zuständigkeit dieser Ausschüsse. 

Artikel 25 

(1) Jede Vertragspartei kann den Assoziationsrat mit jeder Streitigkeit in bezug auf Anwendung oder 
Auslegung des Abkommens befassen, soweit sie die Gemeinschaft, einen Mitgliedstaat der 
Gemeinschaft oder die Türkei betrifft. 

(2) Der Assoziationsrat kann die Streitigkeit durch Beschluss beilegen; er kann ferner beschließen, die 
Beilegung der Streitigkeit dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften oder irgendeinem anderen 
bestehenden Gericht zu unterbreiten. 

(3) Jede Partei ist verpflichtet, die zur Durchführung des Beschlusses oder Schiedsspruchs 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 

(4) Der Assoziationsrat legt nach Maßgabe des Artikels 8 die Einzelheiten eines Schiedsverfahrens oder 
eines sonstigen Gerichtsverfahrens fest, das die Vertragsparteien während der Übergangs- und Endphase 
des Abkommens einleiten können, falls es nicht gelingt, die Streitigkeit nach Absatz (2) beizulegen. 

Artikel 26 

Das Abkommen gilt nicht für die unter die Zuständigkeit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl fallenden Erzeugnisse. 

Artikel 27 

Der Assoziationsrat trifft alle zweckdienlichen Maßnahmen, um die erforderliche Zusammenarbeit und 
Fühlungnahme zwischen dem Europäischen Parlament, dem Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
anderen Organen der Gemeinschaft einerseits und dem türkischen Parlament und den entsprechenden 
türkischen Organen andererseits zu erleichtern. 
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Während der Vorbereitungsphase beschränkt sich diese Fühlungnahme jedoch auf die Beziehungen 
zwischen dem Europäischen Parlament und dem türkischen Parlament. 

Artikel 28 

Sobald das Funktionieren des Abkommens es in Aussicht zu nehmen gestattet, dass die Türkei die 
Verpflichtungen aus dem Vertrag zur Gründung der Gemeinschaft vollständig übernimmt, werden die 
Vertragsparteien die Möglichkeit eines Beitritts der Türkei zur Gemeinschaft prüfen. 

Artikel 29 

(1) Das Abkommen gilt für die europäischen Hoheitsgebiete des Königreichs Belgien, der Bundesrepublik 
Deutschland, der Französischen Republik der Italienischen Republik, des Großherzogtums Luxemburg, 
des Königreichs der Niederlande einerseits und für das Hoheitsgebiet der Republik Türkei andererseits. 

 (2) Das Abkommen gilt ebenfalls für die französischen überseeischen Departements, und zwar für 
die Sachbereiche des Abkommens, die den in Artikel 227 Absatz (2) Unterabsatz 1 des Vertrages 
zur Gründung der Gemeinschaft genannten Sachbereichen entsprechen. 

Die Vertragsparteien legen zu einem späteren Zeitpunkt im gemeinsamen Einvernehmen fest, unter 
welchen Bedingungen die Bestimmungen des Abkommens über die sonstigen Sachbereiche auf die 
genannten Hoheitsgebiete angewandt werden. 

Artikel 30 

Die von den Vertragsparteien einvernehmlich dem Abkommen beigefügten Protokolle sind Bestandteil des 
Abkommens. 

Artikel 31 

Das Abkommen bedarf der Ratifizierung durch die Unterzeichnerstaaten gemäß ihren 
verfassungsrechtlichen Vorschriften und wird für die Gemeinschaft verbindlich geschlossen durch einen 
Beschluss des Rates gemäß dem Vertrag zur Gründung der Gemeinschaft; der Beschluss wird den Parteien 
des Abkommens notifiziert. 

Die vorstehend erwähnten Ratifikationsurkunden und Akte zur Notifizierung des Abschlusses werden in 
Brüssel ausgetauscht. 

Artikel 32 

Das Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft, der auf den Austausch der in Artikel 31 
genannten Ratifikationsurkunden und Notifizierungsakte folgt. 

Artikel 33 

Das Abkommen ist in zwei Urschriften abgefasst, jede in deutscher, französischer, italienischer, 
niederländischer und türkischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

ANHANG II 

Dem Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei als Anhänge beigefügtes Zusatzprotokoll vom 23. November 
1970 - Zusatzprotokoll  

Artikel 1 
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Durch dieses Protokoll werden die Bedingungen, die Einzelheiten und der Zeitplan für die Verwirklichung 
der Übergangsphase festgelegt, die in Artikel 4 des Abkommens zur Gründung einer Assoziation zwischen der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei vorgesehen ist. 

TITEL 1 

FREIER WARENVERKEHR 

Artikel 2 

(1) Kapitel 1 Abschnitt 1, und Kapitel Il dieses Titels gelten 

a) für die in der Gemeinschaft oder in der Türkei hergestellten Waren einschließlich derjenigen Waren, 
die ganz oder teilweise unter Verwendung von Waren aus dritten Ländern hergestellt sind, welche sich 
in der Gemeinschaft oder in der Türkei im freien Verkehr befinden; 

b) für Waren aus dritten Ländern, die sich in der Gemeinschaft oder in der Türkei im freien Verkehr 
befinden. 

(2) Als in der Gemeinschaft oder in der Türkei im freien Verkehr befindlich gelten diejenigen Waren aus 
dritten Ländern, für die in der Gemeinschaft oder in der Türkei die Einfuhrförmlichkeiten erfüllt 
sowie die vorgeschriebenen Zölle und Abgaben gleicher Wirkung erhoben und nicht ganz oder 
teilweise rückvergütet worden sind. 

(3) Waren, die aus dritten Ländern in die Gemeinschaft oder in die Türkei eingeführt werden und für 
die wegen ihres Ursprungs oder ihrer 

Herkunft eine besondere Zollregelung gilt, sind nicht als dort im freien Verkehr befindlich anzusehen, 
wenn sie in das Gebiet der anderen Vertragspartei wiederausgeführt werden. Der Assoziationsrat kann 
jedoch nach von ihm festzulegenden Bedingungen Ausnahmen von dieser Regel vorsehen. 

(4) Die Absätze 1 und 2 werden nur auf Waren angewandt, die nach Unterzeichnung dieses Protokolls aus der 
Gemeinschaft oder aus der Türkei ausgeführt werden. 

Artikel 3 

(1) Kapitel 1 Abschnitt 1 und Kapitel II dieses Titels gelten auch für diejenigen in der 
Gemeinschaft oder in der Türkei hergestellten Waren, die unter Verwendung von Waren aus dritten 
Ländern hergestellt sind, welche sich weder in der Gemeinschaft noch in der Türkei im freien 
Verkehr befanden. Die Anwendung dieser Vorschriften auf solche Waren setzt jedoch voraus, dass der 
Ausfuhrstaat eine Ausgleichsabgabe (Anteilzoll) erhebt, die einem Hundertsatz derjenigen Zölle 
entspricht, welche im Gemeinsamen Zolltarif für die bei der Herstellung verwendeten Waren aus 
dritten Ländern vorgesehen sind. Dieser Hundertsatz wird vom Assoziationsrat jeweils für den von 
ihm bestimmten Zeitabschnitt festgelegt und richtet sich nach der Zollsenkung für die betreffende Ware im 
Einfuhrstaat. Der Assoziationsrat regelt auch das Verfahren für die Erhebung des Anteilzolls und 
berücksichtigt dabei die Bestimmungen, die vor dem 1. Juli 1968 auf diesem Gebiet im 
Handelsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten galten. 

(2) Der Anteilzoll wird jedoch bei der Ausfuhr der nach Maßgabe dieses Artikels hergestellten Waren 
aus der Gemeinschaft oder aus der Türkei solange nicht erhoben, wie für die Mehrzahl der in das Gebiet 
der anderen Vertragspartei eingeführten Waren der Satz der Zollsenkung - unter Berücksichtigung der in 
diesem Protokoll festgelegten Zeitfolgen für die Zollsenkungen - 20 v.H. nicht übersteigt. 

Artikel 4 
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Der Assoziationsrat regelt die Verfahren für die Zusammenarbeit der Verwaltungen zur Anwendung der 
Artikel 2 und 3 unter Berücksichtigung der Verfahren, welche die Gemeinschaft für den 
Warenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten festgelegt hat. 

Artikel 5 

 (1) Ist eine der Vertragsparteien der Auffassung, dass Unterschiede, die sich aus der Anwendung der 
Zölle, der mengenmäßigen Beschränkungen oder irgendwelcher Maßnahmen gleicher Wirkung bei der 
Einfuhr oder aus einer sonstigen handelspolitischen Maßnahme ergeben, Verkehrsverlagerungen oder 
wirtschaftliche Schwierigkeiten für ihr eigenes Gebiet befürchten lassen, so kann sie den 
Assoziationsrat anrufen, der gegebenenfalls Verfahren zur Abwendung möglicher Schäden 
empfiehlt. 

(2) Treten Verkehrsverlagerungen oder wirtschaftliche Schwierigkeiten auf und wird dadurch nach 
Ansicht der betreffenden Vertragspartei ein sofortiges Handeln notwendig, so kann diese Vertragspartei 
selbst die erforderlichen Schutzmaßnahmen treffen; sie setzt den Assoziationsrat unverzüglich davon in 
Kenntnis; dieser kann beschließen, dass sie diese Maßnahmen zu ändern oder aufzuheben hat. 

 (3) Es sind mit Vorrang Maßnahmen zu wählen, die ein Mindestmaß an Störungen im Funktionieren 
der Assoziation und insbesondere in der normalen Entwicklung des Handelverkehrs hervorrufen. 

Artikel 6 

In der Übergangsphase nehmen die Vertragsparteien, soweit dies für ein reibungsloses Funktionieren der 
Assoziation erforderlich ist, unter Berücksichtigung der zwischen den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
bereits erreichten Angleichung eine Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf dem 
Gebiet des Zollwesens vor. 

Zollunion 

Abschnitt 1 

Abschaffung der Zölle zwischen der Gemeinschaft und der, Türkei Artikel 7 

(1) Die Vertragsparteien werden untereinander weder neue Einfuhr- oder Ausfuhrzölle oder Abgaben 
gleicher Wirkung einführen, noch werden sie die bei Inkrafttreten dieses Protokolls in ihren 
gegenseitigen Handelsbeziehungen angewandten Zölle oder Abgaben erhöhen. 

(2) Der Assoziationsrat kann die Vertragsparteien jedoch ermächtigen, neue Ausfuhrzölle oder Abgaben 
gleicher Wirkung einzuführen, wenn dies zur Verwirklichung der Ziele des Abkommens erforderlich ist. 

Artikel 8 

Die zwischen der Gemeinschaft und der Türkei geltenden Einfuhrzölle sowie die Abgaben gleicher 
Wirkung werden nach Maßgaben der Artikel 9 bis 11 schrittweise abgeschafft. 

Artikel 9 

Bei Inkrafttreten dieses Protokolls beseitigt die Gemeinschaft die Zölle und die Abgaben gleicher Wirkung 
auf Einfuhren aus der Türkei. 

Artikel 10 
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(1) Für jede Ware gilt als Ausgangszollsatz, nach dem die aufeinander folgenden Herabsetzungen von 
der Türkei vorgenommen werden, der gegenüber der Gemeinschaft zum Zeitpunkt der Unterzeichnung 
dieses Protokolls tatsächlich angewandte Zollsatz. 

(2) Die Zeitfolge für die von der Türkei vorzunehmenden Herabsetzungen wird wie folgt festgelegt: Die 
erste Herabsetzung erfolgt bei Inkrafttreten dieses Protokolls. Die zweite und die dritte Herabsetzung 
werden drei bzw. fünf Jahre später durchgeführt. Die vierte und die folgenden Herabsetzungen erfolgen 
jährlich, so dass die letzte Herabsetzung am Ende der Übergangszeit vorgenommen wird. 

(3) Bei jeder Herabsetzung wird der Ausgangszollsatz für jedes erzeugtes 10 v.H. gesenkt. 

Artikel 11 

Abweichend von Artikel 10 Absätze 2 und 3 beseitigt die Türkei bei den in Anhang Nr. 3 aufgeführten 
Waren während eines Zeitraums von zweiundzwanzig Jahren schrittweise die Ausgangszollsätze 
gegenüber der Gemeinschaft; die Zeitfolge wird wie folgt festgelegt: Bei Inkrafttreten dieses 
Protokolls wird jeder Ausgangszollsatz um 5 v.H. gesenkt. Drei weitere Herabsetzungen um je 5 v.H. 
erfolgen drei, sechs und zehn Jahre später. 

Acht weitere Herabsetzungen um je 10 v.H. werden zwölf, dreizehn, fünfzehn, siebzehn, achtzehn, 
zwanzig, einundzwanzig und zweiundzwanzig Jahre nach Inkrafttreten dieses Protokolls vorgenommen. 

Artikel 12 

(1) Um die Entwicklung einer neuen bei Inkrafttreten dieses Protokolls in der Türkei noch nicht 
vorhandenen Verarbeitungsindustrie zu fördern, oder um die in dem jeweiligen türkischen 
Entwicklungsplan vorgesehene Expansion einer bereits bestehenden Verarbeitungsindustrie zu 
gewährleisten, kann die Türkei in den ersten acht Jahren der Übergangsphase in Anhang Nr. 3 die 
erforderlichen Änderungen unter folgenden Voraussetzungen vornehmen: 

- Diese Änderungen betreffen insgesamt einen auf Grund der Zahlen des Jahres 1967 berechneten 
Einfuhrwert von höchstens 10 v.H. des Wertes der Einfuhr aus der Gemeinschaft im Jahre 1967. 

- Der Wert der Einfuhr aller in Anhang Nr. 3 aufgeführten Waren aus der Gemeinschaft- ebenfalls 
berechnet auf der Grundlage der Einfuhrzahlen für 1967 - darf sich nicht erhöhen. 

Die in die Liste in Anhang Nr. 3 neu aufgenommenen Waren können unverzüglich den nach Artikel 11 
berechneten, Zöllen unterworfen werden; 

die in dieser Liste gestrichenen Waren werden unverzüglich den nach Artikel 10 berechneten Zöllen 
unterworfen. 

(2) Die Türkei notifiziert dem Assoziationsrat die Maßnahmen, die sie gemäß Absatz 1 zu treffen 
beabsichtigt. 

(3) Zur Erreichung des in Absatz 1 genannten Zieles kann der Assoziationsrat die Türkei während der 
Übergangsphase ermächtigen, im Rahmen von 10 v.H. der Einfuhren aus der Gemeinschaft im Jahre 1967 
Einfuhrzölle für die der Regelung des Artikels 10 unterliegenden Erzeugnisse wiedereinzuführen, zu 
erhöhen oder festzulegen. 

Durch diese Zollmaßnahmen dürfen bei jeder der davon betroffenen Tarifnummer die Zölle auf 
Einfuhren aus der Gemeinschaft auf höchstens 25 v.H. des Wertes erhöht werden. 

(4) Der Assoziationsrat kann Ausnahmen von Absatz 1 und Absatz 3 vorsehen. 

Artikel 13 
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(1) Ungeachtet der Artikel 9 bis 11 können die Vertragsparteien die Erhebung von Zöllen auf die 
aus dem Gebiet der anderen Vertragspartei eingeführten Waren ganz oder teilweise aussetzen, und 
zwar insbesondere - soweit es die Türkei betrifft - im Hinblick auf die Erleichterung der Einfuhr 
gewisser Erzeugnisse, die zur Förderung ihrer wirtschaftlichen Entwicklung erforderlich sind; der 
anderen Vertragspartei muss davon Kenntnis gegeben werden. 

(2) Die Vertragsparteien sind bereit, ihre Zollsätze gegenüber der anderen Vertragspartei schneller 
als in den Artikeln 9 bis 11 vorgesehen herabzusetzen, falls ihre wirtschaftliche Gesamtlage und die 
Lage des betreffenden Wirtschaftszweiges dies zulassen. Der Assoziationsrat spricht entsprechende 
Empfehlungen aus. 

Artikel 14 

Beseitigt die Türkei eine Abgabe mit zollgleicher Wirkung gegenüber einem der Assoziation nicht 
angehörenden Land in eine schnelleren 

Zeitfolge, als sie in den Artikeln 10 und 11 vorgesehen ist, so gilt diese Zeitfolge auch für die 
Beseitigung dieser Abgabe gegenüber der Gemeinschaft. 

Artikel 15 

Unbeschadet des Artikels 7 Absatz 2 beseitigen die Vertragsparteien spätestens vier Jahre nach 
Inkrafttreten dieses Protokolls untereinander die Ausfuhrzölle und die Abgaben gleicher Wirkung. 

Artikel 16 

(1) Artikel 7 Absatz 1 und die Artikel 8 bis 15 gelten auch für Finanzzölle. 

(2) Die Gemeinschaft und die Türkei teilen dem Assoziationsrat bei Inkrafttreten dieses Protokolls 
ihre Finanzzölle mit. 

(3) Die Türkei ist weiterhin berechtigt, diese Finanzzölle durch eine inländische Abgabe zu ersetzen, 
die den Bestimmungen des Artikels 44 entspricht. 

(4) Stellt der Assoziationsrat fest, dass die Ersetzung eines Finanzzolls in der Türkei auf ernstliche 
Schwierigkeiten stößt, so ermächtigt er die Türkei, diesen Zoll unter der Voraussetzung 
beizubehalten, dass er spätestens am Ende der Übergangsphase beseitigt wird. Die Ermächtigung ist 
binnen zwölf Monaten nach Inkrafttreten dieses Protokolls zu beantragen. 

Die Türkei kann die betreffenden Zölle bis zu einer Beschlussfassung durch den Assoziationsrat 
vorläufig beibehalten. 

Abschnitt II 

Annahme des Gemeinsamen Zolltarifs durch die Türkei 
Artikel 17 

Die Angleichung des türkischen Zolltarifs an den Gemeinsamen Zolltarif wird während der Übergangsphase 
unter Zugrundelegung der von den Türkei gegenüber dritten Ländern zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses 
Protokolls tatsächlich angewandten Zollsätze folgendermaßen durchgeführt: 

(1) Auf Waren, bei denen die zu dem genannten Zeitpunkt von der Türkei tatsächlich angewandten 
Zollsätze um höchstens 15 v.H. von den Sätzen des Gemeinsamen Zolltarifs abweichen, werden ein 
Jahr nach der zweiten Herabsetzung der Zölle nach Artikel 10 die letzteren angewandt. 
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(2) In den anderen Fällen wendet die Türkei ein Jahr nach der zweiten Herabsetzung der Zölle nach 
Artikel 10 Zollsätze an, durch die der Abstand zwischen dem bei Unterzeichnung dieses Protokolls 
tatsächlich angewandten Zollsatz und dem Satz des Gemeinsamen Zolltarifs um 20 v.H. verringert wird. 

(3) Dieser Abstand wird bei der fünften und der siebten Herabsetzung der Zölle nach Artikel 10 abermals 
um 20 v.H. verringert. 

(4) Der Gemeinsame Zolltarif wird mit der zehnten Herabsetzung der Zölle nach Artikel 10 in vollem 
Umfang angewandt. 

Artikel 18 

Abweichend von Artikel 17 nimmt die Türkei bei den im Anhang Nr. 3 aufgeführten Waren die 
Angleichung ihres Zolltarifs während eines Zeitraums von zweiundzwanzig Jahren folgendermaßen 
vor: 

(1) Auf Waren, bei denen die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Protokolls von der Türkei 
tatsächlich angewandten Zollsätze um höchstens 15 v.H. von den Sätzen des Gemeinsamen 
Zolltarifs abweichen, werden bei der vierten Herabsetzung der Zölle nach Artikel 11 die letzteren 
angewandt. 

(2) In den anderen Fällen wendet die Türkei bei der vierten Herabsetzung der Zölle nach Artikel 11 
Zollsätze an, durch die der Abstand zwischen dem zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses 
Protokolls tatsächlich angewandten Zollsatz und dem Satz des Gemeinsamen Zolltarifs um 20 v.H. 
verringert wird. 

(3) Dieser Abstand wird bei der siebten und der neunten Herabsetzung der Zölle nach Artikel 11 um 30 
bzw. 20 v.H. weiter verringert. 

(4) Der Gemeinsame Zolltarif wird am Ende des zweiundzwanzigsten Jahres in vollem Umfang 
angewandt. 

Artikel 19 

(1) Hinsichtlich einiger Waren, die jedoch nicht mehr als 10 v.H. des Wertes der türkischen 
Gesamteinfuhr im Jahre 1967 ausmachen dürfen, kann die Türkei nach Konsultation im Assoziationsrat 
die nach den Artikeln 17 und 18 vorgeschriebenen Herabsetzungen ihrer Zölle gegenüber dritten 
Ländern bis zum Ende des zweiundzwanzigsten Jahres nach Inkrafttreten dieses Protokolls aufschieben. 

(2) Hinsichtlich einiger Waren, die jedoch nicht mehr als 5 v.H. der Wertes der türkischen Gesamteinfuhr im 
Jahre 1967 ausmachen dürfen, kann die Türkei nach Konsultation im Assoziationsrat auch nach Ablauf eines 
Zeitraums von zweiundzwanzig Jahren gegenüber dritten Ländern höhere Zölle als die des Gemeinsamen 
Zolltarifs beibehalten. 

(3) Die Anwendung der Vorschriften der Absätze 1 und 2 darf jedoch den freien Warenverkehr innerhalb 
der Assoziation nicht beeinträchtigen und darf nicht zur Inanspruchnahme des Artikels 5 durch die Türkei 
führen. 

(4) Die Türkei hält im Falle einer beschleunigten Angleichung ihres Zolltarifs an den Gemeinsamen 
Zolltarif eine Präferenz zugunsten der Gemeinschaft aufrecht, die dem Ergebnis entspricht, das mit dem 
Verfahren dieses Kapitels erzielt wird. 

Bei den im Anhang Nr. 3 aufgeführten Waren ist eine Beschleunigung nicht vor Ende der 
Übergangsphase möglich, es sei denn mit vorheriger Genehmigung des Assoziationsrats. 
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(5) Auf Zölle, für die die Ermächtigung nach Artikel 16 Absatz 4 Unterabsatz 1 erteilt worden ist 
oder die von der Türkei nach Artikel 16 Absatz 4 Unterabsatz 2 vorläufig aufrechterhalten werden dürfen, 
braucht die Türkei die Artikel 17 und 18 nicht anzuwenden. Nach Ablauf der Ermächtigung wendet 
sie die nach diesen Artikeln vorgeschriebenen Zölle an. 

Artikel 20 

(1) Zur Förderung der Einfuhr bestimmter Waren aus Ländern, mit denen die Türkei zweiseitige 
Handelsabkommen geschlossen hat, kann die Türkei nach vorheriger Genehmigung der Assoziationsrates 
Zollkontingente zu ermäßigten oder Nullsätzen bewilligen, wenn das Funktionieren dieser Abkommen 
durch die Anwendung dieses Protokolls oder der zu seiner Durchführung ergriffenen Maßnahmen erheblich 
beeinträchtigt wird. 

(2) Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die in Absatz 1 genannten Zollkontingente die folgenden 
Voraussetzungen erfüllen: 

a) Der Gesamtwert dieser Kontingente darf jährlich 10 v.H. des durchschnittlichen Wertes der türkischen 
Einfuhr aus dritten Ländern während der drei letzten statistisch ausgewerteten Jahre nicht übersteigen, 
wobei die Einfuhr außer Betracht bleibt, die mit den in Anhang Nr. 4 erwähnten Mitteln getätigt 
wird. Von diesen 10 v.H. ist die zollfreie Einfuhr aus dritten Ländern im Rahmen des Anhangs Nr. 4 
abzuziehen. 

b) Bei jeder Ware darf der im Rahmen der Zollkontingente vorgesehene Einfuhrwert ein Drittel des 
durchschnittlichen Wertes der türkischen Einfuhr dieser Ware aus dritten Ländern während der drei letzten 
statistisch ausgewerteten Jahre nicht übersteigen. 

Die Türkei notifiziert dem Assoziationsrat die Maßnahmen, die sie gemäß Absatz 2 zu treffen 
beabsichtigt. 

Am Ende der Übergangsphase kann der Assoziationsrat entscheiden, ob Absatz 2 aufgehoben oder 
geändert werden soll. 

(4) Der Zollsatz eines Zollkontingents darf nicht niedriger sein als der von der Türkei für Einfuhren aus 
der Gemeinschaft tatsächlich angewandte Zollsatz. 

Beseitigung der mengenmäßigen Beschränkungen zwischen den 

Vertragsparteien 

Artikel 21 

Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind unbeschadet der 
nachstehenden Bestimmungen zwischen den Vertragsparteien verboten. 

Artikel 22 

(1) Die Vertragsparteien werden untereinander weder neue mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen noch 
Maßnahmen gleicher Wirkung einführen. 

(2) Diese Verpflichtung gilt jedoch bezüglich der Türkei bei Inkrafttreten dieses Protokolls nur für 35 
v.H. ihrer privaten Einfuhr aus der Gemeinschaft im Jahre 1967. Dieser Hundertsatz wird drei bzw. acht, 
dreizehn und achtzehn Jahre nach Inkrafttreten dieses Protokolls auf 40 bzw. 45, 60 und 80 v.H. erhöht. 

(3) Jeweils sechs Monate vor Beginn der drei letzten Erhöhungen prüft der Assoziationsrat die Folgen 
der Erhöhung des Liberalisierungssatzes für die wirtschaftliche Entwicklung der Türkei und beschließt 
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gegebenenfalls im Hinblick auf eine beschleunigte wirtschaftliche Entwicklung der Türkei, dass die 
betreffende Erhöhung um eine von ihm festzusetzende Frist aufgeschoben wird. 

Ergeht kein Beschluss, so wird die betreffende Erhöhung um ein Jahr verschoben. Das Prüfungsverfahren 
beginnt erneut sechs Monate vor Ablauf dieser Frist. Ein zweiter Aufschub um ein Jahr findet statt, wenn 
der Assoziationsrat wiederum keinen Beschluss fasst. 

Am Ende dieser zweiten Frist führt die Türkei die Erhöhung des Liberalisierungssatzes durch, sofern 
kein gegenteiliger Beschluss des Assoziationsrats ergeht. 

(4) Die Liste der Waren, deren Einfuhr aus der Gemeinschaft in die Türkei liberalisiert ist, wird der 
Gemeinschaft bei Unterzeichung dieses Protokolls notifiziert. Diese Liste wird gegenüber der 
Gemeinschaft konsolidiert. Die Listen der mit den Erhöhungen nach Absatz 2 jeweils liberalisierten 
Waren werden der Gemeinschaft notifiziert und gegenüber dieser konsolidiert. 

(5) Die Türkei kann mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen für liberalisierte, aber nicht auf Grund 
dieses Artikels konsolidierte Waren wieder einführen, sofern sie der Gemeinschaft Kontingente 
eröffnet die mindestens 75 v.H. der durchschnittlichen Einfuhren aus der Gemeinschaft in den letzten drei 
Jahren vor der Wiedereinführung dieser Beschränkungen ausmachen. Auf diese Kontingente findet 
Artikel 25 Absatz 4 Anwendungen. 

(6) Die Türkei gewährt der Gemeinschaft auf jeden Fall eine nicht weniger günstige Behandlung 
als dritten Ländern. 

Artikel 23 

Unbeschadet des Artikels 22 Absatz 5 werden die Vertragsparteien in ihren gegenseitigen 
Handelsbeziehungen die bei Inkrafttreten dieses Protokolls bestehenden mengenmäßigen 
Einfuhrbeschränkungen und Maßnahmen gleiche Wirkung nicht einschränkender gestalten. 

Artikel 24 

Die Gemeinschaft beseitigt bei Inkrafttreten dieses Protokolls alle mengenmäßigen Beschränkungen für 
Einfuhren aus der Türkei. Diese Liberalisierung wird gegenüber der Türkei konsolidiert. 

Artikel 25 

(1) Die Türkei beseitigt schrittweise die mengenmäßigen Beschränkungen für Einfuhren aus der 
Gemeinschaft nach Maßgabe der folgenden Absätze. 

(2) Ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Protokolls werden für die Einfuhr jeder in der Türkei nicht 
liberalisierter Waren Einfuhrkontingente zugunsten der Gemeinschaft eröffnet. Diese Kontingente 
werden so festgesetzt, dass sie dem Durchschnitt der Einfuhren aus der Gemeinschaft während der drei 
letzten statistisch ausgewerteten Jahre entsprechen, wobei die Einfuhren außer Betracht bleiben, die unter 
einer der folgenden Bedingungen getätigt wurden: 

a) mit Hilfe besonderer Unterstützungsmittel in Verbindung bestimmten Investitionsvorhaben, 

b) ohne Devisenzuteilung,  

c) im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der Investition ausländischem kapital. 

(3) Beträgt bei einer nicht liberalisierten Ware die Einfuhr aus der Gemeinschaft, im ersten Jahr 
nach Inkrafttreten dieses Protokolls weniger als 7 v.H. der Gesamteinfuhr dieser Ware, so wird ein 
Jahr nach Inkrafttreten dieses Protokolls ein Kontingent von 7 v.H. der Gesamteinfuhr festgesetzt. 
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(4) Drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Protokolls stockt die Türkei diese Kontingente insgesamt 
gegenüber dem Vorjahr um mindestens 10 v.H. des Gesamtwerts und um mindestens 5 v.H. des Wertes des 
Kontingents für jede Ware auf. Diese Werte werden alle zwei Jahre gegenüber dem vorhergehenden 
Zeitabschnitt im gleichen Verhältnis erhöht. 

(5) Vom dreizehnten Jahr nach Inkrafttreten dieses Protokolls an wird jedes Kontingent alle zwei Jahre 
um mindestens 20 v.H. gegenüber dem vorhergehenden Zeitabschnitt aufgestockt. 

(6) Hat die Türkei im ersten Jahr nach Inkrafttreten dieses Protokolls eine nicht liberalisierte Ware 
überhaupt nicht eingeführt, so werden die Einzelheiten für die Eröffnung und Aufstockung des 
Kontingents vom Assoziationsrat festgelegt. 

(7) Stellt der Assoziationsrat fest, dass die Einfuhr einer nicht liberalisierten Ware während zweier 
aufeinander folgender Jahre merklich geringer war als das eröffnete Kontingent, so darf dieses Kontingent 
bei der Berechnung des Gesamtwerts der Kontingente nicht mehr berücksichtigt werden. In diesem Fall hebt 
die Türkei die Kontingentierung dieser Ware gegenüber der Gemeinschaft auf. 

(8)  Alle mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen in der Türkei müssen spätestens zweiundzwanzig 
Jahre nach Inkrafttreten dieses Protokolls beseitigt sein. 

Artikel 26 

(1) Die Vertragsparteien schaffen untereinander bis zum Ende eines Zeitraums von zweiundzwanzig 
Jahren alle Maßnahmen mit gleicher Wirkung wie mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen ab. Der 
Assoziationsrat empfiehlt unter Berücksichtigung der innergemeinschaftlichen Bestimmungen die 
Anpassungen, die während dieses Zeitabschnitts schrittweise vorzunehmen sind. 

(2) Unter Einhaltung der Zeitfolgen, die in den Artikeln 10 und 11 vorgesehen sind, beseitigt die 
Türkei schrittweise insbesondere die Kautionen, die von den Importeuren für die Einfuhr von Waren aus 
der Gemeinschaft gestellt werden müssen. 

Ferner werden Kautionen von mehr als 140 v.H. des Zollwerts der aus der Gemeinschaft eingeführten 
Waren, soweit es sich um Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge der Tarifnummer 87.06 des 
Gemeinsamen Zolltarifs handelt, um Kautionen von mehr als 120 v.H. des gleichen Zollwerts soweit 
es sich um andere Waren handelt, bei Inkrafttreten dieses Protokolls auf die vorstehend angegebenen 
Hundertsätze gesenkt. 

Artikel 27 

(1) Mengenmäßige Ausfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind zwischen den 
Vertragsparteien verboten. 

Die Gemeinschaft und die Türkei beseitigen untereinander spätestens bis zum Ende der Übergangsphase 
die mengenmäßigen Ausfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können die Gemeinschaft und die Türkei nach Konsultation im 
Assoziationsrat für Grundstoffe Ausfuhrbeschränkungen beibehalten oder einführen, soweit dies 
erforderlich ist, um die Entwicklung bestimmter Tätigkeitsbereiche ihrer Wirtschaft zu fördern oder einem 
etwaigen Mangel an Grundstoffen zu begegnen. 

In diesem Fall eröffnet die betreffende Vertragspartei der anderen Vertragspartei ein Kontingent; hierbei werden der 
Durchschnitt der Ausfuhr in den drei letzten statistisch ausgewerteten Jahren und die normale Entwicklung des 
Handels berücksichtigt, die sich aus der schrittweißen Verwirklichung der Zollunion ergibt. 

Artikel 28 
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Die Türkei ist bereit, gegenüber der Gemeinschaft ihre mengenmäßigen Einfuhr- und 
Ausfuhrbeschränkungen rascher als in den vorstehenden Artikeln vorgesehen zu beseitigen, falls ihre 
wirtschaftliche Gesamtlage und die Lage des betreffenden Wirtschaftszweiges dies zulassen. Der 
Assoziationsrat richtet entsprechende Empfehlungen an die Türkei. 

Artikel 29 

Die Artikel 21 bis 27 stehen den Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverboten oder - Beschränkungen nicht 
entgegen, die aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum Schutz der Gesundheit 
und des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen, des nationalen Kulturguts von künstlerischem, 
geschichtlichem oder archäologischem Wert oder des gewerblichen oder kommerziellen Eigentums 
gerechtfertigt sind. Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen 
Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Vertragsparteien 
darstellen. 

Artikel 30 

(1) Die Vertragsparteien formen ihre staatlichen Handelsmonopole schrittweise derart um, dass nach 
Ablauf eines Zeitraums von zweiundzwanzig Jahren jede Diskriminierung in den Versorgungs- und 
Absatzbedingungen zwischen den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und der 
Türkei ausgeschlossen ist. 

Dieser Artikel gilt für alle Einrichtungen, durch die ein Mitgliedstaat oder die Türkei unmittelbar 
oder mittelbar die Einfuhr oder Ausfuhr zwischen der Gemeinschaft und der Türkei rechtlich, oder 
tatsächlich kontrolliert, lenkt oder merklich beeinflusst. Er gilt auch für die von einem Staat auf 
andere Rechtsträger übertragenen Monopole. 

(2) Die Vertragsparteien unterlassen jede neue Maßnahme; die den Absatz 1 genannten Grundsatzes 
widerspricht oder die Tragweite der Artikel über die Abschaffung der Zölle und mengenmäßigen 
Beschränkungen zwischen den Vertragsparteien einengt. 

(3) Die Einzelheiten und die Zeitfolge für die Anpassung der in diesem Artikel erfassten türkischen 
Monopole und für den Abbau der Handelsbeschränkungen zwischen der Gemeinschaft und der Türkei 
werden vom Assoziationsrat binnen sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Protokolls festgelegt. 

Bis zu dem in Unterabsatz 1 vorgesehenen Beschluss des Assoziationsrats wenden die Vertragsparteien 
auf die im Gebiet der anderen der Vertragspartei einem Monopol unterliegenden Waren eine 
mindestens ebenso günstige Regelung an wie diejenige, die für gleich Waren aus dem 
meistbegünstigten Drittland besteht. 

(4) Die Verpflichtungen der Vertragsparteien gelten nur insoweit, als sie mit bestehenden internationalen 
Übereinkünften vereinbar sind. 

Erzeugnisse, die bei der Einfuhr in die Gemeinschaft infolge der Durchführung der gemeinsamen 
Agrarpolitik einer besonderen Regelung unterliegen 

Artikel 31 

Die Vorschriften des Kapitels IV für landwirtschaftliche Erzeugnisse gelten für Erzeugnisse, die bei der 
Einfuhr in die Gemeinschaft infolge der Durchführung der gemeinsamen Agrarpolitik einer besonderen 
Regelung unterliegen. 

Landwirtschaft 

Artikel 32 
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Dieses Protokoll findet auf landwirtschaftliche Erzeugnisse Anwendung, soweit in den Artikeln 33 bis 
35 nichts anderes bestimmt ist. 

Artikel 33 

(1) Die Türkei passt innerhalb eines Zeitraums von zweiundzwanzig Jahren ihre Agrarpolitik mit dem Ziel 
an, am Ende dieses Zeitraums diejenigen Maßnahmen der gemeinsamen Agrarpolitik zu treffen, deren 
Anwendung in der Türkei für den freien Warenverkehr mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zwischen der 
Gemeinschaft und der Türkei unerlässlich ist. 

(2) Innerhalb des in Absatz 1 genannten Zeitraums berücksichtigt die Gemeinschaft bei der Festlegung 
und dem weiteren Ausbau ihrer Agrarpolitik die Interessen der türkischen Landwirtschaft. Die Türkei übermittelt 
der Gemeinschaft hierzu alle zweckdienlichen Angaben. 

(3) Die Gemeinschaft unterrichtet die Türkei über die Vorschläge der Kommission, die sich auf die 
Festlegung und den Ausbau der gemeinsamen Agrarpolitik beziehen, sowie über die diese Vorschläge 
betreffenden Stellungnahmen und Beschlüsse. 

(4) Der Assoziationsrat bestimmt, welche Auskünfte die Türkei der Gemeinschaft auf dem Agrarsektor 
zu erteilen hat. 

(5) Im Assoziationsrat können Konsultationen über die Vorschläge der Kommission im Sinne von 
Absatz 3 und über die agrarpolitischen Maßnahmen stattfinden, welche die Türkei gemäß Absatz 1 zu 
treffen beabsichtigt. 

Artikel 34 

(1) Am Ende des Zeitraums von zweiundzwanzig Jahren erlässt der Assoziationsrat die für die 
Verwirklichung des freien Warenverkehrs bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen zwischen der 
Gemeinschaft und der 

Türkei notwendigen Bestimmungen, nachdem er festgestellt hat, dass von der Türkei die Maßnahmen der 
gemeinsamen Agrarpolitik im Sinne des Artikels 33 Absatz 1 getroffen worden sind. 

(2) Die Bestimmungen nach Absatz 1 können alle erforderlichen Ausnahmen von den Regeln dieses 
Protokolls enthalten. 

(3) Der Assoziationsrat kann den in Absatz 1 vorgesehenen Zeitpunkt ändern. 

Artikel 35 

(1) Bis zum Erlass der Bestimmungen nach Artikel 34 und abweichend von den Artikeln 7 bis 11 
und 15 bis 18, dem Artikel 19 Absätze 1 und 5 sowie den Artikeln 21 bis 27 und 30 räumen sich die 
Gemeinschaft und die Türkei im Handelsverkehr mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen gegenseitig eine 
Präferenzregelung ein, deren Umfang und Einzelheiten der Assoziationsrat festlegt. 

(2) Die vom Beginn der Übergangsphase an geltende Regelung ist jedoch in Anhang Nr. 6 festgelegt. 

(3) Der Assoziationsrat prüft auf Antrag einer der beiden Vertragsparteien ein Jahr nach Inkrafttreten 
dieses Protokolls und dann alle zwei Jahre die Ergebnisse, zu denen die Präferenzregelung für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse geführt hat. Er kann gegebenenfalls die für die schrittweise 
Verwirklichung der Ziele des Assoziierungsabkommens notwendigen Verbesserungen beschließen. 

(4) Artikel 34 Absatz 2 findet Anwendung. 
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TITEL II 

FREIZÜGIGKEIT UND DIENSTLEISTUNGSVERKEHR 

Arbeitskräfte 

Artikel 36 

Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer zwischen den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und der Türkei 
wird nach den Grundsätzen des Artikels 12 des Assoziierungsabkommens zwischen dem Ende des 
zwölften und dem Ende des zweiundzwanzigsten Jahres nach dem Inkrafttreten des genannten 
Abkommens schrittweise hergestellt. 

Der Assoziationsrat legt die hierfür erforderlichen Regeln fest.  

Artikel 37 

Jeder Mitgliedstaat sieht für die in der Gemeinschaft beschäftigten Arbeitnehmer türkischer 
Staatsangehörigkeit eine Regelung vor, die in Bezug auf die Arbeitsbedingungen und das Entgelt keine 
auf der Staatsangehörigkeit beruhende Diskriminierung gegenüber Arbeitnehmern enthält, die 
Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten sind. 

Artikel 38 

Bis zur Schrittweisen Herstellung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer zwischen den Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft und der Türkei kann der Assoziationsrat alle Fragen im Zusammenhang mit der 
geographischen und beruflichen Mobilität der Arbeitnehmer türkischer Staatsangehörigkeit, insbesondere 
die Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen prüfen, um die 
Beschäftigung dieser Arbeitnehmer in jedem Mitgliedstaat' zu erleichtern. Zu diesem Zweck kann der 
Assoziationsrat Empfehlungen an die Mitgliedstaaten richten. 

Artikel 39 

(1) Der Assoziationsrat erlässt vor dem Ende des ersten Jahres nach Inkrafttreten dieses Protokolls 
Bestimmungen auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit für Arbeitnehmer türkischer Staatsangehörigkeit, 
die von einem Mitgliedstaat in einen anderen zu- oder abwandern, sowie für deren in der Gemeinschaft 
wohnende Familien. 

(2) Diese Bestimmungen müssen es ermöglichen, dass für Arbeitnehmer türkischer Staatsangehörigkeit 
die in den einzelnen Mitgliedstaaten zurückgelegten Versicherungs- oder Beschäftigungszeiten in Bezug 
auf Alters-, Hinterbliebenen- und Invaliditätsrenten sowie auf die Krankheitsfürsorge für den Arbeitnehmer 
und seine in der Gemeinschaft wohnende Familie nach noch festzulegenden Regeln zusammengerechnet 
werden. Mit diesen Bestimmungen dürfen die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft nicht verpflichtet werden, 
die in der Türkei zurückgelegten Zeiten zu berücksichtigen. 

(3) Die genannten Bestimmungen müssen die Zahlung der Familienzulagen für den Fall sicherstellen, dass 
die Familie des Arbeitnehmers in der Gemeinschaft wohnhaft ist. 

(4) Für die Alters-, Hinterbliebenen- und Invaliditätsrenten, die auf Grund von nach Absatz 2 erlassenen 
Bestimmungen erworben wurden, muss die Möglichkeit einer Ausfuhr in die Türkei bestehen. 

(5) Die in diesem Artikel genannten Bestimmungen beeinträchtigen die sich aus den bilateralen 
Abkommen zwischen der Türkei und den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft ergebenden Rechte und 
Pflichten insoweit nicht, als solche Abkommen für türkische Staatsangehörige eine günstigere Regelung 
vorsehen. 
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Artikel 40 

Der Assoziationsrat kann an die Mitgliedstaaten und an die Türkei Empfehlungen zur Förderung- des 
Austausches junger Arbeitskräfte richten; er lässt, sich dabei von den Maßnahmen leiten, die von den 
Mitgliedstaaten in Durchführung des Artikels 50 des Vertrages zur Gründung der Gemeinschaft 
getroffen werden. 

Niederlassungsrecht, Dienstleistungen und Verkehr 

Artikel 41 

(1) Die Vertragsparteien werden untereinander keine neuen Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit 
und des freien Dienstleistungsverkehrs einführen. 

(2) Der Assoziationsrat setzt nach den Grundsätzen der Artikel 13 und 14 des Assoziierungsabkommens 
die Zeitfolge und die Einzelheiten fest, nach denen die Vertragsparteien die Beschränkungen der 
Niederlassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs untereinander schrittweise beseitigen. 

Der Assoziationsrat berücksichtigt bei der Festsetzung der Zeitfolge und der Einzelheiten für die 
verschiedenen Arten von Tätigkeiten die entsprechenden Bestimmungen, welche die Gemeinschaft auf 
diesen Gebieten bereits erlassen hat, sowie die besondere wirtschaftliche und soziale Lage der Türkei. Die 
Tätigkeiten, die in besonderem Maße zur Entwicklung der Erzeugung und des Handelsverkehrs 
beitragen, werden vorrangig behandelt. 

Artikel 42 

(1) Der Assoziationsrat dehnt die Bestimmungen des Vertrages zur Gründung der Gemeinschaft, die den 
Verkehr betreffen, entsprechend den von ihm vor allem unter Berücksichtigung der geographischen Lage 
der Türkei festgelegten Einzelheiten auf die Türkei aus. Er kann unter den gleichen Bedingungen die 
Akte, welche die Gemeinschaft zur Durchführung dieser Bestimmungen für den Eisenbahn-, Straßen- und 
Binnenschiffsverkehr erlassen hat, auf die Türkei ausdehnen. 

(2) Erlässt die Gemeinschaft auf Grund von Artikel 84 Absatz 2 des Vertrages zur Gründung der 
Gemeinschaft Bestimmungen für die Seeschifffahrt und die Luftfahrt, so bestimmt der 
Assoziationsrat, ob, im welchem Umfang und nach welchem Verfahren Bestimmungen für die 
türkische Seeschifffahrt und Luftfahrt erlassen werden können. 

TITEL III 

ANGLEICHUNG DER WIRTSCHAFTSPOLITIK 

Wettbewerb, Steuern und Angleichung der Rechtsvorschriften 

Artikel 43 

(1) Der Assoziationsrat legt binnen sechs Jahren nach Inkrafttreten dieses Protokolls die Bedingungen und 
Einzelheiten der Anwendung der in den Artikeln 85, 86, 90 und 92 des Vertrages zur Gründung der 
Gemeinschaft aufgestellten Grundsätze fest. 

(2) Während der Übergangsphase kann davon ausgegangen werden, dass sich die Türkei in der in 
Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe a) des Vertrages zur Gründung der Gemeinschaft beschriebenen Lage 
befindet. Beihilfen zur Förderung ihrer wirtschaftlichen Entwicklung gelten daher als vereinbar mit dem 
reibungslosen Funktionieren der Assoziation, soweit sie die Handelsbeziehungen nicht in einem 
Umfang verändern, der dem gemeinsamen Interesse der Vertragsparteien zuwiderläuft. 
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Am Ende der Übergangsphase beschließt der Assoziationsrat unter Berücksichtigung der zu jenem 
Zeitpunkt bestehenden wirtschaftlichen Lage der Türkei, ob es erforderlich ist, die Geltungsdauer 
der Bestimmung in Unterabsatz 1 zu verlängern. 

Artikel 44 

(1) Keine Vertragspartei erhebt auf Waren der anderen Vertragspartei unmittelbar oder mittelbar höhere 
inländische Abgaben, gleich welcher Art, als gleichartige inländische Waren unmittelbar oder 
mittelbar zu tragen haben. 

Keine Vertragspartei erhebt auf Waren der anderen Vertragspartei inländische Abgaben, die geeignet 
sind, andere Produktionen mittelbar zu schützen. 

Spätestens mit Beginn des dritten Jahres nach Inkrafttreten dieses Protokolls heben die Vertragsparteien 
die bei seiner Unterzeichnung geltenden Bestimmungen auf, die den oben genannten Vorschriften 
entgegenstehen. 

(2) Im Handelsverkehr zwischen der Gemeinschaft und der Türkei darf die für ausgeführte Waren 
gewährte Rückvergütung inländischer Abgaben nicht höher sein als die auf diese Waren mittelbar 
oder unmittelbar erhobenen inländischen Abgaben. 

(3) Wird die Umsatzsteuer nach dem System der kumulativen Mehrphasensteuer erhoben, so können für 
inländische Abgaben auf eingeführte Waren und für Rückvergütungen für ausgeführte Waren unter 
Wahrung der in den Absätzen 1 und 2 aufgestellten Grundsätze Durchschnittssätze für Waren oder Gruppen 
von Waren festgelegt werden. 

(4) Der Assoziationsrat achtet auf die Anwendung der Absätze 1 bis 3 und berücksichtigt hierbei die 
Erfahrungen, welche die Gemeinschaft auf dem in diesem Artikel behandelten Gebiet erworben hat. 

Artikel 45 

Im Handelsverkehr zwischen der Gemeinschaft und der Türkei sind für Abgaben außer Umsatzsteuern, 
Verbrauchsabgaben und sonstigen indirekten Steuern Entlastungen und Rückvergütungen bei der Ausfuhr 
sowie Ausgleichsabgaben bei der Einfuhr nur zulässig, soweit der Assoziationsrat ihnen vorher für eine 
begrenzte Frist zugestimmt hat. 

Artikel 46 

Ergeben sich Schwierigkeiten, weil Beschlüsse des Assoziationsrats zur Festlegung der Bedingungen 
und Einzelheiten der Anwendung der Artikel 43 Absatz 1 nicht ergangen sind oder weil solche 
Beschlüsse oder die Artikel 44 und 45 nicht angewendet werden, so können die Vertragsparteien 
die Schutzmaßnahmen ergreifen, die sie zur Behebung dieser Schwierigkeiten für erforderlich halten. 

Artikel 47 

(1) Stellt der Assoziationsrat während eines Zeitraums von zweiundzwanzig Jahren auf Antrag einer 
Vertragspartei Dumping-Praktiken in den Beziehungen zwischen der Gemeinschaft und der Türkei 
fest, so richtet er Empfehlungen an den oder die Urheber, um diese Praktiken abzustellen. 

(2) Die geschädigte Vertragspartei kann nach Unterrichtung des Assoziationsrats geeignete 
Schutzmaßnahmen ergreifen, 

a) Falls der Assoziationsrat binnen drei Monate nach Antragstellung keinen Beschluss auf Grund 
von Absatz 1 getroffen hat, 
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b) falls die Dumping-Praktiken trotz der Abgabe der im Absatz 1 vorgesehenen Empfehlungen 
fortgesetzt werden. Die geschädigte Partei kann ferner, wenn die Wahrung ihrer Interessen 
sofortiges Handeln erfordert, nach Unterrichtung des Assoziationsrats vorsorglich einstweilige 
Schutzmaßnahmen treffen, zu denen auch Antidumping-Zölle gehören können. Diese Maßnahmen 
dürfen von der Antragstellung oder dem Zeitpunkt an, zu dem die geschädigte Partei 
Schutzmaßnahmen auf Grund von Unterabsatz 1 Buchstabe b) getroffen hat, höchsten drei Monate lang 
Anwendung finden. 

(3) Sind Schutzmaßnahmen nach Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a) oder nach Absatz 2 
Unterabsatz 2 getroffen worden, so kann der Assoziationsrat jederzeit beschließen, dass diese 
Schutzmaßnahmen bis zur Abgabe der Empfehlungen nach Absatz 1 auszusetzen sind. 

Sind Schutzmaßnahmen nach Artikel 2 unter Absatz 1 Buchstabe b) getroffen worden, so kann 
der Assoziationsrat empfehlen, diese Schutzmaßnahmen zu beseitigen oder umzugestalten. 

(4) Sind Waren, die ursprünglich aus einer Vertragspartei stammen oder sich dort im freien Verkehr 
befanden, in die andere Vertragspartei ausgeführt worden, so können sie in die erstere 
wiedereingeführt werden, ohne hierbei einem Zoll, einer mengenmäßigen Beschränkung oder 
Maßnahmen gleicher Wirkung zu unterlegen. 

Der Assoziationsrat kann alle für die Anwendung dieses Absatzes zweckdienlichen Empfehlungen 
aussprechen; er lässt sich hierbei von den Erfahrungen leiten, welche die Gemeinschaft auf diesem 
Gebiet erworben hat. 

Artikel 48 

Auf den Gebieten, die in diesem Protokoll nicht erfasst sind und die sich unmittelbar auf das 
Funktionieren der Assoziation auswirken, sowie auf den Gebieten, die zwar in diesem Protokoll 
erfasst sind, für die darin jedoch kein eigenes Verfahren festgelegt ist, kann der Assoziationsrat den 
Vertragsparteien empfehlen, Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
zu treffen. 

Wirtschaftspolitik 

Artikel 49 

Um die Verwirklichung der Ziele des Artikels 17 des Assoziierungsabkommens zu erleichtern, 
konsultieren sich die Vertragsparteien zur Koordinierung ihrer Wirtschaftspolitik regelmäßig im 
Assoziationsrat. 

Der Assoziationsrat empfiehlt erforderlichenfalls die der Lage entsprechenden Maßnahmen. 

Artikel 50 

(1) Die Vertragsparteien sind bereit, über die in Artikel 19 des Assoziierungsabkommens 
vorgesehene Liberalisierung des Zahlungsverkehrs hinauszugehen, soweit ihre Wirtschaftslage im 
Allgemeinen und der Stand ihrer Zahlungsbilanz im Besonderen dies zulassen. 

(2) Soweit der Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr nur durch Beschränkungen der diesbezüglichen 
Zahlungen begrenzt ist, werden diese Beschränkungen durch entsprechende Anwendung der 
Bestimmungen über die Beseitigung der mengenmäßigen Beschränkungen sowie über den Dienstleistungs- 
und Kapitalverkehr schrittweise beseitigt. 

(3) Die Vertragsparteien verpflichten sich, nicht ohne vorherige Genehmigung des Assoziationsrats die 
Regelung zu verschärfen, die sie auf Transferierungen anwenden, die sich auf die in Anhang IH des Vertrages 
zur Gründung der Gemeinschaft aufgeführten unsichtbaren Transaktionen beziehen. 
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(4) Im Bedarfsfall verständigen sich die Vertragsparteien über die Maßnahmen, die zur 
Gewährleistung der in Artikel 19 des Assoziierungsabkommens und in diesem Artikel bezeichneten 
Zahlungen und Transferierungen zu treffen sind. 

Artikel 51 

Im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele des Artikels 20 des Assoziierungsabkommens 
bemüht "sich die Türkei mit Inkrafttreten dieses Protokolls, die Regelung für Privatkapital aus der 
Gemeinschaft zu verbessern, das zur wirtschaftlichen Entwicklung der Türkei beitragen kann. 

Artikel 52 

Die Vertragsparteien werden bestrebt sein, weder neue devisenrechtliche Beschränkungen des 
Kapitalverkehrs und der damit zusammenhängenden laufenden Zahlungen zwischen der Gemeinschaft 
und der Türkei einzuführen, noch die bestehende Regelung zu verschärfen. 

Die Vertragsparteien vereinfachen so weit wie möglich die Genehmigungs- und Überwachungsformalitäten 
beim Abschluss und bei der Durchführung von Kapitaltransaktionen sowie bei der Transferierung von 
Kapital; sie verständigen sich gegebenenfalls über diese Vereinfachung. 

Handelspolitik 

Artikel 53 

(1) Die Vertragsparteien verständigen sich im Assoziationsrat, um während der. Übergangsphase die 
Koordinierung ihrer Handelspolitik gegenüber dritten Ländern, insbesondere auf den in Artikel 113 Absatz 1 
des Vertrages zur Gründung der Gemeinschaft genannten Gebieten, zu erreichen. 

Zu diesem Zweck leitet jede Vertragspartei der anderen auf deren Wunsch alle zweckdienlichen 
Informationen über die Abkommen zu, die sie schließt, soweit diese Zoll- oder Handelsbestimmungen 
enthalten, sowie über die Änderungen, die sie an ihrer Außenhandelsregelung vornimmt. 

Wirken sich diese Änderungen oder Abkommen auf das Funktionieren der Assoziation unmittelbar 
und besonders aus, so finden im Assoziationsrat angemessene Konsultationen statt, um den Interessen 
der Vertragsparteien Rechnung zu tragen. 

(2) Bei Ablauf der Übergangsphase verstärken die Vertragsparteien im Assoziationsrat die Koordinierung ihrer 
Handelspolitik, um zu einer auf einheitlichen Grundsätzen beruhenden Handelspolitik zu gelangen. 

Artikel 54 

(1) Schließt die Gemeinschaft ein Assoziierungsabkommen oder ein Präferenzabkommen, das sich 
auf das Funktionieren der Assoziation unmittelbar und besonders auswirkt, so finden im 
Assoziationsrat angemessene Konsultationen statt, damit die Gemeinschaft die im 
Assoziierungsabkommen zwischen der Gemeinschaft und der Türkei festgelegten beiderseitigen 
Interessen berücksichtigen kann. 

(2) Die Türkei bemüht sich - wenn sich dies zur Ausschaltung von Hemmnissen für den Warenverkehr 
innerhalb der Assoziation als notwendig erweist - alle zweckdienlichen Maßnahmen zu treffen, um die Lösung 
der praktischen Probleme zu erleichtern, die ihr Handel mit den Ländern aufwerfen könnte, die durch ein 
Assoziierungsabkommen oder ein Präferenzabkommen mit der Gemeinschaft verbunden sind. 

Werden solche Maßnahmen nicht getroffen, so kann der Assoziationsrat die erforderlichen 
Bestimmungen erlassen, um das reibungslose Funktionieren der Assoziation zu gewährleisten. 

Artikel 55 
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Im Assoziationsrat finden Konsultationen über die Durchführung der „Regionalen Zusammenarbeit 
für Entwicklung" (RCD) statt. 

Der Assoziationsrat kann gegebenenfalls die erforderlichen Bestimmungen erlassen. Diese 
Bestimmungen dürfen das reibungslose Funktionieren der Assoziation nicht behindern. 

Artikel 56 

Im Falle des Beitritts eines dritten Staates zu Gemeinschaft finden im Assoziationsrat 
angemessene Konsultationen statt, damit die im Assoziierungsabkommen festgelegten 
beiderseitigen Interessen der Gemeinschaft und der Türkei berücksichtigt werden können. 

TITEL IV 

ALLGEMEINE UND SCHLUBBESTIMMUNGEN 

Artikel 57 

Die Vertragsparteien gestalten die Bedingungen für die Beteiligung an Aufträgen der öffentlichen 
Verwaltungen oder Unternehmen sowie der privaten Unternehmen, dienen sonder- oder 
Alleinrechte gewährt werden, schrittweise so um, dass am Ende eines Zeitraumes von 
zweiundzwanzig Jahren jede Diskriminierung zwischen Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten und 
Staatsangehörigen der Türkei, die im Gebiet der Vertragsparteien ansässig sind, beseitigt ist. 

Der Assoziationsrat legt die Zeitfolge und die Einzelheiten der Umgestaltung fest; er lässt sich 
dabei von den Lösungen leiten, die die Gemeinschaft auf diesem Gebiet gewählt hat. 

Artikel 58 

In den von diesem Protokoll erfassten Bereichen 

- darf die von der Türkei gegenüber der Gemeinschaft angewandte Regelung zu keinen 
Diskriminierungen zwischen den Mitgliedsstaaten, deren Staatsangehörigen oder deren Gesellschaften 
führen; 

- darf die von der Gemeinschaft gegenüber der Türkei angewandte Regelung zu keinen 
Diskriminierungen zwischen den türkischen Staatsangehörigen oder Gesellschaften führen. 

Artikel 59 

In den von diesem Protokoll erfassten Bereichen darf der Türkei keine günstigere Behandlung gewährt werden 
als diejenige, die sich die Mitgliedstaaten untereinander aufgrund des Vertrages zur Gründung der 
Gemeinschaft einräumen. 

Artikel 60 

(1) Treten in einem Wirtschaftsbereich der Türkei ernste Störungen auf oder wird die äußere 
finanzielle Stabilität der Türkei durch ernste Störungen beeinträchtigt, oder tauchen Schwierigkeiten 
auf, welche die wirtschaftliche Lage eines Gebietes der Türkei verschlechtern, so kann die Türkei 
die erforderlichen Schutzmaßnahmen treffen. Diese Maßnahmen sowie die Einzelheiten ihrer 
Durchführung werden unverzüglich dem Assoziationsrat bekannt gegeben. 

(2) Treten in einem Wirtschaftsbereich der Gemeinschaft oder eines oder mehrere Mitgliedstaaten ernste 
Störungen auf oder wird die äußere finanzielle Stabilität eines oder mehrerer Mitgliedstaaten durch 
ernste Störungen beeinträchtigt oder tauchen Schwierigkeiten auf, welche die wirtschaftliche Lage eines 
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Gebietes der Gemeinschaft verschlechtern, so kann die Gemeinschaft die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen treffen oder den oder die betreffenden Mitgliedstaaten zu derartigen Maßnahmen 
ermächtigen. 

Diese Maßnahmen sowie die Einzelheiten ihrer Durchführung werden unverzüglich dem 
Assoziationsrat bekannt gegeben. 

(3) Bei der Durchführung der Absätze 1 und 2 sind vorzugsweise Maßnahmen zu wählen, die das 
Funktionieren der Assoziation so wenig wie möglich stören. Diese Maßnahmen dürfen nicht über das zur 
Behebung der aufgetretenen Schwierigkeiten unbedingt erforderliche Maß hinausgehen. 

(4) Über die gemäß den Absätzen 1 und 2 getroffenen Maßnahmen können Konsultationen im 
Assoziationsrat stattfinden. 

Artikel 61 

Unbeschadet der Sonderbestimmungen dieses Protokolls erstreckt sich die Übergangsphase auf einen 
Zeitraum auf zwölf Jahren. 

Artikel 62 

Dieses Protokoll und die dazugehörigen Anhänge sind Bestandteil des Abkommens zur Gründung 
einer Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei. 

Artikel 63 

(1) Dieses Protokoll bedarf der Ratifizierung durch die Unterzeichnerstaaten gemäß ihren 
verfassungsrechtlichen Vorschriften und wird für die Gemeinschaft verbindlich geschlossen durch einen 
Beschluss des Rates gemäß dem Vertrag zur Gründung der Gemeinschaft; der Beschluss wird den 
Vertragsparteien des Abkommens zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei notifiziert. 

Die, vorstehend erwähnten Ratifikationsurkunden und Akte zur Notifizierung des Abschlusses werden in 
Brüssel ausgetauscht. 

(2) Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den Austausch der in Absatz 1 
genannten Ratifikationsurkunden und Akte zur Notifizierung des Abschlusses folgt. 

(3) Fällt das Inkrafttreten dieses Protokolls nicht mit dem Beginn des Kalenderjahres zusammen, so 
kann der Assoziationsrat die in diesem Protokoll insbesondere für die Verwirklichung des freien 
Warenverkehrs vorgesehenen Fristen verkürzen oder verlängern, damit sie am Ende des 
Kalenderjahres ablaufen. 

Artikel 64 

Dieses Protokoll ist in zwei Urschriften abgefasst, jede in deutscher, französischer, italienischer, 
niederländischer und türkischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

ANHANG III 

Beschluss Nr. 1/80 des Assoziationsrates der EWG - Türkei über die 

Entwicklung der Assoziation - Auszug - 

Assoziationsrat 
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geschützt auf das Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei, in Erwägung nachstehender Gründe: 

Neubelebung und Entwicklung der Assoziation müssen sich, wie am 5. Februar 1980 vereinbart, 
auf sämtliche derzeitigen Probleme der Assoziation erstrecken. Bei der Suche nach ' einer Lösung diese 
Probleme ist die Besonderheit der Assoziationsbindungen zwischen der Gemeinschaft und der Türkei 
zu berücksichtigen. 

Im Agrarbereich kann durch die Abschaffung der Einfuhrzölle der Gemeinschaft für türkische Erzeugnisse 
das angestrebte Ergebnis erreicht und den Bedenken der Türkei wegen der Folgen der Erweiterung 
der Gemeinschaft Rechnung getragen werden. Im Übrigen muss als Voraussetzung für die Einführung des 
freien Verkehrs von Agrarerzeugnissen Artikel 33 des Zusatzprotokolls durchgeführt werden. Das 
vorgesehene System muss unter Einhaltung der Grundsätze und der Regelungen der gemeinsamen 
Agrarpolitik angewandt werden. 

Im sozialen Bereich führen die vorstehenden Erwägungen im Rahmen der internationalen 
Verpflichtungen jeder der beiden Parteien zu einer besseren Regelung zugunsten der Arbeitnehmer und 
ihrer Familienangehörigen gegenüber der mit Beschluss Nr. 2/76 des Assoziationsrates eingeführten 
Regelung. Im Übrigen müssen die Bestimmungen über die soziale Sicherheit und über den Austausch 
junger Arbeitskräfte durchgeführt werden. 

Die Entwicklung der Assoziation rechtfertigt den Aufbau einer wirtschaftlichen, technischen und 
finanziellen Zusammenarbeit, die insbesondere durch einen Beitrag, der Gemeinschaft zur 
wirtschaftlichen Entwicklung der Türkei in verschiedenen Bereichen die Verwirklichung der Ziele des 
Assoziationsabkommens erleichtern kann - 

BESCHLIESST: 

Artikel 1 

Die Maßnahmen zur Neubelebung und Entwicklung der Assoziation zwischen der Gemeinschaft und der 
Türkei in jedem der vom Assoziationsrat am 5. Februar 1980 erwähnten Bereiche sind in den 
nachstehenden Kapiteln festgelegt. 

Landwirtschaft 

Artikel 2 

(1) Die Gemeinschaft trifft die notwendigen Maßnahmen, um im Laufe von sechs Jahren schrittweise 
die Zölle abzubauen, die auf aus der Türkei stammende und unter die gemeinsame Agrarpolitik 
fallende Waren, welche in ihr Gebiet eingeführt werden, anwendbar sind. 

(2) Der Zeitplan, die Modalitäten und die Bedingungen für diesen Zollabbau sind in den Artikeln 3.und 4 
festgelegt. 

Artikel 3 

(1) Für Erzeugnisse, für die die anwendbaren Zollsätze 

a) 2 % oder weniger betragen, werden diese Zollsätze am 1. Januar 1981 abgeschafft; 

b) mehr als 2 % betragen, werden die Zollsätze in 4 Stufen wie folgt abgebaut: 
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ZEITPLAN SENKUNGSSATZ 

ab 1.1.1981 30% 

ab 1.1.1983 60% 

ab 1.1.1985 80% 

ab 1.1.1987 100% 

c) zu irgendeinem Zeitpunkt während des Zollabbaus 2 % oder weniger erreichen, werden diese 
Zollsätze abgeschafft. 

(2) Für die Erzeugnisse, für die nach der Gemeinschaftsregelung ein Einfuhrpreis vorgeschrieben ist, 
ist die Anwendung des Präferenzzollsatzes von der Einhaltung dieses Preises abhängig. 

(3) Für die im Anhang aufgeführten Erzeugnisse ist die Zollsenkung mit Mengenvorschriften oder 
Saisonkalendern gekoppelt, die unter Berücksichtigung der Interessen beider Parteien festgesetzt werden. 

Die Einzelheiten der Anwendung dieses Absatzes werden durch Briefwechsel zwischen der Gemeinschaft 
und der Türkei festgelegt. 

Konsultationen über die Durchführung dieser Regelung finden auf Antrag einer der Vertragsparteien im 
Assoziationsrat statt. 

(4) Der schrittweise Abbau der Zollsätze, die von der Gemeinschaft auf Einfuhren mit Herkunft aus der 
Türkei tatsächlich angewandt werden, berührt die Grundsätze und Mechanismen der gemeinsamen 
Agrarpolitik nicht. 

Artikel 4 

(1) Der in den Artikeln 1 und 2 vorgesehene Zollabbau durch die Gemeinschaft ist davon 
abhängig, dass die Türkei die in den Artikeln 43 bis 47 des Zusatzprotokolls genannten normalen 
Wettbewerbsbedingungen einhält. Werden bei einem bestimmten Erzeugnis Dumping-Praktiken, 
Beihilfen oder Maßnahmen, die mit den in den genannten Artikeln niedergelegten Grundsätzen 
unvereinbar sind, festgestellt, so kann die Gemeinschaft unbeschadet der anderen in diesen Artikeln 
vorgesehenen Bestimmungen bis zur Aufhebung der Dumping-Praktiken, Beihilfen oder sonstigen 
Maßnahmen bei der Einfuhr dieses Erzeugnisses in ihr Gebiet den vollen Zollsatz wiedereinführen. 

(2) Im Falle einer Störung oder drohenden Störung des Gemeinschaftsmarktes entweder aufgrund der 
Mengen oder aufgrund der Preise der türkischen Ausfuhren von Erzeugnissen, für die der Zollabbau 
gilt, finden so bald wie möglich Konsultationen im Rahmen des Assoziationsratsstatt, und zwar in 
dringenden Fällen unbeschadet der Anwendung der sich aus der Gemeinschaftsregelung ergebenden 
Maßnahmen. 

Artikel 5 

(1) Um die Durchführung von Artikel 33 des Zusatzprotokolls zu erleichtern, unternehmen die Gemeinschaft 
und die Türkei die nachstehenden Schritte: 

a) Sie erstellen gemeinsam ein Programm für die Prüfung der Agrarregelung der Gemeinschaft. 

b) Sie unternehmen eine gründliche Analyse der Wirtschaft und der Agrargesetzgebung der Türkei sowie ihres 
Markt- und Preissystems und vergleichen diese mit dem in der Gemeinschaft bestehenden System. 
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c) Sie ermitteln die landwirtschaftlichen Bereiche, in denen nach Auffassung der Türkei das türkische System an 
das System der Gemeinschaft angeglichen werden kann, so dass schrittweise die Anwendung des 
Gemeinschaftssystems erreicht wird. 

d) Je nach dem Stand dieser Anpassung stellen sie fest, unter welchen Voraussetzungen - insbesondere 
Anwendung des Gemeinschaftssystems und Preisgleichheit - der freie Verkehr der landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse in dem betreffenden Bereich möglich ist. 

(2) Die Gemeinschaft berücksichtigt bei der Festlegung oder der Weiterentwicklung ihrer Agrarpolitik die 
Interessen der türkischen Landwirtschaft. Eine geeignete Konsultation kann zwischen den beiden Parteien 
eingeführt werden, die sich gegenseitig alle hierfür zweckdienlichen Informationen mitteilen. 

(3) Der Assoziationssauschuss ist befugt, sich im Hinblick auf die Durchführung von Absatz 1 von einer Ad-
hoc-Gruppe unterstützen zu lassen. 

ANHANG IV 

BESCHLUß NR. 1/95 DES ASSOZIATIONSRATES 

EG-TÜRKEI 

vom 22. Dezember 1995 über die Durchführung der Endphase der Zollunion 

Der Assoziationsrat EG-Türkei - 

gestützt auf das Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei, im Folgenden „das Abkommen von Ankara" genannt, 

in der Erwägung, dass die Ziele, die im Abkommen von Ankara, mit dem die Assoziation zwischen 
der Türkei und der Gemeinschaft gegründet wurde, und insbesondere in Artikel 28 niedergelegt sind, in 
dieser Zeit großer politischer und wirtschaftlicher Umgestaltung in Europa ihre Bedeutung behalten, 

eingedenk seiner Entschließung vom 8. November 1993, in der er erneut den Willen der 
Vertragsparteien bestätigt hat, nach dem Zeitplan und den Modalitäten des Abkommens von Ankara 
und dem zugehörigen Zusatzprotokoll eine Zollunion einzugehen, 

in der Erwägung, dass die Assoziationsbeziehungen, wie in Artikel 5 des Abkommens von Ankara 
vorgesehen, in ihre auf der Zollunion beruhende Endphase eintreten, welche die Übergangsphase durch 
Erfüllung der gegenseitigen Verpflichtungen durch die beiden Vertragsparteien abschließen wird und 
welche zur Ausarbeitung der Modalitäten für das effektive Funktionieren der Zollunion im Rahmen 
des Abkommens von Ankara und dem zugehörigen Zusatzprotokoll führt, 

in der Erwägung, dass die Zollunion politisch und wirtschaftlich einen wichtigen qualitativen Schritt in 
den Assoziationsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien darstellt, 

im Anschluss an sein Treffen vom 6. März 1995 – 

HAT BESCHLOSSEN: 

Artikel 1 

Unbeschadet des Abkommens von Ankara sowie der zugehörigen Zusatz- und Ergänzungsprotokolle 
legt der Assoziationsrat hiermit die Vorschriften für die in den Artikeln 2 und 5 des genannten 
Abkommens festgelegte Durchführung der Endphase der Zollunion fest. 
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FREIER WARENVERKEHR UND HANDELSPOLITIK 

Artikel 2 

Dieses Kapitel gilt für alle Waren, ausgenommen landwirtschaftliche Erzeugnisse im Sinne des Artikels 
11 des Assoziationsabkommens. Die besonderen Bestimmungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
sind Gegenstand des Kapitels II. 

Artikel 3 

(1) Dieses Kapitel gilt 

- für in der Gemeinschaft oder in der Türkei hergestellte Waren, einschließlich der Waren, die 
vollständig oder teilweise unter Verwendung von Waren aus Drittländern gewonnen oder hergestellt 
worden sind, welche sich in der Gemeinschaft oder in der Türkei im freien Verkehr befinden; 

- für Waren aus Drittländern, die sich in der Gemeinschaft oder in der Türkei im freien Verkehr 
befinden. 

(2) Als in der Gemeinschaft oder in der Türkei im freien Verkehr befindlich gelten Waren aus 
Drittländern, für die in der Gemeinschaft oder in der Türkei die Einfuhrförmlichkeiten erfüllt und die 
anfallenden Zölle und Abgaben gleicher Wirkung erhoben und nicht ganz oder teilweise rückvergütet 
worden sind. 

(3) Das Zollgebiet der Zollunion besteht aus: 

- dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Sinne des Artikels 3 der Verordnung (EWG) Nr. 
2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der 
Gemeinschaften 2, geändert aufgrund des Vertrags über den Beitritt Österreichs, Finnlands und 
Schwedens zur Europäischen Union in der Fassung des Beschlusses des Rates 95/1 /EG, 
Euratom, EGKS (Anhang 1, Teil XIII, Abschnitt AI a; 

- dem Zollgebiet der Türkei. 

(4) Dieses Kapitel gilt auch für in der Gemeinschaft oder in der Türkei gewonnene oder 
hergestellte Waren, die unter Verwendung von Waren aus Drittländern hergestellt worden 
sind, welche sich weder in der Gemeinschaft noch in der Türkei im freien Verkehr befinden. 

Diese Bestimmungen gelten für diese Waren jedoch nur, wenn im Ausfuhrstaat die 
Einfuhrförmlichkeiten erfüllt und die Zölle und Abgaben gleicher Wirkung erhoben worden 
sind, die für die bei ihrer Herstellung verwendeten Drittlandswaren anfallen. 

(5) Hält der Ausfuhrstaat Absatz 4 Unterabsatz 2 nicht ein, so gelten die in Absatz 4 Unterabsatz 1 
genannten Waren nicht als im freien Verkehr befindlich, und der Einfuhrstaat wendet daher die für 
Drittlandswaren geltenden zollrechtlichen Bestimmungen an. 

(6) Der mit dem Beschluss Nr. 2/69 des Assoziationsrats eingesetzte Ausschuss für 
Zusammenarbeit im Zollwesen legt die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen für 
die Anwendung der Absätze 1, 2 und 4 fest. 

Abschnitt I 

Beseitigung der Zölle und der Abgaben gleicher Wirkung 

                                                 
2 ABI. Nr. L 302 vorn 19.10.1992, S.1. Geändert durch die Beitrittsakte von 1994. 
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Artikel 4 

Die zwischen der Gemeinschaft und der Türkei geltenden Einfuhr- und Ausfuhrzölle und Abgaben mit 
gleicher Wirkung wie Zölle werden mit Inkrafttreten dieses Beschlusses vollständig beseitigt. Die 
Gemeinschaft und die Türkei führen ab diesem Zeitpunkt keine neuen Einfuhr- oder Ausfuhrzölle oder 
Abgaben gleicher Wirkung ein. Diese Bestimmungen gelten auch für Finanzzölle. 

Abschnitt II 

Beseitigung der mengenmäßigen Beschränkungen oder der Maßnahmen gleicher Wirkung 

Artikel 5 

Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind zwischen den 
Vertragsparteien verboten. 

Artikel 6 

Mengenmäßige Ausfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind zwischen den 
Vertragsparteien verboten. 

Artikel 7 

Die Artikel 5 und 6 stehen Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverboten oder -beschränkungen nicht entgegen, 
die aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum Schutze der Gesundheit und 
des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen, des nationalen Kulturguts von künstlerischem, 
geschichtlichem oder archäologischem Wert oder des gewerblichen und kommerziellen Eigentums 
gerechtfertigt sind. Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen 
Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Vertragsparteien darstellen. 

Artikel 8 

(1) Binnen fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Beschlusses übernimmt die Türkei die 
gemeinschaftlichen Rechtsakte über die Beseitigung technischer Handelshemmnisse in ihre 
Rechtsordnung. 

(2) Die Liste dieser Rechtsakte sowie die Bedingungen und Einzelheiten ihrer Anwendung durch 
die Türkei werden durch Beschluss des Assoziationsrats binnen eines Jahres nach Inkrafttreten 
dieses Beschlusses festgelegt. 

(3) Diese Bestimmung schließt nicht aus, dass die Türkei als besonders wichtig erachtete 
gemeinschaftliche Rechtsakte bereits mit Inkrafttreten dieses Beschlusses anwendet. 

(4) Die Vertragsparteien betonen die Bedeutung einer wirksamen Zusammenarbeit untereinander in 
den Bereichen Normung, Metrologie und Kalibrierung, Qualitätssicherung, Akkreditierung, 
Prüfung und Zertifizierung. 

Artikel 9 

Hat die Türkei die gemeinschaftlichen Rechtsakte oder die Rechtsakte, die für die Beseitigung 
der technischen Hemmnisse im Handel mit einer bestimmten Ware erforderlich sind, in Kraft 
gesetzt, so erfolgt der Handel mit dieser Ware zwischen den Vertragsparteien, unbeschadet dieses 
Beschlusses unter den Bedingungen dieser Rechtsakte. 

Artikel 10 
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(1) Ab Inkrafttreten dieses Beschlusses behindert die Türkei während der Zeit, die sie für die 
Anwendung der in Artikel 9 genannten Rechtsakte benötigt, nicht das Inverkehrbringen oder die 
Inbetriebnahme von aus der Gemeinschaft stammenden Waren in ihrem Gebiet, deren 
Übereinstimmung mit den Gemeinschaftsrichtlinien über die Anforderungen, denen diese 
Erzeugnisse entsprechen müssen, unter den Bedingungen und nach den Verfahren dieser 
Richtlinien bescheinigt worden ist. 

(2) Stellt die Türkei fest, dass eine Ware, deren Übereinstimmung mit den Gemeinschaftsrichtlinien 
gemäß Absatz 1 bescheinigt worden ist und die ihrer Bestimmung entsprechend verwendet wird, 
einer der in Artikel 7 genannten Anforderungen nicht entspricht, so kann sie abweichend von 
Absatz 1 gemäß den Bedingungen und Verfahren des Absatzes 3 alle geeigneten Maßnahmen treffen, 
um die betreffende Ware aus dem Verkehr zu ziehen oder das Inverkehrbringen oder die 
Inbetriebnahme dieser Ware zu verbieten oder zu beschränken. 

(3)  

a) Erwägt die Türkei, eine Maßnahme nach Absatz 2 zu treffen, so notifiziert sie dies über den 
Ausschuss für Zusammenarbeit im Zollwesen unverzüglich der Gemeinschaft und übermittelt alle 
sachdienlichen Informationen. 

b) Die Vertragsparteien nehmen sofort Konsultationen im Ausschuss für Zusammenarbeit im 
Zollwesen auf, um eine für beide Seiten annehmbare Lösung zu finden. 

c) Die Türkei kann eine Maßnahme nach Absatz 2 erst einen Monat nach der unter Buchstabe a 
vorgesehenen Notifikation treffen, es sei denn, das Konsultationsverfahren nach Buchstabe b ist vor 
Ablauf dieser Frist abgeschlossen worden. Lassen außergewöhnliche Umstände, die sofortiges 
Handeln erfordern, eine vorherige Prüfung nicht zu, so kann die Türkei unverzüglich die Maßnahme 
treffen, die unbedingt notwendig ist, um Abhilfe zu schaffen. 

d) Die Türkei unterrichtet unverzüglich den Ausschuss für Zusammenarbeit im Zollwesen über die von 
ihr getroffene Maßnahme und übermittelt alle sachdienlichen Informationen. 

e) Die Gemeinschaft kann den Ausschuss für Zusammenarbeit im Zollwesen jederzeit ersuchen, diese 
Maßnahme zu überprüfen. 

(4) Die Absätze 1 und 2 finden auf Lebensmittel entsprechende Anwendung. 

Artikel 11 

Während der Zeit, die die Türkei für die Anwendung der in Artikel 9 genannten Rechtsakte benötigt, erkennt 
die Gemeinschaft die Ergebnisse der in der Türkei angewandten Verfahren zur Prüfung der 
Konformität gewerblicher Waren mit dem Gemeinschaftsrecht an, sofern diese Verfahren den in der 
Gemeinschaft geltenden Anforderungen genügen, mit der Maßgabe, dass im Kraftfahrzeugsektor die 
Richtlinie 70/156/EWG des Rates vom 6. Februar 1970 über die Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge und 
Kraftfahrzeuganhänger3 Anwendung findet. 

Abschnitt III 

Handelspolitik 

Artikel 12 

                                                 
3 ABI. Nr. L 42 vom 23.2.1970, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 92/53/EWG (ABI. Nr. L 
225 vom 18.8.1992. 
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(1) Ab Inkrafttreten dieses Beschlusses wendet die Türkei gegenüber Ländern, die nicht Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft sind, Vorschriften und Durchführungsmaßnahmen an, die im Wesentlichen den in 
nachstehenden Verordnungen niedergelegten Vorschriften und Durchführungsmaßnahmen im Bereich der 
Handelspolitik der Gemeinschaft entsprechen: 

- Verordnung (EG) Nr. 3285/94 des Rates4 (gemeinsame Einfuhrregelung); 

- Verordnung (EG) Nr. 519/94 des Rates5 (gemeinsame Regelung für Einfuhren, aus bestimmten 
Drittländern); 

- Verordnung (EG) Nr. 520/94 des Rates6 (Verfahren der gemeinschaftlichen Verwaltung mengenmäßiger 
Kontingente) (Durchführungsbestimmungen: Verordnung (EG) Nr. 738/94 der Kommission7;  

- Verordnung (EG) Nr. 3283/94 des Rates8 und Nr. 3284/94 des Rates9 (Schutz gegen gedumpte und 
subventionierte Einfuhren); 

- Verordnung (EG) Nr. 3286/94 des Rates10 (gemeinschaftliche Verfahren im Bereich der 
gemeinsamen Handelspolitik); 

- Verordnung (EWG) Nr. 2603/69 des Rates11 (gemeinsame Ausfuhrregelung); 

- Beschluss 93/112/EWG des Rates12 (öffentlich unterstützte Exportkredite); 

- Verordnung (EG) Nr. 3036/94 des Rates13 (Verfahren der passiven Veredelung für Textilwaren und 
Bekleidung); 

- Verordnung (EG) Nr. 3030/93 des Rates14 (gemeinsame Einfuhrregelung für Textilwaren); 

- Verordnung (EG) Nr. 517/94 des Rates15 (autonome Einfuhrregelung für Textilwaren); 

- Verordnung (EWG) Nr. 3951/92 des Rates16 (Einfuhr von bestimmten Textilwaren mit Ursprung in 
Taiwan). 

                                                 
4 ABI. Nr. L 349 vom 31.12.1994. 
5 ABI. Nr. L 67 vom 10.3.1994. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 839/95 (ABI. Nr. L 
85 vom 19.4.1995. 
6 ABI. Nr. L 66 vom 10.3.1994. 
7 ABI. Nr. L 87 vom 31.3.1994, S. 47. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1150/95 
(ABI. Nr. L 116 vom 23.5.1995. 
8 ABI. Nr. L 349 vom 31.12.1994, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 
1251/95 (ABI. Nr. L 122 vom 2.6.1995. 
9 ABI. Nr. L 349 vom 31.12.1994, S. 22. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 
1252/95 (ABI. Nr. L 122 vom 2.6.1995. 
10 ABI. Nr. L 349 vom 31.12.1994, S. 71. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 
356/95 (ABI. Nr. L 41 vom 23.2.1995. 
11 ABI. Nr. 1324 vom 27.1 2.1969, S. 25. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 
391 8/91 (ABI. Nr. L 372 vom 31.12.1991. 
12 ABI. Nr. L 44 vom 22.2.1993. 
13 ABI. Nr. L 322 vom 15.12,1994. 
14 ABI. Nr. L 275 vom 8.11.1993, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 161 
6/95 (ABI. Nr. L 154 vom 5.7.1995. 
15 ABI. Nr. L 67 vom 10.3.1994, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1 
325/95 (ABI. Nr. L 128 vom 13.6.1995. 
16 ABI. Nr. L 405 vom 31.12.1992, S. 6. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 
3312/94 (ABI. Nr. L 350 vom 31.12.1994. 
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(2) Im Einklang mit Artikel XXIV des GATT wendet die Türkei ab Inkrafttreten dieses Beschlusses im 
wesentlichen die gleiche Handelspolitik im Textilsektor an wie die Gemeinschaft, einschließlich der 
Abkommen oder Vereinbarungen über den Handel mit Textilwaren und Bekleidung. Die Gemeinschaft arbeitet 
mit der Türkei zusammen, um dieses Ziel zu erreichen. 

(3) Bis die Türkei diese Übereinkünfte geschlossen hat, bleibt das bestehende System der 
Ursprungsnachweise für Ausfuhren von Textilwaren und Bekleidung aus der Türkei in die Gemeinschaft in 
Kraft, und Waren, die keine Ursprungswaren der Türkei sind, unterliegen weiter der Handelspolitik der 
Gemeinschaft für die betreffenden Drittländer. 

(4) Dieser Beschluss hindert die Gemeinschaft und Japan nicht an der Durchführung ihrer 
Vereinbarung über den Handel mit Kraftfahrzeugen, die im Anhang des dem Übereinkommen zur 
Errichtung der Welthandelsorganisation beigefügten Übereinkommens über Schutzmaßnahmen genannt 
wird. 

Vor Inkrafttreten dieses Beschlusses legen die Türkei und die Gemeinschaft die Modalitäten der 
Zusammenarbeit fest, um die Umgehung der genannten Vereinbarung zu verhindern. 

Für den Fall, dass diese Modalitäten nicht festgelegt werden, behält sich die Gemeinschaft das Recht 
vor, für die Einfuhren in ihr Gebiet die Maßnahmen zu treffen, die bei der Anwendung der 
genannten Vereinbarung erforderlich werden. 

Abschnitt IV 

Gemeinsamer Zolltarif und Zollpräferenzpolitik 

Artikel 13 

(1) Mit Inkrafttreten dieses Beschlusses gleicht die Türkei ihren Zolltarif gegenüber den Ländern, die 
nicht Mitgliedstaaten der Gemeinschaft sind, dem Gemeinsamen Zolltarif an. 

(2) Die Türkei passt ihren Zolltarif an, wenn dies infolge von Änderungen des Gemeinsamen Zolltarifs 
erforderlich ist. 

(3) Der Ausschuss für Zusammenarbeit im Zollwesen legt die geeigneten Durchführungsmaßnahmen zu 
den Absätzen 1 und 2 fest. 

Artikel 14 

(1) Beschlüsse der Gemeinschaft zur Änderung des Gemeinsamen Zolltarifs, Beschlüsse über die 
Aussetzung oder Wiedereinführung von Zollsätzen sowie Beschlüsse über Zollkontingente und 
Zollplafonds werden der Türkei so rechtzeitig mitgeteilt, dass sie den türkischen Zolltarif 
gleichzeitig an den Gemeinsamen Zolltarif angleichen kann. Zu diesem Zweck finden zuvor 
Konsultationen im Gemischten Ausschuss der Zollunion statt. 

(2) Kann der türkische Zolltarif nicht gleichzeitig an den Gemeinsamen Zolltarif angeglichen werden, 
so kann der Gemischte Ausschuss der Zollunion beschließen, eine Frist für diese Angleichung 
einzuräumen. Keinesfalls kann der Gemischte Ausschuss der Zollunion der Türkei gestatten, auf 
eine Ware einen niedrigeren Zollsatz als den des Gemeinsamen Zolltarifs anzuwenden. 

(3) Will die Türkei andere als die in Absatz 1 genannten Zollsätze vorübergehend aussetzen oder 
wiedereinführen, so notifiziert sie dies umgehend der Gemeinschaft. Über diese Beschlüsse finden 
Konsultationen im Gemischten Ausschuss der Zollunion statt. 

Artikel 15 
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Abweichend von Artikel 13 kann die Türkei gemäß Artikel 19 des Zusatzprotokolls bis zum 1. 
Januar 2001 gegenüber Drittländern auf die im Assoziationsrat einvernehmlich festgelegten Waren 
höhere Zollsätze als die des Gemeinsamen Zolltarifs anwenden. 

Artikel 16 

(1) Um ihre Handelspolitik auf die der Gemeinschaft abzustimmen, gleicht die Türkei ihre 
Zollpräferenzregelung binnen fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Beschlusses schrittweise an die der 
Gemeinschaft an. Diese Angleichung betrifft sowohl die autonomen Regelungen als auch die 
Präferenzabkommen mit Drittländern. Die Türkei trifft zu diesem Zweck die erforderlichen Maßnahmen 
und handelt Abkommen auf der Grundlage des beiderseitigen Vorteils mit den betreffenden Ländern 
aus. Der Assoziationsrat überprüft regelmäßig die erzielten Fortschritte. 

(2) In den in Absatz 1 genannten Fällen hängt die Gewährung dieser Zollpräferenzen von der 
Einhaltung derselben Bestimmungen über den Warenursprung ab, welche die Gewährung solcher 
Präferenzen durch die Gemeinschaft bedingen. 

(3)  

a) Erhält die Türkei während des in Absatz 1 genannten Zeitraums eine Zollpolitik aufrecht, die von 
der der Gemeinschaft abweicht, so wird auf Waren, die aus Drittländern in die Gemeinschaft 
eingeführt und dort wegen ihres Ursprungs- oder Ausfuhrlands unter Präferenzbehandlung in den 
freien Verkehr überführt werden, eine Ausgleichsabgabe erhoben, sofern sie unter folgenden 
Umständen in die Türkei eingeführt werden: 

- sie wurden aus Ländern eingeführt, denen die Türkei nicht die gleiche Präferenzbehandlung gewährt, 
und 

- es kann festgestellt werden, dass sie aus diesen Ländern eingeführt wurden, und 

- der in der Türkei zu zahlende Zoll liegt um mindestens 5 Prozentpunkte über dem in der Gemeinschaft 
anwendbaren, und 

- es ist eine erhebliche Verzerrung des Handels mit diesen Waren beobachtet worden. 

b) Der Gemischte Ausschuss der Zollunion legt die Liste der Waren, auf welche die Ausgleichsabgabe 
angewandt wird, sowie die Höhe dieser Abgabe fest. 

Abschnitt V 

Landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse, die nicht unter Anhang II des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaften fallen 

Artikel 17 

Dieser Abschnitt gilt für die in Anhang 1 aufgeführten Waren.  

Artikel 18 

Unbeschadet des Artikels 13 kann die Türkei auf Einfuhren von in Anhang 1 aufgeführten Waren 
aus Drittländern einen Agrarteilbetrag erheben. Der Agrarteilbetrag wird nach Artikel 19 festgelegt. 

Artikel 19 
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(1) Der Agrarteilbetrag, der auf in die Türkei eingeführte Waren anwendbar ist, wird ermittelt, 
indem die Summe der Mengen der landwirtschaftlichen Grunderzeugnisse, die als bei der Herstellung 
der betreffenden Waren verwendet gelten, mit dem in Absatz 3 definierten Grundbetrag für jedes dieser 
landwirtschaftlichen Grunderzeugnisse multipliziert wird. 

(2) a) Die zu berücksichtigenden landwirtschaftlichen Grunderzeugnisse sind in Anhang 2 aufgeführt. 

b) Die zu berücksichtigenden Mengen der landwirtschaftlichen Grunderzeugnisse sind in Anhang 3 
aufgeführt. 

c) Für die Waren, welche in die in Anlage 3 zu Anhang 4 aufgeführten KN-Codes einzureihen 
sind, ist die Höhe des zu berücksichtigenden Agrarteilbetrages in Anhang 4 aufgeführt. 

(3) Der Grundbetrag für ein landwirtschaftliches Grunderzeugnis ist der Betrag der Abgabe, die bei 
der Einfuhr des landwirtschaftlichen Erzeugnisses mit Ursprung in einem Nichtpräferenzdrittland 
in die 

Türkei während des für landwirtschaftliche Erzeugnisse geltenden Bezugszeitraums anwendbar ist. 
Diese Grundbeträge sind in Anhang 5 aufgeführt. 

Artikel 20 

(1) Unbeschadet des Artikels 4 können die Türkei und die Gemeinschaft in ihrem Handel 
Agrarteilbeträge erheben, die gemäß nachstehenden Bestimmungen festgesetzt werden. 

(2) Diese Agrarteilbeträge, die gegebenenfalls nach Artikel 22 gesenkt werden, gelten nur für die in 
Anhang 1 aufgeführten Waren. 

(3) Die Gemeinschaft wendet auf die Türkei die spezifischen Zölle an, die dem für Drittländer 
geltenden Agrarteilbetrag entsprechen. 

(4) Die Türkei erhebt auf Einfuhren aus der Gemeinschaft den Agrarteilbetrag nach Artikel 19. 

Artikel 21 

Unbeschadet der in diesem Beschluss festgelegten Modalitäten ist für die in Anhang 6, Tabelle 1, und 
Anhang 6, Tabelle 2, aufgeführten Waren eine Ausnahmeregelung vorgesehen, nach der die 
Einfuhrabgaben der Türkei für erstere während eines Zeitraums von drei Jahren und für letztere 
während eines Zeitraums von einem Jahr in drei Schritten gesenkt werden. Die Höhe dieser 
Einfuhrabgaben ist in Anhang 6, Tabelle 1, und Anhang 6, Tabelle 2, festgesetzt. 

Am Ende der einschlägigen Zeiträume finden die Bestimmungen dieses Abschnitts in vollem Umfang 
Anwendung. 

Artikel 22 

(1) Wird im Handel zwischen der Gemeinschaft und der Türkei die Abgabe auf ein landwirtschaftliches 
Grunderzeugnis gesenkt, so wird für Einfuhren in die Türkei der nach Artikel 20 Absatz 4 festgesetzte 
Agrarteilbetrag und für Einfuhren in die Gemeinschaft der in Artikel 20 Absatz 3 genannte Agrarteilbetrag im 
gleichen Verhältnis gesenkt. 

2) Erfolgen die in Absatz 1 genannten Senkungen im Rahmen eines Kontingents, so legt der 
Assoziationsrat eine Liste der Waren und der Mengen fest, für die der gesenkte Agrarteilbetrag gilt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 finden auf die in Artikel 21 genannten Einfuhrabgaben Anwendung. 
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Artikel 23 

Falls eine oder mehrere unter die Ausnahmeregelung fallende Waren in der Türkei ernste Störungen 
verursachen oder zu verursachen drohen, welche die Erreichung der Ziele der Zollunion für 
landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse gefährden können, werden im Gemischten Ausschuss der 
Zollunion Konsultationen zwischen den Vertragsparteien abgehalten, um eine für beide Seiten 
annehmbare Lösung zu finden. 

Kann eine solche Lösung nicht gefunden werden, so kann der Gemischte Ausschuss der Zollunion 
empfehlen, wie das ordnungsgemäße Funktionieren der Zollunion unbeschadet des Artikels 63 in 
geeigneter Weise aufrechterhalten werden kann. 

LANDWIRTSCHAFTLICHE ERZEUGNISSE 

Artikel 24 

(1) Der Assoziationsrat bekräftigt hiermit, dass es das gemeinsame Ziel der Vertragsparteien ist, 
untereinander den freien Verkehr mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen gemäß den Artikeln 32 bis 35 
des Zusatzprotokolls zu verwirklichen. 

(2) Der Assoziationsrat stellt fest, dass ein zusätzlicher Zeitraum erforderlich ist, um die 
Voraussetzungen für die Verwirklichung des freien Verkehrs mit diesen Waren zu schaffen. 

Artikel 25 

(1) Die Türkei trifft zur Anpassung ihrer Politik die Maßnahmen der gemeinsamen Agrarpolitik, die für 
die Verwirklichung des freien Verkehrs mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen erforderlich sind. Sie teilt der 
Gemeinschaft die zu diesem Zweck gefassten Beschlüsse mit. 

(2) Die Gemeinschaft berücksichtigt bei der Entwicklung ihrer Agrarpolitik soweit wie möglich die Interessen 
der türkischen Landwirtschaft und teilt der Türkei die diesbezüglichen Vorschläge der Kommission und die 
aufgrund dieser Vorschläge gefassten Beschlüsse mit. 

(3) Es können Konsultationen im Assoziationsrat zu den in Absatz 2 genannten Vorschlägen und Beschlüssen 
sowie zu den Maßnahmen stattfinden, welche die Türkei gemäß Absatz 1 im landwirtschaftlichen Bereich zu 
treffen beabsichtigt. 

Artikel 26 

Die Gemeinschaft und die Türkei verbessern zum beiderseitigen Vorteil schrittweise die Präferenzregelung, die 
sie einander im Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen gewähren. Der Assoziationsrat prüft regelmäßig 
die Verbesserungen dieser Präferenzregelung. 

Artikel 27 

Der Assoziationsrat erlässt die zur Verwirklichung des freien Verkehrs mit landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen zwischen der Gemeinschaft und der Türkei notwendigen Bestimmungen, sobald er festgestellt 
hat, dass die Türkei die in Artikel 25 Absatz 1 genannten Maßnahmen der gemeinsamen Agrarpolitik getroffen 
hat. 

ZOLLRECHT 

Artikel 28 
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(1) Mit Inkrafttreten dieses Beschlusses erlässt die Türkei in nachstehenden Bereichen Vorschriften, die auf 
der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates17 vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der 
Gemeinschaften und der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit 
Durchführungsvorschriften 16 beruhen: 

a) Warenursprung; 

b) Zollwert der Waren; 

c) Verbringen von Waren in das Gebiet der Zollunion; 

d) Zollanmeldung; 

e) Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr; 

f) Nichterhebungsverfahren und Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung; 

g) Warenverkehr; 

h) Zollschuld; 

i) Rechtsbehelfe. 

(2) Mit Inkrafttreten dieses Beschlusses trifft die Türkei die notwendigen Maßnahmen zur Durchführung von 
Bestimmungen, die auf den nachstehenden Verordnungen beruhen: 

a) Verordnung (EWG) Nr. 3842/86 des Rates vom 1. Dezember 1986 über Maßnahmen zum Verbot der 
Überführung nachgeahmter Waren in den zollrechtlich freien Verkehr18 und Verordnung (EWG) Nr. 
3077/87 der Kommission vom 14. Oktober 1987 zur Festlegung der Durchführungsvorschriften19 

b) Verordnung (EWG) Nr. 918/83 des Rates vom 28. März 1983 über das gemeinschaftliche System der 
Zollbefreiungen20 und Verordnungen (EWG) Nr. 2287/83, 2288/83, 2289/83 und 2290/83 der Kommission 
vom 29. Juli 1983 zur Festlegung der Durchführungsvorschriften21; 

c) Verordnung (EWG) Nr. 616178 des Rates vom 20. März 1978 über die Ursprungsnachweise für bestimmte 
Textilwaren der Kapitel 51 und 53 bis 62 des Gemeinsamen Zolltarifs sowie über die Voraussetzungen, unter 
denen diese Nachweise anerkannt werden können22 . 

(3) Der Ausschuss für Zusammenarbeit im Zollwesen legt die geeigneten Maßnahmen zur Durchführung der 
Absätze 1 und 2 fest. 

Artikel 29 

Die gegenseitige Amtshilfe der Verwaltungsbehörden der Vertragsparteien im Zollbereich ist in Anhang 7 
geregelt, der auf Seiten der Gemeinschaft die Fragen regelt, die unter die Zuständigkeit der Gemeinschaft fallen. 

Artikel 30 

                                                 
17 16 ABI. Nr. L 253 vom 11.10.1993. 
18 ABI. Nr. L 357 vom 18.12.1986. 
19 ABI. Nr. L 291 vom 15.10.1987. 
20 ABI. Nr. L 105 vom 23.4.1983. 
21 ABI. Nr. L 220 vom 11. B. 1983. 
22 ABI. Nr. L 84 vom 31.3.1978. 
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Der Ausschuss für Zusammenarbeit im Zollwesen arbeitet vor Inkrafttreten dieses Beschlusses 
geeignete Vorschriften für die Amtshilfe in Beitreibungssachen aus. 

RECHTSANGLEICHUNG 

Abschnitt 1 

Schutz des geistigen, gewerblichen und kommerziellen, Eigentums 

Artikel 31 

(1) Die Vertragsparteien bekräftigen die Bedeutung, die sie der Gewährleistung eines 
angemessenen und wirksamen Schutzes und der Durchsetzung der Rechte an geistigem, 
gewerblichem und kommerziellem Eigentum beimessen. 

(2) Die Vertragsparteien erkennen an, dass die Zollunion nur ordnungsgemäß funktionieren kann, wenn 
in beiden Gebieten, aus denen sich die Zollunion zusammensetzt, ein gleiches Niveau wirksamen 
Schutzes der Rechte an geistigem Eigentum besteht. Demgemäss verpflichten sie sich, die in Anhang 
8 aufgeführten Verpflichtungen zu erfüllen. 

Abschnitt II 

Wettbewerb 

A. Wettbewerbsregeln der Zollunion 

Artikel 32 

(1) Mit dem ordnungsgemäßen Funktionieren der Zollunion unvereinbar und verboten sind, soweit 
sie geeignet sind, den Handel zwischen der Gemeinschaft und der Türkei zu beeinträchtigen: 

alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und 
aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung 
des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, insbesondere: 

a) die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der Verkaufspreise oder sonstiger 
Geschäftsbedingungen; 

b) die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes, der technischen Entwicklung oder der 
Investitionen; 

c) die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen; 

d) die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber 
Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden: 

e) die an den Abschluss von Verträgen geknüpfte Bedingung, dass die Vertragspartner zusätzliche 
Verpflichtungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum 
Vertragsgegenstand stehen. 

(2) Die nach diesem Artikel verbotenen Vereinbarungen oder Beschlüsse sind automatisch nichtig. 

(3) Die Bestimmungen des Absatzes 1 können jedoch für nicht anwendbar erklärt werden 

- auf Vereinbarungen oder Gruppen von Vereinbarungen zwischen Unternehmen, 
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- Beschlüsse oder Gruppen von Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen, 

- aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen oder Gruppen von solchen, die unterangemessener 
Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -
verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen, ohne dass den 
beteiligten Unternehmen 

a) Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind, 
oder 

b) Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil betreffenden Waren den Wettbewerb 
auszuschalten. 

Artikel 33 

(1) Mit dem ordnungsgemäßen Funktionieren der Zollunion unvereinbar und verboten ist die 
missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung in den Gebieten der Gemeinschaft und/oder 
der Türkei insgesamt oder in einem wesentlichen Teil derselben durch ein oder mehrere 
Unternehmen, soweit dies dazu führen kann, den Handel zwischen der Gemeinschaft und der Türkei zu 
beeinträchtigen. 

(2) Dieser Missbrauch kann insbesondere in folgendem bestehen: 

a) der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung von unangemessenen Einkaufs- oder Verkaufspreisen 
oder sonstigen Geschäftsbedingungen; 

b) der Einschränkung der technischen Entwicklung zum Schaden der Verbraucher; 

c) der Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber 
Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden; 

d) der an den Abschluss von Verträgen geknüpften Bedingung, dass die Vertragspartner zusätzliche 
Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum 
Vertragsgegenstand stehen. 

Artikel 34 

(1) Beihilfen gleich welcher Art, die von den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft oder von der Türkei aus 
staatlichen Mitteln gewährt werden und die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder 
Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, sind mit dem ordnungsgemäßen 
Funktionieren der Zollunion unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen der Gemeinschaft und der Türkei 
beeinträchtigen. 

(2) Mit dem Funktionieren der Zollunion vereinbar sind: 

a) Beihilfen sozialer Art an einzelne Verbraucher, wenn sie Diskriminierung nach der Herkunft der Waren 
gewährt werden; 

b) Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch Naturkatastrophen oder sonstige außergewöhnliche 
Ereignisse entstanden sind; 

c) Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter durch die Teilung Deutschlands betroffener Gebiete der 
Bundesrepublik Deutschland, soweit sie zum Ausgleich der durch die Teilung verursachten wirtschaftlichen 
Nachteile erforderlich sind; 
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d) in den fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Beschlusses Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen 
Entwicklung der weniger entwickelten Regionen der Türkei, wenn sie die Bedingungen des Handels 
zwischen der Gemeinschaft und der Türkei nicht in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse 
zuwiderläuft. 

(3) Als mit dem Funktionieren der Zollunion vereinbar können angesehen werden: 

a) im Einklang mit Artikel 43 Absatz 2 des Zusatzprotokolls Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen 
Entwicklung von Gebieten, in denen die Lebenshaltung außergewöhnlich niedrig ist oder eine erhebliche 
Unterbeschäftigung herrscht; 

b) Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäischen Interesse oder zur 
Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft 
oder der Türkei; 

c) in den fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Beschlusses und im Einklang mit Artikel 43 Absatz 2 des 
Zusatzprotokolls Beihilfen zur Verwirklichung der für die Errichtung der Zollunion erforderlichen 
Strukturanpassung. Der Assoziationsrat überprüft die Anwendung dieser Bestimmung nach Ablauf des 
genannten Zeitraums; 

d) Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete, 
soweit sie die Bedingungen des Handels zwischen der Gemeinschaft und der Türkei nicht in einer 
Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft; 

e) Beihilfen zur Förderung der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes, soweit sie die 
Bedingungen des Handels zwischen der Gemeinschaft und der Türkei nicht in einer Weise 
verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft; 

f) sonstige Arten von Beihilfen, die der Assoziationsrat bestimmt. 

Artikel 35 

Verhaltensweisen, die gegen die Artikel 32, 33 und 34 verstoßen, werden nach den Kriterien 
beurteilt, die sich aus der Anwendung der Regeln der Artikel 85, 86 und 92 des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft sowie des davon abgeleiteten Rechts ergeben. 

Artikel 36 

Die Vertragsparteien tauschen Informationen aus, wobei sie die Beschränkungen aufgrund der 
Vorschriften zur Wahrung des Berufsund Geschäftsgeheimnisses berücksichtigen. 

Artikel 37 

(1) Binnen zwei Jahren nach Inkrafttreten der Zollunion erlässt der Assoziationsrat durch Beschluss die 
notwendigen Durchführungsvorschriften zu den Artikeln 32, 33 und 34 sowie der einschlägigen 
Bestimmungen des Artikels 35. Diese Vorschriften beruhen auf der in der Gemeinschaft bereits 
bestehenden Vorschriften und legen unter anderem die Rolle der jeweiligen Wettbewerbsbehörde fest. 

(2) Bis zum Erlass dieser Vorschriften 

a) entscheiden die Behörden der Gemeinschaft oder der Türkei über die Zulässigkeit von 
Vereinbarungen, Beschlüssen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen sowie über das 
Vorliegen einer missbräuchlichen Ausnutzung einer beherrschenden Stellung gemäß den Artikeln 32 
und 33; 



 249

b) gelten die Bestimmungen des GATT-Kodex über Subventionen als Durchführungsvorschriften zu 
Artikel 34. 

Artikel 38 

(1) Wenn die Gemeinschaft oder die Türkei der Auffassung ist, dass eine bestimmte Verhaltensweise mit den 
Artikeln 32, 33 oder 34 unvereinbar 

- und in den in Artikel 37 genannten Durchführungsvorschriften nicht in angemessener Weise geregelt ist, 
oder 

- wenn in Ermangelung solcher Vorschriften diese Verhaltensweise dem Interesse der anderen 
Vertragspartei oder einem inländischen Wirtschaftszweig eine bedeutende Schädigung verursacht 
oder zu verursachen droht, 

kann sie nach Konsultationen im Gemischten Ausschuss der Zollunion oder 45 Arbeitstage nach dem 
Ersuchen um derartige Konsultationen geeignete Maßnahmen treffen. Vorzugsweise sind die 
Maßnahmen zu treffen, die das Funktionieren der Zollunion am wenigsten stören. 

(2) Sind diese Verhaltensweisen mit Artikel 34 unvereinbar, so können derartige geeignete 
Maßnahmen, soweit sie unter das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen fallen, nur nach den 
Verfahren und unter den Bedingungen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens oder anderer 
einschlägiger Übereinkünfte getroffen werden, die im Rahmen des GATT ausgehandelt wurden und 
zwischen den Vertragsparteien Anwendung finden. 

B. Angleichung der Rechtsvorschriften 

Artikel 39 

(1) Im Hinblick auf die mit der Zollunion angestrebte wirtschaftliche Integration sorgt die Türkei 
dafür, dass ihre Rechtsvorschriften im Bereich der Wettbewerbsregeln mit denen der Europäischen 
Gemeinschaft vereinbar sind und wirksam angewandt werden. 

(2) Zur Erfüllung der Verpflichtungen aus Absatz 1 unternimmt die Türkei folgende Schritte: 

a) Vor Inkrafttreten der Zollunion erlässt die Türkei ein Gesetz zum Verbot von Verhaltensweisen von 
Unternehmen unter den in den Artikeln 85 und 86 des EG-Vertrags festgelegten Bedingungen. Das Gesetz 
gewährleistet ferner, dass die Grundsätze der in der Gemeinschaft geltenden 
Gruppenfreistellungsverordnungen sowie die EG-Rechtsprechung in der Türkei Anwendung finden. Die 
Gemeinschaft unterrichtet die Türkei so bald wie möglich über alle Verfahren zum Erlass, zur 
Aufhebung oder zur Änderung von Gruppenfreistellungsverordnungen durch die Gemeinschaft nach 
Inkrafttreten der Zollunion. Nach dieser Unterrichtung hat die Türkei ihre Rechtsvorschriften 
erforderlichenfalls binnen eines Jahres anzugleichen; 

b) vor Inkrafttreten der Zollunion errichtet die Türkei eine Wettbewerbsbehörde, die diese Regeln und 
Grundsätze wirksam anwendet; 

c) vor Inkrafttreten dieses Beschlusses gleicht die Türkei alle Beihilfen, die dem Sektor Textilwaren und 
Bekleidung gewährt werden, den in den einschlägigen Rahmenregelungen und Leitlinien der 
Gemeinschaft nach den Artikeln 92 und 93 des EG-Vertrags festgelegten Regeln an. Die Türkei 
unterrichtet die Gemeinschaft über alle diesen Rahmenregelungen und Leitlinien angeglichenen 
Beihilferegelungen für diesen Sektor. Die Gemeinschaft unterrichtet die Türkei so bald wie möglich 
über alle Verfahren zum Erlass, zur Aufhebung oder zur Änderung dieser Rahmenregelungen oder 
Leitlinien durch die Gemeinschaft nach Inkrafttreten der Zollunion. Nach dieser Unterrichtung hat die 
Türkei ihre einschlägigen Rechtsvorschriften binnen eines Jahres anzugleichen; 
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d) binnen zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Beschlusses gleicht die Türkei alle Beihilfen, die 
anderen Sektoren als dem Sektor Textilwaren und Bekleidung gewährt werden, den in den 
Rahmenregelungen und Leitlinien der Gemeinschaft nach den Artikeln 92 und 93 des EG-Vertrags 
festgelegten Regeln an. Die Gemeinschaft unterrichtet die Türkei so bald wie möglich über alle 
Verfahren zum Erlass, zur Aufhebung oder zur Änderung dieser Rahmenregelungen oder Leitlinien 
durch die Gemeinschaft. Nach dieser Unterrichtung hat die Türkei ihre Rechtsvorschriften binnen 
eines Jahres anzugleichen; 

e) binnen zwei Jahren nach Inkrafttreten der Zollunion unterrichtet die Türkei die Gemeinschaft über 
alle in der Türkei geltenden und nach Buchstabe d angeglichenen Beihilferegelungen. Wird nach 
Inkrafttreten der Zollunion eine neue Regelung erlassen, so unterrichtet die Türkei die 
Gemeinschaft so bald wie möglich über den Inhalt dieser Regelung;  

f) die Türkei notifiziert der Gemeinschaft im voraus die Einzelbeihilfen, die einem Unternehmen oder 
einer Gruppe von Unternehmen gewährt werden sollen und die nach den Rahmenregelungen und 
Leitlinien der Gemeinschaft zu notifizieren wären, wenn sie von einem Mitgliedstaat gewährt würden, 
und die Einzelbeihilfen, die außerhalb der Rahmenregelungen und Leitlinien der Gemeinschaft in 
Höhe von mehr als 12 Mio. ECU gewährt werden und die nach EG-Recht notifiziert worden 
wären, wenn sie von einem Mitgliedstaat gewährt worden wären; 

über die von den Mitgliedstaaten gewährten Einzelbeihilfen wird die Türkei vorbehaltlich der 
Analyse durch die Kommission nach Artikel 93 des EG-Vertrags auf derselben Grundlage unterrichtet 
wie die Mitgliedstaaten. 

(3) Die Türkei und die Gemeinschaft teilen einander alle Änderungen ihrer Rechtsvorschriften über 
restriktive Praktiken von Unternehmen mit. Ferner unterrichten sie einander über die Fälle, in 
denen diese Vorschriften zur Anwendung gekommen sind. 

(4) Im Falle von Mitteilungen gemäß Absatz 2 Buchstaben c), e) und f) ist die Gemeinschaft berechtigt, 
Einspruch gegen eine von der Türkei gewährte Beihilfe zu erheben, die sie nach EG-Recht als 
rechtswidrig angesehen hätte, wenn sie von einem Mitgliedstaat gewährt worden wäre. Teilt die 
Türkei die Ansicht der Gemeinschaft nicht und wird der Fall nicht binnen dreißig Tagen gelöst, so ist 
sowohl die Gemeinschaft als auch die Türkei berechtigt, das Schiedsverfahren einzuleiten. 

(5) Die Türkei ist berechtigt, Einspruch gegen eine von einem Mitgliedstaat gewährte Beihilfe zu 
erheben, die sie nach EG-Recht als rechtswidrig ansieht, und den Assoziationsrat damit zu befassen. 
Wird der Streit nicht binnen drei Monaten im Assoziationsrat beigelegt, so kann der Assoziationsrat 
beschließen, den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften anzurufen. 

Artikel 40 

(1) Die Gemeinschaft unterrichtet die Türkei so bald wie möglich von allen gemäß den Artikeln 85, 86 und 92 
des EG-Vertrags ergangenen Entscheidungen, die möglicherweise die Interessen der Türkei berühren. 

(2) Die Türkei ist berechtigt, um Informationen über jeden Einzelfall zu ersuchen, in dem eine 
Entscheidung der Gemeinschaft gemäß den Artikeln 85, 86 und 92 des EG-Vertrags ergeht. 

Artikel 41 

In Bezug auf öffentliche Unternehmen und auf Unternehmen, denen besondere oder ausschließliche 
Rechte gewährt worden sind, gewährleistet die Türkei, dass am Ende des ersten Jahres nach 
Inkrafttreten der Zollunion die Grundsätze des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere des Artikels 90, sowie die Grundsätze des abgeleiteten 
Rechts und der dazu entwickelten Rechtsprechung eingehalten werden. 

Artikel 42 
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Die Türkei gleicht ihre staatlichen Handelsmonopole im Einklang mit den Bedingungen und dem 
Zeitplan, die der Assoziationsrat festlegt, schrittweise an, um sicherzustellen, dass am Ende des 
zweiten Jahres nach Inkrafttreten der Zollunion keine Diskriminierung in den Versorgungs- und 
Absatzbedingungen zwischen Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten und der Türkei besteht. 

Artikel 43 

(1) Ist die Gemeinschaft oder die Türkei der Auffassung, dass Wettbewerbsverzerrende 
Verhaltensweisen im Gebiet der anderen Vertragspartei ihren Interessen oder den Interessen ihrer 
Unternehmen schaden, so kann die betreffende Vertragspartei dies der anderen Vertragspartei 
notifizieren und verlangen, dass die Wettbewerbsbehörde der anderen Vertragspartei geeignete 
Maßnahmen einleitet. Die Notifikation enthält möglichst genaue Angaben über die Art der 
Wettbewerbsverzerrenden Verhaltensweisen und deren Auswirkungen auf die Interessen der 
notifizierenden Vertragspartei und umfasst das Angebot, im Rahmen des der notifizierenden 
Vertragspartei Möglichen weitere Angaben zu übermitteln und in anderer Weise zusammenzuarbeiten. 

(2) Nach Erhalt einer Notifikation gemäß Absatz 1 und nach weiteren unter den gegebenen Umständen 
angemessenen und sachdienlichen Beratungen zwischen den Vertragsparteien prüft die Wettbewerbsbehörde 
der Vertragspartei, welche die Notifikation erhalten hat, ob gegen die in der Notifikation genannten 
Wettbewerbsverzerrenden Verhaltensweisen Maßnahmen eingeleitet werden sollen. Die Vertragspartei, 
welche die Notifikation erhalten hat, unterrichtet die notifizierende Vertragspartei über ihre Entscheidung. 
Werden Maßnahmen eingeleitet, so unterrichtet die Vertragspartei, welche die Notifikation erhalten hat, die 
notifizierende Vertragspartei vom Ergebnis dieser Maßnahmen und im Rahmen des Möglichen von 
wichtigen inzwischen eingetretenen Entwicklungen. 

(3) Dieser Artikel berührt weder das Ermessen der Vertragspartei, welche die Notifikation erhalten hat, 
nach Maßgabe ihres Wettbewerbsrechts und ihrer Wettbewerbspolitik Maßnahmen gegen die in der 
Notifikation genannten Wettbewerbsverzerrenden Verhaltensweisen zu treffen, noch schließt er aus, 
dass die notifizierende Vertragspartei Maßnahmen gegen die betreffenden Wettbewerbsverzerrenden 
Verhaltensweisen trifft. 

Abschnitt III 

Handelspolitische Schutzinstrumente 

Artikel 44 

(1) Der Assoziationsrat überprüft auf Antrag einer Vertragspartei die grundsätzliche Anwendung anderer 
handelspolitischer Schutzinstrumente als Schutzmaßnahmen durch eine Vertragspartei in ihren 
Beziehungen zur anderen Vertragspartei. Während dieser Überprüfung kann der Assoziationsrat 
beschließen, die Anwendung dieser Instrumente auszusetzen, sofern die Türkei die Wettbewerbsregeln, die 
Kontrolle staatlicher Beihilfen und andere Binnenmarktbezogene Teile des gemeinschaftlichen Besitzstandes 
durchgeführt und ihre wirksame Durchsetzung sichergestellt hat und auf diese Weise eine Garantie gegen 
unlauteren Wettbewerb bietet, die der im Binnenmarkt bestehenden vergleichbar ist. 

(2) Die Modalitäten für die Anwendung von Antidumpingmaßnahmen des Artikels 47 des 
Zusatzprotokolls bleiben in Kraft. 

Artikel 45 

Abweichend von Kapitel V Abschnitt II gelten die in diesem Abschnitt genannten Konsultation- und 
Beschlussfassungsverfahren nicht für die von den Vertragsparteien getroffenen handelspolitischen Schutzmaßnahmen. 

Im Rahmen der Anwendung handelspolitischer Schutzmaßnahmen gegenüber Drittländern bemühen sich die 
Vertragsparteien, durch Informationsaustausch und Konsultationen Möglichkeiten für die Koordinierung ihrer 
Maßnahmen zu finden, wenn die Umstände und die internationalen Verpflichtungen beider dies zulassen. 
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Artikel 46 

Hat eine Vertragspartei in ihren Beziehungen zur anderen Vertragspartei oder zu Drittländern 
Antidumpingmaßnahmen oder andere Maßnahmen des in Artikel 44 genannten handelspolitischen 
Instrumentariums getroffen oder trifft sie sie, so kann sie abweichend von dem in Kapitel 1 niedergelegten 
Grundsatz des freien Warenverkehrs die Einfuhr der betreffenden Waren aus dem Gebiet der anderen 
Vertragspartei von der Anwendung dieser Maßnahmen abhängig machen. Sie unterrichtet in diesen Fällen den 
Gemischten Ausschuss der Zollunion. 

Artikel 47 

Bei der Erfüllung der Förmlichkeiten bei der Einfuhr von Waren einer Art, die den in den vorstehenden 
Artikeln vorgesehenen handelspolitischen Maßnahmen unterliegt, verlangen die Behörden des Einfuhrstaats von 
dem Einführer, den Ursprung der betreffenden Waren auf der Zollanmeldung anzugeben. 

Zusätzliche Nachweise können verlangt werden, wenn dies wegen ernster und begründeter 
Zweifel unbedingt notwendig ist, um den wahren Ursprung der betreffenden Ware nachzuprüfen. 

Abschnitt IV 

Öffentliches Beschaffungswesen 

Artikel 48 

So bald wie möglich nach Inkrafttreten dieses Beschlusses setzt der Assoziationsrat einen Zeitpunkt 
für die Aufnahme von Verhandlungen fest, welche die gegenseitige Öffnung der Märkte im 
öffentlichen Beschaffungswesen zum Ziel haben. 

Der Assoziationsrat prüft jährlich die hierbei erzielten Fortschritte. 

Abschnitt V 

Direkte Steuern 

Artikel 49 

Dieser Beschluss 

- bewirkt nicht die Ausdehnung von Steuervorteilen, die eine Vertragspartei aufgrund von sie 
bindenden internationalen Übereinkünften oder Vereinbarungen gewährt; 

- hindert eine Vertragspartei nicht am Erlass oder an der Anwendung von Maßnahmen, welche die 
Verhinderung. der Hinterziehung oder Vermeidung von Steuern zum Ziel haben; 

- steht nicht dem Recht einer Vertragspartei entgegen, ihre einschlägigen Steuervorschriften 
gegenüber Steuerpflichtigen anzuwenden, die sich hinsichtlich ihres Wohnsitzes nicht in einer 
gleichartigen Situation befinden. 

Indirekte Steuern 

Artikel 50 

(1) Die Vertragsparteien erheben auf Waren der anderen Vertragspartei weder unmittelbar noch 
mittelbar höhere inländische Abgaben gleich welcher Art, als gleichartige inländische Waren 
unmittelbar oder mittelbar zu tragen haben. 
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(2) Die Vertragsparteien erheben auf Waren der anderen Vertragspartei keine inländischen 
Abgaben, die geeignet sind, andere Waren mittelbar zu schützen. 

(3) Für nach dem Gebiet einer der Parteien ausgeführte Waren dürfen keine Rückvergütungen 
indirekter inländischer Abgaben gewährt werden, die höher sind als die auf diese Waren 
unmittelbar oder mittelbar erhobenen indirekten Abgaben. 

(4) Die Vertragsparteien heben die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Beschlusses 
bestehenden Vorschriften auf, die zu den oben genannten Vorschriften im Widerspruch stehen. 

Artikel 51 

Der Assoziationsrat kann den Vertragsparteien empfehlen, Maßnahmen zur Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Bereichen zu treffen, die nicht unter diesen Beschluss 
fallen, die aber unmittelbare Auswirkungen auf das Funktionieren der Assoziation haben, 
sowie in Bereichen, die unter diesen Beschluss fallen, für die darin aber kein besonderes 
Verfahren vorgesehen ist. 

INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN 

Abschnitt I Der Gemischte Ausschuss der Zollunion EG- Türkei 

Artikel 52 

(1) Nach Artikel 24 des Assoziationsabkommens wird ein Gemischter Ausschuss der Zollunion EG- Türkei 
eingesetzt. Der Ausschuss führt einen Meinungs- und Informationsaustausch durch, spricht Empfehlungen an 
den Assoziationsrat aus und gibt Stellungnahmen ab, um das ordnungsgemäße Funktionieren der Zollunion 
sicherzustellen. 

(2) Die Vertragsparteien beraten in diesem Ausschuss über alle Fragen, welche die Durchführung dieses 
Beschlusses betreffen und die für eine von ihnen Schwierigkeiten aufwerfen. 

(3) Der Gemischte Ausschuss der Zollunion gibt sich eine Geschäftsordnung. 

Artikel 53 

(1) Der Gemischte Ausschuss der Zollunion setzt sich aus Vertretern der Vertragsparteien zusammen. 

(2) Den Vorsitz im Gemischten Ausschuss der Zollunion führen der Vertreter der Gemeinschaft, das heißt 
der Europäischen Kommission, und der Vertreter der Türkei abwechselnd für jeweils sechs Monate. 

(3) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kommt der Gemischte Ausschuss der Zollunion in der Regel mindestens 
einmal im Monat zusammen. Ferner tritt er auf Initiative seines Vorsitzenden oder auf Antrag einer der 
Vertragsparteien nach Maßgabe seiner Geschäftsordnung zusammen. 

(4) Der Gemischte Ausschuss der Zollunion kann die Einsetzung von Unterausschüssen oder 
Arbeitsgruppen beschließen, die ihn bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen. Der Gemischte 
Ausschuss der Zollunion legt in seiner Geschäftsordnung die Zusammensetzung und die Arbeitsweise 
dieser Unterausschüsse und Arbeitsgruppen fest. Ihre Aufgaben werden vom Gemischten Ausschuss 
der Zollunion im Einzelfall festgelegt. 

Abschnitt II Konsultation- und Beschlussfassungsverfahren  

Artikel 54 
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(1) In den Bereichen, die für das Funktionieren der Zollunion von unmittelbarer Bedeutung sind, werden die 
türkischen Rechtsvorschriften unbeschadet der Verpflichtungen aus den Kapiteln 1 bis IV soweit wie möglich 
an die Rechtsvorschriften der Gemeinschaft angeglichen. 

(2) Als Bereiche, die für das Funktionieren der Zollunion von unmittelbarer Bedeutung sind, gelten die 
Handelspolitik und die –mit Drittländern geschlossenen Abkommen, die eine handelspolitische 
Komponente für gewerbliche Waren umfassen, die Rechtsvorschriften über die Beseitigung technischer 
Hemmnisse im Handel mit gewerblichen Waren, das Wettbewerbsrecht, die Vorschriften über den Schutz 
der Rechte an geistigem und gewerblichem Eigentum sowie das Zollrecht. Der Assoziationsrat kann 
unter Berücksichtigung der Fortschritte bei der Assoziation beschließen, die Liste der Bereiche, in 
denen eine Rechtsangleichung vorzunehmen ist, zu erweitern.  

(3) Für die Durchführung dieses Artikels gelten die Verfahren der Artikel 55 bis 60. 

Artikel 55 

(1) Arbeitet die Kommission der Europäischen Gemeinschaften neue Rechtsvorschriften in einem Bereich aus, 
der für das Funktionieren der Zollunion von unmittelbarer Bedeutung ist, und ersucht sie dazu 
Sachverständige der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft um Stellungnahme, so ersucht sie informell auch 
Sachverständige der Türkei um Stellungnahme. 

(2) Wenn die Kommission der Europäischen Gemeinschaften ihren Vorschlag dem Rat der 
Europäischen Union übermittelt, übersendet sie der Türkei eine Kopie dieses Vorschlags. 

(3) Während der dem Beschluss des Rates der Europäischen Union vorausgehenden Phase finden 
auf Antrag einer der Vertragsparteien im Gemischten Ausschuss der Zollunion erneut Konsultationen 
statt. 

(4) Während der Informations- oder Konsultationsphase arbeiten die Vertragsparteien vertrauensvoll 
zusammen, um dazu beizutragen, dass am Ende des Verfahrens der mit dem ordnungsgemäßen 
Funktionieren der Zollunion am besten zu vereinbarende Beschluss gefasst wird. 

Artikel 56 

(1) Wird in der Gemeinschaft ein Rechtsakt in einem Bereich erlassen, der im Sinne des Artikels 54 
Absatz 2 für das Funktionieren der Zollunion von unmittelbarer Bedeutung ist, so unterrichtet die 
Gemeinschaft die Türkei hiervon unverzüglich im Gemischten Ausschuss der Zollunion, damit die Türkei 
entsprechende Rechtsvorschriften erlassen kann, so dass das ordnungsgemäße Funktionieren der 
Zollunion sichergestellt ist. 

(2) Ergeben sich für die Türkei beim Erlass der entsprechenden Rechtsvorschriften Schwierigkeiten, so 
bemüht sich der Gemischte Ausschuss der Zollunion intensiv um eine für beide Seiten annehmbare 
Lösung zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Funktionierens der Zollunion. 

Artikel 57 

(1) Der Grundsatz der Rechtsangleichung im Sinne des Artikels 54 berührt nicht das Recht der Türkei, 
unbeschadet ihrer Verpflichtungen aus den Kapiteln 1 bis IV ihre Rechtsvorschriften in den Bereichen zu 
ändern, die für das Funktionieren der Zollunion von unmittelbarer Bedeutung sind, sofern der Gemischte 
Ausschuss der Zollunion zu dem Schluss gelangt, dass die so geänderten Rechtsvorschriften das 
ordnungsgemäße Funktionieren der Zollunion nicht beeinträchtigen oder dass die Verfahren der Absätze 
2 bis 4 eingehalten worden sind. 

(2) Plant die Türkei neue Rechtsvorschriften in einem Bereich, der für das Funktionieren der 
Zollunion von unmittelbarer Bedeutung ist, so ersucht sie informell die Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften um Stellungnahme zu dem betreffenden Gesetzentwurf, damit der 
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türkische Gesetzgeber seinen Beschluss in voller Kenntnis der Folgen für das Funktionieren der 
Zollunion fassen kann. 

(3) Die Vertragsparteien arbeiten vertrauensvoll zusammen, um dazu beizutragen, dass am Ende des 
Verfahrens der mit dem ordnungsgemäßen Funktionieren der Zollunion am besten zu vereinbarende 
Beschluss gefasst wird. 

(4) Sobald der Gesetzentwurf ein hinreichend fortgeschrittenes Stadium der Ausarbeitung erreicht hat, 
finden im Gemischten Ausschuss der Zollunion Konsultationen statt. 

(5) Erlässt die Türkei Rechtsvorschriften in einem Bereich, der für das Funktionieren der Zollunion 
von unmittelbarer Bedeutung ist, so unterrichtet sie die Gemeinschaft hiervon unverzüglich im 
Gemischten Ausschuss der Zollunion. 

Sind die von der Türkei erlassenen Rechtsvorschriften geeignet, das ordnungsgemäße Funktionieren der Zollunion zu 
stören, so bemüht sich der Gemischte Ausschuss der Zollunion, eine für beide Seiten annehmbare Lösung zu finden. 

Artikel 58 

(1) Hat der Gemischte Ausschuss der Zollunion beim Abschluss der Konsultationen nach dem Verfahren des 
Artikels 56 Absatz 2 oder des Artikels 57 Absatz 4 keine für beide Seiten annehmbare Lösung gefunden und ist 
eine Vertragspartei der Auffassung, dass Abweichungen in den betreffenden Rechtsvorschriften den freien 
Warenverkehr beeinträchtigen, Verkehrsverlagerungen verursachen oder zu wirtschaftlichen Problemen in 
ihrem Gebiet führen können, so kann sie den Gemischten Ausschuss der Zollunion damit befassen, der 
erforderlichenfalls Empfehlungen dazu ausspricht, wie Schäden, die sich möglicherweise aus dieser Lage 
ergeben, vermieden werden können. 

Dasselbe Verfahren wird eingehalten, wenn eine unterschiedliche Anwendung der Rechtsvorschriften in einem 
Bereich, der für das Funktionieren der Zollunion von unmittelbarer Bedeutung ist, eine Beeinträchtigung des 
freien Warenverkehrs, Verkehrsverlagerungen oder wirtschaftliche Probleme verursacht oder zu verursachen 
droht. 

(2) Wenn Abweichungen in den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft und der Türkei in einem Bereich, der 
für das Funktionieren der Zollunion von unmittelbarer Bedeutung ist, oder deren unterschiedliche 
Anwendung eine Beeinträchtigung des freien Warenverkehrs oder Verkehrsverlagerungen verursachen oder 
zu verursachen drohen und wenn die betroffene Vertragspartei sofortige Maßnahmen für notwendig hält, 
kann sie von sich aus die notwendigen Schutzmaßnahmen treffen und sie dem Gemischten Ausschuss der 
Zollunion mitteilen; dieser kann beschließen, ob diese Maßnahmen zu ändern oder aufzuheben sind. 
Vorzugsweise sind die Maßnahmen zu wählen, durch die das Funktionieren der Zollunion am wenigsten gestört 
wird. 

Artikel 59 

In den Bereichen, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Zollunion von unmittelbarer 
Bedeutung sind, trägt die Kommission der Europäischen Gemeinschaften dafür Sorge, dass türkische 
Sachverständige soweit wie möglich an der Ausarbeitung der Entwürfe von Maßnahmen beteiligt 
werden, die in der Folge den Ausschüssen vorzulegen sind, welche die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften bei der Ausübung ihrer Durchführungsbefugnisse unterstützen. Bei der Ausarbeitung 
ihrer Vorschläge hört die Kommission der Europäischen Gemeinschaften die Sachverständigen der 
Türkei ebenso an wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft. Wird der Rat der 
Europäischen Union nach dem für die betreffende Ausschussart geltenden Verfahren mit der Sache 
befasst, so übermittelt die Kommission der Europäischen Gemeinschaften dem Rat der Europäischen 
Union die Stellungnahmen der türkischen Sachverständigen. 

Artikel 60 
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Türkische Sachverständige werden an der Arbeit einer Reihe von Fachausschüssen beteiligt, die die 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften bei der Ausübung ihrer Durchführungsbefugnisse in den 
Bereichen unterstützen, die für das Funktionieren der Zollunion von unmittelbarer Bedeutung sind, 
wenn dies erforderlich ist, um das ordnungsgemäße Funktionieren der Zollunion zu gewährleisten. Das 
Verfahren für diese Beteiligung wird vor Inkrafttreten dieses Beschlusses vom Assoziationsrat 
festgelegt. Anhang 9 enthält die Liste der Ausschüsse. Sind die Vertragsparteien der Ansicht, dass diese 
Beteiligung auf andere Ausschüsse ausgedehnt werden sollte, so kann der Gemischte Ausschuss der 
Zollunion die notwendigen Empfehlungen Für Beschlüsse an den Assoziationsrat richten 

Abschnitt III Streitbeilegung  

Artikel 61 

Gelingt es dem Assoziationsrat nicht, einen Streit über den Geltungsbereichen oder die Dauer von nach 
Artikel 58 Absatz 2 getroffenen Schutzmaßnahmen, von nach Artikel 63 getroffenen Schutzmaßnahmen oder 
von nach Artikel 64 getroffenen Ausgleichsmaßnahmen binnen sechs Monaten nach Einleitung des 
Verfahrens beizulegen, so kann eine Vertragspartei unbeschadet des Artikels 25 Absätze 1 bis 3 des 
Abkommens von Ankara das Schiedsverfahren des Artikels 62 in Anspruch nehmen. Der Schiedsspruch ist für die 
Streitparteien verbindlich. 

Artikel 62 

(1) Im Fall eines Schiedsverfahrens werden drei Schiedsrichter bestellt. 

(2) Jede Streitpartei bestellt binnen 30 Tagen einen Schiedsrichter. 

(3) Die beiden bestellten Schiedsrichter benennen einvernehmlich einen Oberschiedsrichter, der 
nicht die Staatsangehörigkeit einer der Vertragsparteien besitzt. Gelangen sie binnen zwei Monaten 
nach ihrer Bestellung zu keiner Einigung, so wählen sie den Oberschiedsrichter aus einer vom 
Assoziationsrat aufgestellten, sieben Personen umfassenden Liste aus. Der Assoziationsrat erstellt und 
überprüft diese Liste nach Maßgabe seiner Geschäftsordnung. 

(4) Das Schiedsgericht tagt in Brüssel. Sofern die Vertragsparteien nichts anderes beschließen, gibt es 
sich eine Geschäftsordnung. Es fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. 

Abschnitt IV Schutzmaßnahmen 

Artikel 63 

Die Vertragsparteien bestätigen, dass der Mechanismus und die Modalitäten der Schutzmaßnahmen, 
wie sie in Artikel 60 des Zusatzprotokolls vorgesehen sind, weiter Anwendung finden. 

Artikel 64 

(1) Führt eine von einer Vertragspartei getroffene Schutzmaßnahme zu einem Ungleichgewicht 
zwischen den sich aus diesem Beschluss ergebenden Rechten und Pflichten, so kann die andere 
Vertragspartei gegenüber der ersten Vertragspartei Ausgleichsmaßnahmen treffen. Vorzugsweise sind 
die Maßnahmen zu wählen, durch die das Funktionieren der Zollunion, am wenigsten gestört wird. 

(2) Die in Artikel 63 vorgesehenen Verfahren finden Anwendung. 

ALLGEMEINE UND SCHLUßBESTIMMUNGEN 

Inkrafttreten 
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Artikel 65 

(1) Dieser Beschluss tritt am 31. Dezember 1995 in Kraft. 

(2) Im Laufe des Jahres 1996 werden die Fortschritte bei der Durchführung dieses Beschlusses 
regelmäßig im Assoziationsausschuss geprüft; dieser erstattet dem Assoziationsrat Bericht. 

(3) Vor Ende Oktober 1996 prüfen beide Vertragsparteien im Assoziationsrat, ob die Bestimmungen 
dieses Beschlusses über das ordnungsgemäße Funktionieren der Zollunion erfüllt sind. 

(4) Ist die Türkei oder die Gemeinschaft aufgrund des (der) Berichts (Berichte) des 
Assoziationsausschusses der Auffassung, dass die in Absatz 3 genannten Bestimmungen nicht 
erfüllt sind, so kann diese Vertragspartei dem Assoziationsrat ihren Beschluss notifizieren, eine 
Verschiebung des in Absatz 1 genannten Zeitpunkts zu beantragen. In diesem Fall wird der Zeitpunkt 
auf den 1. Juli 1996 verschoben. 

(5) In diesem Fall finden die Absätze 2 bis 4 entsprechende Anwendung.  

(6) Der Assoziationsrat kann andere angemessene Beschlüsse fassen. 

Auslegung 

Artikel 66 

Soweit die Bestimmungen dieses Beschlusses im Wesentlichen mit den entsprechenden Bestimmungen 
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft übereinstimmen, werden sie für die Zwecke 
ihrer Durchführung und Anwendung in Bezug auf unter die Zollunion fallende Waren im Einklang mit der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ausgelegt. 

Erklärungen 

Erklärung der Türkei zu Artikel 3 Absatz 4: 

"Die Türkei verpflichtet sich, sicherzustellen, dass die nach Artikel 3 Absatz 4 Unterabsatz 2 
erhobenen Zölle oder Abgaben gleicher Wirkung keiner besonderen Verwendung zugeführt werden und 
unter den gleichen Bedingungen wie andere Zolleinnahmen als Teil der Einnahmen des Staates behandelt 
werden." 

Erklärung der Gemeinschaft zu Artikel 3 Absatz 3: 

"Die Gemeinschaft erinnert daran, dass für den Berg Athos gemäß der gemeinsamen Erklärung im 
Anhang zu der Akte über den Beitritt der Republik Griechenland zu den Europäischen Gemeinschaften 
eine Sonderregelung gilt." 

Erklärung der Türkei zu Artikel 5: 

"Unbeschadet des Artikels 5 dieses Beschlusses beabsichtigt die Türkei, die Bestimmungen ihres 
Erlasses über die Einfuhrregelung (ABI. Nr. 22158 bis, 31.12.1994) aufrechtzuerhalten, insbesondere 
die Bestimmungen, welche die Einfuhr gebrauchter Kraftfahrzeuge während eines bestimmten 
Zeitraums nach Inkrafttreten dieses Beschlusses von einer vorherigen Erlaubnis abhängig machen." 

Erklärung der Gemeinschaft zu Artikel 6 (Textilwaren und Bekleidung): 

"1. Die Vereinbarungen für den Handel mit Textilwaren und Bekleidung treten außer Kraft, sobald 
feststeht, dass die Türkei die Maßnahmen hinsichtlich des geistigen, gewerblichen und kommerziellen 
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Eigentums (Anhang 8 Artikel 2, 3, 4 und 5) und des Wettbewerbs insbesondere der staatlichen Beihilfen 
(Kapitel IV Abschnitt II Artikel 39 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstaben a), b) und c) durchgeführt hat, 
deren Erlass nach diesem Beschluss erforderlich ist, und dass die Türkei im Einklang mit den zur Zeit 
geltenden multilateralen Regeln die Maßnahmen getroffen hat, die zur Angleichung ihrer Handelspolitik 
im Textilsektor an die der Gemeinschaft notwendig sind, insbesondere die in Abschnitt III Artikel 12 
Absatz 2 genannten Vereinbarungen und Abkommen. 

2. Die Gemeinschaft wird die in Artikel 60 des Zusatzprotokolls vorgesehenen Schutzmaßnahmen 
ergreifen, falls die zur Zeit geltenden Vereinbarungen für den Handel mit Textilwaren und Bekleidung 
nicht verlängert werden, obwohl die Türkei die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt. 

3. Die Gemeinschaft besteht auf der effektiven Gegenseitigkeit des Marktzugangs in diesem Sektor." 

Erklärung der Türkei zu Artikel 6 (Textilwaren und Bekleidung): 

"1. Falls die genannten Vereinbarungen nicht beendet werden, obwohl die Türkei die in Absatz 1 der 
Erklärung der Gemeinschaft über das Außerkrafttreten der Vereinbarungen für den Handel mit Textilwaren und 
Bekleidung genannten Maßnahmen trifft, wird die Türkei angemessene Ausgleichsmaßnahmen ergreifen. 

1. In Bezug auf Absatz 1 der Erklärung der Gemeinschaft zu Artikel 6 (Textilwaren und Bekleidung) geht die 
Türkei davon aus, dass unter Maßnahmen bezüglich des Abschlusses von Abkommen oder Vereinbarungen mit 
Drittländern im Textilsektor durch die Türkei zu verstehen ist, dass die Türkei die Maßnahmen für den 
Abschluss der genannten Abkommen und Vereinbarungen gemäß Artikel 12 Absatz 2 getroffen hat und dass 
bis dahin die in Artikel 12 Absatz 3 genannten Maßnahmen anwendbar bleiben. 

2. Die Türkei besteht auf dem uneingeschränkten Marktzugang in diesem Sektor." 

Erklärung der Türkei zu Artikel 6: 

"Die Türkei hält es für notwendig, an den Arbeiten des Textilausschusses beteiligt zu werden." 

Erklärung der Türkei zu Artikel 8: 

"Die Türkei hält es fair notwendig, an den Arbeiten des Ausschusses für Normen und technische Vorschriften 
beteiligt zu werden, um ein Niveau der Zusammenarbeit sicherzustellen, das dem Ziel der Angleichung 
angemessen ist." 

Erklärung der Türkei zu Artikel 8: 

„Die Türkei möchte die Bedeutung einer umfassenden, schnellen und möglichst wenig formellen Bewertung 
der Instrumente, Verfahren und Infrastrukturen für die Erfüllung der Voraussetzungen durch die Türkei 
betonen, die in den Rechtsakten der Liste nach Artikel 8 Absatz 2 vorgesehen sied. 

Die Türkei hebt ferner hervor, dass die Gemeinschaft die Anpassungen vornehmen muss, die aufgrund der 
Erfüllung der oben genannten Voraussetzungen durch die Türkei erforderlich werden." 

Gemeinsame Erklärung zu Artikel 11: 

"Die Vertragsparteien kommen überein, unverzüglich Beratungen auf der Ebene der Sachverständigen 
über die Umsetzung des gemeinschaftlichen Besitzstands hinsichtlich der Beseitigung der technischen 
Handelshemmnisse durch die Türkei aufzunehmen." 

Erklärung der Türkei zu Artikel 16: 
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"Die Türkei kann um Konsultationen im Assoziationsrat über die Verpflichtungen ersuchen, die sich aus ihrer 
Mitgliedschaft in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (ECO) ergeben können." 

Erklärung der Türkei zu Artikel 16: 

"In Bezug auf Artikel 16 räumt die Türkei den Präferenzabkommen mit Bulgarien, Ungarn, Polen, 
Rumänien, der Slowakei, der Tschechischen Republik, Israel, Estland, Lettland, Litauen, Marokko, 
Tunesien und Ägypten den Vorrang ein." 

Erklärung der Gemeinschaft zu Anhang 8: 

„Im Hinblick auf die wirksame Durchführung und Anwendung der Bestimmungen dieses Anhangs ist die 
Gemeinschaft bereit, der Türkei sowohl vor als auch nach Inkrafttreten der Zollunion angemessene 
technische Hilfe zu leisten." 

Erklärung der Türkei zu Anhang 8 Artikel 1: 

"Diese Verpflichtung berührt nicht den Status der Türkei in der Welthandelsorganisation (WTO) als 
Entwicklungsland." 

Erklärung der Gemeinschaft zu Artikel 44: 

"In Bezug auf Artikel 44 Absatz 2 erklärt die Gemeinschaft, dass die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften - unbeschadet der Haltung des Rates der Europäischen Union - in Ausübung ihrer 
Zuständigkeiten für Antidumping- und Schutzmaßnahmen die Türkei vor der Einleitung von Verfahren 
unterrichten wird. Zu diesem Zweck werden vor Inkrafttreten dieses Beschlusses gemeinsam geeignete 
Durchführungsbestimmungen zu Artikel 49 erlassen. Feiner wird die Kommission, gegebenenfalls in 
Einzelfällen, preislichen Verpflichtungen deutlichen Vorzug vor Zöllen geben, um in 
Antidumpingfällen, bei denen eine Schädigung festgestellt worden ist, ein Verfahren abzuschließen." 

Erklärung der Türkei zu Artikel 48: 

"Die Türkei erklärt ihre Absicht, in Verhandlungen über ihren Beitritt zum GATT-Übereinkommen über 
das öffentliche Beschaffungswesen einzutreten." 

Erklärung der Türkei zu Artikel 60: 

"Im Laufe des Jahres 1995 und in dem Maße, wie die Türkei ihre Rechtsvorschriften an die der 
Gemeinschaft angleicht, wird die Türkei den Assoziationsrat ersuchen, ihre Beteiligung auf andere 
Ausschüsse auszudehnen." 

Gemeinsame Erklärung zu Artikel 65: 

"1. Der eventuelle gemeinsame Beschluss der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, nach Artikel 65 
Absatz 4 eine Verschiebung des Inkrafttretens der Zollunion zu beantragen, wird aufgrund eines Vorschlags 
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften und nach demselben Beschlussfassungsverfahren 
gefasst, wie es für die Annahme dieses Beschlusses gilt. 

"2. Die Verschiebung des Inkrafttretens dieses Beschlusses lässt ferner die vertraglichen 
Verpflichtungen der Vertragsparteien aus dem Zusatzprotokoll unberührt." 
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